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Gesetz über die Preisbindung für Bücher (Buchpreisbindungsgesetz)
BuchPrG

Ausfertigungsdatum: 02.09.2002 

Vollzitat:

"Buchpreisbindungsgesetz vom 2. September 2002 (BGBl. I S. 3448), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 26. November 2020 (BGBl. I S. 2568) geändert worden ist"

Stand:Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 26.11.2020 I 

2568 

Das G wurde als Artikel 1 d. G v. 2.9.2002 I 3448 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 3 dieses 
G mWv 1.10.2002 in Kraft getreten.

§ 1 Zweck des Gesetzes

Das Gesetz dient dem Schutz des Kulturgutes Buch. Die Festsetzung verbindlicher Preise beim Verkauf 
an Letztabnehmer sichert den Erhalt eines breiten Buchangebots. Das Gesetz gewährleistet zugleich, 
dass dieses Angebot für eine breite Öffentlichkeit zugänglich ist, indem es die Existenz einer großen Zahl 
von Verkaufsstellen fördert.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Bücher im Sinne dieses Gesetzes sind auch
1. Musiknoten,
2. kartographische Produkte,
3. Produkte, die Bücher, Musiknoten oder kartographische Produkte reproduzieren oder

substituieren, wie zum Beispiel zum dauerhaften Zugriff angebotene elektronische Bücher, und
bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend verlags- oder buchhandelstypisch 
anzusehen sind sowie

4. kombinierte Objekte, bei denen eines der genannten Erzeugnisse die Hauptsache bildet.
(2) Fremdsprachige Bücher fallen nur dann unter dieses Gesetz, wenn sie überwiegend für den Absatz
in Deutschland bestimmt sind.
(3) Letztabnehmer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Bücher zu anderen Zwecken als dem Weiterverkauf

erwirbt.

§ 3 Preisbindung

Wer gewerbs- oder geschäftsmäßig Bücher an Letztabnehmer in Deutschland verkauft, muss den nach § 
5 festgesetzten Preis einhalten. Dies gilt nicht für den Verkauf gebrauchter Bücher.

§ 4 (weggefallen)

§ 5 Preisfestsetzung

(1) Wer Bücher für den Verkauf an Letztabnehmer in Deutschland verlegt oder importiert, ist verpflichtet,
einen Preis einschließlich Umsatzsteuer (Endpreis) für die Ausgabe eines Buches für den Verkauf an 
Letztabnehmer in Deutschland festzusetzen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 
Entsprechendes gilt für Änderungen des Endpreises.
(2) Wer Bücher importiert, darf zur Festsetzung des Endpreises den vom Verleger des Verlagsstaates 
für Deutschland empfohlenen Letztabnehmerpreis einschließlich der in Deutschland jeweils geltenden
Mehrwertsteuer nicht unterschreiten. Hat der Verleger keinen Preis für Deutschland empfohlen, so darf 
der Importeur zur Festsetzung des Endpreises den für den Verlagsstaat festgesetzten oder 
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empfohlenen Nettopreis des Verlegers für Endabnehmer zuzüglich der in Deutschland jeweils geltenden 
Mehrwertsteuer nicht unterschreiten.
(3) Wer als Importeur Bücher in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zu einem von den üblichen Einkaufspreisen im Einkaufsstaat abweichenden 
niedrigeren Einkaufspreis kauft, kann den gemäß Absatz 2 festzulegenden Endpreis in dem Verhältnis 
herabsetzen, wie es dem Verhältnis des erzielten Handelsvorteils zu den üblichen Einkaufspreisen im 
Einkaufsstaat entspricht; dabei gelten branchentypische Mengennachlässe und entsprechende 
Verkaufskonditionen als Bestandteile der üblichen Einkaufspreise.
(4) Verleger oder Importeure können folgende Endpreise festsetzen:
1. Serienpreise,
2. Mengenpreise,
3. Subskriptionspreise,
4. Sonderpreise für Institutionen, die bei der Herausgabe einzelner bestimmter Verlagswerke 

vertraglich in einer fürdas Zustandekommen des Werkes ausschlaggebenden Weise 
mitgewirkt haben,

5. Sonderpreise für Abonnenten einer Zeitschrift beim Bezug eines Buches, das die Redaktion
dieser Zeitschrift verfasst oder herausgegeben hat, und

6. Teilzahlungszuschläge.
(5) Die Festsetzung unterschiedlicher Endpreise für einen bestimmten Titel durch einen Verleger
oder Importeur oder deren Lizenznehmer ist zulässig, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist.

§ 6 Vertrieb

(1) Verlage müssen bei der Festsetzung ihrer Verkaufspreise und sonstigen Verkaufskonditionen 
gegenüber Händlern den von kleineren Buchhandlungen erbrachten Beitrag zur flächendeckenden 
Versorgung mit Büchern sowie ihren buchhändlerischen Service angemessen berücksichtigen. Sie
dürfen ihre Rabatte nicht allein an dem mit einem Händler erzielten Umsatz ausrichten.
(2) Verlage dürfen branchenfremde Händler nicht zu niedrigeren Preisen oder günstigeren
Konditionen beliefern als den Buchhandel.
(3) Verlage dürfen für Zwischenbuchhändler keine höheren Preise oder schlechteren Konditionen
festsetzen als für Letztverkäufer, die sie direkt beliefern.

§ 7 Ausnahmen

(1) § 3 gilt nicht beim Verkauf von Büchern
1. an Verleger oder Importeure von Büchern, Buchhändler oder deren Angestellte und 

feste Mitarbeiter fürderen Eigenbedarf,
2. an Autoren selbständiger Publikationen eines Verlages für deren Eigenbedarf,
3. an Lehrer zum Zwecke der Prüfung einer Verwendung im Unterricht,
4. die auf Grund einer Beschädigung oder eines sonstigen Fehlers als Mängelexemplare 

gekennzeichnet sind,
5. im Rahmen eines auf einen Zeitraum von 30 Tagen begrenzten Räumungsverkaufs anlässlich 

der endgültigen Schließung einer Buchhandlung, sofern die Bücher aus den gewöhnlichen
Beständen des schließenden Unternehmens stammen und den Lieferanten zuvor mit 
angemessener Frist zur Rücknahme angeboten wurden.

(2) Beim Verkauf von Büchern können wissenschaftlichen Bibliotheken, die jedem auf ihrem Gebiet
wissenschaftlich Arbeitenden zugänglich sind, bis zu 5 Prozent, jedermann zugänglichen kommunalen 
Büchereien, Landesbüchereien und Schülerbüchereien sowie konfessionellen Büchereien und 
Truppenbüchereien der Bundeswehr und der Bundespolizei bis zu 10 Prozent Nachlass gewährt
werden.
(3) Bei Sammelbestellungen von Büchern für den Schulunterricht, die zu Eigentum der öffentlichen 
Hand, eines Beliehenen oder allgemein bildender Privatschulen, die den Status staatlicher 
Ersatzschulen besitzen, angeschafft werden, gewähren die Verkäufer folgende Nachlässe:
1. bei einem Auftrag im Gesamtwert bis zu 25.000 

Euro für Titel mit mehr als 10 Stück 8 Prozent
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Nachlass,

mehr als 25 Stück 10 Prozent Nachlass,

mehr als 100 Stück 12 Prozent Nachlass,

mehr als 500 Stück 13 Prozent Nachlass,

2. bei einem Auftrag im Gesamtwert von mehr als

25.000 Euro 13 Prozent Nachlass,

38.000 Euro 14 Prozent Nachlass,

50.000 Euro 15 Prozent Nachlass.

Soweit Schulbücher von den Schulen im Rahmen eigener Budgets angeschafft werden, ist stattdessen 
ein genereller Nachlass von 12 Prozent für alle Sammelbestellungen zu gewähren.
(4) Der Letztverkäufer verletzt seine Pflicht nach § 3 nicht, wenn er anlässlich des Verkaufs eines Buches
1. Waren von geringem Wert oder Waren, die im Hinblick auf den Wert des gekauften

Buches wirtschaftlich nicht ins Gewicht fallen, abgibt,
2. geringwertige Kosten der Letztabnehmer für den Besuch der Verkaufsstelle übernimmt,
3. Versand- oder besondere Beschaffungskosten übernimmt oder
4. andere handelsübliche Nebenleistungen erbringt.

§ 8 Dauer der Preisbindung

(1) Verleger und Importeure sind berechtigt, durch Veröffentlichung in geeigneter Weise die
Preisbindung für Buchausgaben aufzuheben, deren erstes Erscheinen länger als 18 Monate
zurückliegt.
(2) Bei Büchern, die in einem Abstand von weniger als 18 Monaten wiederkehrend erscheinen oder 
deren Inhalt mit dem Erreichen eines bestimmten Datums oder Ereignisses erheblich an Wert verliert, 
ist eine Beendigung der Preisbindung durch den Verleger oder Importeur ohne Beachtung der Frist 
gemäß Absatz 1 nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums seit Erscheinen möglich.

§ 9 Schadensersatz- und 
Unterlassungsansprüche

(1) Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderhandelt, kann auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden. Wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ist zum Ersatz des durch die 
Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet.
(2) Der Anspruch auf Unterlassung kann nur geltend gemacht werden
1. von Gewerbetreibenden, die Bücher vertreiben,
2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher

Interessen, die in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb eingetragen sind,

3. von einem Rechtsanwalt, der von Verlegern, Importeuren oder Unternehmen, die Verkäufe an
Letztabnehmer tätigen, gemeinsam als Treuhänder damit beauftragt worden ist, ihre 
Preisbindung zu betreuen (Preisbindungstreuhänder),

4. von qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass sie in die Liste qualifizierter Einrichtungen 
nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 4 der Richtlinie 98/27/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der 
Verbraucherinteressen (ABl. EG Nr. L 166 S. 51) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen
sind.

Die Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 4 können den Anspruch auf Unterlassung nur geltend machen, 
soweit der Anspruch eine Handlung betrifft, durch die wesentliche Belange der Letztabnehmer 
berührt werden.
(3) Für das Verfahren gelten bei den Anspruchsberechtigten nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 die Vorschriften
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und bei Einrichtungen nach Absatz 2 Nr. 4 die 
Vorschriften des Unterlassungsklagegesetzes.
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§ 10 Bucheinsicht

(1) Sofern der begründete Verdacht vorliegt, dass ein Unternehmen gegen § 3 verstoßen hat, kann
ein Gewerbetreibender, der ebenfalls Bücher vertreibt, verlangen, dass dieses Unternehmen einem 
von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der wirtschafts- oder 
steuerberatenden Berufe Einblick in seine Bücher und Geschäftsunterlagen gewährt. Der Bericht des 
Buchprüfers darf sich ausschließlich auf die ihm bekannt gewordenen Verstöße gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes beziehen.
(2) Liegt eine Zuwiderhandlung vor, kann der Gewerbetreibende von dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen die Erstattung der notwendigen Kosten der Buchprüfung verlangen.  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - 
(Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477)

§ 158 Zusammenschlusskontrolle bei Vereinigungen von Krankenkassen

(1) Bei der freiwilligen Vereinigung von Krankenkassen finden die Vorschriften über die 
Zusammenschlusskontrolle nach Kapitel Sieben des Ersten Teils des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen nach Maßgabe des Absatzes 2 sowie die §§ 48, 49, 50f Absatz 2, die 
§§ 54 bis 81 Absatz 2 und 3 Nummer 3, die §§ 81a bis 81g, 82 und die §§ 83 bis 86a des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechende Anwendung.

(2) Finden die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle Anwendung, darf die Genehmigung 
nach § 155 Absatz 5 erst erfolgen, wenn das Bundeskartellamt die Vereinigung nach § 40 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen freigegeben hat oder sie als freigegeben gilt. Hat der 
Vorstand einer an der Vereinigung beteiligten Krankenkasse eine Anzeige nach § 160 Absatz 2 Satz 1 
abgegeben, beträgt die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sechs Wochen. Vor einer Untersagung ist mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden nach § 90 des Vierten Buches das Benehmen herzustellen. Neben die obersten 
Landesbehörden nach § 42 Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen treten 
die zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90 des Vierten Buches. § 41 Absatz 3 und 4 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt nicht.
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VERTRAG ÜBER DIE ARBEITSWEISE 

DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

(KONSOLIDIERTE FASSUNG)

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/47
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PRÄAMBEL 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄ
SIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE 
HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE ( 1 ), 

IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen 
Völker zu schaffen, 

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Staa
ten zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen, 

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als 
wesentliches Ziel anzustreben, 

IN DER ERKENNTNIS, dass zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einverständliches Vorgehen 
erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsverkehr und 
einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten, 

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung zu fördern, 
indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter 
Gebiete verringern, 

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Beseitigung der Be
schränkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutragen, 

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu bekräftigen, und in 
dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den Wohlstand 
der überseeischen Länder zu fördern, 

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und Freiheit zu wah
ren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu dem 
gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen, 

ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Weiterbildung auf einen 
möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken, 

HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT 

(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben) 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt übereinge
kommen:

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/49 

( 1 ) Seit dem ursprünglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden: die Republik Bulga
rien, die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Republik Estland, Irland, die Hellenische Republik, das 
Königreich Spanien, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die 
Republik Malta, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik 
Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland.
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ERSTER TEIL 

GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt die Bereiche, die Abgrenzung und die 
Einzelheiten der Ausübung ihrer Zuständigkeiten fest. 

(2) Dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union bilden die Verträge, auf die sich die 
Union gründet. Diese beiden Verträge, die rechtlich gleichrangig sind, werden als „die Verträge“ 
bezeichnet. 

TITEL I 

ARTEN UND BEREICHE DER ZUSTÄNDIGKEIT DER UNION 

Artikel 2 

(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche Zustän
digkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen; die 
Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu 
ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen. 

(2) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten 
geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgebe
risch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständig
keit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten 
nehmen ihre Zuständigkeit erneut wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zustän
digkeit nicht mehr auszuüben. 

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Rahmen von 
Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, für deren Festlegung die Union zuständig ist. 

(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union dafür zuständig, eine 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemein
samen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu verwirklichen. 

(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verträge dafür zuständig, Maß
nahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt. 

Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden Bestimmungen 
der Verträge erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
beinhalten. 

(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung ergeben sich 
aus den Bestimmungen der Verträge zu den einzelnen Bereichen.

DE C 326/50 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012
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Artikel 3 

(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen: 

a) Zollunion, 

b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, 

c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 

d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, 

e) gemeinsame Handelspolitik. 

(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Über
einkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union 
vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder 
soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte. 

Artikel 4 

(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verträge außerhalb der 
in den Artikeln 3 und 6 genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen. 

(2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die fol
genden Hauptbereiche: 

a) Binnenmarkt, 

b) Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte, 

c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 

d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, 

e) Umwelt, 

f) Verbraucherschutz, 

g) Verkehr, 

h) transeuropäische Netze, 

i) Energie,

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/51
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j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich der in diesem 
Vertrag genannten Aspekte. 

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich die 
Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und 
durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zu
ständigkeit auszuüben. 

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich die Zu
ständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen, ohne 
dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben.  

Artikel 5 

(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Zu diesem 
Zweck erlässt der Rat Maßnahmen; insbesondere beschließt er die Grundzüge dieser Politik. 

Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gelten besondere Regelungen. 

(2) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten, 
insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien für diese Politik. 

(3) Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten ergreifen. 

Artikel 6 

Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergän
zung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung 
können in folgenden Bereichen getroffen werden: 

a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, 

b) Industrie, 

c) Kultur, 

d) Tourismus, 

e) allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport,

DE C 326/52 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012
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f) Katastrophenschutz, 

g) Verwaltungszusammenarbeit. 

TITEL II 

ALLGEMEIN GELTENDE BESTIMMUNGEN 

Artikel 7 

Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschie
denen Bereichen und trägt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächti
gung ihren Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung. 

Artikel 8 
(ex-Artikel 3 Absatz 2 EGV) ( 1 ) 

Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleich
stellung von Männern und Frauen zu fördern. 

Artikel 9 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die Union den 
Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgren
zung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheits
schutzes Rechnung. 

Artikel 10 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, 
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämp
fen. 

Artikel 11 
(ex-Artikel 6 EGV) 

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unions
politiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden.
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Artikel 12 
(ex-Artikel 153 Absatz 2 EGV) 

Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen. 

Artikel 13 

Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fi
scherei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die 
Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen 
in vollem Umfang Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle 
Traditionen und das regionale Erbe. 

Artikel 14 
(ex-Artikel 16 EGV) 

Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische Union und der Artikel 93, 106 und 
107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei 
der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Union und die Mitglied
staaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass 
die Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das 
Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Diese 
Grundsätze und Bedingungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat durch Verordnun
gen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, diese Dienste im Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu 
geben und zu finanzieren. 

Artikel 15 
(ex-Artikel 255 EGV) 

(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilgesellschaft 
sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter weitest
gehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit. 

(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er über Entwürfe 
zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt. 

(3) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungs
gemäßem Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente 
verwendeten Träger, vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, die nach diesem Absatz fest
zulegen sind.
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Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen geltenden Ein
schränkungen für die Ausübung dieses Rechts auf Zugang zu Dokumenten werden vom Europäi
schen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren festgelegt. 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen gewährleisten die Transparenz ihrer Tätigkeit und 
legen im Einklang mit den in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen in ihrer Geschäftsordnung 
Sonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu ihren Dokumenten fest. 

Dieser Absatz gilt für den Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank nur dann, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 

Das Europäische Parlament und der Rat sorgen dafür, dass die Dokumente, die die Gesetzgebungs
verfahren betreffen, nach Maßgabe der in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen öffentlich zugäng
lich gemacht werden. 

Artikel 16 
(ex-Artikel 286 EGV) 

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitglied
staaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, und über den freien Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von unabhängigen 
Behörden überwacht. 

Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spezifischen Bestimmungen 
des Artikels 39 des Vertrags über die Europäische Union unberührt. 

Artikel 17 

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in 
den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 

(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen. 

(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und 
ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog.
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(2) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt erlassen. Sie beschließen nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 

TITEL VII 

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND 
ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

KAPITEL 1 

WETTBEWERBSREGELN 

ABSCHNITT 1 

VORSCHRIFTEN FÜR UNTERNEHMEN 

Artikel 101 
(ex-Artikel 81 EGV) 

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unter
nehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltenswei
sen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Ver
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwe
cken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Ge
schäftsbedingungen; 

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder 
der Investitionen; 

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handels
partnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf 

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,
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— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen, 

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung 
der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen 

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, 
oder 

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wett
bewerb auszuschalten. 

Artikel 102 
(ex-Artikel 82 EGV) 

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherr
schenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder 
mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen. 

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufs
preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden 
der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handels
partnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

Artikel 103 
(ex-Artikel 83 EGV) 

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den Artikeln 
101 und 102 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere, 

a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102 genannten Verbote durch die 
Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten;
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b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 festzulegen; dabei ist dem Erfordernis 
einer wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen; 

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 und 102 für die einzelnen Wirtschafts
zweige näher zu bestimmen; 

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der Europäischen Union bei der Anwendung 
der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen; 

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und den in diesem 
Abschnitt enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen andererseits fest
zulegen. 

Artikel 104 
(ex-Artikel 84 EGV) 

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 103 erlassenen Vorschriften entscheiden die Behörden der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen der Ar
tikel 101, insbesondere Absatz 3, und 102 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen, Beschlüssen 
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt. 

Artikel 105 
(ex-Artikel 85 EGV) 

(1) Unbeschadet des Artikels 104 achtet die Kommission auf die Verwirklichung der in den 
Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze. Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaats 
oder von Amts wegen in Verbindung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr 
Amtshilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze vermutet 
werden. Stellt sie eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen. 

(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kommission in einem mit Gründen 
versehenen Beschluss die Feststellung, dass eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie kann den 
Beschluss veröffentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen 
zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

(3) Die Kommission kann Verordnungen zu den Gruppen von Vereinbarungen erlassen, zu denen 
der Rat nach Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b eine Verordnung oder Richtlinie erlassen hat. 

Artikel 106 
(ex-Artikel 86 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, 
denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine den Verträgen und insbesondere 
den Artikeln 18 und 101 bis 109 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.
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(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften der Verträge, ins
besondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung 
der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung 
des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union 
zuwiderläuft. 

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet erforderlichenfalls 
geeignete Richtlinien oder Beschlüsse an die Mitgliedstaaten. 

ABSCHNITT 2 

STAATLICHE BEIHILFEN 

Artikel 107 
(ex-Artikel 87 EGV) 

(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft 
der Waren gewährt werden; 

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhn
liche Ereignisse entstanden sind; 

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirt
schaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser 
Buchstabe aufgehoben wird. 

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebens
haltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie 
der in Artikel 349 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen 
und sozialen Lage; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur 
Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;
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c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, 
soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Inte
resse zuwiderläuft; 

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Han
dels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission 
bestimmt. 

Artikel 108 
(ex-Artikel 88 EGV) 

(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die in 
diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, wel
che die fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Binnenmarkts erfordern. 

(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, 
dass eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Binnenmarkt nach 
Artikel 107 unvereinbar ist oder dass sie missbräuchlich angewandt wird, so beschließt sie, dass der 
betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat. 

Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, so kann 
die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und 259 den 
Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen. 

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats beschließen, dass eine von diesem Staat 
gewährte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder von den nach Artikel 109 
erlassenen Verordnungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände 
einen solchen Beschluss rechtfertigen. Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in Unter
absatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des be
treffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat. 

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so beschließt die Kommission. 

(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so 
rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges 
Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in 
Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme 
nicht durchführen, bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat.
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(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen erlassen, für die 
der Rat nach Artikel 109 festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 ausgenommen 
werden können. 

Artikel 109 
(ex-Artikel 89 EGV) 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments alle 
zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108 erlassen und insbeson
dere die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von 
Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind. 

KAPITEL 2 

STEUERLICHE VORSCHRIFTEN 

Artikel 110 
(ex-Artikel 90 EGV) 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch mittelbar 
höhere inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder 
mittelbar zu tragen haben. 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten keine inländischen Abgaben, die 
geeignet sind, andere Produktionen mittelbar zu schützen. 

Artikel 111 
(ex-Artikel 91 EGV) 

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgeführt, so darf die Rückvergütung für 
inländische Abgaben nicht höher sein als die auf die ausgeführten Waren mittelbar oder unmittelbar 
erhobenen inländischen Abgaben. 

Artikel 112 
(ex-Artikel 92 EGV) 

Für Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstigen indirekten Steuern sind Ent
lastungen und Rückvergütungen bei der Ausfuhr nach anderen Mitgliedstaaten sowie Ausgleichs
abgaben bei der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten nur zulässig, soweit der Rat sie vorher auf Vorschlag 
der Kommission für eine begrenzte Frist genehmigt hat.
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Artikel 113 
(ex-Artikel 93 EGV) 

Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige 
indirekte Steuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Bin
nenmarkts und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist. 

KAPITEL 3 

ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 114 
(ex-Artikel 95 EGV) 

(1) Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele des 
Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche 
die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die 
Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, 
Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berück
sichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im 
Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel 
ebenfalls an. 

(4) Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch das Euro
päische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für erforderlich, 
einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 
36 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so 
teilt er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Har
monisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den 
Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte 
einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines 
spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaß
nahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre 
Einführung der Kommission mit.
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(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 
4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie 
geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung 
des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts 
behindern. 

Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in den Absätzen 4 
und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. 

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in 
diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten verlängert wird. 

(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme 
abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommis
sion unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt. 

(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungs
maßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die 
dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt. 

(9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, wenn die Kommission 
oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen 
Befugnisse missbraucht. 

(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutz
klausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 36 
genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollver
fahren der Union unterliegen. 

Artikel 115 
(ex-Artikel 94 EGV) 

Unbeschadet des Artikels 114 erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts aus
wirken. 

Artikel 116 
(ex-Artikel 96 EGV) 

Stellt die Kommission fest, dass vorhandene Unterschiede in den Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt verfälschen und dadurch 
eine Verzerrung hervorrufen, die zu beseitigen ist, so tritt sie mit den betreffenden Mitgliedstaaten in 
Beratungen ein.
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Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzerrung, so erlassen das Europäische Par
lament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die erforderlichen Richtlinien. 
Es können alle sonstigen in den Verträgen vorgesehenen zweckdienlichen Maßnahmen erlassen 
werden. 

Artikel 117 
(ex-Artikel 97 EGV) 

(1) Ist zu befürchten, dass der Erlass oder die Änderung einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift 
eine Verzerrung im Sinne des Artikels 116 verursacht, so setzt sich der Mitgliedstaat, der diese 
Maßnahme beabsichtigt, mit der Kommission ins Benehmen. Diese empfiehlt nach Beratung mit 
den Mitgliedstaaten den beteiligten Staaten die zur Vermeidung dieser Verzerrung geeigneten Maß
nahmen. 

(2) Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften erlassen oder ändern will, der an ihn ge
richteten Empfehlung der Kommission nicht nach, so kann nicht gemäß Artikel 116 verlangt werden, 
dass die anderen Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen Vorschriften ändern, um die Verzerrung zu 
beseitigen. Verursacht ein Mitgliedstaat, der die Empfehlung der Kommission außer Acht lässt, eine 
Verzerrung lediglich zu seinem eigenen Nachteil, so findet Artikel 116 keine Anwendung. 

Artikel 118 

Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts erlassen das Europäische 
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zur Schaffung 
europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der 
Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelun
gen auf Unionsebene. 

Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Sprachen
regelungen für die europäischen Rechtstitel fest. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments. 

TITEL VIII 

DIE WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSPOLITIK 

Artikel 119 
(ex-Artikel 4 EGV) 

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des Vertrags über die 
Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die 
auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der 
Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb verpflichtet ist.
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Artikel 247 
(ex-Artikel 216 EGV) 

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr 
erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates, der mit einfacher 
Mehrheit beschließt, oder der Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden. 

Artikel 248 
(ex-Artikel 217 Absatz 2 EGV) 

Die Zuständigkeiten der Kommission werden unbeschadet des Artikels 18 Absatz 4 des Vertrags über 
die Europäische Union von ihrem Präsidenten nach Artikel 17 Absatz 6 des genannten Vertrags 
gegliedert und zwischen ihren Mitgliedern aufgeteilt. Der Präsident kann diese Zuständigkeitsvertei
lung im Laufe der Amtszeit ändern. Die Mitglieder der Kommission üben die ihnen vom Präsidenten 
übertragenen Aufgaben unter dessen Leitung aus. 

Artikel 249 
(ex-Artikel 218 Absatz 2 und ex-Artikel 212 EGV) 

(1) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten und das 
ihrer Dienststellen zu gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Geschäftsordnung. 

(2) Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar spätestens einen Monat vor Beginn der 
Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der Union. 

Artikel 250 
(ex-Artikel 219 EGV) 

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gefasst. 

Die Beschlussfähigkeit wird in ihrer Geschäftsordnung festgelegt. 

ABSCHNITT 5 

DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 251 
(ex-Artikel 221 EGV) 

Der Gerichtshof tagt in Kammern oder als Große Kammer entsprechend den hierfür in der Satzung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union vorgesehenen Regeln. 

Wenn die Satzung es vorsieht, kann der Gerichtshof auch als Plenum tagen.
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Artikel 252 
(ex-Artikel 222 EGV) 

Der Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt. Auf Antrag des Gerichtshofs kann der 
Rat einstimmig die Zahl der Generalanwälte erhöhen. 

Der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schluss
anträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs der Europäi
schen Union seine Mitwirkung erforderlich ist. 

Artikel 253 
(ex-Artikel 223 EGV) 

Zu Richtern und Generalanwälten des Gerichtshofs sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede 
Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind; 
sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung 
des in Artikel 255 vorgesehenen Ausschusses auf sechs Jahre ernannt. 

Alle drei Jahre findet nach Maßgabe der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine 
teilweise Neubesetzung der Stellen der Richter und Generalanwälte statt. 

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofs für die Dauer von drei Jahren. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. 

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 

Der Gerichtshof erlässt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der Genehmigung des Rates. 

Artikel 254 
(ex-Artikel 224 EGV) 

Die Zahl der Richter des Gerichts wird in der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
festgelegt. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht von Generalanwälten unterstützt 
wird. 

Zu Mitgliedern des Gerichts sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten 
und über die Befähigung zur Ausübung hoher richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung des in Artikel 255 
vorgesehenen Ausschusses für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu 
besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig.
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Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts für die Dauer von drei Jahren. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Das Gericht ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 

Das Gericht erlässt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der 
Genehmigung des Rates. 

Soweit die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union nichts anderes vorsieht, finden die den 
Gerichtshof betreffenden Bestimmungen der Verträge auf das Gericht Anwendung. 

Artikel 255 

Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, vor einer Ernennung durch die Regierungen 
der Mitgliedstaaten nach den Artikeln 253 und 254 eine Stellungnahme zur Eignung der Bewerber 
für die Ausübung des Amts eines Richters oder Generalanwalts beim Gerichtshof oder beim Gericht 
abzugeben. 

Der Ausschuss setzt sich aus sieben Persönlichkeiten zusammen, die aus dem Kreis ehemaliger 
Mitglieder des Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder der höchsten einzelstaatlichen Gerichte 
und der Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung ausgewählt werden, von denen einer vom 
Europäischen Parlament vorgeschlagen wird. Der Rat erlässt einen Beschluss zur Festlegung der 
Vorschriften für die Arbeitsweise und einen Beschluss zur Ernennung der Mitglieder dieses Aus
schusses. Er beschließt auf Initiative des Präsidenten des Gerichtshofs. 

Artikel 256 
(ex-Artikel 225 EGV) 

(1) Das Gericht ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in den Artikeln 263, 265, 
268, 270 und 272 genannten Klagen zuständig, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einem nach 
Artikel 257 gebildeten Fachgericht übertragen werden, und der Klagen, die gemäß der Satzung dem 
Gerichtshof vorbehalten sind. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht für andere 
Kategorien von Klagen zuständig ist. 

Gegen die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes kann nach Maßgabe der Bedingun
gen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, beim Gerichtshof ein auf 
Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden. 

(2) Das Gericht ist für Entscheidungen über Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Fachge
richte zuständig. 

Die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes können nach Maßgabe der Bedingungen 
und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Gerichtshof 
überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts 
berührt wird. 

(3) Das Gericht ist in besonderen in der Satzung festgelegten Sachgebieten für Vorabentscheidun
gen nach Artikel 267 zuständig.
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Wenn das Gericht der Auffassung ist, dass eine Rechtssache eine Grundsatzentscheidung erfordert, 
die die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte, kann es die Rechtssache zur 
Entscheidung an den Gerichtshof verweisen. 

Die Entscheidungen des Gerichts über Anträge auf Vorabentscheidung können nach Maßgabe der 
Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen 
vom Gerichtshof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder die 
Kohärenz des Unionsrechts berührt wird. 

Artikel 257 
(ex-Artikel 225a EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
dem Gericht beigeordnete Fachgerichte bilden, die für Entscheidungen im ersten Rechtszug über 
bestimmte Kategorien von Klagen zuständig sind, die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. 
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen durch Verordnungen entweder auf Vorschlag der 
Kommission nach Anhörung des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der 
Kommission. 

In der Verordnung über die Bildung eines Fachgerichts werden die Regeln für die Zusammensetzung 
dieses Gerichts und der ihm übertragene Zuständigkeitsbereich festgelegt. 

Gegen die Entscheidungen der Fachgerichte kann vor dem Gericht ein auf Rechtsfragen beschränktes 
Rechtsmittel oder, wenn die Verordnung über die Bildung des Fachgerichts dies vorsieht, ein auch 
Sachfragen betreffendes Rechtsmittel eingelegt werden. 

Zu Mitgliedern der Fachgerichte sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit 
bieten und über die Befähigung zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden ein
stimmig vom Rat ernannt. 

Die Fachgerichte erlassen ihre Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Diese 
Verfahrensordnung bedarf der Genehmigung des Rates. 

Soweit die Verordnung über die Bildung der Fachgerichte nichts anderes vorsieht, finden die den 
Gerichtshof der Europäischen Union betreffenden Bestimmungen der Verträge und die Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union auf die Fachgerichte Anwendung. Titel I und Artikel 64 der 
Satzung gelten auf jeden Fall für die Fachgerichte. 

Artikel 258 
(ex-Artikel 226 EGV) 

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen 
verstoßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nicht nach, 
so kann die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen.
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Artikel 259 
(ex-Artikel 227 EGV) 

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn er der Auffassung 
ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat. 

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus den Verträgen 
gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission damit befassen. 

Die Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den beteiligten Staaten 
zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen Verfahren. 

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender Antrag 
gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme vor dem 
Gerichtshof geklagt werden. 

Artikel 260 
(ex-Artikel 228 EGV) 

(1) Stellt der Gerichtshof der Europäischen Union fest, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Ver
pflichtung aus den Verträgen verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu ergreifen, die 
sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben. 

(2) Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs 
ergeben, nach Auffassung der Kommission nicht getroffen, so kann die Kommission den Gerichtshof 
anrufen, nachdem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat. Hierbei benennt sie 
die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, 
die sie den Umständen nach für angemessen hält. 

Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, 
so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds verhängen. 

Dieses Verfahren lässt den Artikel 259 unberührt. 

(3) Erhebt die Kommission beim Gerichtshof Klage nach Artikel 258, weil sie der Auffassung ist, 
dass der betreffende Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen zur Umset
zung einer gemäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen, so kann sie, wenn 
sie dies für zweckmäßig hält, die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden 
Pauschalbetrags oder Zwangsgelds benennen, die sie den Umständen nach für angemessen hält. 

Stellt der Gerichtshof einen Verstoß fest, so kann er gegen den betreffenden Mitgliedstaat die Zahlung 
eines Pauschalbetrags oder eines Zwangsgelds bis zur Höhe des von der Kommission genannten 
Betrags verhängen. Die Zahlungsverpflichtung gilt ab dem vom Gerichtshof in seinem Urteil fest
gelegten Zeitpunkt.
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Artikel 261 
(ex-Artikel 229 EGV) 

Aufgrund der Verträge vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam sowie vom Rat 
erlassene Verordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen dem Ge
richtshof der Europäischen Union eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu unbe
schränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfasst. 

Artikel 262 
(ex-Artikel 229a EGV) 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig Bestimmungen 
erlassen, mit denen dem Gerichtshof der Europäischen Union in dem vom Rat festgelegten Umfang 
die Zuständigkeit übertragen wird, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung 
von aufgrund der Verträge erlassenen Rechtsakten, mit denen europäische Rechtstitel für das geistige 
Eigentum geschaffen werden, zu entscheiden. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

Artikel 263 
(ex-Artikel 230 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union überwacht die Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte sowie 
der Handlungen des Rates, der Kommission und der Europäischen Zentralbank, soweit es sich nicht 
um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er überwacht ebenfalls die Recht
mäßigkeit der Handlungen der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union mit Rechtswirkung 
gegenüber Dritten. 

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der Europäischen Union für Klagen zuständig, die ein Mit
gliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Ver
letzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der Verträge oder einer bei seiner Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für 
Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen, die 
auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. 

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 
gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie 
gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungs
maßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben. 

In den Rechtsakten zur Gründung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union können 
besondere Bedingungen und Einzelheiten für die Erhebung von Klagen von natürlichen oder juris
tischen Personen gegen Handlungen dieser Einrichtungen und sonstigen Stellen vorgesehen werden, 
die eine Rechtswirkung gegenüber diesen Personen haben.
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Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je 
nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger 
oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kennt
nis erlangt hat. 

Artikel 264 
(ex-Artikel 231 EGV) 

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof der Europäischen Union die angefochtene Hand
lung für nichtig. 

Erklärt der Gerichtshof eine Handlung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für notwendig hält, 
diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind. 

Artikel 265 
(ex-Artikel 232 EGV) 

Unterlässt es das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Kommission oder die 
Europäische Zentralbank unter Verletzung der Verträge, einen Beschluss zu fassen, so können die 
Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Union beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage 
auf Feststellung dieser Vertragsverletzung erheben. Dieser Artikel gilt entsprechend für die Einrich
tungen und sonstigen Stellen der Union, die es unterlassen, tätig zu werden. 

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ, die in Frage stehende Einrichtung 
oder sonstige Stelle zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es bzw. sie binnen zwei 
Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so kann die Klage innerhalb einer 
weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden. 

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof 
Beschwerde darüber führen, dass ein Organ oder eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union es 
unterlassen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten. 

Artikel 266 
(ex-Artikel 233 EGV) 

Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen, denen das für nichtig erklärte Handeln zur Last 
fällt oder deren Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung des 
Artikels 340 Absatz 2 ergeben.
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Artikel 267 
(ex-Artikel 234 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 

a) über die Auslegung der Verträge, 

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen 
Stellen der Union, 

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine 
Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichts
hof zur Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht 
gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts 
angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei 
einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit. 

Artikel 268 
(ex-Artikel 235 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitsachen über den in Artikel 340 Absätze 2 und 
3 vorgesehenen Schadensersatz zuständig. 

Artikel 269 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit eines nach Artikel 7 des Vertrags 
über die Europäische Union erlassenen Rechtsakts des Europäischen Rates oder des Rates nur auf 
Antrag des von einer Feststellung des Europäischen Rates oder des Rates betroffenen Mitgliedstaats 
und lediglich im Hinblick auf die Einhaltung der in dem genannten Artikel vorgesehenen Verfahrens
bestimmungen zuständig. 

Der Antrag muss binnen eines Monats nach der jeweiligen Feststellung gestellt werden. Der Gerichts
hof entscheidet binnen eines Monats nach Antragstellung. 

Artikel 270 
(ex-Artikel 236 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für alle Streitsachen zwischen der Union und deren 
Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der 
Beamten der Union und in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union 
festgelegt sind.
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(2) Die Erstellung der Unionsstatistiken erfolgt unter Wahrung der Unparteilichkeit, der Zuver
lässigkeit, der Objektivität, der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der Kostenwirksamkeit und der 
statistischen Geheimhaltung; der Wirtschaft dürfen dadurch keine übermäßigen Belastungen entste
hen. 

Artikel 339 
(ex-Artikel 287 EGV) 

Die Mitglieder der Organe der Union, die Mitglieder der Ausschüsse sowie die Beamten und sonstigen 
Bediensteten der Union sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Auskünfte, die 
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für 
Auskünfte über Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente. 

Artikel 340 
(ex-Artikel 288 EGV) 

Die vertragliche Haftung der Union bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag 
anzuwenden ist. 

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Organe oder Bediens
teten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrund
sätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Abweichend von Absatz 2 ersetzt die Europäische Zentralbank den durch sie oder ihre Bediensteten 
in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Union bestimmt sich nach den Vorschriften 
ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 

Artikel 341 
(ex-Artikel 289 EGV) 

Der Sitz der Organe der Union wird im Einvernehmen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten 
bestimmt. 

Artikel 342 
(ex-Artikel 290 EGV) 

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Union wird unbeschadet der Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union vom Rat einstimmig durch Verordnungen getroffen.
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Artikel 343 
(ex-Artikel 291 EGV) 

Die Union genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderli
chen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom 8. April 1965 über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen Union. Dasselbe gilt für die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank. 

Artikel 344 
(ex-Artikel 292 EGV) 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge 
nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln. 

Artikel 345 
(ex-Artikel 295 EGV) 

Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. 

Artikel 346 
(ex-Artikel 296 EGV) 

(1) Die Vorschriften der Verträge stehen folgenden Bestimmungen nicht entgegen: 

a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens 
seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht; 

b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens für die Wahrung seiner 
wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Muni
tion und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen; diese Maßnahmen dürfen auf dem 
Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische Zwecke 
bestimmten Waren nicht beeinträchtigen. 

(2) Der Rat kann die von ihm am 15. April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf die Absatz 1 
Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kommission ändern. 

Artikel 347 
(ex-Artikel 297 EGV) 

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um durch gemeinsames Vorgehen zu 
verhindern, dass das Funktionieren des Binnenmarkts durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die ein 
Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der öffentlichen Ordnung, im 
Kriegsfall, bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung oder in Erfül
lung der Verpflichtungen trifft, die er im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit übernommen hat.
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Artikel 348 
(ex-Artikel 298 EGV) 

Werden auf dem Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen durch Maßnahmen aufgrund der Ar
tikel 346 und 347 verfälscht, so prüft die Kommission gemeinsam mit dem beteiligten Staat, wie 
diese Maßnahmen den Vorschriften der Verträge angepasst werden können. 

In Abweichung von dem in den Artikeln 258 und 259 vorgesehenen Verfahren kann die Kommis
sion oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der 
Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in den Artikeln 346 und 347 vorgese
henen Befugnisse missbraucht. Der Gerichtshof entscheidet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Artikel 349 
(ex-Artikel 299 Absatz 2 Unterabsätze 2, 3 und 4 EGV) 

Unter Berücksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von Guadeloupe, 
Französisch-Guayana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy und Saint-Martin, der Azoren, Madeiras 
und der Kanarischen Inseln, die durch die Faktoren Abgelegenheit, Insellage, geringe Größe, schwie
rige Relief- und Klimabedingungen und wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeug
nissen erschwert wird, die als ständige Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die Entwick
lung schwer beeinträchtigen, beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments spezifische Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen 
für die Anwendung der Verträge auf die genannten Gebiete, einschließlich gemeinsamer Politiken, 
festzulegen. Werden die betreffenden spezifischen Maßnahmen vom Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so beschließt er ebenfalls auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Die Maßnahmen nach Absatz 1 betreffen insbesondere die Zoll- und Handelspolitik, Steuerpolitik, 
Freizonen, Agrar- und Fischereipolitik, die Bedingungen für die Versorgung mit Rohstoffen und 
grundlegenden Verbrauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen für den Zugang zu 
den Strukturfonds und zu den horizontalen Unionsprogrammen. 

Der Rat beschließt die in Absatz 1 genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung der besonderen 
Merkmale und Zwänge der Gebiete in äußerster Randlage, ohne dabei die Integrität und Kohärenz der 
Rechtsordnung der Union, die auch den Binnenmarkt und die gemeinsamen Politiken umfasst, aus
zuhöhlen. 

Artikel 350 
(ex-Artikel 306 EGV) 

Die Verträge stehen dem Bestehen und der Durchführung der regionalen Zusammenschlüsse zwi
schen Belgien und Luxemburg sowie zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nicht 
entgegen, soweit die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch Anwendung der Verträge nicht erreicht 
sind.
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Artikel 351 
(ex-Artikel 307 EGV) 

Die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die vor dem 1. Januar 1958 oder, im Falle später 
beigetretener Staaten, vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen einem oder mehreren Mitglied
staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen wurden, werden 
durch die Verträge nicht berührt. 

Soweit diese Übereinkünfte mit den Verträgen nicht vereinbar sind, wenden der oder die betreffenden 
Mitgliedstaaten alle geeigneten Mittel an, um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beheben. Er
forderlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck einander Hilfe; sie nehmen gegebenen
falls eine gemeinsame Haltung ein. 

Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Übereinkünfte tragen die Mitgliedstaaten dem Um
stand Rechnung, dass die in den Verträgen von jedem Mitgliedstaat gewährten Vorteile Bestandteil 
der Errichtung der Union sind und daher in untrennbarem Zusammenhang stehen mit der Schaffung 
gemeinsamer Organe, der Übertragung von Zuständigkeiten auf diese und der Gewährung der 
gleichen Vorteile durch alle anderen Mitgliedstaaten. 

Artikel 352 
(ex-Artikel 308 EGV) 

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politik
bereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den Verträgen die 
hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der 
Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. Wer
den diese Vorschriften vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so be
schließt er ebenfalls einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäi
schen Parlaments. 

(2) Die Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle 
der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union auf die Vorschläge aufmerksam, die sich auf diesen Artikel stützen. 

(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in denen die Verträge eine solche Harmoni
sierung ausschließen. 

(4) Dieser Artikel kann nicht als Grundlage für die Verwirklichung von Zielen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, 
müssen innerhalb der in Artikel 40 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten 
Grenzen bleiben.
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PROTOKOLL (Nr. 27) 
ÜBER DEN BINNENMARKT UND DEN WETTBEWERB 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass der Binnenmarkt, wie er in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union beschrieben wird, ein System umfasst, das den Wettbewerb vor Verfälschun
gen schützt — 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, dass 

für diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den Bestimmungen der Verträge, einschließlich 
des Artikels 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, tätig wird. 

Dieses Protokoll wird dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügt.
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1/2003 DES RATES
vom 16. Dezember 2002

zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 83,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zur Schaffung eines Systems, das gewährleistet, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht
verfälscht wird, muss für eine wirksame und einheitliche Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags in der Gemeinschaft gesorgt werden. Mit der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar
1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 81 und 82 (*) des Vertrags (4), wurden die
Voraussetzungen für die Entwicklung einer Gemeinschaftspolitik im Bereich des Wettbewerbsrechts
geschaffen, die zur Verbreitung einer Wettbewerbskultur in der Gemeinschaft beigetragen hat. Es ist
nunmehr jedoch an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewonnenen Erfahrung die genannte Verord-
nung zu ersetzen und Regeln vorzusehen, die den Herausforderungen des Binnenmarkts und einer
künftigen Erweiterung der Gemeinschaft gerecht werden.

(2) Zu überdenken ist insbesondere die Art und Weise, wie die in Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags
enthaltene Ausnahme vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen anzuwenden ist.
Dabei ist nach Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe b) des Vertrags dem Erfordernis einer wirksamen
Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen.

(3) Das durch die Verordnung Nr. 17 geschaffene zentralisierte System ist nicht mehr imstande, diesen
beiden Zielsetzungen in ausgewogener Weise gerecht zu werden. Dieses System schränkt die
Gerichte und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der gemeinschaftli-
chen Wettbewerbsregeln ein, und das mit ihm verbundene Anmeldeverfahren hindert die Kommis-
sion daran, sich auf die Verfolgung der schwerwiegendsten Verstöße zu konzentrieren. Darüber
hinaus entstehen den Unternehmen durch dieses System erhebliche Kosten.

(4) Das zentralisierte Anmeldesystem sollte daher durch ein Legalausnahmesystem ersetzt werden, bei
dem die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht nur zur Anwendung der nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften direkt anwendbaren Artikel
81 Absatz 1 und Artikel 82 des Vertrags befugt sind, sondern auch zur Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 des Vertrags.
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(5) Um für die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft zu sorgen und
zugleich die Achtung der grundlegenden Verteidigungsrechte zu gewährleisten, muss in dieser
Verordnung die Beweislast für die Artikel 81 und 82 des Vertrags geregelt werden. Der Partei oder
Behörde, die den Vorwurf einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags erhebt, sollte es obliegen, diese Zuwiderhandlung gemäß den einschlägigen rechtlichen
Anforderungen nachzuweisen. Den Unternehmen oder Unternehmensverbänden, die sich gegenüber
der Feststellung einer Zuwiderhandlung auf eine Rechtfertigung berufen möchten, sollte es obliegen,
im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Anforderungen den Nachweis zu erbringen, dass die
Voraussetzungen für diese Rechtfertigung erfüllt sind. Diese Verordnung berührt weder die natio-
nalen Rechtsvorschriften über das Beweismaß noch die Verpflichtung der Wettbewerbsbehörden
und Gerichte der Mitgliedstaaten, zur Aufklärung rechtserheblicher Sachverhalte beizutragen, sofern
diese Rechtsvorschriften und Anforderungen im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts stehen.

(6) Die wirksame Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft setzt voraus, dass die Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten stärker an der Anwendung beteiligt werden. Dies wiederum
bedeutet, dass sie zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts befugt sein sollten.

(7) Die einzelstaatlichen Gerichte erfüllen eine wesentliche Aufgabe bei der Anwendung der gemein-
schaftlichen Wettbewerbsregeln. In Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen schützen sie die
sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden subjektiven Rechte, indem sie unter anderem den
durch die Zuwiderhandlung Geschädigten Schadenersatz zuerkennen. Sie ergänzen in dieser Hinsicht
die Aufgaben der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden. Ihnen sollte daher gestattet werden, die
Artikel 81 und 82 des Vertrags in vollem Umfang anzuwenden.

(8) Um die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft und das reibungslose
Funktionieren der in dieser Verordnung enthaltenen Formen der Zusammenarbeit zu gewährleisten,
müssen die Wettbewerbsbehörden und die Gerichte in den Mitgliedstaaten verpflichtet sein, auch die
Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden, wenn sie innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf Verein-
barungen und Verhaltensweisen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen
können, anwenden. Um für Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen gleiche Bedingungen im Binnenmarkt zu schaffen, ist es
ferner erforderlich, auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe e) des Vertrags das
Verhältnis zwischen dem innerstaatlichen Recht und dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft zu
bestimmen. Dazu muss gewährleistet werden, dass die Anwendung innerstaatlichen Wettbewerbs-
rechts auf Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags nur dann zum Verbot solcher Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmten
Verhaltensweisen führen darf, wenn sie auch nach dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft
verboten sind. Die Begriffe Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen sind
autonome Konzepte des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft für die Erfassung eines koordinierten
Verhaltens von Unternehmen am Markt im Sinne der Auslegung dieser Begriffe durch die Gerichte
der Gemeinschaft. Nach dieser Verordnung darf den Mitgliedstaaten nicht das Recht verwehrt
werden, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Wettbewerbsvorschriften zur Unterbindung
oder Ahndung einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden. Diese stren-
geren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können Bestimmungen zum Verbot oder zur Ahndung
missbräuchlichen Verhaltens gegenüber wirtschaftlich abhängigen Unternehmen umfassen. Ferner
gilt die vorliegende Verordnung nicht für innerstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen
Personen strafrechtliche Sanktionen auferlegt werden, außer wenn solche Sanktionen als Mittel
dienen, um die für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln durchzusetzen.

(9) Ziel der Artikel 81 und 82 des Vertrags ist der Schutz des Wettbewerbs auf dem Markt. Diese
Verordnung, die der Durchführung dieser Vertragsbestimmungen dient, verwehrt es den Mitglied-
staaten nicht, in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen, die andere legi-
time Interessen schützen, sofern diese Rechtsvorschriften im Einklang mit den allgemeinen
Grundsätzen und übrigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts stehen. Sofern derartige Rechts-
vorschriften überwiegend auf ein Ziel gerichtet sind, das von dem des Schutzes des Wettbewerbs auf
dem Markt abweicht, dürfen die Wettbewerbsbehörden und Gerichte in den Mitgliedstaaten solche
Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet anwenden. Dementsprechend dürfen die Mitgliedstaaten
im Rahmen dieser Verordnung in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften anwenden,
mit denen unlautere Handelspraktiken — unabhängig davon, ob diese einseitig ergriffen oder
vertraglich vereinbart wurden — untersagt oder geahndet werden. Solche Rechtsvorschriften
verfolgen ein spezielles Ziel, das die tatsächlichen oder vermuteten Wirkungen solcher Handlungen
auf den Wettbewerb auf dem Markt unberücksichtigt lässt. Das trifft insbesondere auf Rechtsvor-
schriften zu, mit denen Unternehmen untersagt wird, bei ihren Handelspartnern ungerechtfertigte,
unverhältnismäßige oder keine Gegenleistungen umfassende Bedingungen zu erzwingen, zu erhalten
oder den Versuch hierzu zu unternehmen.
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(10) Aufgrund von Verordnungen des Rates wie 19/65/EWG (1), (EWG) Nr. 2821/71 (2), (EWG) Nr.
3976/87 (3), (EWG) Nr. 1534//91 (4) oder (EWG) Nr. 479/92 (5) ist die Kommission befugt, Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen,
Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen
anzuwenden. In den durch derartige Verordnungen bestimmten Bereichen hat die Kommission so
genannte Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen, mit denen sie Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags
auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen für
nicht anwendbar erklärt, und sie kann dies auch weiterhin tun. Soweit Vereinbarungen, Beschlüsse
oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, auf die derartige Verordnungen Anwendung finden,
dennoch Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind, sollten die
Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Befugnis haben, in einem
bestimmten Fall den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung zu entziehen.

(11) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe, für die Anwendung des Vertrags Sorge zu tragen, sollte die Kommis-
sion an Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen Entscheidungen mit dem Ziel richten
können, Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 81 und 82 des Vertrags abzustellen. Sie sollte, sofern
ein berechtigtes Interesse besteht, auch dann Entscheidungen zur Feststellung einer Zuwiderhandlung
erlassen können, wenn die Zuwiderhandlung beendet ist, selbst wenn sie keine Geldbuße auferlegt.
Außerdem sollte der Kommission in dieser Verordnung ausdrücklich die ihr vom Gerichtshof zuer-
kannte Befugnis übertragen werden, Entscheidungen zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zu
erlassen.

(12) Mit dieser Verordnung sollte der Kommission ausdrücklich die Befugnis übertragen werden, unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit alle strukturellen oder auf das Verhalten abzie-
lenden Maßnahmen festzulegen, die zur effektiven Abstellung einer Zuwiderhandlung erforderlich
sind. Maßnahmen struktureller Art sollten nur in Ermangelung einer verhaltensorientierten
Maßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden, oder wenn letztere im Vergleich zu
Maßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für das betroffene Unternehmen
verbunden wäre. Änderungen an der Unternehmensstruktur, wie sie vor der Zuwiderhandlung
bestand, sind nur dann verhältnismäßig, wenn ein erhebliches, durch die Struktur eines Unterneh-
mens als solcher bedingtes Risiko anhaltender oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegeben ist.

(13) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens, das auf eine Verbotsentscheidung gerichtet ist,
der Kommission an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die Bedenken der Kommission
auszuräumen, so sollte die Kommission diese Verpflichtungszusagen durch Entscheidung für die
Unternehmen bindend erklären können. Ohne die Frage zu beantworten, ob eine Zuwiderhandlung
vorgelegen hat oder noch vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen festgestellt werden, dass für ein
Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszu-
sagen lassen die Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und der Gerichte der Mitgliedstaaten, das
Vorliegen einer Zuwiderhandlung festzustellen und über den Fall zu entscheiden, unberührt.
Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszusagen sind für Fälle ungeeignet, in denen die Kommission
eine Geldbuße aufzuerlegen beabsichtigt.
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(1) Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 (Die Titel
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des Vertrags auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Luft-
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(4) Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 des Rates vom 31. Mai 1991 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 (Die
Titel der Verordnungen wurden geändert, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß Artikel 12
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des Vertrags auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhalten-
sweisen im Bereich der Versicherungswirtschaft (ABl. L 143 vom 7.6.1991, S. 1).

(5) Verordnung (EWG) Nr. 479/92 des Rates vom 25. Februar 1992 über die Anwendung des Artikels 81 Absatz 3 (Die
Titel der Verordnungen wurden geändert, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß Artikel 12
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sweisen zwischen Seeschifffahrtsunternehmen (Konsortien) (ABl. L 55 vom 29.2.1992, S. 3). Verordnung zuletzt
geändert durch die Beitrittsakte von 1994.
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(14) In Ausnahmefällen, wenn es das öffentliche Interesse der Gemeinschaft gebietet, kann es auch
zweckmäßig sein, dass die Kommission eine Entscheidung deklaratorischer Art erlässt, mit der die
Nichtanwendung des in Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verankerten Verbots festgestellt
wird, um die Rechtslage zu klären und eine einheitliche Rechtsanwendung in der Gemeinschaft
sicherzustellen; dies gilt insbesondere in Bezug auf neue Formen von Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen, deren Beurteilung durch die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungspraxis noch
nicht geklärt ist.

(15) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sollen gemeinsam ein Netz von
Behörden bilden, die die EG-Wettbewerbsregeln in enger Zusammenarbeit anwenden. Zu diesem
Zweck müssen Informations- und Konsultationsverfahren eingeführt werden. Nähere Einzelheiten
betreffend die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes werden von der Kommission in enger Abstim-
mung mit den Mitgliedstaaten festgelegt und überarbeitet.

(16) Der Austausch von Informationen, auch solchen vertraulicher Art, und die Verwendung solcher
Informationen zwischen den Mitgliedern des Netzwerks sollte ungeachtet anders lautender einzel-
staatlicher Vorschriften zugelassen werden. Diese Informationen dürfen für die Anwendung der
Artikel 81 und 82 des Vertrags sowie für die parallel dazu erfolgende Anwendung des nationalen
Wettbewerbsrechts verwendet werden, sofern letztere Anwendung den gleichen Fall betrifft und
nicht zu einem anderen Ergebnis führt. Werden die ausgetauschten Informationen von der empfan-
genden Behörde dazu verwendet, Unternehmen Sanktionen aufzuerlegen, so sollte für die Verwen-
dung der Informationen keine weitere Beschränkung als nur die Verpflichtung gelten, dass sie
ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden, für den sie zusammengetragen worden sind, da
Sanktionen, mit denen Unternehmen belegt werden können, in allen Systemen von derselben Art
sind. Die Verteidigungsrechte, die Unternehmen in den einzelnen Systemen zustehen, können als
hinreichend gleichwertig angesehen werden. Bei natürlichen Personen dagegen können Sanktionen
in den verschiedenen Systemen erheblich voneinander abweichen. In solchen Fällen ist dafür Sorge
zu tragen, dass die Informationen nur dann verwendet werden, wenn sie in einer Weise erhoben
wurden, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen das gleiche
Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde geltenden innerstaatlichen Recht
gewährleistet.

(17) Um eine einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln und gleichzeitig ein optimales Funktio-
nieren des Netzwerks zu gewährleisten, muss die Regel beibehalten werden, dass die Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten automatisch ihre Zuständigkeit verlieren, sobald die Kommission ein
Verfahren einleitet. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig und
beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren einzuleiten, sollte sie sich bemühen, dies so bald wie
möglich zu tun. Vor der Einleitung eines Verfahrens sollte die Kommission die betreffende nationale
Behörde konsultieren.

(18) Um eine optimale Verteilung der Fälle innerhalb des Netzwerks sicherzustellen, sollte eine allgemeine
Bestimmung eingeführt werden, wonach eine Wettbewerbsbehörde ein Verfahren mit der Begrün-
dung aussetzen oder einstellen kann, dass sich eine andere Behörde mit demselben Fall befasst hat
oder noch befasst. Ziel ist es, dass jeder Fall nur von einer Behörde bearbeitet wird. Diese Bestim-
mung sollte nicht der der Kommission durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs zuerkannten
Möglichkeit entgegenstehen, eine Beschwerde wegen fehlenden Gemeinschaftsinteresses abzuweisen,
selbst wenn keine andere Wettbewerbsbehörde die Absicht bekundet hat, sich des Falls anzu-
nehmen.

(19) Die Arbeitsweise des durch die Verordnung Nr. 17 eingesetzten Beratenden Ausschusses für Kartell-
und Monopolfragen hat sich als sehr befriedigend erwiesen. Dieser Ausschuss fügt sich gut in das
neue System einer dezentralen Anwendung des Wettbewerbsrechts ein. Es gilt daher, auf der Grund-
lage der Bestimmungen der Verordnung Nr. 17 aufzubauen und gleichzeitig die Arbeit effizienter zu
gestalten. Hierzu ist es zweckmäßig, die Möglichkeit eines schriftlichen Verfahrens für die Stellung-
nahme vorzusehen. Der Beratende Ausschuss sollte darüber hinaus als Diskussionsforum für die von
den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerade bearbeiteten Fälle dienen können, um auf
diese Weise dazu beizutragen, dass die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einheitlich angewandt
werden.

(20) Der Beratende Ausschuss sollte sich aus Vertretern der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
zusammensetzen. In Sitzungen, in denen allgemeine Fragen zur Erörterung stehen, sollten die
Mitgliedstaaten einen weiteren Vertreter entsenden dürfen. Unbeschadet hiervon können sich die
Mitglieder des Ausschusses durch andere Experten des jeweiligen Mitgliedstaats unterstützen lassen.
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(21) Die einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln erfordert außerdem, Formen der Zusammenar-
beit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen. Dies gilt für alle
Gerichte der Mitgliedstaaten, die die Artikel 81 und 82 des Vertrags zur Anwendung bringen,
unabhängig davon, ob sie die betreffenden Regeln in Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatparteien
anzuwenden haben oder ob sie als Wettbewerbsbehörde oder als Rechtsmittelinstanz tätig werden.
Insbesondere sollten die einzelstaatlichen Gerichte die Möglichkeit erhalten, sich an die Kommission
zu wenden, um Informationen oder Stellungnahmen zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft zu erhalten. Der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
wiederum muss die Möglichkeit gegeben werden, sich mündlich oder schriftlich vor einzelstaatlichen
Gerichten zu äußern, wenn Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt. Diese Stellung-
nahmen sollten im Einklang mit den einzelstaatlichen Verfahrensregeln und Gepflogenheiten,
einschließlich derjenigen, die die Wahrung der Rechte der Parteien betreffen, erfolgen. Hierzu sollte
dafür gesorgt werden, dass die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten über
ausreichende Informationen über Verfahren vor einzelstaatlichen Gerichten verfügen.

(22) In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen im Interesse der Rechtssicherheit und der
einheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einander widersprechende
Entscheidungen vermieden werden. Die Wirkungen von Entscheidungen und Verfahren der Kommis-
sion auf Gerichte und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten müssen daher im Einklang mit der
Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt werden. Von der Kommission angenommene Entschei-
dungen bezüglich Verpflichtungszusagen berühren nicht die Befugnis der Gerichte und der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten, die Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden.

(23) Die Kommission sollte die Befugnis haben, im gesamten Bereich der Gemeinschaft die Auskünfte zu
verlangen, die notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags
untersagte missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Unternehmen,
die einer Entscheidung der Kommission nachkommen, können nicht gezwungen werden, eine Zuwi-
derhandlung einzugestehen; sie sind auf jeden Fall aber verpflichtet, Fragen nach Tatsachen zu beant-
worten und Unterlagen vorzulegen, auch wenn die betreffenden Auskünfte dazu verwendet werden
können, den Beweis einer Zuwiderhandlung durch die betreffenden oder andere Unternehmen zu
erbringen.

(24) Die Kommission sollte außerdem die Befugnis haben, die Nachprüfungen vorzunehmen, die
notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen, Beschlüsse und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags untersagte
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten sollten bei der Ausübung dieser Befugnisse aktiv mitwirken.

(25) Da es zunehmend schwieriger wird, Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln aufzudecken, ist es für
einen wirksamen Schutz des Wettbewerbs notwendig, die Ermittlungsbefugnisse der Kommission zu
ergänzen. Die Kommission sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über sachdienliche Infor-
mationen verfügen, befragen und deren Aussagen zu Protokoll nehmen können. Ferner sollten die
von der Kommission beauftragten Bediensteten im Zuge einer Nachprüfung für die hierfür erforder-
liche Zeit eine Versiegelung vornehmen dürfen. Die Dauer der Versiegelung sollte in der Regel 72
Stunden nicht überschreiten. Die von der Kommission beauftragten Bediensteten sollten außerdem
alle Auskünfte im Zusammenhang mit Gegenstand und Ziel der Nachprüfung einholen dürfen.

(26) Die Erfahrung hat gezeigt, dass in manchen Fällen Geschäftsunterlagen in der Wohnung von Führ-
ungskräften und Mitarbeitern der Unternehmen aufbewahrt werden. Im Interesse effizienter Nach-
prüfungen sollten daher die Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten
Personen zum Betreten aller Räumlichkeiten befugt sein, in denen sich Geschäftsunterlagen befinden
können, einschließlich Privatwohnungen. Die Ausübung der letztgenannten Befugnis sollte jedoch
eine entsprechende gerichtliche Entscheidung voraussetzen.

(27) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es sinnvoll, die Tragweite der Kontrolle darzu-
legen, die das nationale Gericht ausüben kann, wenn es, wie im innerstaatlichen Recht vorgesehen
und als vorsorgliche Maßnahme, die Unterstützung durch Verfolgungsbehörden genehmigt, um sich
über einen etwaigen Widerspruch des betroffenen Unternehmens hinwegzusetzen, oder wenn es die
Vollstreckung einer Entscheidung zur Nachprüfung in anderen als Geschäftsräumen gestattet. Aus
der Rechtsprechung ergibt sich, dass das nationale Gericht insbesondere von der Kommission
weitere Klarstellungen anfordern kann, die es zur Ausübung seiner Kontrolle benötigt und bei deren
Fehlen es die Genehmigung verweigern könnte. Ferner bestätigt die Rechtsprechung die Befugnis der
nationalen Gerichte, die Einhaltung der für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen geltenden
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu kontrollieren.
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(28) Damit die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten zu einer wirksamen
Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags erhalten, sollten sie einander im Rahmen von Nach-
prüfungen und anderen Maßnahmen zur Sachaufklärung Unterstützung gewähren können.

(29) Die Beachtung der Artikel 81 und 82 des Vertrags und die Erfüllung der den Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen in Anwendung dieser Verordnung auferlegten Pflichten sollten durch
Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt werden können. Hierzu sind auch für Verstöße gegen
Verfahrensvorschriften Geldbußen in angemessener Höhe vorzusehen.

(30) Um für eine tatsächliche Einziehung der Geldbußen zu sorgen, die Unternehmensvereinigungen
wegen von ihnen begangener Zuwiderhandlungen auferlegt werden, müssen die Bedingungen festge-
legt werden, unter denen die Kommission von den Mitgliedern der Vereinigung die Zahlung der
Geldbuße verlangen kann, wenn die Vereinigung selbst zahlungsunfähig ist. Dabei sollte die
Kommission der relativen Größe der der Vereinigung angehörenden Unternehmen und insbesondere
der Lage der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung tragen. Die Zahlung der Geldbuße durch
eines oder mehrere der Mitglieder einer Vereinigung erfolgt unbeschadet der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften, die einen Rückgriff auf andere Mitglieder der Vereinigung zur Erstattung des
gezahlten Betrags ermöglichen.

(31) Die Regeln über die Verjährung bei der Auferlegung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind in der
Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 des Rates (1) enthalten, die darüber hinaus Sanktionen im Verkehrs-
bereich zum Gegenstand hat. In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen zu den Hand-
lungen, die die Verjährung unterbrechen können, auch eigenständige Verfahrenshandlungen der
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerechnet werden. Im Interesse einer klareren Gestaltung
des Rechtsrahmens empfiehlt es sich daher, die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 so zu ändern, dass
sie im Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung keine Anwendung findet, und die Verjäh-
rung in der vorliegenden Verordnung zu regeln.

(32) Das Recht der beteiligten Unternehmen, von der Kommission gehört zu werden, sollte bestätigt
werden. Dritten, deren Interessen durch eine Entscheidung betroffen sein können, sollte vor Erlass
der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, und die erlassenen Entscheidungen
sollten auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso unerlässlich wie die Wahrung der Vertei-
digungsrechte der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts auf Akteneinsicht, ist der
Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Es sollte sichergestellt werden, dass die innerhalb des Netzwerks
ausgetauschten Informationen vertraulich behandelt werden.

(33) Da alle Entscheidungen, die die Kommission nach Maßgabe dieser Verordnung erlässt, unter den im
Vertrag festgelegten Voraussetzungen der Überwachung durch den Gerichtshof unterliegen, sollte
der Gerichtshof gemäß Artikel 229 des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung bei Entscheidungen der Kommission über die Auferlegung von Geldbußen oder Zwangsgeldern
erhalten.

(34) Nach den Regeln der Verordnung Nr. 17 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Grundsätze kommt den Organen der Gemeinschaft eine zentrale Stellung
zu. Diese gilt es zu bewahren, doch müssen gleichzeitig die Mitgliedstaaten stärker an der Anwen-
dung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft beteiligt werden. Im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip geht die vorliegende
Verordnung nicht über das zur Erreichung ihres Ziels einer wirksamen Anwendung der Wettbe-
werbsregeln der Gemeinschaft Erforderliche hinaus.

(35) Um eine ordnungsgemäße Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts zu erreichen,
sollten die Mitgliedstaaten Behörden bestimmen, die sie ermächtigen, Artikel 81 und 82 des Vertrags
im öffentlichen Interesse anzuwenden. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, sowohl Verwaltungs-
behörden als auch Gerichte mit der Erfüllung der den Wettbewerbsbehörden in dieser Verordnung
übertragenen Aufgaben zu betrauen. Mit der vorliegenden Verordnung wird anerkannt, dass für die
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln im öffentlichen Interesse in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedliche Systeme bestehen. Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 dieser Verordnung sollte sich
auf alle Wettbewerbsbehörden erstrecken. Als Ausnahme von dieser allgemeinen Regel sollte, wenn
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eine mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen betraute Verwaltungsbehörde einen Fall vor ein
von ihr getrenntes Gericht bringt, Artikel 11 Absatz 6 für die verfolgende Behörde nach Maßgabe
der Bedingungen in Artikel 35 Absatz 4 dieser Verordnung gelten. Sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, sollte die allgemeine Regel gelten. Auf jeden Fall sollte Artikel 11 Absatz 6 nicht für Gerichte
gelten, soweit diese als Rechtsmittelinstanzen tätig werden.

(36) Nachdem der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung klargestellt hat, dass die Wettbewerbsregeln
auch für den Verkehr gelten, muss dieser Sektor den Verfahrensvorschriften der vorliegenden
Verordnung unterworfen werden. Daher sollte die Verordnung Nr. 141 des Rates vom 26.
November 1962 über die Nichtanwendung der Verordnung Nr. 17 des Rates auf den Verkehr (1)
aufgehoben werden und die Verordnungen des Rates (EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3)
und (EWG) Nr. 3975/87 (4) sollten so geändert werden, dass die darin enthaltenen speziellen Verfah-
rensvorschriften aufgehoben werden.

(37) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und steht im Einklang mit den Prinzipien, die insbeson-
dere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind. Demzufolge ist diese
Verordnung in Übereinstimmung mit diesen Rechten und Prinzipien auszulegen und anzuwenden.

(38) Rechtssicherheit für die nach den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft tätigen Unternehmen trägt
zur Förderung von Innovation und Investition bei. In Fällen, in denen ernsthafte Rechtsunsicherheit
entsteht, weil neue oder ungelöste Fragen in Bezug auf die Anwendung dieser Regeln auftauchen,
können einzelne Unternehmen den Wunsch haben, mit der Bitte um informelle Beratung an die
Kommission heranzutreten. Diese Verordnung lässt das Recht der Kommission, informelle Beratung
zu leisten, unberührt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GRUNDSÄTZE

Artikel 1

Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags

(1) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die nicht die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(2) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind nicht
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(3) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 82 des
Vertrags ist verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.
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(1) ABl. 124 vom 28.11.1962, S. 2751/62. Geändert durch die Verordnung Nr. 1002/67/EWG (ABl. 306 vom
16.12.1967, S. 1).
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Artikel 2

Beweislast

In allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags obliegt die Beweislast für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags der Partei oder der Behörde, die diesen Vorwurf erhebt. Die Beweislast dafür, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags vorliegen, obliegt den Unternehmen oder Unternehmensver-
einigungen, die sich auf diese Bestimmung berufen.

Artikel 3

Verhältnis zwischen den Artikeln 81 und 82 des Vertrags und dem einzelstaatlichen Wettbewerbs-
recht

(1) Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche Gerichte das einzelstaat-
liche Wettbewerbsrecht auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags an,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten im Sinne dieser Bestimmung beeinträchtigen können, so
wenden sie auch Artikel 81 des Vertrags auf diese Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen an. Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche
Gerichte das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht auf nach Artikel 82 des Vertrags verbotene Missbräuche an,
so wenden sie auch Artikel 82 des Vertrags an.

(2) Die Anwendung des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts darf nicht zum Verbot von Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen führen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind,
aber den Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags nicht einschränken oder die Bedin-
gungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen oder durch eine Verordnung zur Anwendung von
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags erfasst sind. Den Mitgliedstaaten wird durch diese Verordnung nicht
verwehrt, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Vorschriften zur Unterbindung oder Ahndung
einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsätze und sonstigen Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts nicht, wenn die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten einzelstaat-
liche Gesetze über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen anwenden, und stehen auch nicht
der Anwendung von Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts entgegen, die überwiegend ein von den
Artikeln 81 und 82 des Vertrags abweichendes Ziel verfolgen.

KAPITEL II

ZUSTÄNDIGKEIT

Artikel 4

Zuständigkeit der Kommission

Zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags verfügt die Kommission über die in dieser Verordnung
vorgesehenen Befugnisse.

Artikel 5

Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
in Einzelfällen zuständig. Sie können hierzu von Amts wegen oder aufgrund einer Beschwerde Entschei-
dungen erlassen, mit denen

— die Abstellung von Zuwiderhandlungen angeordnet wird,

— einstweilige Maßnahmen angeordnet werden,
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— Verpflichtungszusagen angenommen werden oder

— Geldbußen, Zwangsgelder oder sonstige im innerstaatlichen Recht vorgesehene Sanktionen verhängt
werden.

Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den ihnen vorliegenden Informationen nicht gegeben, so
können sie auch entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu werden.

Artikel 6

Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten

Die einzelstaatlichen Gerichte sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags zuständig.

KAPITEL III

ENTSCHEIDUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 7

Feststellung und Abstellung von Zuwiderhandlungen

(1) Stellt die Kommission auf eine Beschwerde hin oder von Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen durch Entscheidung verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. Sie kann
ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art
vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame
Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden,
oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für
die beteiligten Unternehmen verbunden wäre. Soweit die Kommission ein berechtigtes Interesse hat, kann
sie auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.

(2) Zur Einreichung einer Beschwerde im Sinne von Absatz 1 befugt sind natürliche und juristische
Personen, die ein berechtigtes Interesse darlegen, sowie die Mitgliedstaaten.

Artikel 8

Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzuma-
chenden Schadens für den Wettbewerb besteht, von Amts wegen auf der Grundlage einer prima facie fest-
gestellten Zuwiderhandlung durch Entscheidung einstweilige Maßnahmen anordnen.

(2) Die Entscheidung gemäß Absatz 1 hat eine befristete Geltungsdauer und ist — sofern erforderlich
und angemessen — verlängerbar.

Artikel 9

Verpflichtungszusagen

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Entscheidung zur Abstellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen,
und bieten die beteiligten Unternehmen an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die ihnen von
der Kommission nach ihrer vorläufigen Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann die
Kommission diese Verpflichtungszusagen im Wege einer Entscheidung für bindend für die Unternehmen
erklären. Die Entscheidung kann befristet sein und muss besagen, dass für ein Tätigwerden der Kommission
kein Anlass mehr besteht.
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(2) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren wieder aufnehmen,

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkt geändert
haben,

b) wenn die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder

c) wenn die Entscheidung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien
beruht.

Artikel 10

Feststellung der Nichtanwendbarkeit

Ist es aus Gründen des öffentlichen Interesses der Gemeinschaft im Bereich der Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags erforderlich, so kann die Kommission von Amts wegen durch Entscheidung feststellen,
dass Artikel 81 des Vertrags auf eine Vereinbarung, einen Beschluss einer Unternehmensvereinigung oder
eine abgestimmte Verhaltensweise keine Anwendung findet, weil die Voraussetzungen des Artikels 81
Absatz 1 des Vertrags nicht vorliegen oder weil die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
erfüllt sind.

Die Kommission kann eine solche Feststellung auch in Bezug auf Artikel 82 des Vertrags treffen.

KAPITEL IV

ZUSAMMENARBEIT

Artikel 11

Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten arbeiten bei der Anwendung der
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eng zusammen.

(2) Die Kommission übermittelt den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten eine Kopie der wichtig-
sten Schriftstücke, die sie zur Anwendung der Artikel 7, 8, 9, 10 und 29 Absatz 1 zusammengetragen hat.
Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates auf Ersuchen eine Kopie
anderer bestehender Unterlagen, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind.

(3) Werden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 81 oder Artikel 82 des
Vertrags tätig, so unterrichten sie hierüber schriftlich die Kommission vor Beginn oder unverzüglich nach
Einleitung der ersten förmlichen Ermittlungshandlung. Diese Unterrichtung kann auch den Wettbewerbs-
behörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden.

(4) Spätestens 30 Tage vor Erlass einer Entscheidung, mit der die Abstellung einer Zuwiderhandlung
angeordnet wird, Verpflichtungszusagen angenommen werden oder der Rechtsvorteil einer Gruppenfreistel-
lungsverordnung entzogen wird, unterrichten die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Kommis-
sion. Zu diesem Zweck übermitteln sie der Kommission eine zusammenfassende Darstellung des Falls, die
in Aussicht genommene Entscheidung oder, soweit diese Unterlage noch nicht vorliegt, jede sonstige Unter-
lage, der die geplante Vorgehensweise zu entnehmen ist. Diese Informationen können auch den Wettbe-
werbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Auf Ersuchen der Kommission
stellt die handelnde Wettbewerbsbehörde der Kommission sonstige ihr vorliegende Unterlagen zur Verfü-
gung, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind. Die der Kommission übermittelten Informationen
können den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Die einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörden können zudem Informationen untereinander austauschen, die zur Beur-
teilung eines von ihnen nach Artikel 81 und 82 des Vertrags behandelten Falls erforderlich sind.

(5) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten können die Kommission zu jedem Fall, in dem es um
die Anwendung des Gemeinschaftsrechts geht, konsultieren.
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(6) Leitet die Kommission ein Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III ein, so entfällt
damit die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten für die Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig, so leitet
die Kommission ein Verfahren erst ein, nachdem sie diese Wettbewerbsbehörde konsultiert hat.

Artikel 12

Informationsaustausch

(1) Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags sind die Kommission und die
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten befugt, einander tatsächliche oder rechtliche Umstände
einschließlich vertraulicher Angaben mitzuteilen und diese Informationen als Beweismittel zu verwenden.

(2) Die ausgetauschten Informationen werden nur zum Zweck der Anwendung von Artikel 81 oder 82
des Vertrags sowie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie von
der übermittelnden Behörde erhoben wurden. Wird das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht jedoch im
gleichen Fall und parallel zum gemeinschaftlichen Wettbewerbsrecht angewandt und führt es nicht zu
anderen Ergebnissen, so können nach diesem Artikel ausgetauschte Informationen auch für die Anwendung
des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts verwendet werden.

(3) Nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen können nur als Beweismittel verwendet werden, um
Sanktionen gegen natürliche Personen zu verhängen, wenn

— das Recht der übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags vorsieht oder, falls dies nicht der Fall ist, wenn

— die Informationen in einer Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidi-
gungsrechte natürlicher Personen das gleiche Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde
geltenden innerstaatlichen Recht gewährleistet. Jedoch dürfen in diesem Falle die ausgetauschten Infor-
mationen von der empfangenden Behörde nicht verwendet werden, um Haftstrafen zu verhängen.

Artikel 13

Aussetzung und Einstellung des Verfahrens

(1) Sind die Wettbewerbsbehörden mehrerer Mitgliedstaaten aufgrund einer Beschwerde oder von Amts
wegen mit einem Verfahren gemäß Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gegen dieselbe Vereinbarung,
denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise befasst, so stellt der Umstand, dass eine Behörde den Fall
bereits bearbeitet, für die übrigen Behörden einen hinreichenden Grund dar, ihr Verfahren auszusetzen
oder die Beschwerde zurückzuweisen. Auch die Kommission kann eine Beschwerde mit der Begründung
zurückweisen, dass sich bereits eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats mit dieser Beschwerde
befasst.

(2) Ist eine einzelstaatliche Wettbewerbsbehörde oder die Kommission mit einer Beschwerde gegen eine
Vereinbarung, einen Beschluss oder eine Verhaltensweise befasst, die bereits von einer anderen Wettbe-
werbsbehörde behandelt worden ist, so kann die Beschwerde abgewiesen werden.

Artikel 14

Beratender Ausschuss

(1) Vor jeder Entscheidung, die nach Maßgabe der Artikel 7, 8, 9, 10 und 23, Artikel 24 Absatz 2 und
Artikel 29 Absatz 1 ergeht, hört die Kommission einen Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopol-
fragen.

(2) Für die Erörterung von Einzelfällen setzt der Beratende Ausschuss sich aus Vertretern der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten zusammen. Für Sitzungen, in denen andere Fragen als Einzelfälle zur
Erörterung stehen, kann ein weiterer für Wettbewerbsfragen zuständiger Vertreter des jeweiligen Mitglied-
staats bestimmt werden. Die Vertreter können im Falle der Verhinderung durch andere Vertreter ersetzt
werden.
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(3) Die Anhörung kann in einer von der Kommission einberufenen Sitzung, in der die Kommission den
Vorsitz führt, frühestens 14 Tage nach Absendung der Einberufung, der eine Darstellung des Sachverhalts
unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein vorläufiger Entscheidungsvorschlag beigefügt wird,
erfolgen. Bei Entscheidungen nach Artikel 8 kann die Sitzung sieben Tage nach Absendung des verfü-
genden Teils eines Entscheidungsentwurfs abgehalten werden. Enthält eine von der Kommission abgesen-
dete Einberufung zu einer Sitzung eine kürzere Ladungsfrist als die vorerwähnten Fristen, so kann die
Sitzung zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stattfinden, wenn kein Mitgliedstaat einen Einwand erhebt. Der
Beratende Ausschuss nimmt zu dem vorläufigen Entscheidungsvorschlag der Kommission schriftlich Stel-
lung. Er kann seine Stellungnahme auch dann abgeben, wenn einzelne Mitglieder des Ausschusses nicht
anwesend und nicht vertreten sind. Auf Antrag eines oder mehrerer Mitglieder werden die in der Stellung-
nahme aufgeführten Standpunkte mit einer Begründung versehen.

(4) Die Anhörung kann auch im Wege des schriftlichen Verfahrens erfolgen. Die Kommission muss
jedoch eine Sitzung einberufen, wenn ein Mitgliedstaat dies beantragt. Im Fall eines schriftlichen Verfahrens
setzt die Kommission den Mitgliedstaaten eine Frist von mindestens 14 Tagen für die Übermittlung ihrer
Bemerkungen, die an die anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet werden. In Bezug auf Entscheidungen nach
Artikel 8 gilt eine Frist von sieben anstatt von 14 Tagen. Legt die Kommission für das schriftliche
Verfahren eine kürzere Frist als die vorerwähnten Fristen fest, so gilt die vorgeschlagene Frist, sofern kein
Einwand seitens der Mitgliedstaaten erhoben wird.

(5) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie unter-
richtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(6) Gibt der Beratende Ausschuss eine schriftliche Stellungnahme ab, so wird diese Stellungnahme dem
Entscheidungsentwurf beigefügt. Empfiehlt der Beratende Ausschuss die Veröffentlichung seiner Stellung-
nahme, so trägt die Kommission bei der Veröffentlichung dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(7) Die Kommission setzt auf Antrag der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats Fälle, die nach Artikel
81 und 82 des Vertrags von einer Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats behandelt werden, auf die
Tagesordnung des Beratenden Ausschusses. Die Kommission kann dies auch aus eigener Initiative tun. In
beiden Fällen wird die betreffende Wettbewerbsbehörde von ihr vorab unterrichtet.

Ein entsprechender Antrag kann insbesondere von der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats gestellt
werden, wenn es sich um einen Fall handelt, bei dem die Kommission die Einleitung eines Verfahrens mit
den Wirkungen des Artikels 11 Absatz 6 beabsichtigt.

Zu den Fällen, die von den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten behandelt werden, gibt der Beratende
Ausschuss keine Stellungnahme ab. Der Beratende Ausschuss kann auch allgemeine Fragen des gemein-
schaftlichen Wettbewerbsrechts erörtern.

Artikel 15

Zusammenarbeit mit Gerichten der Mitgliedstaaten

(1) Im Rahmen von Verfahren, in denen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt,
können die Gerichte der Mitgliedstaaten die Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich
in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft betreffen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines einzel-
staatlichen Gerichts über die Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags. Die betreffende Kopie wird
unverzüglich übermittelt, nachdem das vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden können von sich aus den Gerichten ihres Mitgliedstaats
schriftliche Stellungnahmen zur Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags übermitteln. Mit
Erlaubnis des betreffenden Gerichts können sie vor den Gerichten ihres Mitgliedstaats auch mündlich Stel-
lung nehmen. Sofern es die kohärente Anwendung der Artikel 81 oder 82 des Vertrags erfordert, kann die
Kommission aus eigener Initiative den Gerichten der Mitgliedstaaten schriftliche Stellungnahmen übermit-
teln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch mündlich Stellung nehmen.

Zum ausschließlichen Zweck der Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen können die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten und die Kommission das betreffende Gericht des Mitgliedstaats ersuchen, ihnen alle zur
Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu sorgen.
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(4) Umfassendere Befugnisse zur Abgabe von Stellungnahmen vor einem Gericht, die den Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten nach ihrem einzelstaatlichen Recht zustehen, werden durch diesen Artikel
nicht berührt.

Artikel 16

Einheitliche Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts

(1) Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Vereinbarungen,
Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung der
Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen erlassen, die der Entscheidung der Kommission zuwider-
laufen. Sie müssen es auch vermeiden, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen,
die die Kommission in einem von ihr eingeleiteten Verfahren zu erlassen beabsichtigt. Zu diesem Zweck
kann das einzelstaatliche Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren auszu-
setzen. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 234 des Vertrags.

(2) Wenn Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Verein-
barungen, Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung
der Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen treffen, die der von der Kommission erlassenen
Entscheidung zuwiderlaufen würden.

KAPITEL V

ERMITTLUNGSBEFUGNISSE

Artikel 17

Untersuchung einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen

(1) Lassen die Entwicklung des Handels zwischen Mitgliedstaaten, Preisstarrheiten oder andere Umstände
vermuten, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist,
so kann die Kommission die Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweigs oder — Sektor übergrei-
fend — einer bestimmten Art von Vereinbarungen durchführen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die
Kommission von den betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen die Auskünfte
verlangen, die zur Durchsetzung von Artikel 81 und 82 des Vertrags notwendig sind, und die dazu
notwendigen Nachprüfungen vornehmen.

Die Kommission kann insbesondere von den betreffenden Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
verlangen, sie von sämtlichen Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen zu unterrichten.

Die Kommission kann einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Untersuchung bestimmter Wirtschaftszweige
oder — Sektor übergreifend — bestimmter Arten von Vereinbarungen veröffentlichen und interessierte
Parteien um Stellungnahme bitten.

(2) Die Artikel 14, 18, 19, 20, 22, 23 und 24 gelten entsprechend.

Artikel 18

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben durch
einfaches Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen verlangen, dass sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Bei der Versendung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung gibt die Kommission die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens und die
benötigten Auskünfte an, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel
23 für den Fall der Erteilung einer unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sanktionen hin.
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(3) Wenn die Kommission durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zur
Erteilung von Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens
und die geforderten Auskünfte an und legt die Frist für die Erteilung der Auskünfte fest. Die betreffende
Entscheidung enthält ferner einen Hinweis auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sanktionen und weist
entweder auf die in Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen hin oder erlegt diese auf. Außerdem weist sie auf
das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder deren Vertreter oder — im Fall von juristischen Personen, Gesell-
schaften und Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit — die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung
berufenen Personen erteilen die verlangten Auskünfte im Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der
Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im
Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Sitz des Unternehmens bzw. der Unternehmensvereinigung befindet, sowie der Wettbewerbs-
behörde des Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich eine Kopie des einfachen
Auskunftsverlangens oder der Entscheidung.

(5) Die Regierungen und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf
Verlangen alle Auskünfte, die sie zur Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben
benötigt.

Artikel 19

Befugnis zur Befragung

(1) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle
natürlichen und juristischen Personen befragen, die der Befragung zum Zweck der Einholung von Informa-
tion, die sich auf den Gegenstand einer Untersuchung bezieht, zustimmen.

(2) Findet eine Befragung nach Absatz 1 in den Räumen eines Unternehmens statt, so informiert die
Kommission die Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung erfolgt. Auf
Verlangen der Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats können deren Bedienstete die Bediensteten der
Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen bei der Durchführung
der Befragung unterstützen.

Artikel 20

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben bei
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr
ermächtigten Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen zu betreten;

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu
prüfen;

c) Kopien oder Auszüge gleich welcher Art aus diesen Büchern und Unterlagen anzufertigen oder zu
erlangen;

d) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß
zu versiegeln, wie es für die Nachprüfung erforderlich ist;

e) von allen Vertretern oder Mitgliedern der Belegschaft des Unternehmens oder der Unternehmensvereini-
gung Erläuterungen zu Tatsachen oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der
Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre Antworten zu Protokoll zu nehmen.
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(3) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermäch-
tigten Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der
Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sank-
tionen für den Fall hingewiesen wird, dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die nach Maßgabe von Absatz 2 des vorlie-
genden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die Kommission unterrichtet die Wettbe-
werbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soll, über
die Nachprüfung rechtzeitig vor deren Beginn.

(4) Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden,
die die Kommission durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und
den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und weist auf die in
Artikel 23 und Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt diese Entscheidungen nach Anhörung der
Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden
soll.

(5) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprü-
fung vorgenommen werden soll, oder von dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder benannte
Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die Bediensteten der Kommission
und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.

(6) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen fest, dass sich ein Unternehmen einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten Nachprüfung
widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der
Kommission ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Unterstützung nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem Recht eine Genehmigung eines
Gerichts voraus, so ist diese zu beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(8) Wird die in Absatz 7 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das einzelstaatliche Gericht die
Echtheit der Entscheidung der Kommission sowie, ob die beantragten Zwangsmaßnahmen nicht willkürlich
und, gemessen am Gegenstand der Nachprüfung, nicht unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der
Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht von der Kommission unmit-
telbar oder über die Wettbewerbsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ausführliche Erläuterungen anfor-
dern, und zwar insbesondere zu den Gründen, die die Kommission veranlasst haben, das Unternehmen
einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zu verdächtigen, sowie zur Schwere der
behaupteten Zuwiderhandlung und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das einzel-
staatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch die
Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 21

Nachprüfungen in anderen Räumlichkeiten

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, dass Bücher oder sonstige Geschäftsunterlagen, die sich auf den
Gegenstand der Nachprüfung beziehen und die als Beweismittel für einen schweren Verstoß gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags von Bedeutung sein könnten, in anderen Räumlichkeiten, auf anderen Grund-
stücken oder in anderen Transportmitteln — darunter auch die Wohnungen von Unternehmensleitern und
Mitgliedern der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie sonstigen Mitarbeitern der betreffenden Unternehmen
und Unternehmensvereinigungen — aufbewahrt werden, so kann die Kommission durch Entscheidung eine
Nachprüfung in diesen anderen Räumlichkeiten, auf diesen anderen Grundstücken oder in diesen anderen
Transportmitteln anordnen.

(2) Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeit-
punkt ihres Beginns und weist auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu
erheben. Insbesondere werden die Gründe genannt, die die Kommission zu der Annahme veranlasst haben,
dass ein Verdacht im Sinne von Absatz 1 besteht. Die Kommission trifft die Entscheidungen nach
Anhörung der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchge-
führt werden soll.
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(3) Eine gemäß Absatz 1 getroffene Entscheidung kann nur mit der vorherigen Genehmigung des einzel-
staatlichen Gerichts des betreffenden Mitgliedstaats vollzogen werden. Das einzelstaatliche Gericht prüft die
Echtheit der Entscheidung der Kommission und dass die beabsichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkür-
lich noch unverhältnismäßig sind — insbesondere gemessen an der Schwere der zur Last gelegten Zuwider-
handlung, der Wichtigkeit des gesuchten Beweismaterials, der Beteiligung des betreffenden Unternehmens
und der begründeten Wahrscheinlichkeit, dass Bücher und Geschäftsunterlagen, die sich auf den Gegen-
stand der Nachprüfung beziehen, in den Räumlichkeiten aufbewahrt werden, für die die Genehmigung
beantragt wird. Das einzelstaatliche Gericht kann die Kommission unmittelbar oder über die Wettbewerbs-
behörde des betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zu den Punkten ersuchen, deren
Kenntnis zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit der beabsichtigten Zwangsmaßnahmen erforderlich ist.

Das einzelstaatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch
die Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

(4) Die von der Kommission mit der Durchführung einer gemäß Absatz 1 angeordneten Nachprüfung
beauftragten Bediensteten und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen haben die in Artikel 20
Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) aufgeführten Befugnisse. Artikel 20 Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.

Artikel 22

Ermittlungen durch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats darf im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaats alle Nachprüfungen und sonstigen Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung durchführen, um
festzustellen, ob eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags vorliegt. Der Austausch und
die Verwendung der erhobenen Informationen erfolgen gemäß Artikel 12.

(2) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Nachprü-
fungen vor, die die Kommission gemäß Artikel 20 Absatz 1 für erforderlich hält oder die sie durch
Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 angeordnet hat. Die für die Durchführung dieser Nachprüfungen
verantwortlichen Bediensteten der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden sowie die von ihnen ermäch-
tigten oder benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften aus.

Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr ermächtigte Begleitpersonen können auf Verlangen
der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unterstützen.

KAPITEL VI

SANKTIONEN

Artikel 23

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamt-
umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) bei der Erteilung einer nach Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 2 verlangten Auskunft unrichtige oder
irreführende Angaben machen;

b) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 3 verlangten
Auskunft unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen oder die Angaben nicht inner-
halb der gesetzten Frist machen;

c) bei Nachprüfungen nach Artikel 20 die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht
vollständig vorlegen oder in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 angeordnete Nachprüfungen
nicht dulden;
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d) in Beantwortung einer nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen oder

— eine von einem Mitglied der Belegschaft erteilte unrichtige, unvollständige oder irreführende
Antwort nicht innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder

— in Bezug auf Tatsachen, die mit dem Gegenstand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 20 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung in Zusammenhang stehen, keine vollständige
Antwort erteilen oder eine vollständige Antwort verweigern;

e) die von Bediensteten der Kommission oder anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel
20 Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel erbrochen haben.

(2) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen oder

b) einer nach Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zuwiderhandeln
oder

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen nicht einhalten.

Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen oder jede beteiligte Unterneh-
mensvereinigung darf 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereinigung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder im Zusam-
menhang, so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze derjenigen Mitglieder, die auf dem
Markt tätig waren, auf dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung auswirkte, nicht übersteigen.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch
deren Dauer zu berücksichtigen.

(4) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des Umsatzes
ihrer Mitglieder verhängt und ist die Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie
verpflichtet, von ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die
Kommission die Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter
Mitglieder in den betreffenden Entscheidungsgremien der Vereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung gemäß Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie, soweit es zur voll-
ständigen Zahlung der Geldbuße erforderlich ist, die Zahlung des Restbetrags von jedem Mitglied der Verei-
nigung verlangen, das auf dem Markt tätig war, auf dem die Zuwiderhandlung erfolgte.

Die Kommission darf jedoch Zahlungen gemäß Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen,
die nachweisen, dass sie den die Zuwiderhandlung begründenden Beschluss der Vereinigung nicht umge-
setzt haben und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert
haben, noch ehe die Kommission mit der Untersuchung des Falls begonnen hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 10 % seines im letzten
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen haben keinen strafrechtlichen
Charakter.

Artikel 24

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durch-
schnittlichen Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs von dem in ihrer Entscheidung bestimmten Zeit-
punkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gemäß einer nach Artikel 7 getrof-
fenen Entscheidung abzustellen;
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b) einer gemäß Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzu-
kommen;

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten;

d) eine Auskunft vollständig und genau zu erteilen, die die Kommission durch Entscheidung gemäß Artikel
17 oder Artikel 18 Absatz 3 angefordert hat;

e) eine Nachprüfung zu dulden, die die Kommission in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 ange-
ordnet hat.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, zu
deren Erfüllung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die endgültige Höhe des
Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde. Artikel 23 Absatz 4 gilt entsprechend.

KAPITEL VII

VERJÄHRUNG

Artikel 25

Verfolgungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission nach den Artikeln 23 und 24 verjährt

a) in drei Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über die Einholung von Auskünften oder die
Vornahme von Nachprüfungen,

b) in fünf Jahren bei den übrigen Zuwiderhandlungen.

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Bei
dauernden oder fortgesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die Verjährung jedoch erst mit dem Tag, an dem
die Zuwiderhandlung beendet ist.

(3) Die Verjährung der Befugnis zur Festsetzung von Geldbußen oder Zwangsgeldern wird durch jede
auf Ermittlung oder Verfolgung der Zuwiderhandlung gerichtete Handlung der Kommission oder der Wett-
bewerbsbehörde eines Mitgliedstaats unterbrochen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag ein, an dem die
Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem durch folgende
Handlungen unterbrochen:

a) schriftliche Auskunftsverlangen der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission oder die Wettbewerbsbehörde eines Mitglied-
staats ihren Bediensteten erteilen,

c) die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission oder durch die Wettbewerbsbehörde eines
Mitgliedstaats,

d) die Mitteilung der von der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in Betracht
gezogenen Beschwerdepunkte.

(4) Die Unterbrechung wirkt gegenüber allen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen.

(5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens
mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine
Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die
Verjährung gemäß Absatz 6 ruht.

(6) Die Verfolgungsverjährung ruht, solange wegen der Entscheidung der Kommission ein Verfahren vor
dem Gerichtshof anhängig ist.
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Artikel 26

Vollstreckungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von in Anwendung der Artikel 23 und 24 erlas-
senen Entscheidungen verjährt in fünf Jahren.

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Entscheidung bestandskräftig geworden ist.

(3) Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen

a) durch die Bekanntgabe einer Entscheidung, durch die der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des
Zwangsgelds geändert oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird,

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Handlung der
Kommission oder eines Mitgliedstaats auf Antrag der Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

(5) Die Vollstreckungsverjährung ruht,

a) solange eine Zahlungserleichterung bewilligt ist,

b) solange die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

KAPITEL VIII

ANHÖRUNGEN UND BERUFSGEHEIMNIS

Artikel 27

Anhörung der Parteien, der Beschwerdeführer und sonstiger Dritter

(1) Vor einer Entscheidung gemäß den Artikeln 7, 8, 23 oder 24 Absatz 2 gibt die Kommission den
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, gegen die sich das von ihr betriebene Verfahren richtet,
Gelegenheit, sich zu den Beschwerdepunkten zu äußern, die sie in Betracht gezogen hat. Die Kommission
stützt ihre Entscheidung nur auf die Beschwerdepunkte, zu denen sich die Parteien äußern konnten. Die
Beschwerdeführer werden eng in das Verfahren einbezogen.

(2) Die Verteidigungsrechte der Parteien müssen während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt
werden. Die Parteien haben Recht auf Einsicht in die Akten der Kommission, vorbehaltlich des berechtigten
Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Von der Akteneinsicht ausgen-
ommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Schriftstücke der Kommission und der Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere ist die Korrespondenz zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder zwischen den Letztgenannten, einschließlich der gemäß
Artikel 11 und Artikel 14 erstellten Schriftstücke, von der Akteneinsicht ausgenommen. Die Regelung
dieses Absatzes steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwen-
digen Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

(3) Soweit die Kommission es für erforderlich hält, kann sie auch andere natürliche oder juristische
Personen anhören. Dem Antrag natürlicher oder juristischer Personen, angehört zu werden, ist stattzu-
geben, wenn sie ein ausreichendes Interesse nachweisen. Außerdem können die Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten bei der Kommission die Anhörung anderer natürlicher oder juristischer Personen bean-
tragen.

(4) Beabsichtigt die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 9 oder 10 zu erlassen, so veröffent-
licht sie zuvor eine kurze Zusammenfassung des Falls und den wesentlichen Inhalt der betreffenden
Verpflichtungszusagen oder der geplanten Vorgehensweise. Interessierte Dritte können ihre Bemerkungen
hierzu binnen einer Frist abgeben, die von der Kommission in ihrer Veröffentlichung festgelegt wird und
die mindestens einen Monat betragen muss. Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen.
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Artikel 28

Berufsgeheimnis

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 15 dürfen die gemäß den Artikeln 17 bis 22 erlangten Informa-
tionen nur zu dem Zweck verwertet werden, zu dem sie eingeholt wurden.

(2) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen gemäß den Artikeln 11, 12,
14, 15 und 27 sind die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und ihre Beamten,
ihre Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätigen Personen sowie die Beamten und sonstigen
Bediensteten anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, keine Informationen preiszugeben, die sie
bei der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen nach unter
das Berufsgeheimnis fallen. Diese Verpflichtung gilt auch für alle Vertreter und Experten der Mitglied-
staaten, die an Sitzungen des Beratenden Ausschusses nach Artikel 14 teilnehmen.

KAPITEL IX

FREISTELLUNGSVERORDNUNGEN

Artikel 29

Entzug des Rechtsvorteils in Einzelfällen

(1) Hat die Kommission aufgrund der ihr durch eine Verordnung des Rates wie z. B. den Verordnungen
Nr. 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71, (EWG) Nr. 3976/87, (EWG) Nr. 1534/91 oder (EWG) Nr. 479/92
eingeräumten Befugnis, Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung anzuwenden, Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags für nicht anwendbar auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen erklärt, so kann sie von
Amts wegen oder auf eine Beschwerde hin den Rechtsvorteil einer entsprechenden Gruppenfreistellungsver-
ordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, ein Beschluss oder
eine abgestimmte Verhaltensweise, für die die Gruppenfreistellungsverordnung gilt, Wirkungen hat, die mit
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind.

(2) Wenn Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Verordnung der Kommission im Sinne des Absatzes 1 fallen, in einem
bestimmten Fall Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind und im
Gebiet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet dieses Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines geson-
derten räumlichen Marktes aufweist, auftreten, so kann die Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats den
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung in diesem Gebiet entziehen.

KAPITEL X

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 30

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Entscheidungen, die sie nach den Artikeln 7 bis 10 sowie den
Artikeln 23 und 24 erlässt.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entschei-
dung einschließlich der verhängten Sanktionen. Sie muss dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 31

Nachprüfung durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen, mit denen die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festge-
setzt hat, hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung der Entscheidung. Er kann die
festgesetzte Geldbuße oder das festgesetzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder erhöhen.
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Artikel 32

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für

a) internationale Trampdienste nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86,

b) Seeverkehrsdienstleistungen, die — wie in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86
vorgesehen — ausschließlich zwischen den Häfen ein und desselben Mitgliedstaats erbracht werden,

c) den Luftverkehr zwischen Flughäfen der Gemeinschaft und Drittländern.

Artikel 33

Erlass von Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission ist befugt, alle sachdienlichen Vorschriften zur Durchführung dieser Verordnung zu
erlassen. Diese können unter anderem Folgendes zum Gegenstand haben:

a) Form, Inhalt und sonstige Modalitäten der Beschwerden gemäß Artikel 7 sowie das Verfahren zur
Abweisung einer Beschwerde,

b) die praktische Durchführung des Informationsaustauschs und der Konsultation nach Artikel 11,

c) die praktische Durchführung der Anhörungen gemäß Artikel 27.

(2) Vor dem Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf dieser
Maßnahmen und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer von ihr gesetzten Frist, die einen Monat nicht
unterschreiten darf, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Vor der Veröffentlichung des Entwurfs einer
Maßnahme und vor ihrem Erlass hört die Kommission den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Mono-
polfragen.

KAPITEL XI

ÜBERGANGS-, ÄNDERUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Übergangsbestimmungen

(1) Bei der Kommission nach Artikel 2 der Verordnung Nr. 17 gestellte Anträge, Anmeldungen gemäß
den Artikeln 4 und 5 der Verordnung Nr. 17 sowie entsprechende Anträge und Anmeldungen gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Anwendbar-
keit der vorliegenden Verordnung unwirksam.

(2) Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung Nr. 17 und der Verordnungen (EWG) Nr.
1017/68, (EWG) Nr. 4056/87 und (EWG) Nr. 3975/87 vorgenommenen Verfahrensschritten bleibt für die
Anwendung der vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 35

Bestimmung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
zuständige(n) Wettbewerbsbehörde(n) so, dass die Bestimmungen dieser Verordnung wirksam angewandt
werden. Sie ergreifen vor dem 1. Mai 2004 die notwendigen Maßnahmen, um diesen Behörden die
Befugnis zur Anwendung der genannten Artikel zu übertragen. Zu den bestimmten Behörden können auch
Gerichte gehören.
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(2) Werden einzelstaatliche Verwaltungsbehörden und Gerichte mit der Durchsetzung des Wettbewerbs-
rechts der Gemeinschaft betraut, so können die Mitgliedstaaten diesen unterschiedliche Befugnisse und
Aufgaben zuweisen.

(3) Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 erstreckt sich auf die von den Mitgliedstaaten bestimmten
Wettbewerbsbehörden, einschließlich der Gerichte, die Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und den
Erlass der in Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen wahrnehmen. Die Wirkung von Artikel 11
Absatz 6 erstreckt sich nicht auf Gerichte, insoweit diese als Rechtsmittelinstanzen in Bezug auf die in
Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen tätig werden.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist in den Mitgliedstaaten, in denen im Hinblick auf den Erlass
bestimmter Arten von Entscheidungen nach Artikel 5 eine Behörde Fälle vor ein separates und von der
verfolgenden Behörde verschiedenes Gericht bringt, bei Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes die
Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 auf die mit der Verfolgung des betreffenden Falls betraute Behörde
begrenzt, die ihren Antrag bei dem Gericht zurückzieht, wenn die Kommission ein Verfahren eröffnet; mit
der Zurücknahme des Antrags wird das nationale Verfahren vollständig beendet.

Artikel 36

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68

Die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird aufgehoben.

2. In Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte „Das in Artikel 2 ausgesprochene Verbot“ durch die Worte
„Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhalten-
sweisen der in Artikel 2 bezeichneten Art“ durch die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen nach Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„(2) Hat die Durchführung von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen der in Absatz 1 bezeichneten Art im Einzelfall Wirkungen, die mit den in Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags bezeichneten Voraussetzungen unvereinbar sind, so können die beteiligten
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen verpflichtet werden, diese Wirkungen abzustellen.“

4. Die Artikel 5 bis 29 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 vor dem Beginn der Anwendbarkeit
der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entschei-
dungen weiterhingilt.

5. In Artikel 30 werden die Absätze 2, 3 und 4 gestrichen.

Artikel 37

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2988/74

Folgender Artikel 7a wird in die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 eingefügt:

„Artikel 7a

Ausnahme vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Maßnahmen, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/
2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*) getroffen werden.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“
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Artikel 38

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86

Die Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Nichtbeachtung einer Auflage

Wenn die Beteiligten einer Auflage, die nach Artikel 5 mit der nach Artikel 3 vorgesehenen Frei-
stellung verbunden ist, nicht nachkommen, kann die Kommission zur Abstellung dieser Zuwider-
handlung nach den in der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
festgelegten Bedingungen beschließen, dass sie bestimmte Handlungen zu unterlassen oder
vorzunehmen haben, oder ihnen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Unter Buchstabe a) wird der Ausdruck „nach Maßgabe des Abschnitts II“ durch den Ausdruck
„nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

ii) Unter Buchstabe c) Ziffer i) Unterabsatz 2 erhält der zweite Satz folgende Fassung:

„Gleichzeitig entscheidet die Kommission, ob sie die angebotenen Verpflichtungszusagen der
betreffenden Unternehmen nach Maßgabe des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
annimmt, um unter anderem zu erreichen, dass der Konferenz nicht angehörende Reedereien
Zugang zum Markt erhalten.“

2. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Worte „gemäß Artikel 10“ durch die Worte „gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1/2003“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird gestrichen.

3. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der Ausdruck „den in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den
Ausdruck „den in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird der Ausdruck „in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den Ausdruck
„in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

4. Die Artikel 10 bis 25 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhin-
gilt.

5. In Artikel 26 werden die Worte „über Form, Inhalt und andere Einzelheiten der Beschwerden nach
Artikel 10, der Anträge nach Artikel 12 sowie über die Anhörung nach Artikel 23 Absätze 1 und 2“
gestrichen.

Artikel 39

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87

Die Artikel 3 bis 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Ausnahme von Artikel 6 Absatz 3
aufgehoben, der für Entscheidungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer
dieser Entscheidungen weiterhingilt.
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Artikel 40

Änderung der Verordnungen 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71 und (EWG) Nr. 1534/91

Artikel 7 der Verordnung 19/65/EWG, Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2821/71 und Artikel 7 der
Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 werden aufgehoben.

Artikel 41

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87

Die Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 7 wird aufgehoben.

Artikel 42

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 479/92

Die Verordnung (EWG) Nr. 479/92 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 6 wird aufgehoben.

Artikel 43

Aufhebung der Verordnungen Nrn. 17 und 141

(1) Die Verordnung Nr. 17 wird mit Ausnahme von Artikel 8 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhingilt.

(2) Die Verordnung Nr. 141 wird aufgehoben.

(3) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 44

Berichterstattung über die Anwendung der vorliegenden Verordnung

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser
Verordnung Bericht über das Funktionieren der Verordnung, insbesondere über die Anwendung von
Artikel 11 Absatz 6 und Artikel 17.

Auf der Grundlage dieses Berichts schätzt die Kommission ein, ob es zweckmäßig ist, dem Rat eine Überar-
beitung dieser Verordnung vorzuschlagen.
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Artikel 45

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2002.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin
M. FISCHER BOEL
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VERORDNUNG (EG) Nr. 773/2004 DER KOMMISSION
vom 7. April 2004

über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch
die Kommission

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom
16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81
und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (1),
insbesondere auf Artikel 33,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und
Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ist die Kommis-
sion ermächtigt, bestimmte Aspekte der Verfahren zur
Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu regeln.
Es ist notwendig, Vorschriften zu erlassen, um die Einlei-
tung von Verfahren durch die Kommission, die Bearbei-
tung von Beschwerden sowie die Anhörung der Parteien
zu regeln.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 müssen die
einzelstaatlichen Gerichte es vermeiden, Entscheidungen
zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen, die
die Kommission in derselben Sache zu erlassen beabsich-
tigt. Nach Artikel 11 Absatz 6 der genannten Verord-
nung entfällt die Zuständigkeit der einzelstaatlichen
Wettbewerbsbehörden, wenn die Kommission ein
Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 eingeleitet hat. Es ist
daher wichtig, dass die Gerichte und Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedsstaaten von der Einleitung eines
Verfahrens durch die Kommission Kenntnis erhalten. Die
Kommission sollte deshalb ihre verfahrenseinleitenden
Beschlüsse bekannt machen können.

(3) Befragt die Kommission natürliche oder juristische
Personen mit deren Zustimmung, so sollte sie diese
Personen zuvor über die Rechtsgrundlage und die Frei-
willigkeit dieser Befragung belehren. Auch sollte ihnen
der Zweck der Befragung sowie die etwaige Aufzeich-
nung dieser Befragung mitgeteilt werden. Im Interesse
der Richtigkeit der Aussagen sollte den Befragten Gele-
genheit gegeben werden, die aufgezeichneten Aussagen
zu berichtigen. Sanktionen gegen natürliche Personen
dürfen nur dann auf aus Aussagen gewonnene und nach
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ausge-
tauschte Informationen gestützt werden, wenn die
Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sind.

(4) Nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 können Unternehmen und Unterneh-
mensvereinigungen mit einer Geldbuße belegt werden,
wenn sie es versäumen, innerhalb der von der Kommis-
sion gesetzten Frist eine unrichtige, unvollständige oder
irreführende Antwort zu berichtigen, die ein Mitglied
ihrer Belegschaft im Rahmen einer Nachprüfung erteilt
hat. Es ist daher notwendig, die über die Befragung ange-
fertigten Aufzeichnungen dem betreffenden Unter-
nehmen zu übermitteln, und ein Verfahren vorzusehen,
um dem Unternehmen Gelegenheit zu geben, die Erläu-
terungen von Mitgliedern seiner Belegschaft, die nicht
zur Erteilung von Auskünften im Namen des Unterneh-
mens befugt sind oder waren, durch Berichtigungen,
Änderungen oder Zusätze zu ergänzen. Die Aussagen
von Mitgliedern der Belegschaft sollten so, wie sie bei
der Nachprüfung aufgezeichnet worden sind, in der bei
der Kommission geführten Akte verbleiben.

(5) Beschwerden stellen eine wesentliche Informationsquelle
zur Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen das
Wettbewerbsrecht dar. Es ist wichtig, klare und effiziente
Verfahren zur Behandlung der bei der Kommission erho-
benen Beschwerden festzulegen.

(6) Beschwerden im Sinne von Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 sind nur dann zulässig, wenn sie
bestimmte festgelegte Angaben enthalten.

(7) Um den Beschwerdeführern bei der Vorlage der notwen-
digen Sachverhaltsangaben behilflich zu sein, sollte ein
Formblatt erstellt werden. Eine Eingabe sollte nur dann
als Beschwerde im Sinne von Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 behandelt werden, wenn die in dem
Formblatt aufgeführten Angaben vorgelegt werden.

(8) Natürliche oder juristische Personen, die sich für eine
Beschwerde entschieden haben, sollten Gelegenheit
erhalten, an dem von der Kommission zwecks Feststel-
lung einer Zuwiderhandlung eingeleiteten Verfahren
mitzuwirken. Der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen und
anderen vertraulichen Informationen der anderen
Verfahrensbeteiligten sollte ihnen jedoch verwehrt
werden.

(9) Den Beschwerdeführern sollte Gelegenheit zur Äußerung
gegeben werden, wenn nach Auffassung der Kommission
keine ausreichenden Gründe vorliegen, um der
Beschwerde stattzugeben. Weist die Kommission eine
Beschwerde ab, weil der Fall bereits von einer einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörde behandelt wird oder
behandelt worden ist, sollte sie dem Beschwerdeführer
die betreffende Behörde nennen.
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(10) Um die Verteidigungsrechte der Unternehmen zu
wahren, sollte die Kommission den Parteien rechtliches
Gehör gewähren, bevor sie eine Entscheidung trifft.

(11) Geregelt werden sollte auch die Anhörung von Personen,
die weder Beschwerdeführer im Sinne von Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 sind noch Parteien, an die
eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet worden
ist, die aber ein ausreichendes Interesse geltend machen
können. Bei Verbraucherverbänden, die beantragen
gehört zu werden, sollte allgemein ein ausreichendes In-
teresse unterstellt werden, wenn das Verfahren Produkte
oder Dienstleistungen für Endverbraucher oder Produkte
oder Dienstleistungen betrifft, die direkt in diese
Produkte oder Dienstleistungen einfließen. Die Kommis-
sion sollte darüber hinaus andere Personen auffordern
können, sich schriftlich zu äußern und an der Anhörung
der Parteien, an die eine Mitteilung der Beschwerde-
punkte gerichtet worden ist, teilzunehmen, wenn sie dies
als dem Verfahren förderlich erachtet. Sie sollte diese
Personen gegebenenfalls auch zur Äußerung in dieser
Anhörung auffordern können.

(12) Um Anhörungen effizienter zu gestalten, sollte der
Anhörungsbeauftragte den Parteien, Beschwerdeführern,
anderen geladenen Personen, den Dienststellen der
Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten
gestatten können, während der Anhörung Fragen zu
stellen.

(13) Bei der Gewährung von Akteneinsicht sollte die
Kommission den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und
anderen vertraulichen Informationen sicherstellen. Die
Kategorie „andere vertrauliche Informationen“ umfasst
Informationen, die keine Geschäftsgeheimnisse sind, aber
insoweit als vertraulich angesehen werden können, als
ein Unternehmen oder eine Person durch ihre Offenle-
gung erheblich geschädigt werden können. Die Kommis-
sion sollte von den Unternehmen oder Unternehmens-
vereinigungen, die Unterlagen oder Erklärungen vorlegen
oder vorgelegt haben, die Kenntlichmachung vertrau-
licher Informationen verlangen können.

(14) Sind Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informa-
tionen zum Nachweis einer Zuwiderhandlung erforder-
lich, sollte die Kommission bei jedem einzelnen Schrift-
stück prüfen, ob das Bedürfnis, es offen zu legen, größer
ist als der Schaden, der aus dieser Offenlegung entstehen
könnte.

(15) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte für die Vorlage
der in dieser Verordnung vorgesehenen Mitteilungen
und Ausführungen eine Mindestfrist festgesetzt werden.

(16) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) Nr.
2842/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 über
die Anhörung in bestimmten Verfahren nach Artikel 85
und 86 EG-Vertrag (1), die aufgehoben werden sollte.

(17) Die Verfahrensvorschriften im Verkehrssektor werden
durch diese Verordnung den allgemeinen für alle Wirt-
schaftszweige geltenden Verfahrensvorschriften ange-
passt. Die Verordnung (EG) Nr. 2843/98 der Kommis-
sion vom 22. Dezember 1998 über die Form, den Inhalt
und die anderen Einzelheiten der Anträge und Anmel-
dungen nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68,
(EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 des Rates
über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den
Bereich Verkehr (2) sollten daher aufgehoben werden.

(18) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 wird das Anmelde-
und Genehmigungssystem abgeschafft. Die Verordnung
(EG) Nr. 3385/94 der Kommission vom 21. Dezember
1994 über die Form, den Inhalt und die anderen Einzel-
heiten der Anträge und Anmeldungen nach der Verord-
nung Nr. 17 des Rates (3) sollte dementsprechend aufge-
hoben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Verfahren, die von der Kommission
zur Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durchge-
führt werden.

KAPITEL II

EINLEITUNG EINES VERFAHRENS

Artikel 2

Einleitung eines Verfahrens

(1) Die Kommission kann jederzeit die Einleitung eines
Verfahrens zum Erlass einer Entscheidung gemäß Kapitel III der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 beschließen; dieser Beschluss
muss jedoch vor der vorläufigen Beurteilung gemäß Artikel 9
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, vor der Übersen-
dung der Mitteilung der Beschwerdepunkte oder vor der
Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß Artikel 27 Absatz 4
der genannten Verordnung ergehen, je nachdem, welche Hand-
lung zuerst stattfindet.

(2) Die Kommission kann die Einleitung des Verfahrens in
geeigneter Weise bekannt machen. Sie setzt zuvor die Parteien
davon in Kenntnis.
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(3) Die Kommission kann von ihren Ermittlungsbefugnissen
gemäß Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 Gebrauch
machen, bevor sie ein Verfahren einleitet.

(4) Die Kommission kann eine Beschwerde gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 abweisen, ohne ein Verfahren
einzuleiten.

KAPITEL III

ERMITTLUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 3

Befugnis zur Befragung

(1) Befragt die Kommission eine Person mit deren Zustim-
mung nach Maßgabe von Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003, teilt sie ihr zu Beginn der Befragung die Rechtsgrund-
lage sowie den Zweck der Befragung mit und verweist auf den
freiwilligen Charakter der Befragung. Sie teilt dem Befragten
ferner ihre Absicht mit, die Befragung aufzuzeichnen.

(2) Die Befragung kann auf jedem Wege einschließlich per
Telefon oder elektronisch erfolgen.

(3) Die Kommission kann die Aussagen des Befragten auf
einen beliebigen Träger aufzeichnen. Dem Befragten wird eine
Kopie der Aufzeichnung zur Genehmigung überlassen. Die
Kommission setzt erforderlichenfalls eine Frist, innerhalb deren
der Befragte seine Aussage berichtigen kann.

Artikel 4

Befragung während einer Nachprüfung

(1) Wenn Bedienstete der Kommission oder andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buch-
stabe e) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 von Vertretern oder
Mitgliedern der Belegschaft eines Unternehmens oder einer
Unternehmensvereinigung Erläuterungen verlangen, können
diese auf einen beliebigen Träger aufgezeichnet werden.

(2) Dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung
wird nach der Nachprüfung eine Kopie der gemäß Absatz 1
angefertigten Aufzeichnung überlassen.

(3) Wurde ein Mitglied der Belegschaft eines Unternehmens
oder einer Unternehmensvereinigung um Erläuterungen
gebeten, das seitens des Unternehmens oder der Unternehmens-
vereinigung nicht ermächtigt ist oder war, Erläuterungen in
seinem oder ihrem Namen abzugeben, setzt die Kommission
eine Frist, innerhalb deren das Unternehmen oder die Unter-
nehmensvereinigung der Kommission Richtigstellungen,
Änderungen oder Zusätze zu den Erläuterungen dieses Beleg-
schaftsmitglieds übermitteln kann. Die Richtigstellungen,
Änderungen oder Zusätze werden den gemäß Absatz 1 aufge-
zeichneten Erläuterungen beigefügt.

KAPITEL IV

BEHANDLUNG VON BESCHWERDEN

Artikel 5

Zulässigkeit von Beschwerden

(1) Natürliche und juristische Personen müssen ein berech-
tigtes Interesse darlegen, um zur Einreichung einer Beschwerde
für Zwecke von Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
befugt zu sein.

Beschwerden müssen die Angaben enthalten, die in dem im
Anhang zu dieser Verordnung beigefügten Formblatt C gefor-
dert werden. Die Kommission kann von der Vorlage eines Teils
der im Formblatt C geforderten Angaben und Unterlagen
absehen.

(2) Die Beschwerde ist bei der Kommission in dreifacher
Ausfertigung auf Papier sowie nach Möglichkeit in elektro-
nischer Form einzureichen. Der Beschwerdeführer hat zudem
eine nicht vertrauliche Fassung der Beschwerde vorzulegen,
wenn für einen Teil der Beschwerde Vertraulichkeitsschutz
geltend gemacht wird.

(3) Die Beschwerde ist in einer Amtssprache der Gemein-
schaft einzureichen.

Artikel 6

Teilnahme des Beschwerdeführers am Verfahren

(1) Ergeht in einem Fall, der Gegenstand einer Beschwerde
ist, eine Mitteilung der Beschwerdepunkte, so übermittelt die
Kommission dem Beschwerdeführer eine Kopie der nicht
vertraulichen Fassung der Beschwerdepunkte und setzt ihm
eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(2) Die Kommission kann gegebenenfalls dem Beschwerde-
führer Gelegenheit geben, seine Argumente anlässlich der
Anhörung der Parteien, an die eine Mitteilung der Beschwerde-
punkte gerichtet worden ist, vorzubringen, wenn der Beschwer-
deführer dies in seinen schriftlichen Ausführungen beantragt.

Artikel 7

Abweisung von Beschwerden

(1) Ist die Kommission der Auffassung, dass die ihr vorlie-
genden Angaben es nicht rechtfertigen, einer Beschwerde nach-
zugehen, so teilt sie dem Beschwerdeführer die Gründe hierfür
mit und setzt ihm eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.
Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach Ablauf dieser Frist
eingegangenen schriftlichen Ausführungen Rechnung zu
tragen.

(2) Äußert sich der Beschwerdeführer innerhalb der von der
Kommission gesetzten Frist und führen seine schriftlichen
Ausführungen nicht zu einer anderen Würdigung der
Beschwerde, weist die Kommission die Beschwerde durch
Entscheidung ab.

(3) Äußert sich der Beschwerdeführer nicht innerhalb der
von der Kommission gesetzten Frist, gilt die Beschwerde als
zurückgezogen.
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Artikel 8

Recht auf Einsichtnahme

(1) Hat die Kommission den Beschwerdeführer von ihrer
Absicht unterrichtet, seine Beschwerde gemäß Artikel 7 Absatz
1 abzuweisen, so kann der Beschwerdeführer Einsicht in die
Unterlagen verlangen, die der vorläufigen Beurteilung der
Kommission zugrunde liegen. Dies gilt nicht für Geschäftsge-
heimnisse und sonstige vertrauliche Informationen anderer
Verfahrensbeteiligten.

(2) Die Unterlagen, in die der Beschwerdeführer in einem
von der Kommission nach den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag
geführten Verfahren Einsicht genommen hat, dürfen vom
Beschwerdeführer nur für Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
zur Anwendung dieser Bestimmungen des EG-Vertrags
verwendet werden.

Artikel 9

Abweisung einer Beschwerde gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003

Weist die Kommission eine Beschwerde gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ab, so teilt sie dem Beschwerde-
führer unverzüglich mit, welche einzelstaatliche Wettbewerbs-
behörde den Fall behandelt oder bereits behandelt hat.

KAPITEL V

WAHRNEHMUNG DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES
GEHÖR

Artikel 10

Mitteilung der Beschwerdepunkte und Erwiderung

(1) Die Kommission teilt den Parteien die gegen sie ange-
führten Beschwerdepunkte schriftlich mit. Die Mitteilung der
Beschwerdepunkte wird jeder der Parteien zugestellt.

(2) Bei Zustellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte
setzt die Kommission den Parteien eine Frist zur schriftlichen
Stellungnahme. Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach
Ablauf dieser Frist eingegangenen schriftlichen Ausführungen
Rechnung zu tragen.

(3) Die Parteien können in ihren schriftlichen Ausführungen
alle ihnen bekannten Tatsachen vortragen, die für ihre Verteidi-
gung gegen die von der Kommission angeführten Beschwerde-
punkte relevant sind. Als Nachweis für die in ihren Ausfüh-
rungen vorgetragenen Tatsachen fügen sie alle zweckdienlichen
Unterlagen bei. Ihre Ausführungen und die beigefügten Unter-
lagen sind im Original auf Papier und in elektronischer Form
oder, falls sie nicht in elektronischer Form beigebracht werden,
in 28-facher Ausfertigung auf Papier vorzulegen. Sie können
der Kommission die Anhörung von Personen vorschlagen, die
die in ihren Ausführungen vorgetragenen Tatsachen bestätigen
können.

Artikel 11

Anspruch auf rechtliches Gehör

(1) Die Kommission gibt den Parteien, an die sie eine Mittei-
lung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Gelegenheit zur
Äußerung, bevor sie den Beratenden Ausschuss nach Artikel 14
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 hört.

(2) Die Kommission zieht in ihren Entscheidungen nur
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen sich die in Absatz 1
genannten Parteien äußern konnten.

Artikel 12

Recht auf Anhörung

Die Kommission gibt den Parteien, an die sie eine Mitteilung
der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Gelegenheit, ihre Argu-
mente in einer Anhörung vorzutragen, wenn sie dies in ihren
schriftlichen Ausführungen beantragen.

Artikel 13

Anhörung anderer Personen

(1) Wenn andere als die in den Artikeln 5 und 11 genannten
natürlichen oder juristischen Personen beantragen, gehört zu
werden und ein ausreichendes Interesse darlegen, so unter-
richtet die Kommission sie schriftlich über Art und Gegenstand
des Verfahrens und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stel-
lungnahme.

(2) Die Kommission kann die in Absatz 1 genannten
Personen gegebenenfalls auffordern, ihre Argumente anlässlich
der Anhörung der Parteien, an die sie eine Mitteilung der
Beschwerdepunkte gerichtet hat, vorzubringen, wenn sie dies in
ihren schriftlichen Ausführungen beantragen.

(3) Die Kommission kann jede andere Person auffordern,
sich schriftlich zu äußern und an der Anhörung der Parteien,
an die sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat,
teilzunehmen. Die Kommission kann diese Personen auch
auffordern, sich in der Anhörung zu äußern.

Artikel 14

Durchführung der Anhörung

(1) Der Anhörungsbeauftragte führt die Anhörung in voller
Unabhängigkeit durch.

(2) Die Kommission lädt die zu hörenden Personen an
einem von ihr festgesetzten Termin zu der Anhörung.

(3) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten werden
von der Kommission zu der Anhörung eingeladen. Die
Kommission kann auch Beamte und Bedienstete anderer
Behörden der Mitgliedstaaten einladen.
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(4) Die geladenen Personen erscheinen persönlich oder
werden durch ihre gesetzlichen oder satzungsgemäßen
Vertreter vertreten. Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen können sich auch durch einen mit ausreichender Voll-
macht versehenen Vertreter vertreten lassen, der ständig im
Dienst des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung
steht.

(5) Die von der Kommission anzuhörenden Personen
können ihre Rechtsanwälte oder andere vom Anhörungsbeauf-
tragten zugelassene qualifizierte Personen hinzuziehen.

(6) Die Anhörungen sind nicht öffentlich. Jede Person kann
allein oder in Anwesenheit anderer geladener Personen gehört
werden; dabei ist den berechtigten Interessen der Unternehmen
an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer
vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

(7) Der Anhörungsbeauftragte kann den Parteien, an die eine
Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet worden ist, den
Beschwerdeführern, den anderen geladenen Personen, den
Kommissionsdienststellen und den Behörden der Mitglied-
staaten gestatten, während der Anhörung Fragen zu stellen.

(8) Die Aussagen jeder gehörten Person werden aufge-
zeichnet. Die Aufzeichnung der Anhörung wird den Personen,
die an der Anhörung teilgenommen haben, auf Antrag zur
Verfügung gestellt. Dabei ist den berechtigten Interessen der
Verfahrensbeteiligten an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheim-
nisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu
tragen.

KAPITEL VI

AKTENEINSICHT UND BEHANDLUNG VERTRAULICHER
INFORMATIONEN

Artikel 15

Akteneinsicht und Verwendung der Unterlagen

(1) Auf Antrag gewährt die Kommission den Parteien, an die
sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Akten-
einsicht. Die Akteneinsicht wird nach Zustellung der Mitteilung
der Beschwerdepunkte gewährt.

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Geschäftsge-
heimnisse, andere vertrauliche Informationen sowie interne
Unterlagen der Kommission und der Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten. Ebenfalls von der Akteneinsicht ausgenommen
ist die in der Akte der Kommission enthaltene Korrespondenz
zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten sowie zwischen den letztgenannten.

(3) Diese Verordnung hindert die Kommission nicht daran,
von Informationen Gebrauch zu machen und diese offen zu
legen, wenn sie zum Nachweis einer Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag erforderlich sind.

(4) Unterlagen, die aufgrund des Rechts auf Akteneinsicht
nach dem vorliegenden Artikel erlangt wurden, dürfen nur für
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zur Anwendung der
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag verwendet werden.

Artikel 16

Kenntlichmachung und Schutz vertraulicher Informa-
tionen

(1) Informationen einschließlich Unterlagen werden von der
Kommission nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht, soweit
sie Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informa-
tionen von Personen enthalten.

(2) Jede Person, die sich nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz
1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 13
Absätze 1 und 3 äußert oder anschließend der Kommission in
demselben Verfahren weitere Informationen vorlegt, macht
innerhalb der von der Kommission gesetzten Äußerungsfrist
die ihrer Ansicht nach vertraulichen Informationen unter
Angabe von Gründen kenntlich und legt eine nicht vertrauliche
Fassung vor.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels
kann die Kommission von Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen, die Unterlagen oder Erklärungen nach Maßgabe
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vorlegen, verlangen, dass sie
die Unterlagen oder Teile von Unterlagen, die ihrer Ansicht
nach Geschäftsgeheimnisse oder andere sie betreffende vertrau-
liche Informationen enthalten, kenntlich machen und die
Unternehmen nennen, denen gegenüber diese Unterlagen als
vertraulich anzusehen sind. Ebenso kann die Kommission von
den Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangen,
dass sie die Teile einer Mitteilung von Beschwerdepunkten,
einer Zusammenfassung im Sinne von Artikel 27 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder einer Entscheidung bzw.
eines Beschlusses der Kommission angeben, die ihrer Ansicht
nach Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Die Kommission kann eine Frist setzen, innerhalb deren die
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen

a) ihren Anspruch auf vertrauliche Behandlung in Bezug auf
jede einzelne Unterlage oder Erklärung oder Teile davon
begründen;

b) der Kommission eine nicht vertrauliche Fassung der Unter-
lagen oder Erklärungen zukommen lassen, aus denen die
vertraulichen Passagen entfernt worden sind;

c) eine knappe Beschreibung jeder Angabe, die entfernt
worden ist, übermitteln.

(4) Kommen die Unternehmen oder Unternehmensvereini-
gungen den Absätzen 2 und 3 nicht nach, kann die Kommis-
sion davon ausgehen, dass die betreffenden Unterlagen oder
Erklärungen keine vertraulichen Informationen enthalten.

KAPITEL VII

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 17

Fristen

(1) Bei der Festlegung der in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4
Absatz 3, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 10
Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 3 genannten Fristen trägt die
Kommission dem für die Ausarbeitung der Ausführungen erfor-
derlichen Zeitaufwand und der Dringlichkeit des Falls Rech-
nung.
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(2) Die in Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel
10 Absatz 2 genannte Frist beträgt mindestens vier Wochen. In
Verfahren zwecks Anordnung einstweiliger Maßnahmen gemäß
Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 kann die Frist auf
eine Woche begrenzt werden.

(3) Die in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3 und Artikel
16 Absatz 3 genannte Frist beträgt mindestens zwei Wochen.

(4) Die Fristen können auf begründeten Antrag vor Ablauf
der ursprünglich festgelegten Frist gegebenenfalls verlängert
werden.

Artikel 18

Aufhebungen

Die Verordnungen (EG) Nr. 2842/98, (EG) Nr. 2843/98 und
(EG) Nr. 3385/94 werden aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 19

Übergangsbestimmungen

Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr.
2842/98 und der Verordnung (EG) Nr. 2843/98 vorgenom-
menen Verfahrensschritten bleibt für die Anwendung der
vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 7. April 2004

Für die Kommission
Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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ANHANG

FORMBLATT C

BESCHWERDE GEMÄß ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003

I. Angaben zum Beschwerdeführer und zu dem/den Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, die
den Anlass der Beschwerde bilden

1. Geben Sie die vollständigen Personalien der natürlichen Person bzw. die vollständige Bezeichnung und Anschrift
der juristischen Person an, die die Beschwerde erhebt. Handelt es sich bei dem Beschwerdeführer um ein Unter-
nehmen, geben Sie die Unternehmensgruppe an, zu der das Unternehmen gehört, und beschreiben Sie kurz Art
und Umfang seiner Geschäftstätigkeiten. Geben Sie eine Kontaktperson an (Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
Postanschrift), die weitere Auskünfte erteilen kann.

2. Geben Sie das/die Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung an, gegen dessen/deren Verhalten sich die
Beschwerde richtet, einschließlich aller verfügbaren Informationen über die Unternehmensgruppe, zu der dieses/
diese Unternehmen gehört/gehören, sowie Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeiten. Geben Sie an, in welchem
Verhältnis der Beschwerdeführer zu dem/den Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung steht, gegen das/
die sich die Beschwerde richtet (z. B. Kunde, Wettbewerber).

II. Angaben zu der mutmaßlichen Zuwiderhandlung und Beweismittel

3. Geben Sie eine ausführliche Darstellung des Sachverhalts, aus dem sich Ihrer Meinung nach ergibt, dass eine Zuwi-
derhandlung gegen Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag und/oder gegen Artikel 53 oder 54 EWR-Abkommen vorliegt.
Geben Sie insbesondere an, welcher Art die Produkte sind (Waren oder Dienstleistungen), die von der mutmaß-
lichen Zuwiderhandlung betroffen sind, und erläutern Sie die diese Produkte betreffenden Handelsbeziehungen.
Legen Sie alle verfügbaren Angaben über Vereinbarungen oder Verhaltensweisen von Unternehmen oder Un-
ternehmensvereinigungen vor, auf die sich die Beschwerde bezieht. Geben Sie nach Möglichkeit die Marktstellung
der von dieser Beschwerde betroffenen Unternehmen an.

4. Legen Sie alle Ihnen vorliegenden Unterlagen vor, die sich auf den in der Beschwerde dargestellten Sachverhalt
beziehen oder mit ihm in Verbindung stehen (z. B. Texte von Vereinbarungen, Verhandlungs- oder Sitzungsproto-
kolle, Geschäftsbedingungen, Geschäftsunterlagen, Rundschreiben, Korrespondenz, Notizen von Telefonge-
sprächen). Geben Sie Name und Anschrift der Personen an, die den in der Beschwerde dargestellten Sachverhalt
bezeugen können, insbesondere auch der Personen, die von der behaupteten Zuwiderhandlung betroffen sind.
Legen Sie Statistiken oder andere verfügbare Daten vor, die sich auf den dargestellten Sachverhalt beziehen, insbe-
sondere wenn sie Aufschluss über Marktentwicklungen geben (z. B. Informationen über Preise und Preistendenzen,
Marktzutrittsschranken für neue Anbieter usw.).

5. Geben Sie nach Ihrer Einschätzung den räumlichen Einzugsbereich der mutmaßlichen Zuwiderhandlung an und
erläutern Sie, soweit dies nicht offensichtlich ist, in welchem Umfang der Handel zwischen den Mitgliedstaaten
oder zwischen der Gemeinschaft und den EFTA-Mitgliedstaaten, die dem EWR-Abkommen beigetreten sind, durch
das beanstandete Verhalten beeinträchtigt werden kann.

III. Ziel der Beschwerde und berechtigtes Interesse

6. Erläutern Sie, welche Ziele Sie mit Ihrer Beschwerde verfolgen bzw. was Sie von dem Vorgehen der Kommission
erwarten.

7. Legen Sie dar, aus welchen Gründen Sie als Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 geltend machen. Erläutern Sie insbesondere, in welcher Weise Sie von dem beanstan-
deten Verhalten betroffen sind und wie die Kommission durch ihr Tätigwerden Ihrer Ansicht nach den
behaupteten Missstand beseitigen kann.

IV. Verfahren vor nationalen Wettbewerbsbehörden oder Gerichten

8. Geben Sie an, ob Sie sich in derselben Sache oder einer eng damit verbundenen anderen Sache bereits an eine
andere Wettbewerbsbehörde gewandt und/oder ein Verfahren vor einem nationalen Gericht angestrengt haben.
Wenn ja, geben Sie genau an, an welche Verwaltungs- oder Justizbehörde Sie sich gewandt haben und welche
Eingaben Sie bei dieser Behörde gemacht haben.

Der Unterzeichnete erklärt, dass er die Angaben in dem Formblatt und in den beigefügten Anlagen nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht hat.

Datum und Unterschrift
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VERORDNUNG (EU) 2022/720 DER KOMMISSION 

vom 10. Mai 2022

über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des 
Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (1), insbesondere auf 
Artikel 1,

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommission ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von 
vertikalen Vereinbarungen und entsprechenden abgestimmten Verhaltensweisen anzuwenden, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fallen.

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission (3) ist eine Gruppe von vertikalen Vereinbarungen 
beschrieben, bei der die Kommission davon ausging, dass die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV in 
der Regel erfüllt waren. Die Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 330/2010, deren 
Geltungsdauer am 31. Mai 2022 endet, waren, wie in der Evaluierung der Verordnung festgestellt, insgesamt positiv. 
In Anbetracht dieser Erfahrungen sowie neuer Marktentwicklungen wie des stark wachsenden elektronischen 
Handels und neuer oder an Bedeutung gewinnender Arten vertikaler Vereinbarungen ist es angezeigt, eine neue 
Gruppenfreistellungsverordnung zu erlassen.

(3) Die Gruppe von Vereinbarungen, die in der Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen, 
umfasst vertikale Vereinbarungen über den Bezug oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die zwischen 
nicht miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen, zwischen bestimmten Wettbewerbern oder von 
bestimmten Vereinigungen des Wareneinzelhandels geschlossen werden. Diese Gruppe umfasst ferner vertikale 
Vereinbarungen, die Nebenabreden über die Übertragung oder Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums 
enthalten. Der Begriff „vertikale Vereinbarungen“ sollte so verstanden werden, dass er auch entsprechende 
abgestimmte Verhaltensweisen einschließt.

(4) Für die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV durch Verordnung ist es nicht erforderlich, die vertikalen 
Vereinbarungen zu definieren, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen können. Bei der Prüfung einzelner 
Vereinbarungen nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV sind mehrere Faktoren, insbesondere die Marktstruktur auf der 
Angebots- und Nachfrageseite, zu berücksichtigen.

(5) Die durch diese Verordnung bewirkte Gruppenfreistellung sollte nur vertikalen Vereinbarungen zugutekommen, bei 
denen mit hinreichender Sicherheit anzunehmen ist, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
erfüllen.

(6) Bestimmte Arten von vertikalen Vereinbarungen können die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- 
oder Vertriebskette erhöhen, indem sie eine bessere Koordinierung zwischen den beteiligten Unternehmen 
ermöglichen. Insbesondere können sie dazu beitragen, die Transaktions- und Vertriebskosten der beteiligten 
Unternehmen zu verringern und deren Verkäufe und Investitionen zu optimieren.

(1) ABl. 36 vom 6.3.1965.
(2) ABl. C 359 vom 7.9.2021, S. 1.
(3) Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen 
(ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1).
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(7) Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige effizienzsteigernde Auswirkungen stärker ins Gewicht fallen als etwaige von 
Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen ausgehende wettbewerbswidrige Auswirkungen, hängt von der 
Marktmacht der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen ab und insbesondere von dem Maß, in dem diese 
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Anbieter von Waren oder Dienstleistungen ausgesetzt sind, die von ihren 
Kunden aufgrund der Eigenschaften, der Preise und des Verwendungszwecks der Produkte als austauschbar oder 
substituierbar angesehen werden.

(8) Solange der auf jedes an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen entfallende Anteil am relevanten Markt 30 % 
nicht übersteigt, kann davon ausgegangen werden, dass vertikale Vereinbarungen, die nicht bestimmte Arten 
schwerwiegender Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion 
oder des Vertriebs und zu einer angemessenen Beteiligung der Verbraucher an dem daraus entstehenden Gewinn 
führen.

(9) Oberhalb dieser Marktanteilsschwelle von 30 % kann nicht davon ausgegangen werden, dass vertikale 
Vereinbarungen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, stets objektive Vorteile mit sich bringen, die in Art 
und Umfang ausreichen, um die Nachteile für den Wettbewerb auszugleichen. Es kann allerdings auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass diese vertikalen Vereinbarungen entweder unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen oder 
die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen.

(10) Die Online-Plattformwirtschaft spielt eine immer wichtigere Rolle im Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. In 
der Online-Plattformwirtschaft tätige Unternehmen ermöglichen neue Geschäftsmodelle, die anhand der mit 
vertikalen Beziehungen in der traditionellen Wirtschaft verbundenen Konzepte nicht immer einfach zu 
kategorisieren sind. Insbesondere Online-Vermittlungsdienste ermöglichen es Unternehmen, anderen Unternehmen 
oder Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen anzubieten, indem sie die Einleitung direkter Transaktionen 
zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und Endverbrauchern vermitteln. Vereinbarungen über die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten sind vertikale Vereinbarungen und sollten daher unter die 
Gruppenfreistellung auf der Grundlage dieser Verordnung fallen können, sofern die in dieser Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

(11) Die in der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) verwendete Begriffsbe
stimmung von Online-Vermittlungsdiensten sollte für die Zwecke dieser Verordnung angepasst werden. 
Insbesondere um dem Anwendungsbereich des Artikels 101 AEUV Rechnung zu tragen, sollte sich die in dieser 
Verordnung verwendete Begriffsbestimmung auf Unternehmen beziehen. Sie sollte sowohl Online- 
Vermittlungsdienste umfassen, die die Einleitung direkter Transaktionen zwischen Unternehmen vermitteln, als 
auch Online-Vermittlungsdienste, die die Einleitung direkter Transaktionen zwischen Unternehmen und 
Endverbrauchern vermitteln.

(12) Im Falle des zweigleisigen Vertriebs verkauft ein Anbieter Waren oder Dienstleistungen nicht nur auf der 
vorgelagerten, sondern auch auf der nachgelagerten Stufe und steht somit mit seinen unabhängigen Händlern im 
Wettbewerb. Falls keine Kernbeschränkungen vorliegen und der Abnehmer nicht auf der vorgelagerten Stufe mit 
dem Anbieter im Wettbewerb steht, sind bei diesem Szenario die potenziellen negativen Auswirkungen der 
vertikalen Vereinbarung auf die Wettbewerbsbeziehungen zwischen dem Anbieter und dem Abnehmer auf der 
nachgelagerten Stufe weniger bedeutend als die potenziellen positiven Auswirkungen der vertikalen Vereinbarung 
auf den Wettbewerb im Allgemeinen auf der vor- oder der nachgelagerten Stufe. Daher sollten vertikale 
Vereinbarungen, die in solchen Szenarios des zweigleisigen Vertriebs geschlossen werden, durch diese Verordnung 
freigestellt werden.

(13) Der Informationsaustausch zwischen einem Anbieter und einem Abnehmer kann zu den wettbewerbsfördernden 
Auswirkungen vertikaler Vereinbarungen beitragen, insbesondere zur Optimierung der Produktions- und Vertriebs
prozesse. Im Falle des zweigleisigen Vertriebs kann der Austausch bestimmter Arten von Informationen jedoch 
horizontale Bedenken aufwerfen. Aus diesem Grund sollte mit dieser Verordnung nur der Informationsaustausch 
zwischen einem Anbieter und einem Abnehmer in einem Szenario des zweigleisigen Vertriebs freigestellt werden, in 
dem die ausgetauschten Informationen einen direkten Bezug zur Umsetzung der vertikalen Vereinbarung haben und 
zur Verbesserung der Herstellung oder des Vertriebs der Vertragswaren oder -dienstleistungen erforderlich sind.

(14) Die Begründung für die Freistellung vertikaler Vereinbarungen bei zweigleisigem Vertrieb gilt nicht für vertikale 
Vereinbarungen über die Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten, bei denen der Anbieter der Online- 
Vermittlungsdienste auch ein Wettbewerber auf dem relevanten Markt für den Verkauf der vermittelten Waren oder 

(4) Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).
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Dienstleistungen ist. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten mit einer solchen Hybridstellung können die 
Fähigkeit und den Anreiz haben, das Ergebnis des Wettbewerbs auf dem relevanten Markt für den Verkauf der 
vermittelten Waren oder Dienstleistungen zu beeinflussen. Daher sollten solche vertikalen Vereinbarungen durch 
diese Verordnung nicht freigestellt werden.

(15) Diese Verordnung sollte keine vertikalen Vereinbarungen freistellen, die Beschränkungen enthalten, die 
wahrscheinlich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern schaden oder die für die Herbeiführung der 
effizienzsteigernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind. Insbesondere sollte die Gruppenfreistellung nach dieser 
Verordnung nicht für vertikale Vereinbarungen gelten, die bestimmte Arten schwerwiegender Wettbewerbsbe
schränkungen enthalten, wie Mindest- und Festpreise für den Weiterverkauf und bestimmte Arten des 
Gebietsschutzes einschließlich der Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets für den Verkauf oder 
bestimmter Beschränkungen der Online-Werbung. Dementsprechend sollten Beschränkungen des Online-Verkaufs 
und der Online-Werbung unter die Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung fallen, wenn sie nicht unmittelbar 
oder mittelbar, für sich allein oder in Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der beteiligten 
Unternehmen darauf abzielen, die wirksame Nutzung des Internets durch den Abnehmer oder dessen Kunden zum 
Verkauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen in bestimmte Gebiete oder an bestimmte Kundengruppen zu 
verhindern oder die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals wie Preisvergleichsdienste oder Suchmaschi
nenwerbung zu verhindern. Beispielsweise sollten Beschränkungen des Online-Verkaufs nicht unter die Gruppenfrei
stellung nach dieser Verordnung fallen, wenn ihr Ziel darin besteht, das Gesamtvolumen des Online-Verkaufs der 
Vertragswaren oder -dienstleistungen auf dem betreffenden Markt oder die Möglichkeit für Verbraucher, die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen online zu kaufen, erheblich zu verringern. Bei der Einstufung einer 
Beschränkung als Kernbeschränkung im Sinne des Artikels 4 Buchstabe e können Inhalt und Kontext der 
Beschränkung berücksichtigt werden, sie sollte jedoch nicht von den marktspezifischen Umständen oder den 
individuellen Eigenschaften der beteiligten Unternehmen abhängen.

(16) Durch diese Verordnung sollten keine Beschränkungen freigestellt werden, bei denen nicht mit hinreichender 
Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. 
Die Gruppenfreistellung sollte insbesondere an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden, die den Zugang zum 
relevanten Markt gewährleisten und Kollusion auf diesem Markt vorbeugen. Zu diesem Zweck sollte die Freistellung 
von Wettbewerbsverboten auf Verbote mit einer Höchstdauer von fünf Jahren beschränkt werden. Ferner sollten 
Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, die Marken bestimmter 
konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen, vom Rechtsvorteil dieser Verordnung ausgeschlossen werden. Der 
Rechtsvorteil dieser Verordnung sollte nicht für Paritätsverpflichtungen gelten, die Abnehmer von Online- 
Vermittlungsdiensten veranlassen, Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen nicht über konkurrierende 
Online-Vermittlungsdienste zu günstigeren Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(17) Durch die Begrenzung des Marktanteils, den Ausschluss bestimmter vertikaler Vereinbarungen von der Gruppenfrei
stellung und die in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen ist in der Regel sichergestellt, dass 
Vereinbarungen, auf die die Gruppenfreistellung Anwendung findet, die beteiligten Unternehmen nicht in die Lage 
versetzen, den Wettbewerb in Bezug auf einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren oder Dienstleistungen 
auszuschalten.

(18) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates (5) kann die Kommission den Rechtsvorteil der 
vorliegenden Verordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, für die die 
Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
unvereinbar sind. Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann den aus dieser Verordnung erwachsenden 
Rechtsvorteil entziehen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
erfüllt sind.

(19) Entzieht die Kommission oder eine mitgliedstaatliche Wettbewerbsbehörde den Rechtsvorteil der vorliegenden 
Verordnung, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die betreffende vertikale Vereinbarung in den Anwendungsbereich 
des Artikels 101 Absatz 1 AEUV fällt und dass diese Vereinbarung mindestens eine der vier Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllt.

(20) Bei der Entscheidung, ob der Rechtsvorteil der vorliegenden Verordnung nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 entzogen werden sollte, sind die wettbewerbswidrigen Auswirkungen, die sich daraus ergeben, dass der 
Zugang zu einem relevanten Markt oder der Wettbewerb auf diesem Markt durch gleichartige Auswirkungen 
paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen erheblich eingeschränkt werden, von besonderer Bedeutung. Derartige 
kumulative Auswirkungen können sich insbesondere aus Alleinvertriebssystemen, Alleinbelieferungsverein
barungen, selektiven Vertriebssystemen, Paritätsverpflichtungen oder Wettbewerbsverboten ergeben.

(5) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).
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(21) Um die Überwachung paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen, die gleichartige wettbewerbswidrige 
Auswirkungen haben und mehr als 50 % eines Marktes abdecken, zu verbessern, kann die Kommission durch 
Verordnung erklären, dass die vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die bestimmte auf den 
betroffenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine Anwendung findet, und dadurch die volle 
Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wiederherstellen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „vertikale Vereinbarung“ ist eine Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise zwischen zwei oder mehr 
Unternehmen, die für die Zwecke der Vereinbarung oder der abgestimmten Verhaltensweise jeweils auf einer anderen 
Stufe der Produktions- oder Vertriebskette tätig sind und die die Bedingungen betrifft, zu denen die beteiligten 
Unternehmen Waren oder Dienstleistungen beziehen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen;

b) „vertikale Beschränkung“ ist eine Wettbewerbsbeschränkung in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fällt;

c) „Wettbewerber“ ist ein tatsächlicher oder potenzieller Wettbewerber; „tatsächlicher Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, 
das auf demselben relevanten Markt tätig ist; „potenzieller Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, bei dem realistisch und 
nicht nur hypothetisch davon ausgegangen werden kann, dass es ohne die vertikale Vereinbarung wahrscheinlich 
innerhalb kurzer Zeit die zusätzlichen Investitionen tätigen oder andere Kosten auf sich nehmen würde, die 
erforderlich wären, um in den relevanten Markt einzutreten;

d) „Anbieter“ ist auch ein Unternehmen, das Online-Vermittlungsdienste erbringt;

e) „Online-Vermittlungsdienste“ sind Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b 
der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (6), die es Unternehmen ermöglichen, 
Waren oder Dienstleistungen anzubieten,

i) indem sie die Einleitung direkter Transaktionen mit anderen Unternehmen vermitteln oder

ii) indem sie die Einleitung direkter Transaktionen zwischen diesen Unternehmen und Endverbrauchern vermitteln,

unabhängig davon, ob und wo die Transaktionen letztlich abgeschlossen werden;

f) „Wettbewerbsverbot“ ist eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung, die den Abnehmer veranlasst, keine Waren 
oder Dienstleistungen herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, die mit den Vertragswaren 
oder -dienstleistungen im Wettbewerb stehen, oder eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung des Abnehmers, 
auf dem relevanten Markt mehr als 80 % seines Gesamtbezugs an Vertragswaren oder -dienstleistungen und ihren 
Substituten, der anhand des Werts des Bezugs oder, falls in der Branche üblich, am bezogenen Volumen im 
vorangehenden Kalenderjahr berechnet wird, vom Anbieter oder von einem anderen vom Anbieter benannten 
Unternehmen zu beziehen;

g) „selektive Vertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar nur an Händler zu verkaufen, die anhand festgelegter Merkmale 
ausgewählt werden, und in denen sich diese Händler verpflichten, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht 
an Händler zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den Betrieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht 
zum Vertrieb zugelassen sind;

h) „Alleinvertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen der Anbieter ein Gebiet oder eine Kundengruppe sich selbst 
oder höchstens fünf Abnehmern exklusiv zuweist und allen anderen Abnehmern Beschränkungen in Bezug auf den 
aktiven Verkauf in das exklusiv zugewiesene Gebiet oder an die exklusiv zugewiesene Kundengruppe auferlegt;

(6) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).
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i) „Rechte des geistigen Eigentums“ umfassen unter anderem gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte;

j) „Know-how“ ist eine Gesamtheit nicht patentgeschützter praktischer Kenntnisse, die der Anbieter durch Erfahrung und 
Erprobung gewonnen hat und die geheim, wesentlich und identifiziert sind; in diesem Zusammenhang bedeutet 
„geheim“, dass das Know-how nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich ist; „wesentlich“ bedeutet, dass das 
Know-how für den Abnehmer bei der Verwendung, dem Verkauf oder dem Weiterverkauf der Vertragswaren oder 
-dienstleistungen bedeutsam und nützlich ist; „identifiziert“ bedeutet, dass das Know-how so umfassend beschrieben 
ist, dass überprüft werden kann, ob die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt sind;

k) „Abnehmer“ ist auch ein Unternehmen, das auf der Grundlage einer unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallenden 
Vereinbarung Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines anderen Unternehmens verkauft;

l) „aktiver Verkauf“ ist die gezielte Ansprache von Kunden durch Besuche, Schreiben, E-Mails, Anrufe oder sonstige 
Formen der direkten Kommunikation oder durch gezielte Werbung und Absatzförderung, offline oder online, 
beispielsweise durch Printmedien oder digitale Medien, einschließlich Online-Medien, Preisvergleichsdiensten oder 
Suchmaschinenwerbung, die auf Kunden in bestimmten Gebieten oder aus bestimmten Kundengruppen ausgerichtet 
sind, durch den Betrieb einer Website mit einer Top-Level-Domain, die bestimmten Gebieten entspricht, oder durch 
das Angebot von in bestimmten Gebieten üblichen Sprachoptionen auf einer Website, sofern diese Sprachen sich von 
denen unterscheiden, die in dem Gebiet, in dem der Abnehmer niedergelassen ist, üblicherweise verwendet werden;

m) „passiver Verkauf“ ist ein auf unaufgeforderte Anfragen einzelner Kunden zurückgehender Verkauf, einschließlich der 
Lieferung von Waren an oder der Erbringung von Dienstleistungen für solche Kunden, der nicht durch gezielte 
Ansprache der betreffenden Kunden, Kundengruppen oder Kunden in den betreffenden Gebieten ausgelöst wurde und 
den Verkauf infolge der Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren oder privaten Aufforderungen zur Interessen
sbekundung einschließt.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe „Unternehmen“, „Anbieter“ und „Abnehmer“ die jeweils mit 
diesen verbundenen Unternehmen ein.

„Verbundene Unternehmen“ sind:

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Stimmrechte auszuüben, oder

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen, oder

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen, oder

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben, oder

c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse hat, oder

d) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der 
unter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten 
Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben, oder

e) Unternehmen, in denen die folgenden Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder 
Befugnisse haben:

i) an der Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d, oder

ii) eines oder mehrere der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen 
verbundenen Unternehmen im Sinne der Buchstaben a bis d und ein oder mehrere dritte Unternehmen.

Artikel 2

Freistellung

(1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für 
vertikale Vereinbarungen. Diese Freistellung gilt, soweit solche Vereinbarungen vertikale Beschränkungen enthalten.
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(2) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nur dann für vertikale Vereinbarungen zwischen einer Unternehmensvereinigung 
und einem ihrer Mitglieder oder zwischen einer solchen Vereinigung und einem einzelnen Anbieter, wenn alle Mitglieder 
der Vereinigung Wareneinzelhändler sind und wenn keines ihrer Mitglieder zusammen mit seinen verbundenen 
Unternehmen einen jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 50 Mio. EUR erwirtschaftet. Vertikale Vereinbarungen solcher 
Vereinigungen werden von dieser Verordnung unbeschadet der Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf horizontale 
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer solchen Vereinigung sowie auf Beschlüsse der Vereinigung erfasst.

(3) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt für vertikale Vereinbarungen, die Bestimmungen enthalten, die die Übertragung 
von Rechten des geistigen Eigentums an den Abnehmer oder die Nutzung solcher Rechte durch den Abnehmer betreffen, 
sofern diese Bestimmungen nicht Hauptgegenstand der Vereinbarung sind und sofern sie sich unmittelbar auf die Nutzung, 
den Verkauf oder den Weiterverkauf von Waren oder Dienstleistungen durch den Abnehmer oder seine Kunden beziehen. 
Die Freistellung gilt unter der Voraussetzung, dass diese Bestimmungen für die Vertragswaren oder -dienstleistungen keine 
Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die denselben Zweck verfolgen wie vertikale Beschränkungen, die durch diese 
Verordnung nicht freigestellt sind.

(4) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Diese Freistellung 
gilt jedoch für zwischen konkurrierenden Unternehmen geschlossene, nicht wechselseitige vertikale Vereinbarungen, wenn

a) der Anbieter auf der vorgelagerten Stufe als Hersteller, Importeur oder Großhändler und zugleich auf der nachgelagerten 
Stufe als Importeur, Großhändler oder Einzelhändler von Waren tätig ist, während der Abnehmer ein auf der 
nachgelagerten Stufe tätiger Importeur, Großhändler oder Einzelhändler, jedoch kein Wettbewerber auf der 
vorgelagerten Stufe ist, auf der er die Vertragswaren bezieht, oder

b) der Anbieter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienstleister ist, der Abnehmer demgegenüber Dienstleistungen auf 
der Einzelhandelsstufe anbietet und auf der Handelsstufe, auf der er die Vertragsdienstleistungen bezieht, kein 
Wettbewerber ist.

(5) Die Ausnahmen nach Absatz 4 Buchstaben a und b gelten nicht für den Informationsaustausch zwischen Anbietern 
und Abnehmern, der entweder nicht direkt die Umsetzung der vertikalen Vereinbarung betrifft oder nicht zur Verbesserung 
der Produktion oder des Vertriebs der Vertragswaren oder -dienstleistungen erforderlich ist oder keine dieser beiden 
Voraussetzungen erfüllt.

(6) Die Ausnahmen nach Absatz 4 Buchstaben a und b gelten nicht für vertikale Vereinbarungen in Bezug auf die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten, wenn der Anbieter der Online-Vermittlungsdienste ein Wettbewerber auf 
dem relevanten Markt für den Verkauf der vermittelten Waren oder Dienstleistungen ist.

(7) Diese Verordnung gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, deren Gegenstand in den Geltungsbereich einer anderen 
Gruppenfreistellungsverordnung fällt, außer wenn dies in einer solchen Verordnung vorgesehen ist.

Artikel 3

Marktanteilsschwelle

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nur, wenn der Anteil des Anbieters an dem relevanten Markt, auf dem er die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen anbietet, und der Anteil des Abnehmers an dem relevanten Markt, auf dem er die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen bezieht, jeweils nicht mehr als 30 % beträgt.

(2) Bezieht ein Unternehmen im Rahmen einer Mehrparteienvereinbarung die Vertragswaren oder -dienstleistungen von 
einem an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen und verkauft es sie anschließend an ein anderes, ebenfalls an der 
Vereinbarung beteiligtes Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 nur, wenn es die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 als Abnehmer wie auch als Anbieter erfüllt.
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Artikel 4

Beschränkungen, die zum Ausschluss des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung führen – Kernbeschränkungen

Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der beteiligten Unternehmen Folgendes bezwecken:

a) die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen Verkaufspreis selbst festzusetzen; dies gilt unbeschadet der 
Möglichkeit des Anbieters, Höchstverkaufspreise festzusetzen oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern sich diese 
nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen durch eines der beteiligten Unternehmen 
tatsächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken;

b) wenn der Anbieter ein Alleinvertriebssystem betreibt, die Beschränkung des Gebiets oder der Kunden, in das bzw. an die 
der Alleinvertriebshändler die Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv verkaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch den Alleinvertriebshändler und durch seine Direktkunden in ein 
Gebiet oder an eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von dem Anbieter höchstens 
fünf weiteren Alleinvertriebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

ii) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch den Alleinvertriebshändler und durch seine Kunden an 
nicht zugelassene Händler in einem Gebiet, in dem der Anbieter ein selektives Vertriebssystem für die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen betreibt,

iii) der Beschränkung des Niederlassungsorts des Alleinvertriebshändlers,

iv) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch einen Alleinvertriebshändler, der 
auf der Großhandelsstufe tätig ist,

v) der Beschränkung der Möglichkeit des Alleinvertriebshändlers, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, 
aktiv oder passiv an Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden 
würden, wie sie der Anbieter herstellt;

c) wenn der Anbieter ein selektives Vertriebssystem betreibt,

i) die Beschränkung der Gebiete oder Kunden, in bzw. an die die Mitglieder des selektiven Vertriebssystems die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv verkaufen dürfen, mit Ausnahme

1. der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems und durch ihre 
Direktkunden in ein Gebiet oder an eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von 
dem Anbieter höchstens fünf Alleinvertriebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

2. der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems und 
durch ihre Kunden an nicht zugelassene Händler in dem Gebiet, in dem das selektive Vertriebssystem betrieben 
wird,

3. der Beschränkung des Niederlassungsorts der Mitglieder des selektiven Vertriebssystems,

4. der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch auf der Großhandelsstufe tätige 
Mitglieder des selektiven Vertriebssystems,

5. der Beschränkung der Möglichkeit, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, aktiv oder passiv an 
Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden würden, wie sie 
der Anbieter herstellt;

ii) die Beschränkung von Querlieferungen zwischen Mitgliedern des selektiven Vertriebssystems, die auf derselben 
Handelsstufe oder unterschiedlichen Handelsstufen tätig sind;

iii) die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch auf der Einzelhandelsstufe tätige 
Mitglieder des selektiven Vertriebssystems, unbeschadet Buchstabe c Ziffer i Nummern 1 und 3;
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d) wenn der Anbieter weder ein Alleinvertriebssystem noch ein selektives Vertriebssystem betreibt, die Beschränkung der 
Gebiete oder Kunden, in bzw. an die der Abnehmer die Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv 
verkaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch den Abnehmer und durch seine Direktkunden in ein Gebiet oder an 
eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von dem Anbieter höchstens fünf Alleinvert
riebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

ii) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch den Abnehmer und durch seine Kunden an nicht 
zugelassene Händler in einem Gebiet, in dem der Anbieter ein selektives Vertriebssystem für die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen betreibt,

iii) der Beschränkung des Niederlassungsorts des Abnehmers,

iv) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch einen Abnehmer, der auf der 
Großhandelsstufe tätig ist,

v) der Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, aktiv oder 
passiv an Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden würden, 
wie sie der Anbieter herstellt;

e) die Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets zum Verkauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen durch 
den Abnehmer oder seine Kunden, da dies eine Beschränkung des Gebiets oder der Kunden, in das bzw. an die die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen verkauft werden dürfen, im Sinne der Buchstaben b, c oder d darstellt, 
unbeschadet der Möglichkeit, dem Abnehmer Folgendes aufzuerlegen:

i) andere Beschränkungen des Online-Verkaufs oder

ii) Beschränkungen der Online-Werbung, die nicht darauf abzielen, die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals zu 
verhindern;

f) die zwischen einem Anbieter von Teilen und einem Abnehmer, der diese Teile weiterverwendet, vereinbarte 
Beschränkung der Möglichkeit des Anbieters, die Teile als Ersatzteile an Endverbraucher, Reparaturbetriebe, 
Großhändler oder andere Dienstleister zu verkaufen, die der Abnehmer nicht mit der Reparatur oder Wartung seiner 
Waren betraut hat.

Artikel 5

Nicht freigestellte Beschränkungen

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für die folgenden, in vertikalen Vereinbarungen enthaltenen 
Verpflichtungen:

a) unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote, die für eine unbestimmte Dauer oder für eine Dauer von mehr als 
5 Jahren gelten,

b) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach 
Beendigung der Vereinbarung nicht herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen,

c) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, Marken 
bestimmter konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen,

d) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die einen Abnehmer von Online-Vermittlungsdiensten veranlassen, 
Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen nicht über konkurrierende Online-Vermittlungsdienste zu günstigeren 
Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Begrenzung auf fünf Jahre nicht, wenn die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen vom Abnehmer in Räumlichkeiten und auf Grundstücken verkauft werden, die im Eigentum des 
Anbieters stehen oder von diesem von nicht mit dem Abnehmer verbundenen Dritten gemietet oder gepachtet worden 
sind, und das Wettbewerbsverbot nicht über den Zeitraum hinausreicht, in dem der Abnehmer diese Räumlichkeiten und 
Grundstücke nutzt.

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b gilt die Freistellung nach Artikel 2 für unmittelbare oder mittelbare 
Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach Beendigung der Vereinbarung nicht 
herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, sofern sämtliche folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) die Verpflichtungen beziehen sich auf Waren oder Dienstleistungen, die mit den Vertragswaren oder -dienstleistungen 
im Wettbewerb stehen;
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b) die Verpflichtungen beschränken sich auf Räumlichkeiten und Grundstücke, von denen aus der Abnehmer während der 
Vertragslaufzeit seine Geschäfte betrieben hat;

c) das Wettbewerbsverbot ist unerlässlich, um Know-how, das dem Abnehmer vom Anbieter übertragen wurde, zu 
schützen;

d) die Dauer der Verpflichtungen ist auf höchstens ein Jahr nach Beendigung der Vereinbarung begrenzt.

Absatz 1 Buchstabe b gilt unbeschadet der Möglichkeit, Nutzung und Offenlegung von nicht allgemein zugänglichem 
Know-how unbefristeten Beschränkungen zu unterwerfen.

Artikel 6

Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall

(1) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates kann die Kommission den Rechtsvorteil der 
vorliegenden Verordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine vertikale Vereinbarung, für die 
die Freistellung nach Artikel 2 der vorliegenden Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 
AEUV unvereinbar sind. Solche Wirkungen können beispielsweise auftreten, wenn der relevante Markt für die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten stark konzentriert ist und der Wettbewerb zwischen den Anbietern solcher 
Dienste durch die kumulative Wirkung paralleler Netze ähnlicher Vereinbarungen beschränkt wird, die die Möglichkeiten 
von Abnehmern von Online-Vermittlungsdiensten beschränken, Waren oder Dienstleistungen über ihre Direktvert
riebskanäle Endnutzern zu günstigeren Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(2) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann den aus dieser Verordnung erwachsenden Rechtsvorteil 
entziehen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erfüllt sind.

Artikel 7

Nichtanwendung dieser Verordnung

Nach Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in denen 
mehr als 50 % des relevanten Marktes von parallelen Netzen gleichartiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, die 
vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt 
enthalten, keine Anwendung findet.

Artikel 8

Anwendung der Marktanteilsschwelle

Für die Anwendung der Marktanteilsschwellen im Sinne des Artikels 3 gelten folgende Vorschriften:

a) der Marktanteil des Anbieters wird anhand des Absatzwerts und der Marktanteil des Abnehmers anhand des 
Bezugswerts berechnet. Liegen keine Angaben über den Absatz- bzw. Bezugswert vor, so können zur Ermittlung des 
Marktanteils des betreffenden Unternehmens Schätzungen vorgenommen werden, die auf anderen verlässlichen 
Marktdaten einschließlich der Absatz- und Bezugsmengen beruhen;

b) die Marktanteile werden anhand der Angaben für das vorangegangene Kalenderjahr ermittelt;

c) der Marktanteil des Anbieters schließt Waren oder Dienstleistungen ein, die zum Zweck des Verkaufs an vertikal 
integrierte Händler geliefert werden;

d) beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % und überschreitet er anschließend diese Schwelle, so gilt die 
Freistellung nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die Schwelle von 30 % erstmals überschritten wurde, noch 
für zwei weitere Kalenderjahre;

e) der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe e genannten Unternehmen wird zu gleichen Teilen 
jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Buchstabe a des genannten Unterabsatzes aufgeführten Rechte oder 
Befugnisse hat.
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Artikel 9

Anwendung der Umsatzschwelle

(1) Für die Berechnung des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 sind die Umsätze zu addieren, 
die das jeweilige an der vertikalen Vereinbarung beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen im 
vorangegangenen Geschäftsjahr mit allen Waren und Dienstleistungen ohne Steuern und sonstige Abgaben erzielt haben. 
Dabei werden Umsätze zwischen dem an der vertikalen Vereinbarung beteiligten Unternehmen und den mit ihm 
verbundenen Unternehmen oder zwischen den mit ihm verbundenen Unternehmen nicht mitgerechnet.

(2) Die Freistellung nach Artikel 2 bleibt bestehen, wenn der jährliche Gesamtumsatz im Zeitraum von zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die Schwelle um nicht mehr als 10 % übersteigt.

Artikel 10

Übergangszeitraum

Das Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt in der Zeit vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 nicht für bereits am 
31. Mai 2022 in Kraft befindliche Vereinbarungen, die zwar die Freistellungskriterien dieser Verordnung nicht erfüllen, 
aber am 31. Mai 2022 die Freistellungskriterien der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 erfüllt haben.

Artikel 11

Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.

Ihre Geltungsdauer endet am 31. Mai 2034.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Mai 2022

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe
a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003

(2006/C 210/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

EINLEITUNG

1. Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 (1) kann die Kommission gegen Unterneh-
men und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig
gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen.

2. Bei der Ausübung dieser Befugnis verfügt die Kommission
in dem durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 gesetzten
Rahmen über ein weites Ermessen bei der Bemessung der
Geldbußen (2). Zuvorderst muss die Kommission die
Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung berücksichti-
gen. Darüber hinaus dürfen die in Artikel 23 Absatz 2
Unterabsätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
genannten Obergrenzen nicht überschritten werden.

3. Um die Transparenz und Objektivität ihrer Entscheidungen
zu erhöhen, hat die Kommission am 14. Januar 1998 Leit-
linien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen
veröffentlicht (3). In acht Jahren Anwendungspraxis hat die
Kommission ausreichende Erfahrung gesammelt, um die
Geldbußenpolitik weiter zu entwickeln und zu verfeinern.

4. Die Befugnis zur Verhängung von Geldbußen gegen Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen, die vorsätzlich
oder fahrlässig gegen Artikel 81 oder 82 des EG-Vertrags
verstoßen, zählt zu den Mitteln, mit denen die Kommission
den ihr durch den EG-Vertrag anvertrauten Überwachungs-
aufgaben nachkommt. Dazu zählt nämlich nicht nur die
Pflicht, einzelne Zuwiderhandlungen zu ermitteln und zu
ahnden, sondern auch der Auftrag, eine allgemeine Politik
mit dem Ziel zu verfolgen, die im Vertrag niedergelegten
Grundsätze auf das Wettbewerbsrecht anzuwenden und
das Verhalten der Unternehmen in diesem Sinne zu len-
ken (4). Dazu muss sie sicherstellen, dass ihre Maßnahmen
die notwendige Abschreckungswirkung entfalten (5). Des-
wegen kann — wenn die Kommission eine Zuwiderhand-
lung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags feststellt — es
sich als notwendig erweisen, gegen diejenigen eine Geld-
buße zu verhängen, die gegen das geltende Recht ver-
stoßen haben. Diese sollte so hoch festgesetzt werden, dass
nicht nur die an der Zuwiderhandlung beteiligten Unter-
nehmen sanktioniert werden (Spezialprävention), sondern
auch andere Unternehmen von der Aufnahme oder Fortset-
zung einer Zuwiderhandlung gegen die Artikel 81 oder 82
abgehalten werden (Generalprävention).

5. Zur Verwirklichung dieser Ziele sollten die Geldbußen auf
der Grundlage des Wertes der verkauften Waren oder
Dienstleistungen berechnet werden, mit denen der Verstoß
in Zusammenhang steht. Auch die Dauer der Zuwider-
handlung sollte bei der Bestimmung des angemessenen
Betrags der Geldbuße eine wichtige Rolle spielen, da sie
zwangsläufig die potenziellen Auswirkungen dieser Zuwi-
derhandlung auf dem Markt beeinflusst. Die Anzahl der
Jahre, während der das Unternehmen am Verstoß beteiligt
war, muss sich deshalb in der Geldbuße widerspiegeln.

6. Die Verbindung des Umsatzes auf den vom Verstoß betrof-
fenen Märkten mit der Dauer stellt eine Formel dar, die die
wirtschaftliche Bedeutung der Zuwiderhandlung und das
jeweilige Gewicht des einzelnen an der Zuwiderhandlung
beteiligten Unternehmens angemessen wiedergibt. Sie ver-
mittelt Aufschluss über die Größenordnung der Geldbuße
und sollte nicht als Grundlage für eine automatische arith-
metische Berechnungsmethode verstanden werden.

7. Ferner ist es sinnvoll, dass ein von der Dauer der Zuwider-
handlung unabhängiger Betrag in die Geldbuße Eingang
findet, um die Unternehmen von der Aufnahme rechtswid-
riger Verhaltensweisen abzuschrecken.

8. Nachstehend werden die Grundsätze dargelegt, nach denen
die Kommission die Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 festsetzt.

METHODE FÜR DIE FESTSETZUNG DER GELDBUSSEN

9. Unbeschadet Ziffer 37 wird die Kommission die Geldbuße
gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
nach folgender Methode in zwei Stufen berechnen:

10. Zuerst wird für jedes einzelne Unternehmen und jede ein-
zelne Unternehmensvereinigung ein Grundbetrag festge-
setzt (siehe nachstehenden Abschnitt 1).

11. Anschließend wird dieser Betrag nach oben oder unten
angepasst (siehe nachstehenden Abschnitt 2).

1) Grundbetrag der geldbuße

12. Der Grundbetrag richtet sich nach dem Wert der verkauf-
ten Waren oder Dienstleistungen und wird anhand der
nachstehend beschriebenen Methode berechnet.

1.9.2006C 210/2 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags nie-
dergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.

(2) Siehe beispielsweise Urteil des EuGH vom 28. Juni 2005, Dansk
Rørindustri A/S u.a./Kommission, Rs. C-189/02 P, C-202/02 P, C-
205/02 P bis C-208/02 P und C-213/02 P, Slg. 2005, S. I-5425,
Rdnr. 172.

(3) Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, die
gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und gemäß Arti-
kel 65 Absatz 5 EGKS-Vertrag festgesetzt werden (ABl. C 9 vom
14.1.1998, S. 3).

(4) Siehe beispielsweise Rs. C-189/02P, Dansk Rørindustri A/S u.a./Kom-
mission, a.a.O., Rdnr. 170.

(5) EuGH, Urteil vom 7. Juni 1983, Rs. 100/80 bis 103/80, Musique
Diffusion française u.a./Kommission, Slg. 1983, S. 1825, Rdnr. 106.
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A. Bestimmung des Wertes der verkauften Waren oder Dienstleistun-
gen

13. Zur Festsetzung des Grundbetrags der Geldbuße verwendet
die Kommission den Wert der von dem betreffenden
Unternehmen im relevanten räumlichen Markt innerhalb
des EWR verkauften Waren oder Dienstleistungen, die mit
dem Verstoß in einem unmittelbaren oder mittelbaren (1)
Zusammenhang stehen. Im Regelfall ist der Umsatz im
letzten vollständigen Geschäftsjahr zugrunde zu legen, in
dem das Unternehmen an der Zuwiderhandlung beteiligt
war (nachstehend „Umsatz“).

14. Wenn die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereini-
gung die Tätigkeiten ihrer Mitglieder betrifft, entspricht der
Umsatz im Allgemeinen der Summe der Umsätze ihrer
Mitglieder.

15. Die Kommission bestimmt den Umsatz eines Unterneh-
mens mittels der zuverlässigsten Daten, die von diesem
Unternehmen verfügbar sind.

16. Sind die von einem Unternehmen zur Verfügung gestellten
Daten unvollständig oder unzuverlässig, kann die Kommis-
sion den Umsatz mittels der erhaltenen Teildaten und/oder
jeder anderen von ihr als einschlägig oder geeignet erachte-
ten Information bestimmen.

17. Nicht im Umsatz inbegriffen sind die Mehrwertsteuer und
die übrigen unmittelbar an den Verkauf gebundenen
Steuern und Abgaben.

18. Soweit sich eine Zuwiderhandlung in einem Gebiet aus-
wirkt, das über das Gebiet des Europäischen Wirtschafts-
raums („EWR“) hinausreicht (beispielsweise weltweite Kar-
telle), gibt der innerhalb des EWR erzielte Umsatz das
Gewicht der einzelnen Unternehmen bei der Zuwiderhand-
lung möglicherweise nicht angemessen wieder. Das ist ins-
besondere der Fall, wenn eine Aufteilung der Märkte welt-
weit vereinbart wurde.

Um in solchen Fällen sowohl den aggregierten Umsatz im
EWR als auch das jeweilige Gewicht der einzelnen Unter-
nehmen bei der Zuwiderhandlung wiederzugeben, kann
die Kommission den Gesamtwert des Umsatzes mit den
betreffenden Waren oder Dienstleistungen, die mit dem
Verstoß in Zusammenhang stehen, im gesamten (über den
EWR hinausreichenden) relevanten räumlichen Markt
schätzen, den Anteil der einzelnen beteiligten Unterneh-
men am Umsatz auf diesem Markt ermitteln und diesen
Anteil auf den aggregierten Umsatz derselben Unterneh-
men innerhalb des EWR anwenden. Das Ergebnis wird als
Umsatz bei der Bestimmung des Grundbetrags der Geld-
buße verwendet.

B. Bestimmung des Grundbetrags der Geldbuße

19. Zur Bestimmung des Grundbetrags wird ein bestimmter
Anteil am Umsatz, der sich nach der Schwere des Ver-
stoßes richtet, mit der Anzahl der Jahre der Zuwiderhand-
lung multipliziert.

20. Die Schwere der Zuwiderhandlung wird in jedem Einzelfall
unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände beurteilt.

21. Grundsätzlich kann ein Betrag von bis zu 30 % des Umsat-
zes festgesetzt werden.

22. Bei der Bestimmung der genauen Höhe innerhalb dieser
Bandbreite berücksichtigt die Kommission mehrere
Umstände, u.a. die Art der Zuwiderhandlung, den kumu-
lierten Marktanteil sämtlicher beteiligten Unternehmen,
den Umfang des von der Zuwiderhandlung betroffenen
räumlichen Marktes und die etwaige Umsetzung der Zuwi-
derhandlung in der Praxis.

23. Horizontale, üblicherweise geheime Vereinbarungen (2) zur
Festsetzung von Preisen, Aufteilung der Märkte oder Ein-
schränkung der Erzeugung gehören ihrer Art nach zu den
schwerwiegendsten Verstößen und müssen unter wettbe-
werbsrechtlichen Gesichtspunkten streng geahndet werden.
Für solche Zuwiderhandlungen ist daher grundsätzlich ein
Betrag am oberen Ende dieser Bandbreite anzusetzen.

24. Um der Dauer der Mitwirkung der einzelnen Unternehmen
an der Zuwiderhandlung in voller Länge Rechnung zu tra-
gen, wird der nach dem Umsatz ermittelte Wert (siehe
oben Ziffern 20 bis 23) mit der Anzahl der Jahre multipli-
ziert, die das Unternehmen an der Zuwiderhandlung betei-
ligt war. Zeiträume bis zu sechs Monaten werden mit
einem halben, Zeiträume von mehr als sechs Monaten bis
zu einem Jahr mit einem ganzen Jahr angerechnet.

25. Zusätzlich, unabhängig von der Dauer der Beteiligung
eines Unternehmens an der Zuwiderhandlung, fügt die
Kommission einen Betrag zwischen 15 % und 25 % des
Umsatzes im Sinne von Abschnitt A hinzu um die Unter-
nehmen von vornherein an der Beteiligung an horizontalen
Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, Aufteilung
von Märkten oder Mengeneinschränkungen abzuschre-
cken,. Dieser Zusatzbetrag kann auch in Fällen anderer
Zuwiderhandlungen erhoben werden. Bei der Entschei-
dung, welcher Anteil am Umsatz zugrunde zu legen ist,
berücksichtigt die Kommission mehrere Umstände, u.a. die
in Ziffer 22 genannten.

26. Wenn an einer Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen
ähnlich, aber nicht gleich hohe Umsätze erzielt haben,
kann die Kommission für diese Unternehmen den gleichen
Grundbetrag festsetzen. Bei der Bestimmung des Grundbe-
trags der Geldbuße verwendet die Kommission gerundete
Werte.

2) Anpassungen des grundbetrags

27. Bei der Bestimmung der Höhe der Geldbuße kann die
Kommission Umstände berücksichtigen, die zu einer Erhö-
hung oder Ermäßigung des gemäß Abschnitt 1 festgesetz-
ten Grundbetrags führen. Dabei würdigt sie in einer
Gesamtperspektive sämtliche einschlägigen Umstände.

1.9.2006 C 210/3Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) Dies ist beispielsweise der Fall bei horizontalen Preisabsprachen bei
denen der Preis des Produkts als Referenzpreis für Produkte höherer
oder geringerer Qualität genommen wird.

(2) Dieser Begriff erstreckt sich auf alle Vereinbarungen, aufeinander
abgestimmten Verhaltensweisen und Beschlüsse von Unternehmens-
vereinigungen im Sinne von Artikel 81 des EG-Vertrags.
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A. Erschwerende Umstände

28. Der Grundbetrag der Geldbuße kann erhöht werden, wenn
die Kommission erschwerende Umstände wie beispiels-
weise die nachstehend aufgeführten feststellt:

— Fortsetzung einer Zuwiderhandlung oder erneutes
Begehen einer gleichartigen oder ähnlichen Zuwider-
handlung, nachdem die Kommission oder eine einzel-
staatliche Wettbewerbsbehörde festgestellt hat, dass das
Unternehmen gegen Artikel 81 oder Artikel 82 ver-
stoßen hatte; in diesem Fall wird der Grundbetrag für
jeden festgestellten Verstoß um bis zu 100 % erhöht;

— Verweigerung der Zusammenarbeit mit oder Behinde-
rung der Untersuchung durch die Kommission;

— Rolle als Anführer oder Anstifter des Verstoßes; die
Kommission würdigt ferner insbesondere Maßnahmen,
mit denen andere Unternehmen zur Beteiligung an der
Zuwiderhandlung gezwungen werden sollten, und/oder
Vergeltungsmaßnahmen gegenüber anderen Unterneh-
men, mit denen die Einhaltung des rechtswidrigen Ver-
haltens durchgesetzt werden sollte.

B. Mildernde Umstände

29. Der Grundbetrag der Geldbuße kann verringert werden,
wenn die Kommission mildernde Umstände wie beispiels-
weise die nachstehend aufgeführten feststellt:

— vom Unternehmen nachgewiesene Beendigung des Ver-
stoßes nach dem ersten Eingreifen der Kommission,
außer im Falle geheimer Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen (insbesondere von Kartellen);

— vom Unternehmen beigebrachte Beweise, dass die
Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkeit begangen wurde;

— vom Unternehmen beigebrachte Beweise, dass die
eigene Beteiligung sehr geringfügig war und sich das
Unternehmen der Durchführung der gegen die Wettbe-
werbsregeln verstoßenden Vereinbarungen in dem Zeit-
raum, in dem sie ihnen beigetreten war, in Wirklichkeit
durch eigenes Wettbewerbsverhalten auf dem Markt
entzogen hat; der bloße Umstand einer kürzeren Betei-
ligung im Vergleich zu den übrigen Unternehmen wird
nicht als mildernder Umstand anerkannt, da er bereits
im Grundbetrag zum Ausdruck kommt;

— aktive Zusammenarbeit des Unternehmens mit der
Kommission außerhalb des Anwendungsbereichs der
Mitteilung über den Erlass und die Ermäßigung von
Geldbußen in Kartellsachen und über seine rechtliche
Verpflichtung zur Zusammenarbeit hinaus;

— Genehmigung oder Ermutigung des wettbewerbswidri-
gen Verhaltens durch die Behörden oder geltende Vor-
schriften. (1)

C. Aufschlag zur Gewährleistung einer abschreckenden Wirkung

30. Die Kommission wird besonders darauf achten, dass die
Geldbußen eine ausreichend abschreckende Wirkung ent-
falten; zu diesem Zweck kann sie die Geldbuße gegen
Unternehmen erhöhen, die besonders hohe Umsätze mit
Waren oder Dienstleistungen, die nicht mit der Zuwider-
handlung in Zusammenhang stehen, erzielt haben.

31. Ferner kann die Kommission die Geldbuße erhöhen, damit
ihr Betrag die aus der Zuwiderhandlung erzielten wider-
rechtlichen Gewinne übersteigt, sofern diese Gewinne
geschätzt werden können.

D. Rechtliche Obergrenze

32. Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte
Unternehmen oder jede beteiligte Unternehmensvereini-
gung darf gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1/2003 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausge-
gangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht
übersteigen.

33. Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereini-
gung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder im Zusammenhang,
so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze
derjenigen Mitglieder, die auf dem Markt tätig waren, auf
dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung auswirkte,
nicht übersteigen.

E. Miteilung über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in
Kartellsachen

34. Die Kommission wendet die Bestimmungen über den
Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen gemäß der
jeweils geltenden Mitteilung an.

F. Leistungsfähigkeit der Unternehmen

35. Unter außergewöhnlichen Umständen kann die Kommis-
sion auf Antrag die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
in einem gegebenen sozialen und ökonomischen Umfeld
berücksichtigen. Die Kommission wird jedoch keine
Ermäßigung wegen der bloßen Tatsache einer nachteiligen
oder defizitären Finanzlage gewähren. Eine Ermäßigung ist
nur möglich, wenn eindeutig nachgewiesen wird, dass die
Verhängung einer Geldbuße gemäß diesen Leitlinien die
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Unternehmens
unwiderruflich gefährden und ihre Aktiva jeglichen Wertes
berauben würde.

ABSCHLIESSENDE ERWÄGUNGEN

36. In bestimmten Fällen kann die Kommission eine symboli-
sche Geldbuße verhängen. Die Gründe sind in der Ent-
scheidung darzulegen.
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(1) Dies schließt keine Handlung gegen den jeweiligen Mitgliedstaat aus.
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37. In diesen Leitlinien wird die allgemeine Methode für die
Berechnung der Geldbußen dargelegt; jedoch können die
besonderen Umstände eines Falles oder die Notwendigkeit
einer ausreichend hohen Abschreckungswirkung ein
Abweichen von dieser Methode oder der in Ziffer 21 fest-
gelegten Obergrenze rechtfertigen.

38. Diese Leitlinien finden in sämtlichen Verfahren Anwen-
dung, in denen nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt,
eine Mitteilung der Beschwerdepunkte ergeht, ungeachtet
der Frage, ob die Geldbuße gemäß Artikel 23 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder gemäß Artikel 15
Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 verhängt wird (1).
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(1) Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 vom 6. Februar 1962,
Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 [inzwi-
schen 81 und 82] des Vertrages (ABl. Nr. 13 vom 21.2.1962, S.
204/62).
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Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/C 298/11)

I. EINLEITUNG

(1) Diese Mitteilung setzt den Regelungsrahmen für die Gegen-
leistungen fest, die Unternehmen, die an Kartellen, die die
Gemeinschaft betreffen, beteiligt sind oder waren, für ihre
Zusammenarbeit bei der Untersuchung der Kommission
zugestanden werden. Kartelle sind Absprachen und/oder
abgestimmte Verhaltensweisen zwischen zwei oder mehr
Wettbewerbern zwecks Abstimmung ihres Wettbewerbsver-
haltens auf dem Markt und/oder Beeinflussung der relevan-
ten Wettbewerbsparameter durch Verhaltensweisen wie die
Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger
Geschäftsbedingungen, die Aufteilung von Produktions-
oder Absatzquoten, die Aufteilung von Märkten einschließ-
lich Angebotsabsprachen, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
und/oder gegen andere Wettbewerber gerichtete wettbe-
werbsschädigende Maßnahmen. Diese Praktiken zählen zu
den schwersten Verstößen gegen Artikel 81 EG-Vertrag (1).

(2) Indem Unternehmen den Wettbewerb, dem sie sich eigent-
lich stellen müssten, künstlich beschränken, entziehen sie
sich dem Druck, der sie zu Innovationen im Bereich der
Produktentwicklung oder zu wirksameren Produktionsver-
fahren veranlasst. Gleichzeitig führen diese Verhaltenswei-
sen zu einer Verteuerung der von diesen Unternehmen
gelieferten Rohstoffe und Produkte. Sie führen letztendlich
zu höheren Preisen und einer verminderten Auswahl für
den Verbraucher. Langfristig schwächen sie die Wettbe-
werbsfähigkeit und wirken sich negativ auf die Beschäfti-
gung aus.

(3) Da Kartelle geheim sind, ist ihre Aufdeckung und Untersu-
chung ohne die Mitwirkung von daran beteiligten Unter-
nehmen oder Einzelpersonen häufig äußerst schwierig.
Daher liegt es nach Auffassung der Kommission im Interes-
se der Gemeinschaft, an dieser Art von rechtswidrigen Ver-
haltensweisen beteiligten Unternehmen, die zur Beendigung
ihrer Beteiligung und zur Mitwirkung an der Untersuchung
bereit sind, unabhängig von den übrigen am Kartell betei-
ligten Unternehmen Gegenleistungen zu gewähren. Das In-
teresse der Verbraucher und Bürger an der Aufdeckung und
Ahndung von Kartellen ist größer als das Interesse an der
Verhängung von Geldbußen gegen Unternehmen, die es
der Kommission ermöglichen, solche Verhaltensweisen auf-
zudecken und zu untersagen.

(4) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Mithilfe eines
Unternehmens bei der Aufdeckung eines Kartells einen
Wert an sich darstellt. Ein entscheidender Beitrag zur Einlei-
tung von Ermittlungen oder zum Nachweis eines Kartells
kann den vollständigen Erlass der Geldbuße für das betref-
fende Unternehmen rechtfertigen, sofern bestimmte zusätz-
liche Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Darüber hinaus kann die Mitarbeit eines oder mehrerer
Unternehmen eine Ermäßigung der Geldbuße rechtfertigen.
Die Ermäßigung der Geldbuße muss der Qualität und dem
Zeitpunkt des Beitrags, den das Unternehmen tatsächlich
zum Nachweis des Kartells geleistet hat, entsprechen. Eine
Geldbußenermäßigung kann nur den Unternehmen
gewährt werden, die der Kommission Beweismittel liefern,
die einen erheblichen Mehrwert gegenüber den Beweismit-
teln aufweisen, die bereits im Besitz der Kommission sind.

(6) Zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Beweismaterial
können Unternehmen der Kommission speziell im Rahmen
dieses Kronzeugenprogramms freiwillig ihr Wissen über ein
Kartell und ihre Beteiligung daran darlegen. Diese freiwilli-
gen Darlegungen haben sich für die wirksame Untersu-
chung und Beendigung von kartellrechtlichen Zuwider-
handlungen als sehr nützlich erwiesen und sollten nicht
durch zivilrechtliche Offenlegungsanordnungen (so
genannte „discovery orders“) verhindert werden. Unterneh-
men, die für eine Kronzeugenbehandlung in Frage kämen,
werden unter Umständen von einer auf dieser Mitteilung
beruhenden Zusammenarbeit mit der Kommission abgehal-
ten, wenn dies ihre Position in zivilrechtlichen Verfahren
— im Vergleich zu nicht kooperierenden Unternehmen —
beeinträchtigen würde. Eine solche unerwünschte Auswir-
kung wäre dem Interesse der Allgemeinheit an einer wirksa-
men öffentlichen Durchsetzung von Artikel 81 EG-Vertrag
in Kartellsachen und somit auch der anschließenden oder
parallelen wirksamen privaten Durchsetzung abträglich.

(7) Die der Kommission durch den EG-Vertrag in Wettbewerb-
sangelegenheiten übertragene Überwachungsaufgabe
umfasst nicht nur die Pflicht, einzelne Zuwiderhandlungen
zu ermitteln und zu ahnden, sondern auch den Auftrag,
eine allgemeine Politik zu verfolgen.. Der Schutz von
Unternehmenserklärungen im öffentlichen Interesse steht
einer Offenlegung gegenüber anderen Adressaten der Mit-
teilung der Beschwerdepunkte, damit diese in dem Verfah-
ren vor der Kommission ihre Interessen verteidigen können,
nicht entgegen, wenn es technisch möglich ist, das Interesse
beider Seiten zu wahren, indem nur in den Räumlichkeiten
der Kommission und in der Regel nur bei einer Gelegenheit
nach der förmlichen Zustellung der Beschwerdepunkte Ein-
sicht in die Unternehmenserklärungen genommen werden
kann. Außerdem wird die Kommission personenbezogene
Daten in Zusammenhang mit dieser Mitteilung in Überein-
stimmung mit ihren Pflichten gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 (2) verarbeiten.

II. ERLASS DER GELDBUSSE

A. Voraussetzungen für einen erlass der geldbusse

(8) Die Kommission erlässt einem Unternehmen, das seine
Beteiligung an einem mutmaßlichen, die Gemeinschaft
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(1) Ein Verweis in diesem Text auf Artikel 81 EG-Vertrag gilt auch als
Verweis auf Artikel 53 EWR-Abkommen, wenn die Kommission
diesen Artikel nach Maßgabe von Artikel 56 EWR-Abkommen anw-
endet. (2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1
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betreffenden Kartell offenlegt, die Geldbuße, die andern-
falls verhängt worden wäre, sofern das Unternehmen als
erstes Informationen und Beweismittel vorlegt, die es der
Kommission ihrer Auffassung nach ermöglichen,

(a) gezielte Nachprüfungen im Zusammenhang mit dem
mutmaßlichen Kartell durchzuführen (1) oder

(b) im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kartell
eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 EG-Vertrag
festzustellen.

(9) Um der Kommission die Durchführung gezielter Nachprü-
fungen im Sinne der Randnummer (8) Buchstabe a) zu
ermöglichen, muss das Unternehmen der Kommission die
unten aufgeführten Informationen und Beweismittel vorle-
gen, sofern dies nach Auffassung der Kommission die
Nachprüfungen nicht gefährden würde:

(a) Eine Unternehmenserklärung (2), die, sofern das Unter-
nehmen zum Zeitpunkt der Vorlage über die ent-
sprechenden Informationen verfügt, Folgendes bein-
haltet:

— eine eingehende Beschreibung der Art des mut-
maßlichen Kartells, einschließlich z. B. seiner Ziele,
Aktivitäten und Funktionsweise; Angaben über das
betroffene Produkt bzw. die betroffene Dienstleis-
tung, die räumliche Ausdehnung und die Dauer
sowie eine Schätzung des von dem mutmaßlichen
Kartell betroffenen Marktvolumens; genaue Anga-
ben über mutmaßliche Kartellkontakte (Daten,
Orte, Inhalte und Teilnehmer) und alle relevanten
Erläuterungen zu den im Rahmen des Antrags bei-
gebrachten Beweismitteln;

— Name und Anschrift der juristischen Person, die
den Antrag auf Erlass der Geldbuße stellt, sowie
Name und Anschrift aller anderen Unternehmen,
die an dem mutmaßlichen Kartell beteiligt waren
oder sind;

— Name, Funktion, Büroanschrift und, soweit erfor-
derlich, Privatanschrift aller Einzelpersonen, die
nach Wissen des Antragstellers an dem mutmaßli-
chen Kartell beteiligt sind oder waren, einschließ-
lich jener Einzelpersonen, die auf Seiten des
Antragstellers beteiligt waren;

— Angabe der anderen Wettbewerbsbehörden inner-
halb und außerhalb der EU, mit denen sich der
Antragsteller im Zusammenhang mit dem mut-
maßlichen Kartell in Verbindung gesetzt hat oder
zu setzen beabsichtigt, und

(b) weitere Beweismittel für das mutmaßliche Kartell, die
sich im Besitz des Antragstellers befinden oder zu
denen er zum Zeitpunkt der Vorlage Zugang hat, ins-
besondere Beweismittel, das aus dem Zeitraum der
Zuwiderhandlung stammt.

(10) Ein Erlass der Geldbuße im Sinne von Randnummer (8)
Buchstabe a) wird nur dann gewährt, wenn die Kommis-
sion zum Zeitpunkt der Vorlage nicht bereits über ausrei-
chende Beweismittel verfügte, um eine Nachprüfung im
Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kartell anzuord-
nen oder eine solche Nachprüfung bereits durchgeführt
hatte.

(11) Ein Geldbußenerlass im Sinne von Randnummer (8) Buch-
stabe b) wird nur unter den kumulativen Bedingungen
gewährt, dass die Kommission zum Zeitpunkt der Vorlage
nicht über ausreichende Beweismittel verfügte, um eine
Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 EG-Vertrag bezüglich
des mutmaßlichen Kartells feststellen zu können, und dass
keinem Unternehmen in derselben Sache ein bedingter
Geldbußenerlass nach Randnummer (8) Buchstabe a)
gewährt worden ist. Um für einen Erlass der Geldbuße in
Betracht zu kommen, muss das Unternehmen als erstes
belastende Beweise für das mutmaßliche Kartell aus dem
relevanten Zeitraum erbringen sowie eine Unternehmens-
erklärung vorlegen, die die unter Randnummer (9) Buch-
stabe a) aufgeführten Angaben enthält, die es der Kommis-
sion ermöglichen, eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81
EG-Vertrag festzustellen.

(12) Zusätzlich zu den unter den Randnummern (8) Buchstabe
a), (9) und (10) bzw. den Randnummern (8) Buchstabe b)
und (11) genannten Bedingungen muss das Unternehmen,
um einen Geldbußenerlass zu erhalten, die nachstehenden
Bedingungen erfüllen:

(a) Das Unternehmen arbeitet ab dem Zeitpunkt der
Antragstellung während des gesamten Verwaltungsver-
fahrens ernsthaft (3), in vollem Umfang, kontinuierlich
und zügig mit der Kommission zusammen. Dies bein-
haltet, dass das Unternehmen

— der Kommission unverzüglich alle relevanten
Informationen über und Beweise für das mutmaß-
liche Kartell übermittelt, die in seinen Besitz gelan-
gen oder zu denen es Zugang hat;

— sich der Kommission zur Verfügung hält, um
unverzüglich jede Anfrage zu beantworten, die zur
Feststellung des Sachverhalts beitragen kann;

— dafür sorgt, dass derzeitige und, soweit möglich,
frühere Mitarbeiter einschließlich solcher in leiten-
der Funktion wie z.B. Geschäftsführer oder Vor-
standsmitglieder für Befragungen durch die Kom-
mission zur Verfügung stehen;

— relevante Informationen über und Beweise für das
mutmaßliche Kartell nicht vernichtet, verfälscht
oder unterdrückt und

— solange nichts über die Stellung und den Inhalt
des Antrags auf Geldbußenerlass offenlegt, bis die
Kommission ihre Beschwerdepunkte in der Sache
mitgeteilt hat, sofern nicht Anderes vereinbart
wurde.
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(1) Die Informationen sind ex ante zu bewerten, d. h. unabhängig
davon, ob die entsprechende Nachprüfung erfolgreich war oder
nicht bzw. ob eine Nachprüfung vorgenommen wurde oder nicht.
Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Art und
der Qualität der vom Antragsteller übermittelten Informationen.

(2) Unternehmenserklärungen können schriftlich in Form von Doku-
menten, die von dem oder im Namen des Unternehmens unter-
zeichnet sind, oder mündlich abgegeben werden.

(3) Dies erfordert insbesondere, dass der Antragsteller genaue, nicht
irreführende und vollständige Informationen beibringt. Siehe Urteil
des Gerichtshofs vom 29. Juni 2006 in der Rechtssache C-301/04 P,
Kommission/SGL Carbon AG u.a., Randnummern 68 bis 70; Urteil
des Gerichtshofs vom 28. Juni 2005 in den verbundenen Rechtssa-
chen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P und C-
213/02 P, Dansk Rørindustri A/S u.a./Kommission, Slg. 2005, S. I-
5425, Randnummern 395 bis 399.
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(b) Das Unternehmen hat seine Beteiligung an dem mut-
maßlichen Kartell unmittelbar nach der Antragstellung
beendet, außer jenen notwendigen Kartellaktivitäten,
die nach Auffassung der Kommission im Interesse des
Erfolgs der Nachprüfungen noch nicht beendet wer-
den sollten.

(c) Wenn das Unternehmen die Stellung eines Antrags
auf Geldbußenerlass bei der Kommission in Erwägung
zieht, darf es Beweise für das mutmaßliche Kartell
nicht vernichtet, verfälscht oder unterdrückt haben
und außer gegenüber anderen Wettbewerbsbehörden
nichts über die Stellung und den Inhalt des Antrags
auf Geldbußenerlass offengelegt haben.

(13) Einem Unternehmen, das andere Unternehmen zur Auf-
nahme oder Weiterführung der Beteiligung an dem Kartell
gezwungen hat, kann die Geldbuße nicht erlassen werden.
Das Unternehmen kann aber für eine Ermäßigung der
Geldbuße in Betracht kommen, wenn es alle entsprechen-
den Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt.

B. Verfahren

(14) Ein Unternehmen, das einen Antrag auf Erlass der Geld-
buße stellen möchte, sollte sich mit der Generaldirektion
Wettbewerb der Kommission in Verbindung setzen. Das
Unternehmen kann bei der Kommission entweder
zunächst einen so genannten „Marker“ beantragen oder
aber sofort einen förmlichen Antrag auf Erlass der Geld-
buße stellen, um die Bedingungen für Randnummer (8)
Buchstabe a) bzw. Randnummer (8) Buchstabe b) zu erfül-
len. Die Kommission kann Anträge auf Erlass der Geld-
buße unberücksichtigt lassen, wenn sie gestellt worden
sind, nachdem die Mitteilung der Beschwerdepunkte ver-
sendet wurde.

(15) Die Kommissionsdienststellen können einen Marker verge-
ben, der den Rang eines Antragstellers für einen je nach
Einzelfall festzulegenden Zeitraum, während dessen er die
erforderlichen Informationen und Beweismittel zusam-
mentragen kann, schützt. Um für die Gewährung eines
Markers in Betracht zu kommen, muss der Antragsteller
der Kommission seinen Namen und seine Anschrift sowie
die Namen der an dem mutmaßlichen Kartell beteiligten
Parteien mitteilen und Informationen über die betroffenen
Produkte und Gebiete sowie über die geschätzte Dauer
und die Art des mutmaßlichen Kartells übermitteln. Der
Antragsteller sollte die Kommission auch über bisherige
oder etwaige künftige Anträge auf Kronzeugenbehandlung
bei anderen Behörden im Zusammenhang mit dem mut-
maßlichen Kartell informieren und seinen Antrag auf
einen Marker begründen. Wird ein Marker gewährt, setzen
die Kommissionsdienststellen die Frist fest, innerhalb der
der Antragsteller ihn „vervollständigen“ muss, indem er
die zur Erfüllung der Mindestanforderungen für den Erlass
der Geldbuße erforderlichen Informationen und Beweis-
mittel vorlegt. Unternehmen, denen ein Marker gewährt
wurde, können ihn nicht vervollständigen, indem sie einen
förmlichen Antrag in hypothetischer Form stellen. Ver-
vollständigt der Antragsteller den Antrag innerhalb der
von den Kommissionsdienststellen gesetzten Frist, wird
davon ausgegangen, dass die Informationen und Beweis-
mittel an dem Tag vorgelegt wurden, an dem der Marker
gewährt wurde.

(16) Ein Unternehmen, das bei der Kommission einen förmli-
chen Antrag auf Erlass der Geldbuße stellt,

(a) muss der Kommission alle unter den Randnummern
(8) und (9) aufgeführten Informationen über und
Beweismittel für das mutmaßliche Kartell, die ihm zur
Verfügung stehen, eingeschlossen Unternehmenserklä-
rungen übermitteln oder

(b) kann diese Informationen und Beweismittel zunächst
in hypothetischer Form vorlegen; es muss in diesem
Fall eine ausführliche Aufstellung der Beweismittel
erstellen, die das Unternehmen zu einem späteren ver-
einbarten Zeitpunkt vorzulegen beabsichtigt. Diese
Aufstellung sollte Art und Inhalt der Beweismittel
genau erkennen lassen, gleichzeitig aber in ihrer Aus-
sage hypothetisch bleiben. Art und Inhalt der Beweis-
mittel können mit Hilfe von Kopien verdeutlicht wer-
den, in denen sensible Informationen unkenntlich
gemacht worden sind. Die Namen des antragstellenden
Unternehmens und der anderen an dem mutmaßli-
chen Kartell beteiligten Unternehmen müssen erst
dann offengelegt werden, wenn die im Antrag genann-
ten Beweise vorgelegt werden. Die von dem mutmaß-
lichen Kartell betroffene Ware oder Dienstleistung, die
räumliche Ausdehnung des mutmaßlichen Kartells
und die geschätzte Dauer sind jedoch klar anzugeben.

(17) Auf Verlangen stellt die Generaldirektion Wettbewerb eine
Empfangsbestätigung für den Antrag des Unternehmens
auf Erlass der Geldbuße aus, auf der das Datum und gege-
benenfalls die Uhrzeit der Antragstellung vermerkt sind.

(18) Sobald die Kommission die Informationen und Beweismit-
tel des Unternehmens im Sinne von Randnummer (16)
Buchstabe a) erhalten und festgestellt hat, dass die unter
Randnummer (8) Buchstabe a) bzw. unter Randnummer
(8) Buchstabe b) genannten Bedingungen erfüllt sind,
gewährt sie dem Unternehmen schriftlich einen bedingten
Erlass der Geldbuße.

(19) Hat das Unternehmen Informationen und Beweise in
hypothetischer Form vorgelegt, prüft die Kommission, ob
die in der ausführlichen Aufstellung gemäß Randnummer
(16) Buchstabe b) beschriebenen Beweismittel ihrer Art
und ihrem Inhalt nach die unter Randnummer (8) Buch-
stabe a) bzw. unter Randnummer (8) Buchstabe b)
genannten Bedingungen erfüllen, und setzt das Unterneh-
men davon in Kenntnis. Nach Vorlage der Beweismittel
spätestens zu dem mit der Kommission vereinbarten Zeit-
punkt und Feststellung, dass diese Beweismittel den Anga-
ben in der Aufstellung entsprechen, gewährt die Kommis-
sion dem Unternehmen schriftlich einen bedingten Erlass
der Geldbuße.

(20) Sollte sich herausstellen, dass ein Erlass nicht möglich ist
oder dass das Unternehmen die unter Randnummer (8)
Buchstabe a) bzw. unter Randnummer (8) Buchstabe b)
genannten Bedingungen nicht erfüllt, setzt die Kommis-
sion das Unternehmen hiervon schriftlich in Kenntnis. In
diesem Fall kann das Unternehmen die Beweismittel, die
es zur Begründung seines Antrags auf Geldbußenerlass
offengelegt hat, zurückziehen oder die Kommission ersu-
chen, diese Beweismittel im Rahmen von Abschnitt III die-
ser Mitteilung zu berücksichtigen. Dessen ungeachtet kann
die Kommission weiter von ihren Ermittlungsbefugnissen
Gebrauch machen, um Informationen einzuholen.
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(21) Die Kommission wird andere Anträge auf Geldbußenerlass
im Zusammenhang mit demselben mutmaßlichen Kartell-
verstoß unabhängig davon, ob der Antrag auf Geldbußen-
erlass förmlich gestellt oder ein Marker beantragt wurde,
erst dann prüfen, wenn sie einen ihr bereits vorliegenden
Antrag beschieden hat.

(22) Hat das Unternehmen am Ende des Verwaltungsverfahrens
die unter Randnummer (12) genannten Voraussetzungen
erfüllt, erlässt die Kommission in der entsprechenden Ent-
scheidung dem Unternehmen die Geldbuße. Hat das
Unternehmen am Ende des Verwaltungsverfahrens die
unter Randnummer (12) genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt, wird ihm keine begünstige Behandlung auf
der Grundlage dieser Mitteilung gewährt. Stellt die Kom-
mission nach Zusicherung eines bedingten Erlasses der
Geldbuße abschließend fest, dass der Antragsteller andere
Unternehmen zur Teilnahme an dem Kartell gezwungen
hat, wird der Erlass der Geldbuße nicht gewährt.

III. ERMÄSSIGUNG DER GELDBUSSE

A. Voraussetzungen für eine ermässigung der geldbusse

(23) Unternehmen, die ihre Beteiligung an einem mutmaßli-
chen, die Gemeinschaft betreffenden Kartell offenlegen
und die die Voraussetzungen in Abschnitt II nicht erfüllen,
kann eine Ermäßigung der Geldbuße gewährt werden, die
andernfalls verhängt worden wäre.

(24) Um für eine Ermäßigung der Geldbuße in Betracht zu
kommen, muss das Unternehmen der Kommission
Beweismittel für die mutmaßliche Zuwiderhandlung vorle-
gen, die gegenüber den bereits im Besitz der Kommission
befindlichen Beweismitteln einen erheblichen Mehrwert
darstellen, und die unter Randnummer (12) Buchstaben a)
bis c) genannten Bedingungen kumulativ erfüllen.

(25) Der Begriff „Mehrwert“ bezieht sich auf das Ausmaß, in
dem die vorgelegten Beweismittel aufgrund ihrer Eigen-
schaft und/oder ihrer Ausführlichkeit der Kommission
dazu verhelfen, das mutmaßliche Kartell nachzuweisen.
Bei ihrer Würdigung wird die Kommission im Allgemei-
nen schriftlichen Beweisen aus der Zeit des nachzuweisen-
den Sachverhalts einen größeren Wert beimessen als sol-
chen, die zeitlich später einzuordnen sind. Belastende
Beweismittel, die den fraglichen Sachverhalt unmittelbar
betreffen, werden höher eingestuft als jene, die nur einen
mittelbaren Bezug aufweisen. Desgleichen ist der Wert der
vorgelegten Beweismittel, die gegen andere, an dem Fall
beteiligte Unternehmen verwendet werden sollen, auch
davon abhängig, inwieweit andere Quellen zu deren Bestä-
tigung herangezogen werden müssen, so dass zwingende
Beweise als wertvoller angesehen werden als Beweise wie
z. B. Erklärungen, die für den Fall ihrer Anfechtung einer
Untermauerung bedürfen.

(26) Die Kommission wird in ihrer am Ende des Verwaltungs-
verfahrens erlassenen endgültigen Entscheidung darüber
befinden, in welchem Umfang die Geldbuße, die andern-
falls verhängt worden wäre, ermäßigt wird.

— Für das erste Unternehmen, das Beweismittel mit
erheblichem Mehrwert vorlegt, wird eine Ermäßigung
zwischen 30 % und 50 %,

— für das zweite Unternehmen, das Beweismittel mit
erheblichem Mehrwert vorlegt, eine Ermäßigung zwi-
schen 20 % und 30 % und

— für jedes weitere Unternehmen, das Beweismittel mit
erheblichem Mehrwert vorlegt, eine Ermäßigung bis
zu 20 % gewährt.

Um den Umfang der Ermäßigung der Geldbuße innerhalb
dieser Bandbreiten zu bestimmen, wird die Kommission
den Zeitpunkt berücksichtigen, zu dem die Beweismittel,
die die Voraussetzungen unter Randnummer (24) erfüllen,
vorgelegt wurden, sowie den Umfang des mit den Beweis-
mitteln verbundenen Mehrwerts.

Übermittelt das Unternehmen, das den Antrag auf Ermäßi-
gung der Geldbuße stellt, als erstes zwingende Beweise im
Sinne der Randnummer (25), die die Kommission zur
Feststellung zusätzlicher, die Schwere oder Dauer der
Zuwiderhandlung erhöhender Tatsachen heranzieht, wird
die Kommission diese zusätzlichen Tatsachen bei der Fest-
setzung der Geldbuße für das Unternehmen, das diese
Beweise vorlegte, nicht berücksichtigen.

B. Verfahren

(27) Ein Unternehmen, das in den Genuss einer Ermäßigung
der Geldbuße kommen möchte, muss bei der Kommission
einen förmlichen Antrag stellen und mit ausreichenden
Beweisen für das mutmaßliche Kartell versehen, um für
eine Ermäßigung der Geldbuße gemäß Randnummer (24)
dieser Mitteilung in Betracht zu kommen. Alle der Kom-
mission freiwillig vorgelegten Beweismittel, die das Unter-
nehmen, das die Beweismittel zur Berücksichtigung im
Hinblick auf eine begünstigende Behandlung nach
Abschnitt III dieser Mitteilung vorlegt, müssen bei ihrer
Vorlage klar als Bestandteil eines Antrags auf Ermäßigung
einer Geldbuße gekennzeichnet sein.

(28) Auf Verlangen stellt die Generaldirektion Wettbewerb eine
Empfangsbestätigung für den Antrag des Unternehmens
auf Ermäßigung der Geldbuße und für jegliche spätere
Vorlage von Beweismitteln aus, auf der jeweils das Datum
und gegebenenfalls die Uhrzeit des Eingangs vermerkt
sind. Die Kommission wird einen Antrag auf Ermäßigung
der Geldbuße erst dann bescheiden, wenn sie ihr bereits
vorliegende Anträge auf bedingten Erlass der Geldbuße im
Zusammenhang mit demselben mutmaßlichen Kartellvers-
toß beschieden hat.

(29) Gelangt die Kommission zu dem vorläufigen Ergebnis,
dass die Beweismittel des Unternehmens einen erheblichen
Mehrwert im Sinne der Randnummern (24) und (25) dar-
stellen und dass das Unternehmen die unter den Rand-
nummern (12) und (27) festgelegten Voraussetzungen
erfüllt hat, teilt sie dem Unternehmen spätestens zum
Zeitpunkt der Zustellung der Mitteilung der Beschwerde-
punkte schriftlich ihre Absicht mit, die Geldbuße inner-
halb einer bestimmten Bandbreite gemäß Randnummer
(26) zu ermäßigen. Die Kommission wird ferner innerhalb
derselben Frist das Unternehmen schriftlich in Kenntnis
setzen, wenn sie vorläufig feststellt, dass das Unternehmen
für eine Ermäßigung der Geldbuße nicht in Betracht
kommt. Die Kommission kann Anträge auf Ermäßigung
der Geldbuße unberücksichtigt lassen, wenn sie gestellt
worden sind, nachdem die Mitteilung der Beschwerde-
punkte versendet wurde.
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(30) Die Kommission bewertet in ihrer Entscheidung am Ende
des Verwaltungsverfahrens die endgültige Stellung, die
jedem Unternehmen, das einen Antrag auf Ermäßigung
der Geldbuße gestellt hat, zukommt. Die Kommission
bestimmt in ihrer endgültigen Entscheidung,

(a) ob die von einem Unternehmen vorgelegten Beweis-
mittel einen erheblichen Mehrwert gegenüber den
Beweismitteln aufweisen, die sich zu diesem Zeitpunkt
bereits im Besitz der Kommission befanden,

(b) ob die unter der Randnummer (12) Buchstaben a) bis
c) genannten Voraussetzungen erfüllt worden sind
und

(c) den genauen Umfang der Ermäßigung, die dem Unter-
nehmen innerhalb der unter Randnummer (26)
genannten Bandbreiten gewährt wird.

Stellt die Kommission fest, dass das Unternehmen die
unter Randnummer (12) genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt hat, wird ihm keine begünstigende Behand-
lung auf der Grundlage dieser Mitteilung gewährt.

IV. UNTERNEHMENSERKLÄRUNGEN IM RAHMEN VON
ANTRÄGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG

(31) Eine Unternehmenserklärung ist eine freiwillige Darlegung
seitens oder im Namen des Unternehmens gegenüber der
Kommission bezüglich seines Wissens über ein Kartell
und seine Beteiligung daran, die speziell für die Zwecke
dieser Mitteilung erfolgt. Jede im Zusammenhang mit die-
ser Mitteilung an die Kommission gerichtete Erklärung ist
Bestandteil der bei der Kommission geführten Akte und
kann somit als Beweismittel verwendet werden.

(32) Auf Wunsch des Antragstellers kann die Kommission
mündliche Unternehmenserklärungen zulassen, sofern der
Antragsteller den Inhalt der Unternehmenserklärung nicht
bereits Dritten gegenüber offengelegt hat. Mündliche
Unternehmenserklärungen werden in den Räumlichkeiten
der Kommission aufgezeichnet und niedergeschrieben.
Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des
Rates (1) und den Artikeln 3 und 17 der Verordnung (EG)
Nr. 773/2004 der Kommission (2) wird den Unternehmen,
die mündliche Erklärungen abgegeben haben, Gelegenheit
gegeben, innerhalb einer bestimmten Frist die Aufzeich-
nung, die in den Räumlichkeiten der Kommission zur Ver-
fügung gehalten wird, auf ihre technische Richtigkeit zu
prüfen und ihre mündlichen Erklärungen inhaltlich zu
berichtigen. Die Unternehmen können auf die Wahrneh-
mung dieser Rechte innerhalb der genannten Frist verzich-
ten. In diesem Fall gilt die Aufzeichnung von jenem Zeit-
punkt an als genehmigt. Nach der ausdrücklichen oder
stillschweigenden Genehmigung der mündlichen Erklä-
rung bzw. ihrer etwaigen Berichtigung hört das Unterneh-
men die Aufzeichnung innerhalb einer bestimmten Frist
in den Räumlichkeiten der Kommission an und überprüft
die Richtigkeit der Niederschrift. Die Nichteinhaltung der
letzten Bestimmung kann zum Verlust der begünstigenden
Behandlung nach dieser Mitteilung führen.

(33) Einsicht in Unternehmenserklärungen wird nur den Adres-
saten der Mitteilung der Beschwerdepunkte gewährt,
sofern sie — und der Rechtsbeistand, dem in ihrem
Namen Einsicht gewährt wird — sich verpflichten, Infor-
mationen aus der Unternehmenserklärung, in die ihnen
Einsicht gewährt wird, nicht mit mechanischen oder elekt-
ronischen Mitteln zu kopieren und sicherzustellen, dass
die Informationen aus der Unternehmenserklärung aus-
schließlich zu den nachstehend genannten Zwecken ver-
wendet werden. Anderen Parteien wie z. B. Beschwerde-
führern wird keine Einsicht in Unternehmenserklärungen
gewährt. Die Kommission ist der Auffassung, dass dieser
besondere Schutz einer Unternehmenserklärung nicht
mehr gerechtfertigt ist, sobald der Antragsteller ihren
Inhalt Dritten gegenüber offengelegt hat.

(34) Gemäß der Mitteilung der Kommission über die Regeln
für die Einsicht in Kommissionsakten (3) wird nur den
Adressaten einer Mitteilung der Beschwerdepunkte Ein-
sicht in die Akte gewährt unter der Bedingung, dass die
bei der Akteneinsicht erhaltenen Informationen nur für
die Zwecke der Rechts- und Verwaltungsverfahren im
Rahmen der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft ver-
wendet werden, die dem Verwaltungsverfahren, in dessen
Zuge Akteneinsicht gewährt wird, zugrunde liegen. Die
Verwendung solcher Informationen zu einem anderen
Zweck während des Verfahrens kann als Verstoß gegen
die Zusammenarbeitspflicht gemäß den Randnummern
(12) und (27) dieser Mitteilung angesehen werden. Falls
solche Informationen verwendet werden, nachdem die
Kommission eine Verbotsentscheidung in dem betreffen-
den Verfahren erlassen hat, kann die Kommission in
etwaigen Verfahren vor den Gemeinschaftsgerichten bean-
tragen, die Geldbuße für das verantwortliche Unterneh-
men zu erhöhen. Sollten die Informationen zu irgendei-
nem Zeitpunkt unter Beteiligung eines Rechtsbeistands zu
einem anderen Zweck verwendet werden, kann die Kom-
mission den Vorfall der Kammer des betreffenden Rechts-
beistands melden, damit Disziplinarmaßnahmen eingelei-
tet werden.

(35) Auf der Grundlage dieser Mitteilung abgegebene Unter-
nehmenserklärungen werden den Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten nur dann gemäß Artikel 12 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates übermittelt, wenn die
in der Bekanntmachung über die Zusammenarbeit im
ECN (4) festgelegten Bedingungen erfüllt sind und das von
der empfangenden Wettbewerbsbehörde gewährte Schutz-
niveau vor Offenlegung jenem der Kommission ent-
spricht.

V. ALLGEMEINES

(36) Die Kommission wird nicht entscheiden, ob ein bedingter
Erlass der Geldbuße gewährt wird oder nicht bzw. ob
sonst einem Antrag stattgegeben wird oder nicht, wenn
sich herausstellt, dass der Antrag sich auf Zuwiderhand-
lungen bezieht, für die die in Artikel 25 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates
festgelegte Verfolgungsverjährungsfrist von fünf Jahren
verstrichen ist, da solche Anträge gegenstandlos wären.
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(37) Diese Mitteilung ersetzt ab dem Tag ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt die Mitteilung der Kommission über
den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartell-
sachen von 2002 in allen Fällen, in denen sich noch kein
Unternehmen mit der Kommission in Verbindung gesetzt
hat, um die Vorteile jener Mitteilung in Anspruch zu neh-
men. Die Randnummern (31) bis (35) dieser Mitteilung
werden jedoch ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
für sämtliche anhängigen und neuen Anträge auf Erlass
oder Ermäßigung der Geldbuße angewendet.

(38) Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass die
Mitteilung berechtigte Erwartungen begründet, auf die sich
die Unternehmen, die der Kommission das Bestehen eines
Kartells darlegen, berufen können.

(39) In Übereinstimmung mit der Entscheidungspraxis der
Kommission wird die Zusammenarbeit des Unternehmens

mit der Kommission während des Verwaltungsverfahrens
in der Entscheidung erwähnt, um den Erlass oder die
Ermäßigung der Geldbuße zu begründen. Die Gewährung
eines Geldbußenerlasses oder einer Geldbußenermäßigung
lässt die zivilrechtlichen Folgen für ein Unternehmen
wegen seiner Beteiligung an einer Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 EG-Vertrag unberührt.

(40) Nach Ansicht der Kommission läuft die öffentliche
Bekanntmachung von Unterlagen sowie schriftlichen und
aufgezeichneten Erklärungen, die die Kommission auf der
Grundlage dieser Mitteilung erhalten hat, im Allgemeinen
gewissen öffentlichen und privaten Interessen (z.B. dem
Schutz des Zwecks von Inspektions- und Untersuchungs-
tätigkeiten) im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001 (1) sogar nach Fällung der Entscheidung
entgegen.
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES
vom 20. Januar 2004

über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
(„EG-Fusionskontrollverordnung“)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 83 und 308,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21.
Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen (4) ist in wesentlichen Punkten
geändert worden. Es empfiehlt sich daher aus Gründen
der Klarheit, im Rahmen der jetzt anstehenden
Änderungen eine Neufassung dieser Verordnung vorzu-
nehmen.

(2) Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Vertrags
ist der Gemeinschaft in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g)
die Aufgabe übertragen worden, ein System zu errichten,
das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor
Verfälschungen schützt. Nach Artikel 4 Absatz 1 des
Vertrags ist die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet. Diese
Grundsätze sind für die Fortentwicklung des Binnen-
markts wesentlich.

(3) Die Vollendung des Binnenmarkts und der Wirtschafts-
und Währungsunion, die Erweiterung der Europäischen
Union und die Reduzierung der internationalen Handels-
und Investitionshemmnisse werden auch weiterhin
erhebliche Strukturveränderungen bei den Unternehmen,
insbesondere durch Zusammenschlüsse, bewirken.

(4) Diese Strukturveränderungen sind zu begrüßen, soweit
sie den Erfordernissen eines dynamischen Wettbewerbs
entsprechen und geeignet sind, zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, zu
einer Verbesserung der Wachstumsbedingungen sowie
zur Anhebung des Lebensstandards in der Gemeinschaft
zu führen.

(5) Allerdings ist zu gewährleisten, dass der Umstrukturie-
rungsprozess nicht eine dauerhafte Schädigung des Wett-
bewerbs verursacht. Das Gemeinschaftsrecht muss
deshalb Vorschriften für solche Zusammenschlüsse
enthalten, die geeignet sind, wirksamen Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben erheblich zu beeinträchtigen.

(6) Daher ist ein besonderes Rechtsinstrument erforderlich,
das eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusammen-
schlüsse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die
Wettbewerbsstruktur in der Gemeinschaft ermöglicht
und das zugleich das einzige auf derartige Zusammen-
schlüsse anwendbare Instrument ist. Mit der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 konnte eine Gemeinschaftspolitik in
diesem Bereich entwickelt werden. Es ist jedoch
nunmehr an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewon-
nenen Erfahrung die genannte Verordnung neu zu
fassen, um den Herausforderungen eines stärker inte-
grierten Markts und der künftigen Erweiterung der
Europäischen Union besser gerecht werden. Im Einklang
mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags geht die
vorliegende Verordnung nicht über das zur Erreichung
ihres Ziels, der Gewährleistung eines unverfälschten
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt entsprechend dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb, erforderliche Maß hinaus.

(7) Die Artikel 81 und 82 des Vertrags sind zwar nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs auf bestimmte Zusam-
menschlüsse anwendbar, reichen jedoch nicht aus, um
alle Zusammenschlüsse zu erfassen, die sich als unver-
einbar mit dem vom Vertrag geforderten System des
unverfälschten Wettbewerbs erweisen könnten. Diese
Verordnung ist daher nicht nur auf Artikel 83, sondern
vor allem auf Artikel 308 des Vertrags zu stützen,
wonach sich die Gemeinschaft für die Verwirklichung
ihrer Ziele zusätzliche Befugnisse geben kann; dies gilt
auch für Zusammenschlüsse auf den Märkten für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Anhangs I des
Vertrags.
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(8) Die Vorschriften dieser Verordnung sollten für bedeut-
same Strukturveränderungen gelten, deren Auswir-
kungen auf den Markt die Grenzen eines Mitgliedstaats
überschreiten. Solche Zusammenschlüsse sollten
grundsätzlich nach dem Prinzip der einzigen Anlaufstelle
und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip
ausschließlich auf Gemeinschaftsebene geprüft werden.
Unternehmenszusammenschlüsse, die nicht im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung liegen, fallen grundsätz-
lich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

(9) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte
anhand des geografischen Tätigkeitsbereichs der betei-
ligten Unternehmen bestimmt und durch Schwellenwerte
eingegrenzt werden, damit Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung erfasst werden können.
Die Kommission sollte dem Rat über die Anwendung
der Schwellenwerte und Kriterien Bericht erstatten, damit
dieser sie ebenso wie die Vorschriften für Verweisungen
vor einer Anmeldung gemäß Artikel 202 des Vertrags
regelmäßig anhand der gewonnenen Erfahrungen über-
prüfen kann. Hierzu ist es erforderlich, dass die Mitglied-
staaten der Kommission statistische Angaben übermit-
teln, auf deren Grundlage die Kommission ihre Berichte
erstellen und etwaige Änderungen vorschlagen kann. Die
Berichte und Vorschläge der Kommission sollten sich auf
die von den Mitgliedstaaten regelmäßig übermittelten
Angaben stützen.

(10) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung sollte dann als gegeben gelten, wenn der Gesamt-
umsatz der beteiligten Unternehmen die festgelegten
Schwellenwerte überschreitet und sie in erheblichem
Umfang in der Gemeinschaft tätig sind, unabhängig
davon, ob der Sitz der beteiligten Unternehmen sich in
der Gemeinschaft befindet oder diese dort ihr Haupt-
geschäft ausüben.

(11) Die Regeln für die Verweisung von Zusammenschlüssen
von der Kommission an die Mitgliedstaaten und von den
Mitgliedstaaten an die Kommission sollten angesichts des
Subsidiaritätsprinzips als wirksames Korrektiv wirken.
Diese Regeln wahren in angemessener Weise die Wettbe-
werbsinteressen der Mitgliedstaaten und tragen dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowie dem Grundsatz
einer einzigen Anlaufstelle Rechnung.

(12) Zusammenschlüsse können in den Zuständigkeitsbereich
mehrerer nationaler Fusionskontrollregelungen fallen,
wenn sie die in dieser Verordnung genannten Schwellen-
werte nicht erreichen. Die mehrfache Anmeldung
desselben Vorhabens erhöht die Rechtsunsicherheit, die
Arbeitsbelastung und die Kosten der beteiligten Unter-
nehmen und kann zu widersprüchlichen Beurteilungen
führen. Das System, nach dem die betreffenden Mitglied-
staaten Zusammenschlüsse an die Kommission verweisen
können, sollte daher weiterentwickelt werden.

(13) Die Kommission sollte in enger und stetiger Verbindung
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
handeln und deren Bemerkungen und Mitteilungen
entgegennehmen.

(14) Die Kommission sollte gemeinsam mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten ein Netz von Behörden
bilden, die ihre jeweiligen Zuständigkeiten in enger
Zusammenarbeit durch effiziente Regelungen für Infor-
mationsaustausch und Konsultation wahrnehmen, um
sicherzustellen, dass jeder Fall unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips von der für ihn am besten geeig-
neten Behörde behandelt wird und um Mehrfachanmel-
dungen weitestgehend auszuschließen. Verweisungen
von Zusammenschlüssen von der Kommission an die
Mitgliedstaaten und von den Mitgliedstaaten an die
Kommission sollten in einer effizienten Weise erfolgen,
die weitestgehend ausschließt, dass ein Zusammenschluss
sowohl vor als auch nach seiner Anmeldung von einer
Stelle an eine andere verwiesen wird.

(15) Die Kommission sollte einen angemeldeten Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn er den Wettbe-
werb in einem Markt innerhalb dieses Mitgliedstaats, der
alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist,
erheblich zu beeinträchtigen droht. Beeinträchtigt der
Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem solchen
Markt und stellt dieser keinen wesentlichen Teil des
gemeinsamen Marktes dar, sollte die Kommission
verpflichtet sein, den Fall ganz oder teilweise auf Antrag
an den betroffenen Mitgliedstaat zu verweisen. Ein
Mitgliedstaat sollte einen Zusammenschluss ohne
gemeinschaftsweite Bedeutung an die Kommission
verweisen können, wenn er den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb in
seinem Hoheitsgebiet erheblich zu beeinträchtigen droht.
Weitere Mitgliedstaaten, die für die Prüfung des Zusam-
menschlusses ebenfalls zuständig sind, sollten die
Möglichkeit haben, dem Antrag beizutreten. In diesem
Fall sollten nationale Fristen ausgesetzt werden, bis eine
Entscheidung über die Verweisung des Falles getroffen
wurde, um die Effizienz und Berechenbarkeit des
Systems sicherzustellen. Die Kommission sollte befugt
sein, einen Zusammenschluss für einen antragstellenden
Mitgliedstaat oder mehrere antragstellende Mitglied-
staaten zu prüfen und zu behandeln.

(16) Um das System der Fusionskontrolle innerhalb der
Gemeinschaft noch effizienter zu gestalten, sollten die
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit erhalten, vor
Anmeldung eines Zusammenschlusses die Verweisung
an die Kommission oder an einen Mitgliedstaat zu bean-
tragen. Um die Effizienz des Systems sicherzustellen,
sollten die Kommission und die einzelstaatlichen Wettbe-
werbsbehörden in einem solchen Fall innerhalb einer
kurzen, genau festgelegten Frist entscheiden, ob der Fall
an die Kommission oder an den betreffenden Mitglied-
staat verwiesen werden sollte. Auf Antrag der beteiligten
Unternehmen sollte die Kommission einen Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn der Zusammen-
schluss den Wettbewerb auf einem Markt innerhalb
dieses Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines geson-
derten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen
könnte, ohne dass dazu von den beteiligten Unter-
nehmen der Nachweis verlangt werden sollte, dass die
Auswirkungen des Zusammenschlusses wettbe-
werbsschädlich sein würden. Die Kommission sollte
einen Zusammenschluss nicht an einen Mitgliedstaat
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verweisen dürfen, wenn dieser eine solche Verweisung
abgelehnt hat. Die beteiligten Unternehmen sollten
ferner vor der Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde beantragen dürfen, dass ein Zusammenschluss
ohne gemeinschaftsweite Bedeutung, der nach dem
innerstaatlichen Wettbewerbsrecht mindestens dreier
Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, an die Kommis-
sion verwiesen wird. Solche Anträge auf eine Verweisung
vor der Anmeldung an die Kommission wären insbeson-
dere dann angebracht, wenn der betreffende Zusammen-
schluss den Wettbewerb über das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hinaus beeinträchtigen würde. Wird ein
Zusammenschluss, der nach dem Wettbewerbsrecht
mindestens dreier Mitgliedstaaten geprüft werden
könnte, vor seiner Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde an die Kommission verwiesen, so sollte die
ausschließliche Zuständigkeit für die Prüfung dieses
Zusammenschlusses auf die Kommission übergehen,
wenn keiner der für die Prüfung des betreffenden Falls
zuständigen Mitgliedstaaten sich dagegen ausspricht; für
diesen Zusammenschluss sollte dann die Vermutung der
gemeinschaftsweiten Bedeutung gelten. Ein Zusammen-
schluss sollte jedoch nicht vor seiner Anmeldung von
den Mitgliedstaaten an die Kommission verwiesen
werden, wenn mindestens einer der für die Prüfung des
Falles zuständigen Mitgliedstaaten eine solche Verwei-
sung abgelehnt hat.

(17) Der Kommission ist vorbehaltlich der Nachprüfung ihrer
Entscheidungen durch den Gerichtshof die ausschließ-
liche Zuständigkeit für die Anwendung dieser Verord-
nung zu übertragen.

(18) Die Mitgliedstaaten dürfen auf Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung ihr innerstaatliches Wett-
bewerbsrecht nur anwenden, soweit es in dieser Verord-
nung vorgesehen ist. Die entsprechenden Befugnisse der
einzelstaatlichen Behörden sind auf die Fälle zu
beschränken, in denen ohne ein Tätigwerden der
Kommission wirksamer Wettbewerb im Gebiet eines
Mitgliedstaats erheblich behindert werden könnte und
die Wettbewerbsinteressen dieses Mitgliedstaats sonst
durch diese Verordnung nicht hinreichend geschützt
würden. Die betroffenen Mitgliedstaaten müssen in
derartigen Fällen so schnell wie möglich handeln. Diese
Verordnung kann jedoch wegen der Unterschiede
zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine
einheitliche Frist für den Erlass endgültiger Entschei-
dungen nach innerstaatlichem Recht vorschreiben.

(19) Im Übrigen hindert die ausschließliche Anwendung
dieser Verordnung auf Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung die Mitgliedstaaten unbeschadet
des Artikels 296 des Vertrags nicht daran, geeignete
Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen
als derjenigen zu ergreifen, die in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen mit den
allgemeinen Grundsätzen und den sonstigen Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

(20) Der Begriff des Zusammenschlusses ist so zu definieren,
dass er Vorgänge erfasst, die zu einer dauerhaften Verän-
derung der Kontrolle an den beteiligten Unternehmen
und damit an der Marktstruktur führen. In den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung sollten daher auch alle
Gemeinschaftsunternehmen einbezogen werden, die auf
Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllen. Ferner sollten Erwerbsvorgänge,

die eng miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine
Bedingung miteinander verbunden sind oder in Form
einer Reihe von innerhalb eines gebührend kurzen Zeit-
raums getätigten Rechtsgeschäften mit Wertpapieren
stattfinden, als ein einziger Zusammenschluss behandelt
werden.

(21) Diese Verordnung ist auch dann anwendbar, wenn die
beteiligten Unternehmen sich Einschränkungen unter-
werfen, die mit der Durchführung des Zusammen-
schlusses unmittelbar verbunden und dafür notwendig
sind. Eine Entscheidung der Kommission, mit der ein
Zusammenschluss in Anwendung dieser Verordnung für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird,
sollte automatisch auch alle derartigen Einschränkungen
abdecken, ohne dass die Kommission diese im Einzelfall
zu prüfen hätte. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte die Kommission allerdings im Fall neuer oder
ungelöster Fragen, die zu ernsthafter Rechtsunsicherheit
führen können, gesondert prüfen, ob eine Einschränkung
mit der Durchführung des Zusammenschlusses unmit-
telbar verbunden und dafür notwendig ist. Ein Fall wirft
dann eine neue oder ungelöste Frage auf, die zu ernst-
hafter Rechtsunsicherheit führen kann, wenn sie nicht
durch die entsprechende Bekanntmachung der Kommis-
sion oder eine veröffentlichte Entscheidung der Kommis-
sion geregelt ist.

(22) Bei der Regelung der Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen ist unbeschadet des Artikels 86 Absatz
2 des Vertrags der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu
beachten. Daher sind im öffentlichen Sektor bei der
Berechnung des Umsatzes eines am Zusammenschluss
beteiligten Unternehmens unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen oder von den für sie geltenden Regeln
der verwaltungsmäßigen Zuordnung die Unternehmen
zu berücksichtigen, die eine mit einer autonomen
Entscheidungsbefugnis ausgestattete wirtschaftliche
Einheit bilden.

(23) Es ist festzustellen, ob die Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind; dabei ist von dem Erfordernis
auszugehen, im Gemeinsamen Markt wirksamen Wettbe-
werb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Die
Kommission muss sich bei ihrer Beurteilung an dem
allgemeinen Rahmen der Verwirklichung der grundle-
genden Ziele der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union
orientieren.

(24) Zur Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs
im Gemeinsamen Markt im Rahmen der Fortführung
einer Politik, die auf dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb beruht, muss diese
Verordnung eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusam-
menschlüsse entsprechend ihren Auswirkungen auf den
Wettbewerb in der Gemeinschaft ermöglichen. Entspre-
chend wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 der
Grundsatz aufgestellt, dass Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung, die eine beherrschende
Stellung begründen oder verstärken, durch welche ein
wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben in erheblichem
Ausmaß behindert wird, für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar zu erklären sind.
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(25) In Anbetracht der Auswirkungen, die Zusammenschlüsse
in oligopolistischen Marktstrukturen haben können, ist
die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs in
solchen Märkten umso mehr geboten. Viele oligopolisti-
sche Märkte lassen ein gesundes Maß an Wettbewerb
erkennen. Unter bestimmten Umständen können Zusam-
menschlüsse, in deren Folge der beträchtliche Wettbe-
werbsdruck beseitigt wird, den die fusionierenden Unter-
nehmen aufeinander ausgeübt haben, sowie der Wettbe-
werbsdruck auf die verbleibenden Wettbewerber gemin-
dert wird, zu einer erheblichen Behinderung wirksamen
Wettbewerbs führen, auch wenn eine Koordinierung
zwischen Oligopolmitgliedern unwahrscheinlich ist. Die
Gerichte der Gemeinschaft haben jedoch bisher die
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 nicht ausdrücklich
dahingehend ausgelegt, dass Zusammenschlüsse, die
solche nicht koordinierten Auswirkungen haben, für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.
Daher sollte im Interesse der Rechtssicherheit klargestellt
werden, dass diese Verordnung eine wirksame Kontrolle
solcher Zusammenschlüsse dadurch vorsieht, dass
grundsätzlich jeder Zusammenschluss, der einen wirk-
samen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem
wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würde,
für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu
erklären ist. Für die Anwendung der Bestimmungen des
Artikels 2 Absätze 2 und 3 wird beabsichtigt, den Begriff
„erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs“ dahin
gehend auszulegen, dass er sich über das Konzept der
Marktbeherrschung hinaus ausschließlich auf diejenigen
wettbewerbsschädigenden Auswirkungen eines Zusam-
menschlusses erstreckt, die sich aus nicht koordiniertem
Verhalten von Unternehmen ergeben, die auf dem jewei-
ligen Markt keine beherrschende Stellung haben würden.

(26) Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
resultiert im Allgemeinen aus der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung. Im Hinblick
darauf, dass frühere Urteile der europäischen Gerichte
und die Entscheidungen der Kommission gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 weiterhin als Orientie-
rung dienen sollten und gleichzeitig die Übereinstim-
mung mit den Kriterien für einen Wettbewerbsschaden,
die die Kommission und die Gerichte der Gemeinschaft
bei der Prüfung der Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt angewendet
haben, gewahrt werden sollte, sollte diese Verordnung
dementsprechend den Grundsatz aufstellen, dass Zusam-
menschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung, die
wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern
würden, insbesondere infolge der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung, für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.

(27) Außerdem sollten die Kriterien in Artikel 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags auf Gemeinschaftsunternehmen, die
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirt-
schaftlichen Einheit erfüllen, insoweit angewandt
werden, als ihre Gründung eine spürbare Einschränkung
des Wettbewerbs zwischen unabhängig bleibenden
Unternehmen zur Folge hat.

(28) Um deutlich zu machen und zu erläutern, wie die
Kommission Zusammenschlüsse nach dieser Verordnung
beurteilt, sollte sie Leitlinien veröffentlichen, die einen
soliden wirtschaftlichen Rahmen für die Beurteilung der
Vereinbarkeit von Zusammenschlüssen mit dem
Gemeinsamen Markt bieten sollten.

(29) Um die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf
den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt bestimmen zu
können, sollte begründeten und wahrscheinlichen Effi-
zienzvorteilen Rechnung getragen werden, die von den
beteiligten Unternehmen dargelegt werden. Es ist
möglich, dass die durch einen Zusammenschluss
bewirkten Effizienzvorteile die Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb, insbesondere
den möglichen Schaden für die Verbraucher, ausglei-
chen, so dass durch den Zusammenschluss wirksamer
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem
wesentlichen Teil desselben, insbesondere durch Begrün-
dung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung, nicht
erheblich behindert würde. Die Kommission sollte Leitli-
nien veröffentlichen, in denen sie die Bedingungen
darlegt, unter denen sie Effizienzvorteile bei der Prüfung
eines Zusammenschlusses berücksichtigen kann.

(30) Ändern die beteiligten Unternehmen einen angemeldeten
Zusammenschluss, indem sie insbesondere anbieten,
Verpflichtungen einzugehen, die den Zusammenschluss
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar machen, sollte
die Kommission den Zusammenschluss in seiner
geänderten Form für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklären können. Diese Verpflichtungen
müssen in angemessenem Verhältnis zu dem Wettbe-
werbsproblem stehen und dieses vollständig beseitigen.
Es ist ebenfalls zweckmäßig, Verpflichtungen vor der
Einleitung des Verfahrens zu akzeptieren, wenn das
Wettbewerbsproblem klar umrissen ist und leicht gelöst
werden kann. Es sollte ausdrücklich vorgesehen werden,
dass die Kommission ihre Entscheidung an Bedingungen
und Auflagen knüpfen kann, um sicherzustellen, dass die
beteiligten Unternehmen ihren Verpflichtungen so
effektiv und rechtzeitig nachkommen, dass der Zusam-
menschluss mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
wird. Während des gesamten Verfahrens sollte für Trans-
parenz und eine wirksame Konsultation der Mitglied-
staaten und betroffener Dritter gesorgt werden.

(31) Die Kommission sollte über geeignete Instrumente
verfügen, damit sie die Durchsetzung der Verpflich-
tungen sicherstellen und auf Situationen reagieren kann,
in denen die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.
Wird eine Bedingung nicht erfüllt, unter der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist, so
tritt der Zustand der Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt nicht ein, so
dass der Zusammenschluss damit in der vollzogenen
Form von der Kommission nicht genehmigt ist. Wird der
Zusammenschluss vollzogen, sollte er folglich ebenso
behandelt werden wie ein nicht angemeldeter und ohne
Genehmigung vollzogener Zusammenschluss. Außerdem
sollte die Kommission die Auflösung eines Zusammen-
schlusses direkt anordnen dürfen, um den vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses bestehenden Zustand
wieder herzustellen, wenn sie bereits zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass der Zusammenschluss ohne die
Bedingung mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
wäre. Wird eine Auflage nicht erfüllt, mit der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist,
sollte die Kommission ihre Entscheidung widerrufen
können. Ferner sollte die Kommission angemessene
finanzielle Sanktionen verhängen können, wenn Bedin-
gungen oder Auflagen nicht eingehalten werden.
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(32) Bei Zusammenschlüssen, die wegen des begrenzten
Marktanteils der beteiligten Unternehmen nicht geeignet
sind, wirksamen Wettbewerb zu behindern, kann davon
ausgegangen werden, dass sie mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind. Unbeschadet der Artikel 81 und
82 des Vertrags besteht ein solches Indiz insbesondere
dann, wenn der Marktanteil der beteiligten Unternehmen
im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben 25 % nicht überschreitet.

(33) Der Kommission ist die Aufgabe zu übertragen, alle
Entscheidungen über die Vereinbarkeit oder Unverein-
barkeit der Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter
Bedeutung mit dem Gemeinsamen Markt sowie Entschei-
dungen, die der Wiederherstellung des Zustands vor dem
Vollzug eines für mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar erklärten Zusammenschlusses dienen, zu treffen.

(34) Um eine wirksame Überwachung zu gewährleisten, sind
die Unternehmen zu verpflichten, Zusammenschlüsse
von gemeinschaftsweiter Bedeutung nach Vertragsab-
schluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder
des Erwerbs einer die Kontrolle begründenden Beteili-
gung und vor ihrem Vollzug anzumelden. Eine Anmel-
dung sollte auch dann möglich sein, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber ihre Absicht
glaubhaft machen, einen Vertrag über einen beabsich-
tigten Zusammenschluss zu schließen und ihr beispiels-
weise anhand einer von allen beteiligten Unternehmen
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, Übereinkunft
oder Absichtserklärung darlegen, dass der Plan für den
beabsichtigten Zusammenschluss ausreichend konkret
ist, oder im Fall eines Übernahmeangebots öffentlich ihre
Absicht zur Abgabe eines solchen Angebots bekundet
haben, sofern der beabsichtigte Vertrag oder das beab-
sichtigte Angebot zu einem Zusammenschluss von
gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde. Der
Vollzug eines Zusammenschlusses sollte bis zum Erlass
der abschließenden Entscheidung der Kommission ausge-
setzt werden. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte es jedoch gegebenenfalls möglich sein, hiervon
abzuweichen. Bei der Entscheidung hierüber sollte die
Kommission alle relevanten Faktoren, wie die Art und
die Schwere des Schadens für die beteiligten Unter-
nehmen oder Dritte sowie die Bedrohung des Wettbe-
werbs durch den Zusammenschluss, berücksichtigen. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften zu schützen, soweit dies erforderlich
ist.

(35) Es ist eine Frist festzulegen, innerhalb derer die Kommis-
sion wegen eines angemeldeten Zusammenschlusses das
Verfahren einzuleiten hat; ferner sind Fristen vorzusehen,
innerhalb derer die Kommission abschließend zu
entscheiden hat, ob ein Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar oder unvereinbar ist.
Wenn die beteiligten Unternehmen anbieten, Verpflich-
tungen einzugehen, um den Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, sollten diese
Fristen verlängert werden, damit ausreichend Zeit für die
Prüfung dieser Angebote, den Markttest und für die
Konsultation der Mitgliedstaaten und interessierter
Dritter bleibt. Darüber hinaus sollte in begrenztem
Umfang eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die
Kommission abschließend entscheiden muss, möglich
sein, damit ausreichend Zeit für die Untersuchung des
Falls und für die Überprüfung der gegenüber der
Kommission vorgetragenen Tatsachen und Argumente
zur Verfügung steht.

(36) Die Gemeinschaft achtet die Grundrechte und
Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1) anerkannt wurden.
Diese Verordnung sollte daher im Einklang mit diesen
Rechten und Grundsätzen ausgelegt und angewandt
werden.

(37) Die beteiligten Unternehmen müssen das Recht erhalten,
von der Kommission gehört zu werden, sobald das
Verfahren eingeleitet worden ist. Auch den Mitgliedern
der geschäftsführenden und aufsichtsführenden Organe
sowie den anerkannten Vertretern der Arbeitnehmer der
beteiligten Unternehmen und betroffenen Dritten ist
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(38) Um Zusammenschlüsse ordnungsgemäß beurteilen zu
können, sollte die Kommission alle erforderlichen
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprü-
fungen in der Gemeinschaft vornehmen können. Zu
diesem Zweck und im Interesse eines wirksamen Wett-
bewerbsschutzes müssen die Untersuchungsbefugnisse
der Kommission ausgeweitet werden. Die Kommission
sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über
sachdienliche Informationen verfügen, befragen und
deren Aussagen zu Protokoll nehmen können.

(39) Wenn beauftragte Bedienstete der Kommission Nachprü-
fungen vornehmen, sollten sie alle Auskünfte im Zusam-
menhang mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung
einholen dürfen. Sie sollten ferner bei Nachprüfungen
Versiegelungen vornehmen dürfen, insbesondere wenn
triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein
Zusammenschluss ohne vorherige Anmeldung vollzogen
wurde, dass der Kommission unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben gemacht wurden oder dass
die betreffenden Unternehmen oder Personen Bedin-
gungen oder Auflagen einer Entscheidung der Kommis-
sion nicht eingehalten haben. Eine Versiegelung sollte in
jedem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen
und nur während der für die Nachprüfung unbedingt
erforderlichen Dauer, d. h. normalerweise nicht länger
als 48 Stunden, vorgenommen werden.

(40) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es
auch zweckmäßig, den Umfang der Kontrolle zu
bestimmen, die ein einzelstaatliches Gericht ausüben
kann, wenn es nach Maßgabe des einzelstaatlichen
Rechts vorsorglich die Unterstützung durch die Vollzugs-
organe für den Fall genehmigt, dass ein Unternehmen
sich weigern sollte, eine durch Entscheidung der
Kommission angeordnete Nachprüfung oder Versiege-
lung zu dulden. Nach ständiger Rechtsprechung kann
das einzelstaatliche Gericht die Kommission insbeson-
dere um weitere Auskünfte bitten, die für die Ausübung
seiner Kontrolle erforderlich sind und in Ermangelung
dieser Auskünfte die Genehmigung verweigern. Des
Weiteren sind die einzelstaatlichen Gerichte nach
ständiger Rechtsprechung für die Kontrolle der Anwen-
dung der einzelstaatlichen Vorschriften für die
Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen zuständig. Die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten bei der
Ausübung der Untersuchungsbefugnisse der Kommission
aktiv mitwirken.
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(41) Wenn Unternehmen oder natürliche Personen Entschei-
dungen der Kommission nachkommen, können sie nicht
gezwungen werden, Zuwiderhandlungen einzugestehen;
sie sind jedoch in jedem Fall verpflichtet, Sachfragen zu
beantworten und Unterlagen beizubringen, auch wenn
diese Informationen gegen sie oder gegen andere als
Beweis für eine begangene Zuwiderhandlung verwendet
werden können.

(42) Im Interesse der Transparenz sollten alle Entscheidungen
der Kommission, die nicht rein verfahrensrechtlicher Art
sind, auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso
unerlässlich wie die Wahrung der Verteidigungsrechte
der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts
auf Akteneinsicht, ist der Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen. Die Vertraulichkeit der innerhalb des Netzes
sowie mit den zuständigen Behörden von Drittländern
ausgetauschten Informationen sollte gleichfalls gewahrt
werden.

(43) Die Einhaltung dieser Verordnung sollte, soweit erforder-
lich, durch Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt
werden. Dabei sollte dem Gerichtshof nach Artikel 229
des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermes-
sensnachprüfung übertragen werden.

(44) Die Bedingungen, unter denen Zusammenschlüsse in
Drittländern durchgeführt werden, an denen Unter-
nehmen beteiligt sind, die ihren Sitz oder ihr Haupt-
geschäft in der Gemeinschaft haben, sollten aufmerksam
verfolgt werden; es sollte die Möglichkeit vorgesehen
werden, dass die Kommission vom Rat ein Verhand-
lungsmandat mit dem Ziel erhalten kann, eine nicht-
diskriminierende Behandlung für solche Unternehmen
zu erreichen.

(45) Diese Verordnung berührt in keiner Weise die in den
beteiligten Unternehmen anerkannten kollektiven Rechte
der Arbeitnehmer, insbesondere im Hinblick auf die
nach Gemeinschaftsrecht oder nach innerstaatlichem
Recht bestehende Pflicht, die anerkannten Arbeitnehmer-
vertreter zu unterrichten oder anzuhören.

(46) Die Kommission sollte ausführliche Vorschriften für die
Durchführung dieser Verordnung entsprechend den Mo-
dalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse festlegen können. Beim
Erlass solcher Durchführungsbestimmungen sollte sie
durch einen Beratenden Ausschuss unterstützt werden,
der gemäß Artikel 23 aus Vertretern der Mitgliedstaaten
besteht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 5 und des Artikels 22
gilt diese Verordnung für alle Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses Artikels.

(2) Ein Zusammenschluss hat gemeinschaftsweite Bedeu-
tung, wenn folgende Umsätze erzielt werden:

a) ein weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen von mehr als 5 Mrd. EUR und

b) ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen von jeweils mehr als 250 Mio.
EUR;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(3) Ein Zusammenschluss, der die in Absatz 2 vorgesehenen
Schwellen nicht erreicht, hat gemeinschaftsweite Bedeutung,
wenn

a) der weltweite Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen mehr als 2,5 Mrd. EUR beträgt,

b) der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in
mindestens drei Mitgliedstaaten jeweils 100 Mio. EUR über-
steigt,

c) in jedem von mindestens drei von Buchstabe b) erfassten
Mitgliedstaaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils mehr als 25 Mio. EUR
beträgt und

d) der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. EUR übersteigt;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(4) Vor dem 1. Juli 2009 erstattet die Kommission dem Rat
auf der Grundlage statistischer Angaben, die die Mitgliedstaaten
regelmäßig übermitteln können, über die Anwendung der in
den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Schwellen und Kriterien
Bericht, wobei sie Vorschläge gemäß Absatz 5 unterbreiten
kann.

(5) Der Rat kann im Anschluss an den in Absatz 4
genannten Bericht auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit die in Absatz 3 aufgeführten Schwellen und
Kriterien ändern.

Artikel 2

Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Zusammenschlüsse im Sinne dieser Verordnung sind
nach Maßgabe der Ziele dieser Verordnung und der folgenden
Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt zu prüfen.

Bei dieser Prüfung berücksichtigt die Kommission:

a) die Notwendigkeit, im Gemeinsamen Markt wirksamen
Wettbewerb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, insbe-
sondere im Hinblick auf die Struktur aller betroffenen
Märkte und den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb
durch innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft ansässige
Unternehmen;
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b) die Marktstellung sowie die wirtschaftliche Macht und die
Finanzkraft der beteiligten Unternehmen, die Wahlmöglich-
keiten der Lieferanten und Abnehmer, ihren Zugang zu den
Beschaffungs- und Absatzmärkten, rechtliche oder tatsäch-
liche Marktzutrittsschranken, die Entwicklung des Angebots
und der Nachfrage bei den jeweiligen Erzeugnissen und
Dienstleistungen, die Interessen der Zwischen- und Endver-
braucher sowie die Entwicklung des technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, sofern diese dem Verbraucher dient
und den Wettbewerb nicht behindert.

(2) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
nicht erheblich behindert würde, insbesondere durch Begrün-
dung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.

(3) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung
oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären.

(4) Soweit die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens,
das einen Zusammenschluss gemäß Artikel 3 darstellt, die
Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezweckt oder bewirkt, wird eine solche
Koordinierung nach den Kriterien des Artikels 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags beurteilt, um festzustellen, ob das Vorhaben
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

(5) Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Kommission
insbesondere, ob

— es auf dem Markt des Gemeinschaftsunternehmens oder auf
einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf
einem benachbarten oder eng mit ihm verknüpften Markt
eine nennenswerte und gleichzeitige Präsenz von zwei oder
mehr Gründerunternehmen gibt;

— die unmittelbar aus der Gründung des Gemeinschaftsunter-
nehmens erwachsende Koordinierung den beteiligten Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Waren und Dienstleistungen den
Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 3

Definition des Zusammenschlusses

(1) Ein Zusammenschluss wird dadurch bewirkt, dass eine
dauerhafte Veränderung der Kontrolle in der Weise stattfindet,
dass

a) zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unter-
nehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass

b) eine oder mehrere Personen, die bereits mindestens ein
Unternehmen kontrollieren, oder ein oder mehrere Unter-
nehmen durch den Erwerb von Anteilsrechten oder
Vermögenswerten, durch Vertrag oder in sonstiger Weise
die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über die Gesamt-
heit oder über Teile eines oder mehrerer anderer Unter-
nehmen erwerben.

(2) Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere
Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksich-
tigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die
Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch:

a) Eigentums — oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder
an Teilen des Vermögens des Unternehmens;

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf
die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der
Organe des Unternehmens gewähren.

(3) Die Kontrolle wird für die Personen oder Unternehmen
begründet,

a) die aus diesen Rechten oder Verträgen selbst berechtigt sind,
oder

b) die, obwohl sie aus diesen Rechten oder Verträgen nicht
selbst berechtigt sind, die Befugnis haben, die sich daraus
ergebenden Rechte auszuüben.

(4) Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen
Einheit erfüllt, stellt einen Zusammenschluss im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) dar.

(5) Ein Zusammenschluss wird nicht bewirkt,

a) wenn Kreditinstitute, sonstige Finanzinstitute oder Versiche-
rungsgesellschaften, deren normale Tätigkeit Geschäfte und
den Handel mit Wertpapieren für eigene oder fremde Rech-
nung einschließt, vorübergehend Anteile an einem Unter-
nehmen zum Zweck der Veräußerung erwerben, sofern sie
die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht
ausüben, um das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens
zu bestimmen, oder sofern sie die Stimmrechte nur ausüben,
um die Veräußerung der Gesamtheit oder von Teilen des
Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die Ver-
äußerung der Anteile vorzubereiten, und sofern die Ver-
äußerung innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs erfolgt; diese Frist kann von der Kommission auf
Antrag verlängert werden, wenn die genannten Institute
oder Gesellschaften nachweisen, dass die Veräußerung inner-
halb der vorgeschriebenen Frist unzumutbar war;

b) wenn der Träger eines öffentlichen Mandats aufgrund der
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats über die Auflösung von
Unternehmen, die Insolvenz, die Zahlungseinstellung, den
Vergleich oder ähnliche Verfahren die Kontrolle erwirbt;
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c) wenn die in Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Hand-
lungen von Beteiligungsgesellschaften im Sinne von Artikel
5 Absatz 3 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates
vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1) vorgenommen
werden, jedoch mit der Einschränkung, dass die mit den
erworbenen Anteilen verbundenen Stimmrechte, insbeson-
dere wenn sie zur Ernennung der Mitglieder der
geschäftsführenden oder aufsichtsführenden Organe der
Unternehmen ausgeübt werden, an denen die Beteiligungs-
gesellschaften Anteile halten, nur zur Erhaltung des vollen
Wertes der Investitionen und nicht dazu benutzt werden,
unmittelbar oder mittelbar das Wettbewerbsverhalten dieser
Unternehmen zu bestimmen.

Artikel 4

Vorherige Anmeldung von Zusammenschlüssen und
Verweisung vor der Anmeldung auf Antrag der Anmelder

(1) Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
im Sinne dieser Verordnung sind nach Vertragsabschluss,
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer
die Kontrolle begründenden Beteiligung und vor ihrem Vollzug
bei der Kommission anzumelden.

Eine Anmeldung ist auch dann möglich, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber glaubhaft machen,
dass sie gewillt sind, einen Vertrag zu schließen, oder im Fall
eines Übernahmeangebots öffentlich ihre Absicht zur Abgabe
eines solchen Angebots bekundet haben, sofern der beabsich-
tigte Vertrag oder das beabsichtigte Angebot zu einem Zusam-
menschluss von gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde.

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „ange-
meldeter Zusammenschluss“ auch beabsichtigte Zusammen-
schlüsse, die nach Unterabsatz 2 angemeldet werden. Für die
Zwecke der Absätze 4 und 5 bezeichnet der Ausdruck „Zusam-
menschluss“ auch beabsichtigte Zusammenschlüsse im Sinne
von Unterabsatz 2.

(2) Zusammenschlüsse in Form einer Fusion im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a) oder in Form der Begründung
einer gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe b) sind von den an der Fusion oder der Begründung
der gemeinsamen Kontrolle Beteiligten gemeinsam anzumelden.
In allen anderen Fällen ist die Anmeldung von der Person oder
dem Unternehmen vorzunehmen, die oder das die Kontrolle
über die Gesamtheit oder über Teile eines oder mehrerer Unter-
nehmen erwirbt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
unter diese Verordnung fällt, so veröffentlicht sie die Tatsache
der Anmeldung unter Angabe der Namen der beteiligten Unter-
nehmen, ihres Herkunftslands, der Art des Zusammenschlusses
sowie der betroffenen Wirtschaftszweige. Die Kommission trägt
den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(4) Vor der Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß
Absatz 1 können die Personen oder Unternehmen im Sinne des
Absatzes 2 der Kommission in einem begründeten Antrag

mitteilen, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem
Markt innerhalb eines Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines
gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte
und deshalb ganz oder teilweise von diesem Mitgliedstaat
geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter. Der in dem begründeten Antrag
genannte Mitgliedstaat teilt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach
Erhalt dieses Antrags mit, ob er der Verweisung des Falles
zustimmt oder nicht. Trifft der betreffende Mitgliedstaat eine
Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt dies als
Zustimmung.

Soweit dieser Mitgliedstaat der Verweisung nicht widerspricht,
kann die Kommission, wenn sie der Auffassung ist, dass ein
gesonderter Markt besteht und der Wettbewerb in diesem
Markt durch den Zusammenschluss erheblich beeinträchtigt
werden könnte, den gesamten Fall oder einen Teil des Falles an
die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
verweisen, damit das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats
angewandt wird.

Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverweisung
des Falls gemäß Unterabsatz 3 ergeht innerhalb von 25 Arbeits-
tagen nach Eingang des begründeten Antrags bei der Kommis-
sion. Die Kommission teilt ihre Entscheidung den übrigen
Mitgliedstaaten und den beteiligten Personen oder Unter-
nehmen mit. Trifft die Kommission innerhalb dieser Frist keine
Entscheidung, so gilt der Fall entsprechend dem von den betei-
ligten Personen oder Unternehmen gestellten Antrag als
verwiesen.

Beschließt die Kommission die Verweisung des gesamten Falles
oder gilt der Fall gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 als
verwiesen, erfolgt keine Anmeldung gemäß Absatz 1, und das
Wettbewerbsrecht des betreffenden Mitgliedstaats findet
Anwendung. Artikel 9 Absätze 6 bis 9 finden entsprechend
Anwendung.

(5) Im Fall eines Zusammenschlusses im Sinne des Artikels
3, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat und nach dem Wettbewerbsrecht mindestens
dreier Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, können die in
Absatz 2 genannten Personen oder Unternehmen vor einer
Anmeldung bei den zuständigen Behörden der Kommission in
einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammen-
schluss von der Kommission geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter.

Jeder Mitgliedstaat, der nach seinem Wettbewerbsrecht für die
Prüfung des Zusammenschlusses zuständig ist, kann innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Antrags die beantragte
Verweisung ablehnen.

Lehnt mindestens ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 inner-
halb der Frist von 15 Arbeitstagen die beantragte Verweisung
ab, so wird der Fall nicht verwiesen. Die Kommission unter-
richtet unverzüglich alle Mitgliedstaaten und die beteiligten
Personen oder Unternehmen von einer solchen Ablehnung.
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Hat kein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 innerhalb von 15
Arbeitstagen die beantragte Verweisung abgelehnt, so wird die
gemeinschaftsweite Bedeutung des Zusammenschlusses
vermutet und er ist bei der Kommission gemäß den Absätzen 1
und 2 anzumelden. In diesem Fall wendet kein Mitgliedstaat
sein innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf den Zusammen-
schluss an.

(6) Die Kommission erstattet dem Rat spätestens bis 1. Juli
2009 Bericht über das Funktionieren der Absätze 4 und 5. Der
Rat kann im Anschluss an diesen Bericht auf Vorschlag der
Kommission die Absätze 4 und 5 mit qualifizierter Mehrheit
ändern.

Artikel 5

Berechnung des Umsatzes

(1) Für die Berechnung des Gesamtumsatzes im Sinne dieser
Verordnung sind die Umsätze zusammenzuzählen, welche die
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mit Waren
und Dienstleistungen erzielt haben und die dem normalen
geschäftlichen Tätigkeitsbereich der Unternehmen zuzuordnen
sind, unter Abzug von Erlösschmälerungen, der Mehrwertsteuer
und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener Steuern.
Bei der Berechnung des Gesamtumsatzes eines beteiligten
Unternehmens werden Umsätze zwischen den in Absatz 4
genannten Unternehmen nicht berücksichtigt.

Der in der Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat erzielte
Umsatz umfasst den Umsatz, der mit Waren und Dienstleis-
tungen für Unternehmen oder Verbraucher in der Gemeinschaft
oder in diesem Mitgliedstaat erzielt wird.

(2) Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb von
Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen, abweichend von Absatz 1 aufseiten des Veräußerers
nur der Umsatz zu berücksichtigen, der auf die veräußerten
Teile entfällt.

Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Unterabsatz 1,
die innerhalb von zwei Jahren zwischen denselben Personen
oder Unternehmen getätigt werden, werden hingegen als ein
einziger Zusammenschluss behandelt, der zum Zeitpunkt des
letzten Erwerbsvorgangs stattfindet.

(3) An die Stelle des Umsatzes tritt

a) bei Kredit- und sonstigen Finanzinstituten die Summe der
folgenden in der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (1) defi-
nierten Ertragsposten gegebenenfalls nach Abzug der Mehr-
wertsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern:

i) Zinserträge und ähnliche Erträge,

ii) Erträge aus Wertpapieren:

— Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht
festverzinslichen Wertpapieren,

— Erträge aus Beteiligungen,

— Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,

iii) Provisionserträge,

iv) Nettoerträge aus Finanzgeschäften,

v) sonstige betriebliche Erträge.

Der Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts in der
Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat besteht aus den
vorerwähnten Ertragsposten, die die in der Gemeinschaft
oder dem betreffenden Mitgliedstaat errichtete Zweig- oder
Geschäftsstelle des Instituts verbucht;

b) bei Versicherungsunternehmen die Summe der Bruttoprä-
mien; diese Summe umfasst alle vereinnahmten sowie alle
noch zu vereinnahmenden Prämien aufgrund von Versiche-
rungsverträgen, die von diesen Unternehmen oder für ihre
Rechnung abgeschlossen worden sind, einschließlich
etwaiger Rückversicherungsprämien und abzüglich der
aufgrund des Betrags der Prämie oder des gesamten
Prämienvolumens berechneten Steuern und sonstigen
Abgaben. Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Absatz 3 Buchstaben b), c) und d) sowie den
letzten Satzteilen der genannten beiden Absätze ist auf die
Bruttoprämien abzustellen, die von in der Gemeinschaft
bzw. in einem Mitgliedstaat ansässigen Personen gezahlt
werden.

(4) Der Umsatz eines beteiligten Unternehmens im Sinne
dieser Verordnung setzt sich unbeschadet des Absatzes 2
zusammen aus den Umsätzen

a) des beteiligten Unternehmens;

b) der Unternehmen, in denen das beteiligte Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar entweder

i) mehr als die Hälfte des Kapitals oder des Betriebsver-
mögens besitzt oder

ii) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder

iii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, des
Verwaltungsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organe bestellen kann oder

iv) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu
führen;

c) der Unternehmen, die in dem beteiligten Unternehmen die
unter Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben;

d) der Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe c)
genanntes Unternehmen die unter Buchstabe b) bezeich-
neten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat;

e) der Unternehmen, in denen mehrere der unter den Buch-
staben a) bis d) genannten Unternehmen jeweils gemeinsam
die in Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben.
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(5) Haben an dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen
gemeinsam die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten Rechte
oder Einflussmöglichkeiten, so gilt für die Berechnung des
Umsatzes der beteiligten Unternehmen im Sinne dieser Verord-
nung folgende Regelung:

a) Nicht zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und
Dienstleistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen
und jedem der beteiligten Unternehmen oder mit einem
Unternehmen, das mit diesen im Sinne von Absatz 4 Buch-
staben b) bis e) verbunden ist.

b) Zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und Dienst-
leistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und
jedem dritten Unternehmen. Diese Umsätze sind den betei-
ligten Unternehmen zu gleichen Teilen zuzurechnen.

Artikel 6

Prüfung der Anmeldung und Einleitung des Verfahrens

(1) Die Kommission beginnt unmittelbar nach dem Eingang
der Anmeldung mit deren Prüfung.

a) Gelangt sie zu dem Schluss, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nicht unter diese Verordnung fällt, so stellt sie
dies durch Entscheidung fest.

b) Stellt sie fest, dass der angemeldete Zusammenschluss zwar
unter diese Verordnung fällt, jedoch keinen Anlass zu ernst-
haften Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie die Entscheidung,
keine Einwände zu erheben und erklärt den Zusammen-
schluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchfüh-
rung unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

c) Stellt die Kommission unbeschadet des Absatzes 2 fest, dass
der angemeldete Zusammenschluss unter diese Verordnung
fällt und Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie
die Entscheidung, das Verfahren einzuleiten. Diese Verfahren
werden unbeschadet des Artikels 9 durch eine Entscheidung
nach Artikel 8 Absätze 1 bis 4 abgeschlossen, es sei denn,
die beteiligten Unternehmen haben der Kommission gegen-
über glaubhaft gemacht, dass sie den Zusammenschluss
aufgegeben haben.

(2) Stellt die Kommission fest, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nach Änderungen durch die beteiligten Unter-
nehmen keinen Anlass mehr zu ernsthaften Bedenken im Sinne
des Absatzes 1 Buchstabe c) gibt, so erklärt sie gemäß Absatz 1
Buchstabe b) den Zusammenschluss für vereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt.

Die Kommission kann ihre Entscheidung gemäß Absatz 1
Buchstabe b) mit Bedingungen und Auflagen verbinden, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den Verpflich-
tungen nachkommen, die sie gegenüber der Kommission
hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinba-
renden Gestaltung des Zusammenschlusses eingegangen sind.

(3) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) oder b) widerrufen, wenn

a) die Entscheidung auf unrichtigen Angaben, die von einem
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder
arglistig herbeigeführt worden ist

oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(4) In den in Absatz 3 genannten Fällen kann die Kommis-
sion eine Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen, ohne an die in
Artikel 10 Absatz 1 genannten Fristen gebunden zu sein.

(5) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 7

Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung im Sinne des Artikels 1 oder ein Zusammenschluss, der
von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 5 geprüft werden
soll, darf weder vor der Anmeldung noch so lange vollzogen
werden, bis er aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder Artikel 8 Absätze 1 oder 2 oder
einer Vermutung gemäß Artikel 10 Absatz 6 für vereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt erklärt worden ist.

(2) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Vorgängen nicht
entgegen, bei denen die Kontrolle im Sinne von Artikel 3 von
mehreren Veräußerern entweder im Wege eines öffentlichen
Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechts-
geschäften mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die in
andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, erworben
wird, sofern

a) der Zusammenschluss gemäß Artikel 4 unverzüglich bei der
Kommission angemeldet wird und

b) der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte nicht ausübt oder nur zur Erhaltung des vollen
Wertes seiner Investition aufgrund einer von der Kommis-
sion nach Absatz 3 erteilten Freistellung ausübt.

(3) Die Kommission kann auf Antrag eine Freistellung von
den in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Pflichten erteilen.
Der Antrag auf Freistellung muss mit Gründen versehen sein.
Die Kommission beschließt über den Antrag unter besonderer
Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Aufschubs
des Vollzugs auf ein oder mehrere an dem Zusammenschluss
beteiligte Unternehmen oder auf Dritte sowie der möglichen
Gefährdung des Wettbewerbs durch den Zusammenschluss. Die
Freistellung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden
werden, um die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbe-
werb zu sichern. Sie kann jederzeit, auch vor der Anmeldung
oder nach Abschluss des Rechtsgeschäfts, beantragt und erteilt
werden.

(4) Die Wirksamkeit eines unter Missachtung des Absatzes 1
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist von einer nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder nach Artikel 8 Absätze 1, 2 oder 3
erlassenen Entscheidung oder von dem Eintritt der in Artikel
10 Absatz 6 vorgesehenen Vermutung abhängig.
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Dieser Artikel berührt jedoch nicht die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften mit Wertpapieren, einschließlich solcher, die
in andere Wertpapiere konvertierbar sind, wenn diese Wertpa-
piere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassen sind, es sei denn, dass die Käufer und die
Verkäufer wussten oder hätten wissen müssen, dass das betref-
fende Rechtsgeschäft unter Missachtung des Absatzes 1
geschlossen wurde.

Artikel 8

Entscheidungsbefugnisse der Kommission

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten Kriterium
und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags entspricht, so
erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(2) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss nach entsprechenden Änderungen durch die betei-
ligten Unternehmen dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten
Kriterium und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen
— den Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
entspricht, so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusam-
menschluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt
wird.

Die Kommission kann ihre Entscheidung mit Bedingungen und
Auflagen verbinden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegen-
über der Kommission hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen
Markt zu vereinbarenden Gestaltung des Zusammenschlusses
eingegangen sind.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
dem in Artikel 2 Absatz 3 festgelegten Kriterium entspricht
oder — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags nicht entspricht,
so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss
für unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss

a) bereits vollzogen wurde und dieser Zusammenschluss für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt worden
ist oder

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, in der
festgestellt wird, dass der Zusammenschluss bei Nichteinhal-
tung der Bedingung das Kriterium des Artikels 2 Absatz 3
erfüllen würde oder — in den in Artikel 2 Absatz 4
genannten Fällen — die Kriterien des Artikels 81 Absatz 3
des Vertrags nicht erfüllen würde,

kann sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

— Sie kann den beteiligten Unternehmen aufgeben, den
Zusammenschluss rückgängig zu machen, insbesondere
durch die Auflösung der Fusion oder die Veräußerung aller
erworbenen Anteile oder Vermögensgegenstände, um den
Zustand vor dem Vollzug des Zusammenschlusses wieder-
herzustellen. Ist es nicht möglich, den Zustand vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses dadurch wiederherzu-
stellen, dass der Zusammenschluss rückgängig gemacht
wird, so kann die Kommission jede andere geeignete
Maßnahme treffen, um diesen Zustand soweit wie möglich
wiederherzustellen.

— Sie kann jede andere geeignete Maßnahme anordnen, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den
Zusammenschluss rückgängig machen oder andere
Maßnahmen zur Wiederherstellung des früheren Zustands
nach Maßgabe ihrer Entscheidung ergreifen.

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a) genannten Fällen können
die dort genannten Maßnahmen entweder durch eine Entschei-
dung nach Absatz 3 oder durch eine gesonderte Entscheidung
auferlegt werden.

(5) Die Kommission kann geeignete einstweilige
Maßnahmen anordnen, um wirksamen Wettbewerb wieder-
herzustellen oder aufrecht zu erhalten, wenn ein Zusammen-
schluss

a) unter Verstoß gegen Artikel 7 vollzogen wurde und noch
keine Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist;

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b) oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels ergangen ist;

c) bereits vollzogen wurde und für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar erklärt wird.

(6) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß Absatz
1 oder Absatz 2 widerrufen, wenn

a) die Vereinbarkeitserklärung auf unrichtigen Angaben beruht,
die von einem der beteiligten Unternehmen zu vertreten
sind, oder arglistig herbeigeführt worden ist oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(7) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß den
Absätzen 1 bis 3 treffen, ohne an die in Artikel 10 Absatz 3
genannten Fristen gebunden zu sein, wenn

a) sie feststellt, dass ein Zusammenschluss vollzogen wurde

i) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)
ergangen ist oder

ii) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, mit der in
Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 festgestellt wird, dass
der Zusammenschluss bei Nichterfüllung der Bedingung
Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt geben würde
oder

b) eine Entscheidung gemäß Absatz 6 widerrufen wurde.
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(8) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 9

Verweisung an die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten

(1) Die Kommission kann einen angemeldeten Zusammen-
schluss durch Entscheidung unter den folgenden Vorausset-
zungen an die zuständigen Behörden des betreffenden Mitglied-
staats verweisen; sie unterrichtet die beteiligten Unternehmen
und die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten
unverzüglich von dieser Entscheidung.

(2) Ein Mitgliedstaat kann der Kommission, die die betei-
ligten Unternehmen entsprechend unterrichtet, von Amts
wegen oder auf Aufforderung durch die Kommission binnen
15 Arbeitstagen nach Erhalt der Kopie der Anmeldung
mitteilen, dass

a) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat, der alle Merkmale eines gesonderten
Marktes aufweist, erheblich zu beeinträchtigen droht oder

b) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen würde, der alle Merk-
male eines gesonderten Marktes aufweist und keinen
wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass unter Berück-
sichtigung des Marktes der betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen und des räumlichen Referenzmarktes im Sinne des
Absatzes 7 ein solcher gesonderter Markt und eine solche
Gefahr bestehen,

a) so behandelt sie entweder den Fall nach Maßgabe dieser
Verordnung selbst oder

b) verweist die Gesamtheit oder einen Teil des Falls an die
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, damit
das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats angewandt wird.

Ist die Kommission dagegen der Auffassung, dass ein solcher
gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht besteht, so
stellt sie dies durch Entscheidung fest, die sie an den betref-
fenden Mitgliedstaat richtet, und behandelt den Fall nach
Maßgabe dieser Verordnung selbst.

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat der Kommission gemäß
Absatz 2 Buchstabe b) mitteilt, dass ein Zusammenschluss in
seinem Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt, der
keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt,
verweist die Kommission den gesamten Fall oder den Teil des
Falls, der den gesonderten Markt betrifft, an die zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass ein gesonderter Markt betroffen ist.

(4) Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung nach Absatz 3 ergeht

a) in der Regel innerhalb der in Artikel 10 Absatz 1 Unterab-
satz 2 genannten Frist, falls die Kommission das Verfahren
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) nicht eingeleitet hat;
oder

b) spätestens 65 Arbeitstage nach der Anmeldung des Zusam-
menschlusses, wenn die Kommission das Verfahren nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) eingeleitet, aber keine
vorbereitenden Schritte zum Erlass der nach Artikel 8
Absätze 2, 3 oder 4 erforderlichen Maßnahmen unter-
nommen hat, um wirksamen Wettbewerb auf dem betrof-
fenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(5) Hat die Kommission trotz Erinnerung durch den betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb der in Absatz 4 Buchstabe b)
bezeichneten Frist von 65 Arbeitstagen weder eine Entschei-
dung gemäß Absatz 3 über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung erlassen noch die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten
vorbereitenden Schritte unternommen, so gilt die unwiderleg-
bare Vermutung, dass sie den Fall nach Absatz 3 Buchstabe b)
an den betreffenden Mitgliedstaat verwiesen hat.

(6) Die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
entscheiden ohne unangemessene Verzögerung über den Fall.

Innerhalb von 45 Arbeitstagen nach der Verweisung von der
Kommission teilt die zuständige Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats den beteiligten Unternehmen das Ergebnis einer
vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Prüfung sowie die gegeben-
enfalls von ihr beabsichtigten Maßnahmen mit. Der betreffende
Mitgliedstaat kann diese Frist ausnahmsweise hemmen, wenn
die beteiligten Unternehmen die nach seinem innerstaatlichen
Wettbewerbsrecht zu übermittelnden erforderlichen Angaben
nicht gemacht haben.

Schreibt das einzelstaatliche Recht eine Anmeldung vor, so
beginnt die Frist von 45 Arbeitstagen an dem Arbeitstag, der
auf den Eingang der vollständigen Anmeldung bei der
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats folgt.

(7) Der räumliche Referenzmarkt besteht aus einem Gebiet,
auf dem die beteiligten Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen auftreten, in dem die
Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das
sich von den benachbarten Gebieten unterscheidet; dies trifft
insbesondere dann zu, wenn die in ihm herrschenden Wettbe-
werbsbedingungen sich von denen in den letztgenannten
Gebieten deutlich unterscheiden. Bei dieser Beurteilung ist
insbesondere auf die Art und die Eigenschaften der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen abzustellen, ferner auf das
Vorhandensein von Zutrittsschranken, auf Verbrauchergewohn-
heiten sowie auf das Bestehen erheblicher Unterschiede bei den
Marktanteilen der Unternehmen oder auf nennenswerte Preis-
unterschiede zwischen dem betreffenden Gebiet und den
benachbarten Gebieten.

(8) In Anwendung dieses Artikels kann der betreffende
Mitgliedstaat nur die Maßnahmen ergreifen, die zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs auf
dem betreffenden Markt unbedingt erforderlich sind.

(9) Zwecks Anwendung seines innerstaatlichen Wettbe-
werbsrechts kann jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften des Vertrags beim Gerichtshof Klage
erheben und insbesondere die Anwendung des Artikels 243 des
Vertrags beantragen.
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Artikel 10

Fristen für die Einleitung des Verfahrens und für
Entscheidungen

(1) Unbeschadet von Artikel 6 Absatz 4 ergehen die
Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 innerhalb von
höchstens 25 Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der Anmeldung folgt,
oder, wenn die bei der Anmeldung zu erteilenden Auskünfte
unvollständig sind, mit dem Arbeitstag, der auf den Tag des
Eingangs der vollständigen Auskünfte folgt.

Diese Frist beträgt 35 Arbeitstage, wenn der Kommission ein
Antrag eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 Absatz 2 zugeht
oder wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 6
Absatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Entscheidungen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 2 über
angemeldete Zusammenschlüsse sind zu erlassen, sobald offen-
kundig ist, dass die ernsthaften Bedenken im Sinne des Artikels
6 Absatz 1 Buchstabe c) — insbesondere durch von den
beteiligten Unternehmen vorgenommene Änderungen —
ausgeräumt sind, spätestens jedoch vor Ablauf der nach Absatz
3 festgesetzten Frist.

(3) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 7 müssen die in
Artikel 8 Absätze 1 bis 3 bezeichneten Entscheidungen über
angemeldete Zusammenschlüsse innerhalb einer Frist von
höchstens 90 Arbeitstagen nach der Einleitung des Verfahrens
erlassen werden. Diese Frist erhöht sich auf 105 Arbeitstage,
wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 8 Absatz 2
Unterabsatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten, es sei denn, dieses Angebot
wurde weniger als 55 Arbeitstage nach Einleitung des Verfah-
rens unterbreitet.

Die Fristen gemäß Unterabsatz 1 werden ebenfalls verlängert,
wenn die Anmelder dies spätestens 15 Arbeitstage nach Einlei-
tung des Verfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c)
beantragen. Die Anmelder dürfen eine solche Fristverlängerung
nur einmal beantragen. Ebenso kann die Kommission die
Fristen gemäß Unterabsatz 1 jederzeit nach Einleitung des
Verfahrens mit Zustimmung der Anmelder verlängern. Die
Gesamtdauer aller etwaigen Fristverlängerungen nach diesem
Unterabsatz darf 20 Arbeitstage nicht übersteigen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Fristen werden
ausnahmsweise gehemmt, wenn die Kommission durch
Umstände, die von einem an dem Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen zu vertreten sind, eine Auskunft im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 11 anfordern oder im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 13 eine Nachprüfung anordnen
musste.

Unterabsatz 1 findet auch auf die Frist gemäß Artikel 9 Absatz
4 Buchstabe b) Anwendung.

(5) Wird eine Entscheidung der Kommission, die einer in
diesem Artikel festgesetzten Frist unterliegt, durch Urteil des
Gerichtshofs ganz oder teilweise für nichtig erklärt, so wird der

Zusammenschluss erneut von der Kommission geprüft; die
Prüfung wird mit einer Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1
abgeschlossen.

Der Zusammenschluss wird unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktverhältnisse erneut geprüft.

Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht mehr vollständig, weil
sich die Marktverhältnisse oder die in der Anmeldung enthal-
tenen Angaben geändert haben, so legen die Anmelder unver-
züglich eine neue Anmeldung vor oder ergänzen ihre ursprüng-
liche Anmeldung. Sind keine Änderungen eingetreten, so
bestätigen die Anmelder dies unverzüglich.

Die in Absatz 1 festgelegten Fristen beginnen mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der vollständigen
neuen Anmeldung, der Anmeldungsergänzung oder der Bestäti-
gung im Sinne von Unterabsatz 3 folgt.

Die Unterabsätze 2 und 3 finden auch in den in Artikel 6
Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 7 bezeichneten Fällen Anwen-
dung.

(6) Hat die Kommission innerhalb der in Absatz 1 bezie-
hungsweise Absatz 3 genannten Fristen keine Entscheidung
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) oder nach Artikel
8 Absätze 1, 2 oder 3 erlassen, so gilt der Zusammenschluss
unbeschadet des Artikels 9 als für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erklärt.

Artikel 11

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben von den in Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Personen sowie von Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen durch einfaches
Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung verlangen, dass
sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Richtet die Kommission ein einfaches Auskunftsver-
langen an eine Person, ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung, so gibt sie darin die Rechtsgrundlagen und
den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art der benötigten
Auskünfte und die Frist für die Erteilung der Auskünfte an und
weist auf die in Artikel 14 für den Fall der Erteilung einer
unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sank-
tionen hin.

(3) Verpflichtet die Kommission eine Person, ein Unter-
nehmen oder eine Unternehmensvereinigung durch Entschei-
dung zur Erteilung von Auskünften, so gibt sie darin die
Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art
der benötigten Auskünfte und die Frist für die Erteilung der
Auskünfte an. In der Entscheidung ist ferner auf die in Artikel
14 beziehungsweise Artikel 15 vorgesehenen Sanktionen
hinzuweisen; gegebenenfalls kann auch ein Zwangsgeld gemäß
Artikel 15 festgesetzt werden. Außerdem enthält die Entschei-
dung einen Hinweis auf das Recht, vor dem Gerichtshof gegen
die Entscheidung Klage zu erheben.

29.1.2004 L 24/13Amtsblatt der Europäischen UnionDE

177



(4) Zur Erteilung der Auskünfte sind die Inhaber der Unter-
nehmen oder deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesell-
schaften und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen verpflichtet.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen können die
Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben
in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend
sind.

(5) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz
der Person oder der Sitz des Unternehmens oder der Unterneh-
mensvereinigung befindet, sowie der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich
eine Kopie der nach Absatz 3 erlassenen Entscheidung. Die
Kommission übermittelt der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats auch die Kopien einfacher Auskunftsverlangen in
Bezug auf einen angemeldeten Zusammenschluss, wenn die
betreffende Behörde diese ausdrücklich anfordert.

(6) Die Regierungen und zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle Auskünfte,
die sie zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben benötigt.

(7) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben kann die Kommission alle natürlichen und
juristischen Personen befragen, die dieser Befragung zum
Zweck der Einholung von Informationen über einen Untersu-
chungsgegenstand zustimmen. Zu Beginn der Befragung, die
telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln erfolgen
kann, gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck
der Befragung an.

Findet eine Befragung weder in den Räumen der Kommission
noch telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln statt,
so informiert die Kommission zuvor die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung
erfolgt. Auf Verlangen der zuständigen Behörde dieses Mitglied-
staats können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommis-
sion und die anderen von der Kommission zur Durchführung
der Befragung ermächtigten Personen unterstützen.

Artikel 12

Nachprüfungen durch Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten diejenigen Nachprüfungen vor,
die die Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 1 für angezeigt
hält oder die sie in einer Entscheidung gemäß Artikel 13
Absatz 4 angeordnet hat. Die mit der Durchführung der Nach-
prüfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie die von ihnen ermächtigten oder
benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihres
innerstaatlichen Rechts aus.

(2) Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen können auf Anweisung der
Kommission oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unter-
stützen.

Artikel 13

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen
vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig
davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen
Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu
verlangen,

d) alle Geschäftsräume und Bücher oder Unterlagen für die
Dauer der Nachprüfung in dem hierfür erforderlichen
Ausmaß zu versiegeln,

e) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens
oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sach-
verhalten oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand
und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen,
und ihre Antworten aufzuzeichnen.

(3) Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen
Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der Nach-
prüfung bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 14
vorgesehenen Sanktionen für den Fall hingewiesen wird, dass
die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die
nach Absatz 2 gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind.
Die Kommission unterrichtet die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn über den
Prüfungsauftrag.

(4) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden, die die Kommission
durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung
bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung,
bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und
weist auf die in Artikel 14 und Artikel 15 vorgesehenen Sank-
tionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt
diese Entscheidung nach Anhörung der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll.

(5) Die Bediensteten der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen
werden soll, sowie die von dieser Behörde ermächtigten oder
benannten Personen unterstützen auf Anweisung dieser
Behörde oder auf Ersuchen der Kommission die Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.
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(6) Stellen die Bediensteten der Kommission oder die
anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich
ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordneten
Nachprüfung, einschließlich der Versiegelung der
Geschäftsräume, Bücher oder Geschäftsunterlagen, widersetzt,
so leistet der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Amts-
hilfe, gegebenenfalls unter Einsatz der Polizei oder anderer
gleichwertiger Vollzugsorgane, damit die Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem
Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so ist diese zu
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt
werden.

(8) Wurde eine gerichtliche Genehmigung gemäß Absatz 7
beantragt, prüft das einzelstaatliche Gericht die Echtheit der
Kommissionsentscheidung und vergewissert sich, dass die beab-
sichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch —
gemessen am Gegenstand der Nachprüfung — unverhältnis-
mäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der
Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht die
Kommission unmittelbar oder über die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zum
Gegenstand der Nachprüfung ersuchen. Das einzelstaatliche
Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung
in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission
verlangen. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kommissions-
entscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 14

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbußen
bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des von dem beteiligten
Unternehmen oder der beteiligten Unternehmensvereinigung
erzielten Gesamtumsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) in einem Antrag, einer Bestätigung, einer Anmeldung oder
Anmeldungsergänzung nach Artikel 4, Artikel 10 Absatz 5
oder Artikel 22 Absatz 3 unrichtige oder irreführende
Angaben machen,

b) bei der Erteilung einer nach Artikel 11 Absatz 2 verlangten
Auskunft unrichtige oder irreführende Angaben machen,

c) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel
11 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben machen oder die Auskunft nicht
innerhalb der gesetzten Frist erteilen,

d) bei Nachprüfungen nach Artikel 13 die angeforderten
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig
vorlegen oder die in einer Entscheidung nach Artikel 13
Absatz 4 angeordneten Nachprüfungen nicht dulden,

e) in Beantwortung einer nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe
e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen,

— eine von einem Beschäftigten erteilte unrichtige,
unvollständige oder irreführende Antwort nicht inner-
halb einer von der Kommission gesetzten Frist berich-
tigen oder

— in Bezug auf Fakten im Zusammenhang mit dem Gegen-
stand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 13 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung keine
vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige
Antwort verweigern,

f) die von den Bediensteten der Kommission oder den anderen
von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel gebrochen
haben.

(2) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen oder die beteiligten Unter-
nehmen durch Entscheidung Geldbußen in Höhe von bis zu
10 % des von den beteiligten Unternehmen erzielten Gesamt-
umsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen, wenn sie vorsätz-
lich oder fahrlässig

a) einen Zusammenschluss vor seinem Vollzug nicht gemäß
Artikel 4 oder gemäß Artikel 22 Absatz 3 anmelden, es sei
denn, dies ist ausdrücklich gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder
aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 7 Absatz 3
zulässig,

b) einen Zusammenschluss unter Verstoß gegen Artikel 7 voll-
ziehen,

c) einen durch Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 3 für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärten Zusam-
menschluss vollziehen oder den in einer Entscheidung nach
Artikel 8 Absatz 4 oder 5 angeordneten Maßnahmen nicht
nachkommen,

d) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Bedingung oder Auflage zuwiderhan-
deln.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Art,
die Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung zu berück-
sichtigen.

(4) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1, 2 und 3
sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 15

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ein Zwangs-
geld bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des durchschnittlichen
täglichen Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens oder
der beteiligten Unternehmensvereinigung im Sinne von Artikel
5 für jeden Arbeitstag des Verzugs von dem in ihrer Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Auskunft, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 11
Absatz 3 angefordert hat, vollständig und sachlich richtig zu
erteilen,

b) eine Nachprüfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung
nach Artikel 13 Absatz 4 angeordnet hat,
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c) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Auflage nachzukommen oder

d) den in einer Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 4 oder 5
angeordneten Maßnahmen nachzukommen.

(2) Sind die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten
Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfüllung das Zwangs-
geld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die
endgültige Höhe des Zwangsgeldes auf einen Betrag festsetzen,
der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde.

Artikel 16

Kontrolle durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen der Kommission, in denen
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, hat der
Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung der Entscheidung im Sinne von Artikel 229 des Vertrags;
er kann die Geldbuße oder das Zwangsgeld aufheben, herab-
setzen oder erhöhen.

Artikel 17

Berufsgeheimnis

(1) Die bei Anwendung dieser Verordnung erlangten Kennt-
nisse dürfen nur zu dem mit der Auskunft, Ermittlung oder
Anhörung verfolgten Zweck verwertet werden.

(2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 sowie der Artikel
18 und 20 sind die Kommission und die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten und sonstigen
Bediensteten, alle sonstigen, unter Aufsicht dieser Behörden
handelnden Personen und die Beamten und Bediensteten
anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, Kenntnisse
nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung dieser Verordnung
erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsge-
heimnis fallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Veröffentlichung von
Übersichten oder Zusammenfassungen, die keine Angaben über
einzelne Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
enthalten, nicht entgegen.

Artikel 18

Anhörung Beteiligter und Dritter

(1) Vor Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7
Absatz 3, Artikel 8 Absätze 2 bis 6, Artikel 14 und Artikel 15
gibt die Kommission den betroffenen Personen, Unternehmen

und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den
ihnen gegenüber geltend gemachten Einwänden in allen
Abschnitten des Verfahrens bis zur Anhörung des Beratenden
Ausschusses zu äußern.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Entscheidungen nach
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 vorläufig erlassen
werden, ohne den betroffenen Personen, Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Äußerung
zu geben, sofern die Kommission dies unverzüglich nach dem
Erlass ihrer Entscheidung nachholt.

(3) Die Kommission stützt ihre Entscheidungen nur auf die
Einwände, zu denen die Betroffenen Stellung nehmen konnten.
Das Recht der Betroffenen auf Verteidigung während des
Verfahrens wird in vollem Umfang gewährleistet. Zumindest
die unmittelbar Betroffenen haben das Recht der Akteneinsicht,
wobei die berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu berücksichtigen sind.

(4) Sofern die Kommission oder die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, können sie auch
andere natürliche oder juristische Personen anhören. Wenn
natürliche oder juristische Personen, die ein hinreichendes Inte-
resse darlegen, und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgane
der beteiligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte
Vertreter der Arbeitnehmer dieser Unternehmen einen Antrag
auf Anhörung stellen, so ist ihrem Antrag stattzugeben.

Artikel 19

Verbindung mit den Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten binnen dreier Arbeitstage eine Kopie der
Anmeldungen und sobald wie möglich die wichtigsten Schrift-
stücke, die in Anwendung dieser Verordnung bei ihr einge-
reicht oder von ihr erstellt werden. Zu diesen Schriftstücken
gehören auch die Verpflichtungszusagen, die die beteiligten
Unternehmen der Kommission angeboten haben, um den
Zusammenschluss gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 2 in einer mit dem Gemeinsamen Markt
zu vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Die Kommission führt die in dieser Verordnung vorgese-
henen Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch; diese sind
berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu nehmen. Im
Hinblick auf die Anwendung des Artikels 9 nimmt sie die in
Artikel 9 Absatz 2 bezeichneten Mitteilungen der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten entgegen; sie gibt ihnen Gelegen-
heit, sich in allen Abschnitten des Verfahrens bis zum Erlass
einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 3 zu äußern und
gewährt ihnen zu diesem Zweck Akteneinsicht.
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(3) Ein Beratender Ausschuss für die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen ist vor jeder Entscheidung nach
Artikel 8 Absätze 1 bis 6 und Artikel 14 oder 15, ausgenom-
men vorläufige Entscheidungen nach Artikel 18 Absatz 2, zu
hören.

(4) Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder
Mitgliedstaat bestimmt einen oder zwei Vertreter, die im Fall
der Verhinderung durch jeweils einen anderen Vertreter ersetzt
werden können. Mindestens einer dieser Vertreter muss für
Kartell- und Monopolfragen zuständig sein.

(5) Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, die
die Kommission anberaumt und in der sie den Vorsitz führt.
Der Einladung zur Sitzung sind eine Darstellung des Sachver-
halts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein
Entscheidungsentwurf für jeden zu behandelnden Fall beizu-
fügen. Die Sitzung findet frühestens zehn Arbeitstage nach
Versendung der Einladung statt. Die Kommission kann diese
Frist in Ausnahmefällen entsprechend verkürzen, um schweren
Schaden von einem oder mehreren an dem Zusammenschluss
beteiligten Unternehmen abzuwenden.

(6) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu
dem Entscheidungsentwurf der Kommission — erforderlichen-
falls durch Abstimmung — ab. Der Beratende Ausschuss kann
seine Stellungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder des
Ausschusses und ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stel-
lungnahme ist schriftlich niederzulegen und dem Entschei-
dungsentwurf beizufügen. Die Kommission berücksichtigt
soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie
unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stel-
lungnahme berücksichtigt hat.

(7) Die Kommission übermittelt den Adressaten der
Entscheidung die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses
zusammen mit der Entscheidung. Sie veröffentlicht die Stel-
lungnahme zusammen mit der Entscheidung unter Berücksich-
tigung der berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.

Artikel 20

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die nach Artikel 8
Absätze 1 bis 6 sowie Artikel 14 und 15 erlassenen Entschei-
dungen, ausgenommen vorläufige Entscheidungen nach Artikel
18 Absatz 2, zusammen mit der Stellungnahme des Beratenden
Ausschusses im Amtsblatt der Europäischen Union.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten
und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung; sie muss den
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 21

Anwendung dieser Verordnung und Zuständigkeit

(1) Diese Verordnung gilt allein für Zusammenschlüsse im
Sinne des Artikels 3; die Verordnungen (EG) Nr. 1/2003 (1),
(EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3) und (EWG) Nr.
3975/87 (4) des Rates gelten nicht, außer für Gemeinschaftsun-
ternehmen, die keine gemeinschaftsweite Bedeutung haben und
die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezwecken oder bewirken.

(2) Vorbehaltlich der Nachprüfung durch den Gerichtshof ist
die Kommission ausschließlich dafür zuständig, die in dieser
Verordnung vorgesehenen Entscheidungen zu erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten wenden ihr innerstaatliches Wettbe-
werbsrecht nicht auf Zusammenschlüsse von gemeinschafts-
weiter Bedeutung an.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
die zur Anwendung des Artikels 4 Absatz 4 oder des Artikels 9
Absatz 2 erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und nach
einer Verweisung gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstabe b) oder Artikel 9 Absatz 5 die in Anwendung des
Artikels 9 Absatz 8 unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 können die Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter
Interessen als derjenigen treffen, welche in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Interessen mit den allge-
meinen Grundsätzen und den übrigen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

Im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten als berechtigte Interessen
die öffentliche Sicherheit, die Medienvielfalt und die Aufsichts-
regeln.

Jedes andere öffentliche Interesse muss der betreffende Mitglied-
staat der Kommission mitteilen; diese muss es nach Prüfung
seiner Vereinbarkeit mit den allgemeinen Grundsätzen und den
sonstigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts vor Anwen-
dung der genannten Maßnahmen anerkennen. Die Kommission
gibt dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Entscheidung binnen
25 Arbeitstagen nach der entsprechenden Mitteilung bekannt.
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(2) ABl. L 175 vom 23.7.1968, S. 1. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S.
1).

(3) ABl. L 378 vom 31.12.1986, S. 4. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003.

(4) ABl. L 374 vom 31.12.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003.

181



Artikel 22

Verweisung an die Kommission

(1) Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann die
Kommission jeden Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3
prüfen, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat, aber den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt und den Wettbewerb im Hoheitsgebiet des bezie-
hungsweise der antragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu
beeinträchtigen droht.

Der Antrag muss innerhalb von 15 Arbeitstagen, nachdem der
Zusammenschluss bei dem betreffenden Mitgliedstaat ange-
meldet oder, falls eine Anmeldung nicht erforderlich ist, ihm
anderweitig zur Kenntnis gebracht worden ist, gestellt werden.

(2) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und die beteiligten Unternehmen unverzüg-
lich von einem nach Absatz 1 gestellten Antrag.

Jeder andere Mitgliedstaat kann sich dem ersten Antrag inner-
halb von 15 Arbeitstagen, nachdem er von der Kommission
über diesen informiert wurde, anschließen.

Alle einzelstaatlichen Fristen, die den Zusammenschluss
betreffen, werden gehemmt, bis nach dem Verfahren dieses
Artikels entschieden worden ist, durch wen der Zusammen-
schluss geprüft wird. Die Hemmung der einzelstaatlichen
Fristen endet, sobald der betreffende Mitgliedstaat der Kommis-
sion und den beteiligten Unternehmen mitteilt, dass er sich
dem Antrag nicht anschließt.

(3) Die Kommission kann spätestens zehn Arbeitstage nach
Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 beschließen, den Zusammen-
schluss zu prüfen, wenn dieser ihrer Ansicht nach den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb
im Hoheitsgebiet des bzw. der Antrag stellenden Mitglied-
staaten erheblich zu beeinträchtigen droht. Trifft die Kommis-
sion innerhalb der genannten Frist keine Entscheidung, so gilt
dies als Entscheidung, den Zusammenschluss gemäß dem
Antrag zu prüfen.

Die Kommission unterrichtet alle Mitgliedstaaten und die betei-
ligten Unternehmen von ihrer Entscheidung. Sie kann eine
Anmeldung gemäß Artikel 4 verlangen.

Das innerstaatliche Wettbewerbsrecht des bzw. der Mitglied-
staaten, die den Antrag gestellt haben, findet auf den Zusam-
menschluss nicht mehr Anwendung.

(4) Wenn die Kommission einen Zusammenschluss gemäß
Absatz 3 prüft, finden Artikel 2, Artikel 4 Absätze 2 und 3, die
Artikel 5 und 6 sowie die Artikel 8 bis 21 Anwendung. Artikel
7 findet Anwendung, soweit der Zusammenschluss zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den beteiligten Unter-
nehmen mitteilt, dass ein Antrag eingegangen ist, noch nicht
vollzogen worden ist.

Ist eine Anmeldung nach Artikel 4 nicht erforderlich, beginnt
die Frist für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 10
Absatz 1 an dem Arbeitstag, der auf den Arbeitstag folgt, an
dem die Kommission den beteiligten Unternehmen ihre
Entscheidung mitteilt, den Zusammenschluss gemäß Absatz 3
zu prüfen.

(5) Die Kommission kann einem oder mehreren Mitglied-
staaten mitteilen, dass ein Zusammenschluss nach ihrem Dafür-
halten die Kriterien des Absatzes 1 erfüllt. In diesem Fall kann
die Kommission diesen Mitgliedstaat beziehungsweise diese
Mitgliedstaaten auffordern, einen Antrag nach Absatz 1 zu
stellen.

Artikel 23

Durchführungsbestimmungen

(1) Die Kommission ist ermächtigt, nach dem Verfahren des
Absatzes 2 Folgendes festzulegen:

a) Durchführungsbestimmungen über Form, Inhalt und andere
Einzelheiten der Anmeldungen und Anträge nach Artikel 4,

b) Durchführungsbestimmungen zu den in Artikel 4 Absätze 4
und 5 und den Artikeln 7, 9, 10 und 22 bezeichneten
Fristen,

c) das Verfahren und die Fristen für das Angebot und die
Umsetzung von Verpflichtungszusagen gemäß Artikel 6
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2,

d) Durchführungsbestimmungen für Anhörungen nach Arti-
kel 18.

(2) Die Kommission wird von einem Beratenden Ausschuss
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt.

a) Die Kommission hört den Beratenden Ausschuss, bevor sie
einen Entwurf von Durchführungsvorschriften veröffentlicht
oder solche Vorschriften erlässt.

b) Die Anhörung erfolgt in einer Sitzung, die die Kommission
anberaumt und in der sie den Vorsitz führt. Der Einladung
zur Sitzung ist ein Entwurf der Durchführungsbestim-
mungen beizufügen. Die Sitzung findet frühestens zehn
Arbeitstage nach Versendung der Einladung statt.

c) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu dem
Entwurf der Durchführungsbestimmungen — erforderli-
chenfalls durch Abstimmung — ab. Die Kommission
berücksichtigt die Stellungnahme des Ausschusses in
größtmöglichem Umfang.

Artikel 24

Beziehungen zu Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die allgemeinen Schwierigkeiten, auf die ihre Unternehmen bei
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 3 in einem Drittland
stoßen.

(2) Die Kommission erstellt erstmals spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten dieser Verordnung und in der Folge regelmäßig
einen Bericht, in dem die Behandlung von Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
im Sinne der Absätze 3 und 4 bei Zusammenschlüssen in
Drittländern untersucht wird. Die Kommission übermittelt diese
Berichte dem Rat und fügt ihnen gegebenenfalls Empfehlungen
bei.
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(3) Stellt die Kommission anhand der in Absatz 2 genannten
Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest, dass ein
Drittland Unternehmen, die ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft
in der Gemeinschaft haben, nicht eine Behandlung zugesteht,
die derjenigen vergleichbar ist, die die Gemeinschaft den Unter-
nehmen dieses Drittlands zugesteht, so kann sie dem Rat
Vorschläge unterbreiten, um ein geeignetes Mandat für
Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, für Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
eine vergleichbare Behandlung zu erreichen.

(4) Die nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen müssen
mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft oder der Mitglied-
staaten vereinbar sein, die sich — unbeschadet des Artikels 307
des Vertrags — aus internationalen bilateralen oder multilate-
ralen Vereinbarungen ergeben.

Artikel 25

Aufhebung

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 4064/89 und (EG) Nr.
1310/97 werden unbeschadet des Artikels 26 Absatz 2 mit
Wirkung vom 1. Mai 2004 aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und
sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu
lesen.

Artikel 26

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 findet vorbehaltlich
insbesondere der Vorschriften über ihre Anwendbarkeit gemäß
ihrem Artikel 25 Absätze 2 und 3 sowie vorbehaltlich des Arti-
kels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1310/97 weiterhin Anwen-
dung auf Zusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung Gegenstand eines
Vertragsabschlusses oder einer Veröffentlichung im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
gewesen oder durch einen Kontrollerwerb im Sinne derselben
Vorschrift zustande gekommen sind.

(3) Für Zusammenschlüsse, auf die diese Verordnung infolge
des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats anwendbar ist, wird das
Datum der Geltung dieser Verordnung durch das Beitrittsdatum
ersetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Januar 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. McCREEVY
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ANHANG

Entsprechungstabelle

Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 1 Absatz 4

Artikel 1 Absatz 5 Artikel 1 Absatz 5

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1

— Artikel 2 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 5

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 3Absatz 2

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 3

— Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 5 Artikel 3 Absatz 5

Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1

Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 —

— Artikel 4 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3

Artikel 4 Absätze 2 und 3 Artikel 4 Absätze 2 und 3

— Artikel 4 Absätze 4 bis 6

Artikel 5 Absätze 1 bis 3 Artikel 5 Absätze 1 bis 3

Artikel 5 Absatz 4 Einleitungsteil Artikel 5 Absatz 4 Einleitungsteil

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Einleitungsteil Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Einleitungsteil

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) erster Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer i)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer ii)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) dritter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer iii)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) vierter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer iv)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben c), d) und e) Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben c), d) und e)

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 5 Absatz 5

Artikel 6 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 6 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b) Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b)

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Satz 1

Artikel 6 Absätze 2 bis 5 Artikel 6 Absätze 2 bis 5

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 2

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 3

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 4

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz 2

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 8 Absätze 1 und 2

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3
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Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 8 Absatz 4

— Artikel 8 Absatz 5

Artikel 8 Absatz 5 Artikel 8 Absatz 6

Artikel 8 Absatz 6 Artikel 8 Absatz 7

— Artikel 8 Absatz 8

Artikel 9 Absätze 1 bis 9 Artikel 9 Absätze 1 bis 9

Artikel 9 Absatz 10 —

Artikel 10 Absätze 1 und 2 Artikel 10 Absätze 1 und 2

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1

— Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 2

— Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1

— Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 2

Artikel 10 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 5 Unterabsätze 1 und 4

— Artikel 10 Absatz 5 Unterabsätze 2, 3 und 5

Artikel 10 Absatz 6 Artikel 10 Absatz 6

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2 —

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 4 Artikel 11 Absatz 4 Satz 1

— Artikel 11 Absatz 4 Sätze 2 und 3

Artikel 11 Absatz 5 Satz 1 —

Artikel 11 Absatz 5 Satz 2 Artikel 11 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 11 Absatz 5

— Artikel 11 Absätze 6 und 7

Artikel 12 Artikel 12

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 13 Absatz 1

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Einleitungsteil Artikel 13 Absatz 2 Einleitungsteil

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe c) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a)

— Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d)

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 3

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 4 Sätze 1 und 2

Artikel 13 Absatz 4 Artikel 13 Absatz 4 Satz 3

Artikel 13 Absatz 5 Artikel 13 Absatz 5 Satz 1

— Artikel 13 Absatz 5 Satz 2

Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 Artikel 13 Absatz 6

Artikel 13 Absatz 6 Satz 2 —

— Artikel 13 Absätze 7 und 8

Artikel 14 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 14 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a)

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
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Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d)

— Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben e) und f)

Artikel 14 Absatz 2 Einleitungsteil Artikel 14 Absatz 2 Einleitungsteil

Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe d)

Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b) und c) Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b) und c)

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 14 Absatz 4

Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a) und b) Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a) und b)

Artikel 15 Absatz 2 Einleitungsteil Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c)

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d)

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 15 Absatz 2

Artikel 16 bis 20 Artikel 16 bis 20

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 2

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 21 Absatz 3

Artikel 21 Absatz 3 Artikel 21 Absatz 4

Artikel 22 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 1

Artikel 22 Absatz 3 —

— Artikel 22 Absätze 1 bis 3

Artikel 22 Absatz 4 Artikel 22 Absatz 4

Artikel 22 Absatz 5 —

— Artikel 22 Absatz 5

Artikel 23 Artikel 23 Absatz 1

— Artikel 23 Absatz 2

Artikel 24 Artikel 24

— Artikel 25

Artikel 25 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 1

— Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 2

Artikel 25 Absatz 2 Artikel 26 Absatz 2

Artikel 25 Absatz 3 Artikel 26 Absatz 3

— Anhang
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/914 DER KOMMISSION 

vom 20. April 2023

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der 

Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf Artikel 57 Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verbindung mit 
Artikel 1 des Protokolls 21 zu dem Abkommen,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszu
sammenschlüssen (1), insbesondere auf Artikel 23 Absatz 1,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission vom 7. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (2) ist bereits mehrfach geändert 
worden. Da nun weitere Änderungen erforderlich sind, sollte die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 im Interesse der 
Klarheit aufgehoben und ersetzt werden.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 geht von dem Grundsatz aus, dass Zusammenschlüsse anzumelden sind, bevor 
sie vollzogen werden. Von einer ordnungsgemäßen Anmeldung hängen wichtige, für die an dem Zusammenschluss
vorhaben Beteiligten vorteilhafte Rechtsfolgen ab. Die Verletzung der Anmeldepflicht kann jedoch zur Verhängung 
von Geldbußen gegen die Beteiligten führen und auch nachteilige Rechtsfolgen zivilrechtlicher Art für sie haben. Im 
Interesse der Rechtssicherheit ist es deshalb geboten, Gegenstand und Inhalt der bei der Anmeldung zu 
übermittelnden Informationen genau zu bestimmen.

(3) Es obliegt den Anmeldern, die Kommission wahrheitsgemäß und vollständig über die Tatsachen und Umstände zu 
unterrichten, die für den Erlass eines Beschlusses über den angemeldeten Zusammenschluss von Bedeutung sind.

(4) Ferner gewährt die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 den beteiligten Unternehmen das Recht, vor der Anmeldung in 
einem begründeten Antrag um eine Verweisung der Sache von einem oder mehreren Mitgliedstaaten an die 
Kommission oder umgekehrt zu ersuchen, wenn der Zusammenschluss die Voraussetzungen der genannten 
Verordnung erfüllt. Es ist wichtig, dass die Kommission und die zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten über ausreichende Informationen verfügen, um binnen einer kurzen Frist darüber zu entscheiden, 
ob eine Verweisung erfolgen sollte. Deswegen sollte der begründete Antrag auf Verweisung bestimmte 
Informationen zu diesem Punkt enthalten.

(5) Um die Prüfung von Anmeldungen, begründeten Anträgen und Informationen zu Verpflichtungen zu vereinfachen 
und zu beschleunigen, sollten standardisierte Formulare verwendet werden. Diese Formulare sind dieser 
Verordnung als Anhänge beigefügt. Es ist möglich, dass sich das Format der Anhänge dieser Verordnung ändert und 
die entsprechenden Formulare durch elektronische Formulare ersetzt werden, in denen die gleichen Informationen 
verlangt werden.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. L 133 vom 30.4.2004, S. 1.
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(6) Da mit der Anmeldung die in der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 vorgesehenen gesetzlichen Fristen in Gang gesetzt 
werden, sollten auch die für diese Fristen geltenden Bedingungen und der Zeitpunkt des Fristbeginns festgelegt 
werden.

(7) Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Regeln für die Berechnung der in der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
vorgesehenen Fristen festgelegt werden. Dabei sollten insbesondere der Beginn und das Ende der Fristen sowie die 
ihren Lauf hemmenden Umstände bestimmt werden, wobei die Erfordernisse zu berücksichtigen sind, die sich aus 
dem außergewöhnlich engen Zeitrahmen für die Fusionskontrollverfahren ergeben.

(8) Die Vorschriften über Verfahren der Kommission nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 sollten in einer Weise 
gestaltet werden, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör und die Verteidigungsrechte in vollem Umfang gewahrt 
werden. Zu diesem Zweck unterscheidet die Kommission zwischen den Anmeldern, den anderen an dem 
Zusammenschlussvorhaben Beteiligten, Dritten und den Beteiligten, an die die Kommission einen Beschluss zur 
Verhängung einer Geldbuße oder eines Zwangsgelds zu richten beabsichtigt.

(9) Die Kommission sollte den Anmeldern und anderen an dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten auf deren 
Wunsch bereits vor der Anmeldung Gelegenheit zu informellen und streng vertraulichen Gesprächen über den 
beabsichtigten Zusammenschluss geben. Außerdem sollte die Kommission nach der Anmeldung in engem Kontakt 
mit diesen Beteiligten bleiben, soweit dies erforderlich ist, um etwaige praktische oder rechtliche Probleme, die sie 
bei einer ersten Prüfung des Falls entdeckt hat, mit ihnen zu erörtern und wenn möglich im gegenseitigen 
Einvernehmen zu lösen.

(10) Entsprechend dem Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte sollten die Anmelder Gelegenheit haben, sich zu 
allen Beschwerdepunkten zu äußern, welche die Kommission in ihrem Beschluss in Betracht ziehen will. Den 
anderen an dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten sollten die Beschwerdepunkte der Kommission ebenfalls 
mitgeteilt werden, und ihnen sollte Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

(11) Auch Dritte, die ein hinreichendes Interesse nachweisen, sollten Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, falls sie 
einen entsprechenden schriftlichen Antrag stellen.

(12) Alle zur Stellungnahme berechtigten Personen sollten sich sowohl in ihrem eigenen Interesse als auch im Interesse 
eines ordentlichen Verfahrens schriftlich äußern, unbeschadet ihres Rechts, gegebenenfalls eine mündliche 
Anhörung zu beantragen, die das schriftliche Verfahren ergänzt. In Eilfällen sollte die Kommission jedoch die 
Möglichkeit haben, sofort eine mündliche Anhörung der Anmelder, anderer Beteiligter oder Dritter durchzuführen.

(13) Es ist festzulegen, welche Rechte den Personen zustehen, die angehört werden sollen, inwieweit ihnen Einsicht in die 
Kommissionsakte gewährt werden sollte und unter welchen Voraussetzungen Vertretung und Beistand zulässig sind.

(14) Gewährt die Kommission Akteneinsicht, sollte sie den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen 
Informationen sicherstellen. Die Kommission sollte von den Unternehmen, die Unterlagen oder Erklärungen 
vorgelegt haben, die Kenntlichmachung vertraulicher Informationen verlangen können.

(15) Damit die Kommission Verpflichtungen, die von den Anmeldern angeboten werden, um einen Zusammenschluss 
mit dem Binnenmarkt vereinbar zu machen, ordnungsgemäß prüfen und die erforderliche Konsultierung mit den 
anderen Beteiligten, Dritten und den Behörden der Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 gewährleisten kann, sollten das Verfahren und die Fristen für die Vorlage der Verpflichtungszusagen 
festgelegt werden.

(16) Die Übermittlung von Unterlagen an die und von der Kommission sollte grundsätzlich auf elektronischem Wege 
erfolgen, wobei den Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien und den 
Umweltauswirkungen solcher Übermittlungen Rechnung zu tragen ist. Dies gilt insbesondere für Anmeldungen, 
begründete Anträge, Erwiderungen auf die von der Kommission an die Anmelder gerichteten Beschwerdepunkte 
sowie Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Diese Verordnung gilt für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, die nach der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 durchgeführt wird.

KAPITEL II

ANMELDUNGEN UND ANDERE VORLAGEN

Artikel 2

Anmeldebefugnis

(1) Anmeldungen sind von den in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Personen oder 
Unternehmen vorzulegen.

(2) Wenn bevollmächtigte externe Vertreter von Personen oder Unternehmen die Anmeldung unterzeichnen, müssen sie 
ihre Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.

Artikel 3

Vorlage von Anmeldungen

(1) Für Anmeldungen ist das Formular CO in Anhang I zu verwenden. Unter den in Anhang II aufgeführten 
Voraussetzungen können Anmeldungen unter Verwendung des in dem Anhang enthaltenen Vereinfachten Formulars CO 
vorgelegt werden. Bei gemeinsamen Anmeldungen ist ein einziges Formular zu verwenden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Formulare und sämtliche sachdienlichen Unterlagen sind der Kommission im Einklang 
mit Artikel 22 und unter Berücksichtigung der von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 
Hinweise zu übermitteln.

(3) Die Anmeldungen sind in einer der Amtssprachen der Union abzufassen. Diese Sprache ist für die Anmelder zugleich 
die Verfahrenssprache — auch für spätere Verfahren bezüglich desselben Zusammenschlusses. Sachdienliche Unterlagen 
sind in der Originalsprache einzureichen. Ist die Originalsprache eines Dokuments keine der Amtssprachen der Union, so 
ist eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beizufügen.

(4) Anmeldungen nach Artikel 57 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können auch in einer der 
Amtssprachen der EFTA-Staaten oder der Arbeitssprache der EFTA-Überwachungsbehörde vorgelegt werden. Handelt es 
sich bei der für die Anmeldung gewählten Sprache nicht um eine Amtssprache der Union, haben die Anmelder sämtlichen 
Unterlagen eine Übersetzung in eine der Amtssprachen der Union beizufügen. Die für die Übersetzung gewählte Sprache 
wird von der Kommission als Verfahrenssprache gegenüber den Anmeldern verwendet.

Artikel 4

Erforderliche Angaben und Unterlagen

(1) Die Anmeldungen müssen alle Angaben enthalten und alle Unterlagen umfassen, die in den einschlägigen 
Formularen der Anhänge I und II verlangt werden. Die Angaben müssen richtig und vollständig sein.
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(2) Die Kommission kann die Anmelder auf schriftlichen Antrag hin von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter 
Informationen in der Anmeldung einschließlich bestimmter Unterlagen oder von anderen in den Anhängen I und II 
festgelegten Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder Anforderungen 
für die Prüfung des Falls nicht notwendig ist.

(3) Die Kommission bestätigt den Anmeldern oder ihren Vertretern unverzüglich schriftlich den Eingang der 
Anmeldung und jeder Antwort auf ein Schreiben der Kommission nach Artikel 5 Absätze 2 und 3.

Artikel 5

Wirksamwerden der Anmeldung

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4 werden Anmeldungen am Tag ihres Eingangs bei der Kommission wirksam.

(2) Sind die in der Anmeldung enthaltenen Angaben oder Unterlagen in einem wesentlichen Punkt unvollständig, so teilt 
die Kommission dies den Anmeldern oder ihren Vertretern umgehend schriftlich mit. In diesem Fall wird die Anmeldung 
am Tag des Eingangs der vollständigen Informationen bei der Kommission wirksam.

(3) Werden nach der Anmeldung wesentliche Änderungen des beschriebenen Sachverhalts oder neue Informationen 
bekannt, die den Anmeldern bekannt sind oder bekannt sein müssten und die anmeldepflichtig gewesen wären, wenn sie 
zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt gewesen wären, so sind diese Änderungen und neuen Informationen der 
Kommission unverzüglich mitzuteilen. Wenn diese Änderungen oder neuen Informationen erhebliche Auswirkungen auf 
die Beurteilung des Zusammenschlusses haben könnten, kann die Kommission den Tag des Eingangs der entsprechenden 
Informationen als den Tag ansehen, an dem die Anmeldung wirksam geworden ist. Die Kommission setzt die Anmelder 
oder ihre Vertreter hiervon umgehend schriftlich in Kenntnis.

(4) Für die Zwecke dieses Artikels sind unrichtige oder irreführende Angaben unbeschadet des Artikels 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 als unvollständige Angaben anzusehen.

(5) Wenn die Kommission die erfolgte Anmeldung nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
veröffentlicht, gibt sie den Tag des Eingangs der Anmeldung an. Wird die Anmeldung infolge der Anwendung von 
Absatz 2, 3 oder 4 des vorliegenden Artikels später als zu dem in der Veröffentlichung genannten Zeitpunkt wirksam, so 
gibt die Kommission diesen späteren Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung wirksam wird, in einer weiteren Veröffentlichung 
bekannt.

Artikel 6

Besondere Bestimmungen über begründete Anträge, Ergänzungen und Bestätigungen

(1) Begründete Anträge im Sinne des Artikels 4 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 müssen die in 
Anhang III der vorliegenden Verordnung aufgeführten Angaben und Unterlagen enthalten. Die Angaben müssen richtig 
und vollständig sein.

(2) Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 und Artikel 3 Absätze 2, 3 und 4, Artikel 4, Artikel 5 Absätze 1 bis 4 sowie 
Artikel 22 der vorliegenden Verordnung gelten entsprechend für begründete Anträge im Sinne des Artikels 4 Absätze 4 
und 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004.

(3) Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 und Artikel 3 Absätze 2, 3 und 4, Artikel 4, Artikel 5 Absätze 1 bis 4 sowie 
Artikel 22 der vorliegenden Verordnung gelten entsprechend für Ergänzungen von Anmeldungen und Bestätigungen im 
Sinne des Artikels 10 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004.
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KAPITEL III

FRISTEN

Artikel 7

Beginn der Fristen

Fristen beginnen am ersten Arbeitstag im Sinne des Artikels 24 der vorliegenden Verordnung, der auf den Vorgang folgt, auf 
den sich die einschlägige Bestimmung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bezieht.

Artikel 8

Ende der Fristen

(1) Eine in Arbeitstagen bemessene Frist endet mit Ablauf des letzten Arbeitstages dieser Frist.

(2) Eine von der Kommission auf einen bestimmten Kalendertag festgesetzte Frist endet mit Ablauf dieses Kalendertages.

Artikel 9

Fristhemmung

(1) Die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen 
werden bei Beschlüssen, die die Kommission nach Artikel 11 Absatz 3 oder Artikel 13 Absatz 4 der genannten 
Verordnung zu erlassen hat, gehemmt, wenn

a) eine Auskunft, welche die Kommission nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 von einem der 
Anmelder oder einem anderen Beteiligten im Sinne des Artikels 11 der vorliegenden Verordnung verlangt hat, 
innerhalb der von der Kommission festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt worden ist;

b) eine Auskunft, welche die Kommission nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 von einem Dritten 
verlangt hat, innerhalb der von der Kommission festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt worden ist und 
dies auf Umstände zurückzuführen ist, für die einer der Anmelder oder der anderen Beteiligten im Sinne des 
Artikels 11 der vorliegenden Verordnung verantwortlich ist;

c) einer der Anmelder oder ein anderer Beteiligter im Sinne des Artikels 11 der vorliegenden Verordnung sich weigert, eine 
nach Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 von der Kommission als erforderlich angesehene 
Nachprüfung zu dulden oder bei ihrer Durchführung nach Maßgabe des Artikels 13 Absatz 2 der genannten 
Verordnung mitzuwirken;

d) die Anmelder es unterlassen haben, die Kommission von Änderungen des in der Anmeldung beschriebenen 
Sachverhalts oder von neuen Informationen der in Artikel 5 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung bezeichneten Art 
zu unterrichten.

(2) Die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen 
werden gehemmt, wenn die Kommission einen Beschluss nach Artikel 11 Absatz 3 der genannten Verordnung zu erlassen 
hat, ohne zuvor auf ein einfaches Auskunftsverlangen zurückzugreifen, sofern sie dazu durch Umstände veranlasst wird, für 
die ein an dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen verantwortlich ist.

(3) Die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen 
werden während der folgenden Zeiträume gehemmt:

a) in den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen: zwischen dem Ende der im einfachen Auskunftsverlangen 
festgesetzten Frist und dem Eingang der vollständigen und richtigen durch Beschluss angeforderten Auskunft oder dem 
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den Anmeldern mitteilt, dass die verlangte Auskunft angesichts der Ergebnisse ihrer 
laufenden Untersuchung oder der Marktentwicklungen nicht mehr erforderlich ist;
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b) in den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fällen: zwischen dem gescheiterten Nachprüfungsversuch und der 
Beendigung der durch Beschluss angeordneten Nachprüfung oder dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission den 
Anmeldern mitteilt, dass die angeordnete Nachprüfung angesichts der Ergebnisse ihrer laufenden Untersuchung oder 
der Marktentwicklungen nicht mehr erforderlich ist;

c) in den in Absatz 1 Buchstabe d genannten Fällen: zwischen dem Eintritt der Änderung des beschriebenen Sachverhalts 
und dem Eingang der vollständigen und richtigen Auskunft;

d) in den in Absatz 2 genannten Fällen: zwischen dem Ende der in dem Beschluss festgesetzten Frist und dem Eingang der 
vollständigen und richtigen durch Beschluss angeforderten Auskunft oder dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission den 
Anmeldern mitteilt, dass die verlangte Auskunft angesichts der Ergebnisse ihrer laufenden Untersuchung oder der 
Marktentwicklungen nicht mehr erforderlich ist.

(4) Die Hemmung der Frist beginnt mit dem Arbeitstag, der auf den Tag der Entstehung des Hemmnisses folgt. Sie endet 
mit dem Ablauf des Tages, an dem das Hemmnis beseitigt wird. Ist dieser Tag kein Arbeitstag, so endet die Hemmung der 
Frist mit dem Ablauf des folgenden Arbeitstages.

(5) Die Kommission verarbeitet innerhalb einer angemessenen Frist alle Daten, die sie im Rahmen ihrer Untersuchung 
erhalten hat und die es ihr ermöglichen könnten, zu der Einschätzung zu gelangen, dass die verlangte Auskunft oder 
angeordnete Nachprüfung im Sinne des Absatzes 3 Buchstaben a, b und d nicht mehr erforderlich ist.

Artikel 10

Einhaltung der Fristen

(1) Die in Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 4, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 22 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen werden eingehalten, wenn die Kommission den jeweiligen Beschluss 
vor Fristablauf erlässt.

(2) Die in Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 und Absatz 5 Unterabsatz 3, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 1 
Unterabsatz 2 und Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen werden von dem 
betreffenden Mitgliedstaat eingehalten, wenn dieser vor Fristablauf die Kommission schriftlich unterrichtet bzw. den 
schriftlichen Antrag einreicht oder sich diesem anschließt.

(3) Die in Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannte Frist ist gewahrt, wenn die zuständige 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats die beteiligten Unternehmen vor Fristablauf nach den in dem genannten Artikel 
festgelegten Bestimmungen unterrichtet.

KAPITEL IV

WAHRNEHMUNG DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES GEHÖR UND ANHÖRUNGEN

Artikel 11

Anzuhörende

Im Hinblick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 wird 
unterschieden zwischen

a) Anmeldern, d. h. den Personen oder Unternehmen, die eine Anmeldung nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 vorlegen;

b) anderen Beteiligten, d. h. den an dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten, die keine Anmelder sind, wie der 
Verkäufer und das Zielunternehmen des Zusammenschlusses;
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c) Dritten, d. h. natürlichen oder juristischen Personen einschließlich Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, sofern 
diese ein hinreichendes Interesse im Sinne des Artikels 18 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 darlegen 
können; ein derartiges Interesse können insbesondere darlegen:

i) die Mitglieder der Aufsichts- oder Leitungsorgane der beteiligten Unternehmen oder die anerkannten Vertreter ihrer 
Arbeitnehmer,

ii) Verbraucherverbände, wenn das Zusammenschlussvorhaben von Endverbrauchern genutzte Waren oder 
Dienstleistungen betrifft;

d) den Beteiligten, bezüglich derer die Kommission den Erlass eines Beschlusses nach Artikel 14 oder 15 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 beabsichtigt.

Artikel 12

Beschlüsse über den Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 zu 
erlassen, der einen oder mehrere Beteiligte beschwert, so teilt sie den Anmeldern und anderen Beteiligten ihre 
Beschwerdepunkte schriftlich mit und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(2) Hat die Kommission einen Beschluss im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels gemäß Artikel 18 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 vorläufig erlassen, ohne den Anmeldern und anderen Beteiligten zuvor Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben zu haben, so übermittelt sie ihnen unverzüglich den vollen Wortlaut des vorläufigen Beschlusses 
und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

Im Anschluss an die Stellungnahme der Anmelder und anderen Beteiligten erlässt die Kommission einen abschließenden 
Beschluss, mit dem sie den vorläufigen Beschluss aufhebt, ändert oder bestätigt. Haben der Anmelder und die anderen 
Beteiligten sich innerhalb der ihnen gesetzten Frist nicht schriftlich geäußert, so wird der vorläufige Beschluss der 
Kommission mit dem Ablauf dieser Frist zu einem abschließenden Beschluss.

Artikel 13

Beschlüsse in der Hauptsache

(1) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absätze 2 bis 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 zu erlassen, so führt sie vor der Anhörung des Beratenden Ausschusses eine Anhörung der Beteiligten 
nach Artikel 18 Absätze 1 und 3 der genannten Verordnung durch.

Artikel 12 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung gilt entsprechend, wenn die Kommission in Anwendung des Artikels 18 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 einen vorläufigen Beschluss nach Artikel 8 Absatz 5 der genannten 
Verordnung erlassen hat.

(2) Die Kommission teilt den Anmeldern die Beschwerdepunkte schriftlich in einer Mitteilung der Beschwerdepunkte 
mit. Nach Übermittlung der Mitteilung der Beschwerdepunkte kann die Kommission eine oder mehrere ergänzende 
Mitteilungen der Beschwerdepunkte an die Anmelder richten, wenn sie neue Beschwerdepunkte erheben oder die zuvor 
erhobenen Beschwerdepunkte wesentlich ändern möchte.

In der Mitteilung der Beschwerdepunkte setzt die Kommission den Anmeldern eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

Die Kommission unterrichtet andere Beteiligte schriftlich über die Beschwerdepunkte im Sinne des Unterabsatzes 1 und 
setzt eine Frist, innerhalb derer diese schriftlich Stellung nehmen können.

Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der von ihr gesetzten Frist erhaltene Stellungnahmen zu 
berücksichtigen.
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(3) In ihren schriftlichen Stellungnahmen können die Beteiligten, an die die Beschwerdepunkte gerichtet oder die davon 
in Kenntnis gesetzt wurden, alle relevanten Tatsachen vortragen; zum Nachweis der vorgetragenen Tatsachen fügen sie alle 
relevanten Unterlagen bei. Sie können der Kommission auch die Anhörung von Personen vorschlagen, die die 
vorgetragenen Tatsachen bestätigen können. Sie übermitteln der Kommission ihre Stellungnahmen im Einklang mit 
Artikel 22 und unter Berücksichtigung der von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 
Hinweise. Die Kommission leitet Kopien dieser schriftlichen Stellungnahmen unverzüglich an die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten weiter.

(4) Nach Übermittlung einer Mitteilung der Beschwerdepunkte kann die Kommission ein Sachverhaltsschreiben an die 
Anmelder richten, in dem sie diese über zusätzliche oder neue Tatsachen oder Beweismittel informiert, die die Kommission 
zur Untermauerung der bereits erhobenen Beschwerdepunkte verwenden möchte.

In dem Sachverhaltsschreiben setzt die Kommission den Anmeldern eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(5) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Artikel 14 oder Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 zu 
erlassen, so hört sie nach Artikel 18 Absätze 1 und 3 der genannten Verordnung vor der Anhörung des Beratenden 
Ausschusses diejenigen Beteiligten an, in Bezug auf die ein Beschluss erlassen werden soll.

Das Verfahren nach Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 sowie den Absätzen 3 und 4 gilt entsprechend.

Artikel 14

Mündliche Anhörungen

(1) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 gibt die Kommission den Anmeldern, die dies in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt haben, die 
Gelegenheit, ihre Argumente in einer mündlichen Anhörung vorzutragen. Sie kann ihnen auch in anderen 
Verfahrensstadien die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen.

(2) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 gibt die Kommission auch den anderen Beteiligten, die dies in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt 
haben, die Gelegenheit, ihre Argumente in einer mündlichen Anhörung vorzutragen. Sie kann ihnen auch in anderen 
Verfahrensstadien die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen.

(3) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 14 oder 15 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 gibt die Kommission 
Beteiligten, gegen die sie Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen beabsichtigt, die Gelegenheit, ihre Argumente in 
einer mündlichen Anhörung vorzutragen, wenn sie dies in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt haben. Sie kann 
ihnen auch in anderen Verfahrensstadien die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen.

Artikel 15

Durchführung mündlicher Anhörungen

(1) Der Anhörungsbeauftragte führt mündliche Anhörungen in voller Unabhängigkeit durch.

(2) Die Kommission lädt die anzuhörenden Personen zu einer mündlichen Anhörung an einem von ihr festgesetzten 
Termin ein.

(3) Die Kommission lädt die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Teilnahme an allen mündlichen Anhörungen 
ein.

(4) Die geladenen Personen erscheinen persönlich oder werden durch ihre gesetzlichen oder satzungsgemäßen Vertreter 
vertreten. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen können sich auch durch einen ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen, bei dem es sich um einen ihrer fest angestellten Mitarbeiter handeln muss.

(5) Die von der Kommission anzuhörenden Personen können ihre Rechtsberater oder andere vom Anhörungs
beauftragten zugelassene qualifizierte und ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen hinzuziehen.
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(6) Mündliche Anhörungen sind nicht öffentlich. Jede Person kann allein oder in Anwesenheit anderer geladener 
Personen gehört werden; dabei ist den berechtigten Interessen der Unternehmen am Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse 
und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

(7) Der Anhörungsbeauftragte kann allen Anzuhörenden im Sinne des Artikels 11, den Dienststellen der Kommission 
und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gestatten, während der mündlichen Anhörung Fragen zu stellen.

(8) Der Anhörungsbeauftragte kann eine vorbereitende Sitzung mit den Anzuhörenden und den Dienststellen der 
Kommission abhalten, um den reibungslosen Ablauf der mündlichen Anhörung zu erleichtern.

(9) Die Aussagen jeder angehörten Person werden aufgezeichnet. Die Aufzeichnung der Anhörung wird den Personen, 
die an der Anhörung teilgenommen haben, auf Antrag zur Verfügung gestellt. Dabei ist den berechtigten Interessen der 
Unternehmen am Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

Artikel 16

Anhörung Dritter

(1) Beantragen Dritte ihre Anhörung, so unterrichtet die Kommission sie schriftlich über Art und Gegenstand des 
Verfahrens und setzt ihnen eine Frist zur Stellungnahme.

(2) Ist eine Mitteilung der Beschwerdepunkte oder eine ergänzende Mitteilung der Beschwerdepunkte ergangen, so kann 
die Kommission Dritten eine nichtvertrauliche Fassung dieser Mitteilungen übermitteln oder sie auf andere geeignete Weise 
über Art und Gegenstand des Verfahrens unterrichten. Zu diesem Zweck machen die Anmelder innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung der Beschwerdepunkte bzw. der ergänzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte 
alle darin enthaltenen Informationen kenntlich, die sie nach Artikel 18 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3 als vertraulich 
betrachten. Die Kommission übermittelt Dritten nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 eine nichtvertrauliche Fassung 
der Beschwerdepunkte nur für die Zwecke des einschlägigen Verfahrens. Die Dritten müssen der Nutzungsbeschränkung 
vor Erhalt der nichtvertraulichen Fassung der Beschwerdepunkte zustimmen.

Ist keine Mitteilung der Beschwerdepunkte ergangen, so ist die Kommission nicht verpflichtet, Dritten im Sinne des 
Absatzes 1 Informationen zu übermitteln, die über Art und Gegenstand des Verfahrens hinausgehen.

(3) Die Dritten im Sinne des Absatzes 1 legen ihre schriftlichen Stellungnahmen innerhalb der festgesetzten Frist vor. 
Die Kommission kann diesen Dritten, sofern sie es in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt haben, gegebenenfalls 
Gelegenheit zur Teilnahme an einer Anhörung geben. Sie kann diesen Dritten auch in anderen Fällen die Gelegenheit 
geben, mündlich Stellung zu nehmen.

(4) Die Kommission kann jede andere natürliche oder juristische Person auffordern, ihre Argumente schriftlich und 
mündlich, auch in einer mündlichen Anhörung, vorzutragen.

KAPITEL V

AKTENEINSICHT UND UMGANG MIT VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Artikel 17

Akteneinsicht und Verwendung von Unterlagen

(1) Die Kommission gewährt den Beteiligten, an die sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, auf Antrag 
Einsicht in die Verfahrensakte, um ihre Verteidigungsrechte zu gewährleisten. Die Akteneinsicht wird gewährt, nachdem 
die Kommission den Anmeldern die Mitteilung der Beschwerdepunkte bekannt gegeben hat.
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(2) Die Kommission gewährt auch den anderen Beteiligten, denen die Beschwerdepunkte mitgeteilt wurden, auf Antrag 
Einsicht in die Verfahrensakte, soweit dies zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme erforderlich ist.

(3) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind

a) vertrauliche Informationen,

b) interne Unterlagen der Kommission,

c) interne Unterlagen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten,

d) Schriftverkehr zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten,

e) Schriftverkehr zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten untereinander sowie

f) Schriftverkehr zwischen der Kommission und anderen Wettbewerbsbehörden.

(4) Die durch Akteneinsicht nach diesem Artikel erhaltenen Unterlagen dürfen nur für die Zwecke des Verfahrens nach 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 verwendet werden.

Artikel 18

Umgang mit vertraulichen Informationen

(1) Informationen — einschließlich Unterlagen — werden von der Kommission nicht weitergegeben oder zugänglich 
gemacht, soweit

a) sie Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten und

b) ihre Preisgabe für die Zwecke des Verfahrens von der Kommission nicht für erforderlich gehalten wird.

(2) Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, die nach den Artikeln 12, 13 bzw. 16 der vorliegenden 
Verordnung Stellung nehmen oder nach Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 Auskünfte erteilen oder der 
Kommission zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge desselben Verfahrens weitere Informationen übermitteln, müssen die 
Informationen, die sie als vertraulich erachten, unter Angabe der Gründe klar kennzeichnen und innerhalb der von der 
Kommission festgesetzten Frist eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung vorlegen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann die Kommission von den in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
genannten Personen, Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, die nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
Unterlagen oder Erklärungen vorlegen oder vorgelegt haben, verlangen, dass sie die Unterlagen bzw. die Teile davon, die 
ihrer Ansicht nach Geschäftsgeheimnisse oder andere sie betreffende vertrauliche Informationen enthalten, kenntlich 
machen und die Unternehmen nennen, denen gegenüber diese Unterlagen als vertraulich anzusehen sind.

Die Kommission kann von den in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Personen, Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen zudem verlangen, dass sie alle Teile einer Mitteilung der Beschwerdepunkte, einer 
Zusammenfassung der Sache oder eines von der Kommission erlassenen Beschlusses kennzeichnen, die ihrer Auffassung 
nach Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Werden bestimmte Informationen als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich gekennzeichnet, so begründen die 
betreffenden Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen diese Kennzeichnung und übermitteln der 
Kommission innerhalb der von dieser festgesetzten Frist eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung.

(4) Kommen Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen den Absätzen 2 und 3 nicht nach, so kann die 
Kommission davon ausgehen, dass die betreffenden Unterlagen bzw. Erklärungen keine vertraulichen Informationen 
enthalten.
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KAPITEL VI

VERPFLICHTUNGSZUSAGEN DER BETEILIGTEN UNTERNEHMEN

Artikel 19

Frist für die Vorlage von Verpflichtungszusagen

(1) Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
sind der Kommission binnen 20 Arbeitstagen ab dem Tag des Eingangs der Anmeldung vorzulegen.

(2) Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
sind der Kommission binnen 65 Arbeitstagen ab dem Tag der Einleitung des Verfahrens vorzulegen.

Wenn die beteiligten Unternehmen zunächst innerhalb von weniger als 55 Arbeitstagen ab dem Tag der Einleitung des 
Verfahrens Verpflichtungszusagen übermitteln, dann aber 55 oder mehr Arbeitstage nach diesem Tag eine geänderte 
Fassung der Verpflichtungszusagen vorlegen, gelten die geänderten Verpflichtungszusagen für die Zwecke des Artikels 10 
Absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 als neue Verpflichtungszusagen.

Wird die Frist für den Erlass eines Beschlusses nach Artikel 8 Absätze 1 bis 3 gemäß Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 verlängert, so verlängert sich die Frist von 65 Arbeitstagen für die Vorlage von Verpflich
tungszusagen automatisch um die gleiche Anzahl von Arbeitstagen.

Unter außergewöhnlichen Umständen kann die Kommission Verpflichtungszusagen auch nach Ablauf der in diesem 
Artikel festgelegten Vorlagefrist akzeptieren. Bei der Entscheidung darüber, ob die Kommission unter solchen Umständen 
die Verpflichtungszusagen akzeptiert, berücksichtigt sie insbesondere, dass die Anforderungen des Artikels 19 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 erfüllt werden müssen.

(3) Die Artikel 7, 8 und 9 gelten entsprechend.

Artikel 20

Verfahren für die Vorlage von Verpflichtungszusagen

(1) Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 sind der Kommission im Einklang mit Artikel 22 und unter Berücksichtigung der von der 
Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Hinweise vorzulegen. Die Kommission leitet diese 
Verpflichtungszusagen unverzüglich an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten weiter.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 festgelegten Anforderungen müssen die beteiligten Unternehmen gleichzeitig mit 
Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 bzw. Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 die im 
Formular RM (siehe Anhang IV dieser Verordnung) verlangten Angaben im Einklang mit Artikel 22 und unter 
Berücksichtigung der von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Hinweise übermitteln. Die 
Angaben müssen richtig und vollständig sein.

Artikel 4 gilt entsprechend für das zusammen mit den Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 übermittelte Formular RM.

(3) Wenn die beteiligten Unternehmen Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 anbieten, machen sie gleichzeitig Informationen, die sie für vertraulich halten, unter Angabe der Gründe 
eindeutig kenntlich und legen eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung vor.

(4) Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 sind von 
den Anmeldern sowie von allen anderen Beteiligten, denen daraus Pflichten entstehen, zu unterzeichnen.
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(5) Nach Erlass eines Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
wird auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission unverzüglich eine nichtvertrauliche Fassung der 
Verpflichtungen veröffentlicht. Zu diesem Zweck übermitteln die Anmelder der Kommission innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Erlass des Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 eine nichtvertrauliche Fassung der Verpflichtungen.

Artikel 21

Treuhänder

(1) Die Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 können die Bestellung eines oder mehrerer unabhängiger Treuhänder auf Kosten der 
beteiligten Unternehmen umfassen; die Treuhänder unterstützen die Kommission dabei, die Einhaltung der 
Verpflichtungen durch die Beteiligten zu überwachen, oder setzen die Verpflichtungen um. Die Treuhänder können von 
der Kommission oder nach Genehmigung durch die Kommission von den Beteiligten bestellt werden. Die Treuhänder 
erfüllen ihre Aufgaben unter der Aufsicht der Kommission.

(2) Die Kommission kann ihren Beschluss nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 an Bedingungen oder Auflagen in Bezug auf die Treuhänder nach Absatz 1 knüpfen.

KAPITEL VII

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 22

Übermittlung und Unterzeichnung von Unterlagen

(1) Die Übermittlung von Unterlagen an die und von der Kommission erfolgt auf elektronischem Wege, es sei denn, die 
Kommission stimmt ausnahmsweise dem Rückgriff auf eine andere, in den Absätzen 6 und 7 genannte Übermittlungsart 
zu.

(2) Wenn eine Unterschrift erforderlich ist, müssen auf elektronischem Wege übermittelte Unterlagen mindestens eine 
qualifizierte elektronische Signatur (QES) tragen, die den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (3) („eIDAS- 
Verordnung“) in der jeweils aktuellen Fassung entspricht.

(3) Detaillierte technische Spezifikationen zu den Übermittlungsarten und Unterzeichnungsmöglichkeiten werden im 
Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission veröffentlicht.

(4) Mit Ausnahme der in den Anhängen I, II und III enthaltenen Formulare gelten alle der Kommission an einem 
Arbeitstag elektronisch übermittelten Unterlagen als an dem Tag eingegangen, an dem sie abgeschickt wurden, sofern aus 
dem Zeitstempel einer automatischen Empfangsbestätigung hervorgeht, dass sie an diesem Tag eingegangen sind. In den 
Anhängen I, II oder III enthaltene Formulare, die der Kommission an einem Arbeitstag elektronisch übermittelt werden, 
gelten als an dem Tag eingegangen, an dem sie abgeschickt wurden, sofern aus dem Zeitstempel einer automatischen 
Empfangsbestätigung hervorgeht, dass sie an diesem Tag vor oder während der auf der Website der GD Wettbewerb 
angegebenen Öffnungszeiten eingegangen sind. In den Anhängen I, II oder III enthaltene Formulare, die der Kommission 
an einem Arbeitstag nach den auf der Website der GD Wettbewerb angegebenen Öffnungszeiten elektronisch übermittelt 
werden, gelten als am folgenden Arbeitstag eingegangen. Alle Unterlagen, die der Kommission außerhalb eines 
Arbeitstages elektronisch übermittelt werden, gelten als am folgenden Arbeitstag eingegangen.

(3) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).
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(5) Unterlagen, die der Kommission elektronisch übermittelt werden, gelten als nicht eingegangen, wenn die Unterlagen 
oder Teile davon

a) unbrauchbar (beschädigt) sind,

b) Viren, Schadsoftware oder andere Bedrohungen enthalten oder

c) elektronische Signaturen enthalten, deren Gültigkeit von der Kommission nicht überprüft werden kann.

In diesen Fällen unterrichtet die Kommission den Absender unverzüglich.

(6) Unterlagen, die der Kommission per Einschreiben übermittelt werden, gelten als an dem Tag eingegangen, an dem sie 
an der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Anschrift eingegangen sind. Diese Anschrift wird auch auf der 
Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission angegeben.

(7) Unterlagen, die eigenhändig bei der Kommission abgegeben werden, gelten als an dem Tag eingegangen, an dem sie 
an der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Anschrift eingegangen sind, sofern von der Kommission eine 
Empfangsbestätigung dafür ausgestellt wird. Diese Anschrift wird auch auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb 
der Kommission angegeben.

Artikel 23

Festsetzung von Fristen

(1) Bei der Festsetzung der in Artikel 12 Absätze 1 und 2, Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 1 genannten 
Fristen trägt die Kommission der Dringlichkeit des Falls sowie dem für die Ausarbeitung der Stellungnahmen 
erforderlichen Zeitaufwand der Anmelder, anderen Beteiligten oder Dritten Rechnung. Die Kommission berücksichtigt 
auch die gesetzlichen Feiertage in dem Land, in dem die Anmelder, anderen Beteiligten oder Dritten ansässig sind.

(2) Die Fristen sind auf einen bestimmten Kalendertag festzusetzen.

Artikel 24

Arbeitstage

„Arbeitstage“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 und der vorliegenden Verordnung sind alle Tage mit Ausnahme 
der Samstage, der Sonntage und der Feiertage der Kommission, welche vor Beginn jeden Jahres im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gegeben werden.

Artikel 25

Aufhebung und Übergangsbestimmungen

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 wird unbeschadet des Absatzes 2 mit Wirkung vom 1. September 2023
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 gilt weiterhin für Zusammenschlüsse, die unter die Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 fallen und spätestens am 31. August 2023 angemeldet wurden.

Artikel 26

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20. April 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG I 

FORMULAR ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES NACH DER VERORDNUNG (EG) 
Nr. 139/2004 DES RATES 

(FORMULAR CO) 

EINFÜHRUNG

A. Zweck des Formulars CO

(1) Im Formular CO ist aufgeführt, welche Informationen die Anmelder bei der Anmeldung einer Fusion, einer 
Übernahme oder eines sonstigen Zusammenschlusses der Europäischen Kommission übermitteln müssen. Die 
Fusionskontrolle der Europäischen Union ist in der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) sowie in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (2) (im Folgenden 
„Durchführungsverordnung“) geregelt, zu der dieses Formular CO einen Anhang bildet. Zu beachten sind auch die 
entsprechenden Bestimmungen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (3) („EWR-Abkommen“).

B. Vorabkontakte und Anträge auf Befreiung

1. Art der im Formular CO verlangten Angaben

(2) Im Formular CO sind folgende Angaben zu machen:

a) grundlegende Angaben, die grundsätzlich für die Beurteilung aller Zusammenschlüsse erforderlich sind 
(Abschnitte 1 bis 10),

b) Angaben zu Effizienzvorteilen (Abschnitt 11),

c) Angaben, die bei Beteiligung von Gemeinschaftsunternehmen zu machen sind (Abschnitt 12).

(3) Die in den Abschnitten 1 bis 10 verlangten Angaben müssen grundsätzlich in allen Fällen gemacht werden und 
sind daher Voraussetzung für die Vollständigkeit der Anmeldung. In Abschnitt 11 werden Angaben zu Effizienz
vorteilen des angemeldeten Zusammenschlusses verlangt, die die Anmelder machen können, wenn sie wünschen, 
dass die Kommission etwaige Effizienzvorteile von vornherein berücksichtigt. Bei Beteiligung von Gemeinschafts
unternehmen sind die in Abschnitt 12 verlangten Angaben erforderlich und Voraussetzung für die Vollständigkeit 
der Anmeldung.

2. Informationen, die nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind

(4) Unter außergewöhnlichen Umständen sind bestimmte in diesem Formular CO verlangte Informationen den 
Anmeldern eventuell ganz oder teilweise nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich (z. B. Informationen über 
Zielunternehmen im Falle einer feindlichen Übernahme). In diesem Fall können die Anmelder bei der Kommission 
beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von anderen Anforderungen des 
Formulars CO bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den Hinweisen in 
Abschnitt B.4 zu stellen.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

(2) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts.
(3) Siehe insbesondere Artikel 57 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR-Abkommen“), Anhang XIV Ziffer 1 

des EWR-Abkommens, die Protokolle 21 und 24 zum EWR-Abkommen (alle abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
DE/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29) sowie Protokoll 4 zum Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung 
einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs („Überwachungsbehörde- und Gerichtshof-Abkommen“), abrufbar unter https:// 
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Unter EFTA-Staaten sind die EFTA-Staaten zu 
verstehen, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind. Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein und Norwegen.
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3. Informationen, die für die Prüfung des Falls durch die Kommission nicht erforderlich sind

(5) Nach Artikel 4 Absatz 2 der Durchführungsverordnung kann die Kommission Anmelder von der Pflicht zur 
Übermittlung bestimmter Informationen im Formular CO (einschließlich Unterlagen) oder von anderen 
Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder Anforderungen für 
die Prüfung des Falles nicht erforderlich ist.

(6) Selbst wenn für die Prüfung bestimmter Fälle durch die Kommission sämtliche Angaben erforderlich sind, gilt 
Artikel 4 Absatz 2 der Durchführungsverordnung in anderen Fällen insbesondere für die in den Abschnitten 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 5.5 und 5.6 sowie in Abschnitt 10 dieses Formulars CO genannten Angaben gelten.

(7) Unter solchen Umständen können die Anmelder bei der Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung 
der betreffenden Informationen oder von sonstigen Anforderungen des Formulars CO bezüglich dieser 
Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den Hinweisen in Abschnitt B.4 zu stellen.

4. Vorabkontakte und Anträge auf Befreiung

(8) Den Anmeldern wird geraten, in allen Standardfällen bereits vor der Anmeldung mit der Kommission Kontakt 
aufzunehmen und ihr einen Entwurf des ausgefüllten Formulars CO zu übermitteln. Die Kommission bietet 
Anmeldern diese Möglichkeit der Vorabkontakte zur Vorbereitung des förmlichen Fusionskontrollverfahrens. 
Vorabkontakte sind nicht vorgeschrieben, können jedoch sowohl für die Anmelder als auch für die Kommission 
äußerst nützlich sein, um u. a. den genauen Informationsbedarf in einem Formular CO zu bestimmen, und 
verringern in den meisten Fällen die Menge der verlangten Angaben spürbar.

(9) Im Rahmen von Vorabkontakten können Anmelder eine Befreiung von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter 
Informationen beantragen. Die Kommission prüft Befreiungsanträge, sofern eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:

a) Die Anmelder begründen hinreichend, warum die betreffenden Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand 
zugänglich sind, und geben für die fehlenden Daten möglichst genaue Schätzungen mit Angabe der Quelle an. 
Außerdem müssen die Anmelder nach Möglichkeit angeben, wo die Kommission oder die zuständigen 
Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten die fehlenden Informationen einholen könnten.

b) Die Anmelder begründen hinreichend, warum die betreffenden Informationen für die Prüfung des Falles nicht 
notwendig sind.

(10) Anträge auf Befreiung sollten im Formular CO selbst (am Anfang des betreffenden Abschnitts oder Unterabschnitts) 
gestellt werden. Die Generaldirektion Wettbewerb (im Folgenden „GD Wettbewerb“) der Kommission wird 
Befreiungsanträge im Rahmen der Prüfung des Entwurfs des ausgefüllten Formulars CO bearbeiten. Die 
GD Wettbewerb benötigt in der Regel fünf Arbeitstage, um auf einen Befreiungsantrag zu antworten.

(11) Zur Vermeidung von Missverständnissen sei auf Folgendes hingewiesen: Wenn die Kommission sich damit 
einverstanden erklärt hat, dass eine bestimmte im Formular CO verlangte Information im Rahmen einer über das 
Formular CO vorgenommenen Anmeldung entfallen kann, steht es ihr dennoch jederzeit im Laufe des Verfahrens 
frei, diese Information zu verlangen, insbesondere im Wege eines Auskunftsverlangens nach Artikel 11 der 
Fusionskontrollverordnung.

(12) Weitere Erläuterungen zu Vorabkontakten mit der Kommission und zur Vorbereitung der Anmeldung finden die 
Anmelder im Leitfaden „Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings“, der in der jeweils 
aktuellen Fassung auf der Website der GD Wettbewerb veröffentlicht ist.
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C. Richtigkeit und Vollständigkeit der Anmeldung

(13) Wie in Abschnitt B.1 dargelegt, müssen die in den Abschnitten 1 bis 10 verlangten Angaben grundsätzlich in allen 
Standardfällen (4) gemacht werden und sind daher Voraussetzung für die Vollständigkeit der Anmeldung. Alle 
verlangten Angaben müssen richtig und vollständig in den entsprechenden Abschnitt des Formulars CO 
eingetragen werden.

(14) Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

a) Nach Artikel 10 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung und Artikel 5 Absätze 2 und 4 der Durchführungs
verordnung laufen die in der Fusionskontrollverordnung festgelegten Fristen für die Anmeldung erst ab 
Eingang aller verlangten Angaben bei der Kommission. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kommission 
den angemeldeten Zusammenschluss innerhalb der in der Fusionskontrollverordnung festgelegten strengen 
Fristen prüfen kann.

b) Die Anmelder müssen bei der Vorbereitung der Anmeldung darauf achten, dass die der Kommission 
übermittelten Namen und andere Kontaktdaten, insbesondere E-Mail-Adressen, richtig, relevant und auf dem 
neuesten Stand sind.

c) Nach Artikel 5 Absatz 4 der Durchführungsverordnung gelten unrichtige oder irreführende Angaben in der 
Anmeldung als unvollständig.

d) Die verlangten Kontaktdaten müssen in dem von der GD Wettbewerb auf ihrer Website vorgeschriebenen 
Format übermittelt werden. (5) Für den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfverfahrens ist es unerlässlich, dass die 
Kontaktdaten richtig sind. Bitte achten Sie deshalb darauf, personalisierte und bestimmten Kontaktpersonen 
zugeordnete E-Mail-Adressen statt allgemeine Mailboxen von Unternehmen (z. B. info@, hello@) anzugeben. 
Wenn die Kontaktdaten nicht den Anforderungen entsprechen, kann die Kommission die Anmeldung für 
unvollständig erklären.

e) Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann die Kommission gegen Anmelder, 
die vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen von bis zu 1 % des 
Gesamtumsatzes des betreffenden Unternehmens verhängen. Nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a und 
Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann sie außerdem ihren Beschluss über die 
Vereinbarkeit eines angemeldeten Zusammenschlusses mit dem Binnenmarkt widerrufen, wenn er auf 
unrichtigen Angaben beruht, die von einem der an dem Zusammenschluss Beteiligten zu vertreten sind.

D. Anmeldeverfahren

(15) Die in diesem Formular CO verlangten Angaben sind entsprechend den Abschnittnummern dieses Formulars CO 
zu gliedern; außerdem ist die in Abschnitt 13 verlangte Erklärung zu unterzeichnen und müssen die 
sachdienlichen Unterlagen beigefügt werden. Überschneiden sich die in einem Abschnitt verlangten Angaben 
teilweise (oder vollständig) mit in einem anderen Abschnitt verlangten Angaben, sollten diese Angaben nicht 
zweimal gemacht werden. Stattdessen sollten klare Querverweise gesetzt werden.

(16) Das Formular CO muss für jeden Anmelder von einer oder mehreren Personen, die gesetzlich befugt sind, in 
seinem Namen zu handeln, oder von einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern der Anmelder 
unterzeichnet werden. Die entsprechende Vollmacht ist dem Formular CO beizufügen. (6) Technische 
Spezifikationen und Hinweise zu Anmeldungen (einschließlich Signaturen) sind dem Amtsblatt der Europäischen 
Union zu entnehmen.

(17) Beim Ausfüllen der Abschnitte 6, 8, 9 und 10 dieses Formulars CO sollten die Anmelder erwägen, ob es klarer 
wäre, die numerische Reihenfolge der Abschnitte einzuhalten oder ob sich für jeden betroffenen Markt (oder jede 
Gruppe betroffener Märkte) eine gesonderte Darstellung anbietet.

(18) Bestimmte Informationen können im Interesse der Übersichtlichkeit als Anlage übermittelt werden. Allerdings 
müssen sich alle wesentlichen Angaben, insbesondere die Angaben zu den Marktanteilen der Beteiligten und ihrer 
größten Wettbewerber, im Hauptteil des Formulars CO befinden. Anlagen zum Formular CO dürfen nur der 
Ergänzung der im Formular CO selbst gemachten Angaben dienen.

(4) Bei Beteiligung von Gemeinschaftsunternehmen sind auch die in Abschnitt 12 verlangten Angaben erforderlich.
(5) Siehe auch: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en
(6) Mustervollmacht unter https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.
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(19) Die sachdienlichen Unterlagen sind in der Originalsprache einzureichen. Handelt es sich hierbei nicht um eine 
Amtssprache der Union, so sind die betreffenden Unterlagen in die Verfahrenssprache zu übersetzen (Artikel 3 
Absatz 4 der Durchführungsverordnung).

(20) Die sachdienlichen Unterlagen können Kopien der Originale sein. In diesem Fall muss der Anmelder deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigen.

E. Vertraulichkeit und personenbezogene Daten

(21) Nach Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 17 Absatz 2 der 
Fusionskontrollverordnung sowie den entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens (7) ist es der 
Kommission, den Mitgliedstaaten, der EFTA-Überwachungsbehörde und den EFTA-Staaten sowie ihren Beamten 
und sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse preiszugeben, die sie bei Anwendung der Verordnung erlangt 
haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz der 
Vertraulichkeit unter den Anmeldern.

(22) Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn die von Ihnen verlangten 
Informationen veröffentlicht oder an andere Beteiligte weitergegeben würden, so übermitteln Sie die betreffenden 
Informationen in einer gesonderten Anlage mit dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis“ auf jeder Seite. 
Begründen Sie bitte auch, warum diese Informationen nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen.

(23) Bei einer Fusion oder einer gemeinsamen Übernahme oder in anderen Fällen, in denen die Anmeldung von mehr 
als einem Beteiligten vorgelegt wird, können Geschäftsgeheimnisse gesondert als Anlage mit entsprechendem 
Hinweis in der Anmeldung übermittelt werden. Damit die Anmeldung als vollständig angesehen werden kann, 
müssen ihr alle diese Anlagen beigefügt sein.

(24) Mit diesem Formular CO übermittelte personenbezogene Daten werden im Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG (8) verarbeitet.

F. Begriffsbestimmungen und Hinweise für die Zwecke des Formulars CO

(25) Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „An dem Zusammenschluss Beteiligter/Beteiligte“ oder „Beteiligter/Beteiligte“: Diese Begriffe beziehen sich 
sowohl auf die erwerbenden als auch auf die zu erwerbenden Unternehmen oder die fusionierenden 
Unternehmen einschließlich der Unternehmen, an denen eine kontrollierende Beteiligung erworben oder für 
die ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben wird. Sofern nicht anders angegeben, schließen die Begriffe 
„Anmelder“ bzw. „an dem Zusammenschluss Beteiligter/Beteiligte“ auch alle Unternehmen ein, die demselben 
Konzern wie diese angehören.

b) „Sachlich relevanter Markt“: Der sachlich relevante Markt umfasst alle Waren und/oder Dienstleistungen, die 
vom Verbraucher aufgrund ihrer Merkmale, ihres Preises und ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder 
substituierbar angesehen werden. Der sachlich relevante Markt kann in einigen Fällen aus einer Reihe von 
Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, die weitgehend die gleichen physischen oder technischen 
Merkmale aufweisen und austauschbar sind. Zur Bestimmung des sachlich relevanten Marktes wird unter 
anderem geprüft, warum nach dieser Abgrenzung bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen und 
andere auszuschließen sind; dabei werden die Substituierbarkeit der Waren und Dienstleistungen, die Preise, die 
Kreuzpreiselastizität der Nachfrage und sonstige relevante Faktoren (z. B. in geeigneten Fällen die 
angebotsseitige Substituierbarkeit) berücksichtigt.

(7) Siehe insbesondere Artikel 122 des EWR-Abkommens, Artikel 9 des Protokolls 24 zum EWR-Abkommen und Kapitel XIII Artikel 17 
Absatz 2 des Protokolls 4 zum Überwachungsbehörde- und Gerichtshof-Abkommen.

(8) ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39. Eine Datenschutzerklärung zu Fusionskontrolluntersuchungen finden Sie unter https://ec.europa. 
eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.
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c) „Räumlich relevanter Markt“: Der räumlich relevante Markt ist das Gebiet, in dem die beteiligten Unternehmen 
relevante Waren oder Dienstleistungen anbieten und nachfragen, in dem die Wettbewerbsbedingungen 
hinreichend homogen sind und das sich von benachbarten geografischen Gebieten insbesondere durch spürbar 
andere Wettbewerbsbedingungen unterscheidet. Maßgebliche Faktoren für die Bestimmung des räumlich 
relevanten Marktes sind unter anderem Art und Merkmale der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, 
Marktzutrittsschranken, Verbraucherpräferenzen, deutlich unterschiedliche Marktanteile der Unternehmen in 
benachbarten geografischen Gebieten und erhebliche Preisunterschiede.

d) „Horizontale Überschneidung“: Ein Zusammenschluss führt zu horizontalen Überschneidungen, wenn die an 
dem Zusammenschluss Beteiligten auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt bzw. auf denselben 
sachlich und räumlich relevanten Märkten tätig sind, wobei auch die Entwicklung von Pipeline-Produkten (9)
berücksichtigt wird. (10)

e) „Nichthorizontale Beziehung“: Ein Zusammenschluss führt zu nichthorizontalen Beziehungen, wenn zwischen 
den Tätigkeiten der an dem Zusammenschluss Beteiligten eine Beziehung besteht, bei der es sich nicht um eine 
horizontale Überschneidung handelt.

f) „Vertikale Beziehung“: Ein Zusammenschluss führt zu vertikalen Beziehungen, wenn einer oder mehrere der an 
dem Zusammenschluss Beteiligten auf einem sachlich relevanten Markt tätig ist bzw. sind, der dem Markt, auf 
dem ein anderer an dem Zusammenschluss Beteiligter tätig ist, vor- oder nachgelagert ist, wobei auch die 
Entwicklung von Pipeline-Produkten berücksichtigt wird. (11)

g) „Betroffene Märkte“: Betroffene Märkte sind alle sachlich und räumlich relevanten Märkte sowie plausible 
alternative sachlich und räumlich relevante Märkte, auf denen sich die Tätigkeiten der Beteiligten horizontal 
überschneiden oder vertikal miteinander verbunden sind und die weder für eine Prüfung nach Randnummer 5 
der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren (12) noch für die Anwendung der Flexibilitätsklauseln der 
Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren in Betracht kommen.

(26) Die in Abschnitt 4 verlangten Finanzdaten sind in Euro zum durchschnittlichen Wechselkurs in den betreffenden 
Jahren oder Zeiträumen anzugeben.

G. Beschreibung der von den beteiligten Unternehmen erfassten quantitativen Wirtschaftsdaten

(27) Damit das Formular CO als vollständig ausgefüllt angesehen werden kann, müssen die in den Abschnitten 5.5 
und 5.6 verlangten Angaben übermittelt werden.

(28) Weitere Erläuterungen finden die an dem Zusammenschluss Beteiligten im Leitfaden „Best Practices for the 
submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 
TFEU and in merger cases“ der GD Wettbewerb, der in der jeweils aktuellen Fassung auf der Website der GD 
Wettbewerb veröffentlich ist.

H. Internationale Zusammenarbeit zwischen der Kommission und anderen Wettbewerbsbehörden

(29) Die an dem Zusammenschluss Beteiligten sollten die internationale Zusammenarbeit zwischen der Kommission 
und anderen Wettbewerbsbehörden, die denselben Zusammenschluss prüfen, erleichtern. Eine gute 
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Wettbewerbsbehörden in Hoheitsgebieten außerhalb des EWR 
bringt erfahrungsgemäß erhebliche Vorteile für die beteiligten Unternehmen mit sich.

(9) „Pipeline-Produkte“ sind Produkte, die voraussichtlich kurz- oder mittelfristig auf den Markt gebracht werden. Zu den Pipeline- 
Produkten zählen auch Dienstleistungen.

(10) Horizontale Überschneidungen bei Pipeline-Produkten können zwischen verschiedenen Pipeline-Produkten oder zwischen einem oder 
mehreren auf dem Markt befindlichen Produkten und einem oder mehreren Pipeline-Produkten bestehen.

(11) Vertikale Beziehungen bei Pipeline-Produkten können zwischen verschiedenen Pipeline-Produkten oder zwischen einem oder 
mehreren auf dem Markt befindlichen Produkten und einem oder mehreren Pipeline-Produkten bestehen.

(12) Bekanntmachung der Kommission über die vereinfachte Behandlung bestimmter Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates (ABl. C 160 vom 5.5.2023, S. 1) (Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren).
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(30) Die Kommission ermutigt daher die an dem Zusammenschluss Beteiligten, eine Erklärung über den Verzicht auf 
vertrauliche Behandlung zu übermitteln, damit sie Informationen mit anderen Wettbewerbsbehörden außerhalb 
des EWR, die denselben Zusammenschluss prüfen, austauschen kann. Jeder Verzicht erleichtert die gemeinsame 
Erörterung und Analyse eines Zusammenschlusses, da er die Kommission in die Lage versetzt, sachdienliche 
Informationen, einschließlich vertraulicher Geschäftsinformationen der an dem Zusammenschluss Beteiligten, mit 
einer anderen Wettbewerbsbehörde, die denselben Zusammenschluss prüft, auszutauschen. Die Beteiligten sollten 
zu diesem Zweck die Musterverzichtserklärung der Kommission nutzen, die in der jeweils aktuellen Fassung auf 
der Website der GD Wettbewerb veröffentlich ist.

ABSCHNITT 1

BESCHREIBUNG DES ZUSAMMENSCHLUSSES

1.1. Geben Sie bitte eine Kurzübersicht über den Zusammenschluss unter Angabe der an dem Zusammenschluss 
Beteiligten, der Art des Zusammenschlusses (z. B. Fusion, Übernahme oder Gemeinschaftsunternehmen), der 
Tätigkeitsbereiche der an dem Zusammenschluss Beteiligten, der von dem Zusammenschluss betroffenen Märkte 
(mit Angabe der wichtigsten betroffenen Märkte (13)) sowie der strategischen und wirtschaftlichen Beweggründe 
für den Zusammenschluss.

1.2. Erstellen Sie eine nichtvertrauliche Zusammenfassung der Angaben in Abschnitt 1.1 (höchstens 500 Wörter), in der 
Sie darlegen, wie der Zusammenschluss vollzogen wird (z. B. durch Erwerb von Anteilen, öffentliches 
Übernahmeangebot oder Vertrag), nach welchen Artikeln der Fusionskontrollverordnung das Vorhaben als 
Zusammenschluss einzustufen ist und welche Unternehmen beteiligt sind. Für jedes der beteiligten Unternehmen 
ist Folgendes anzugeben: vollständiger Name, Land des Unternehmenssitzes, letztlich kontrollierendes 
Unternehmen, Kurzbeschreibung der Tätigkeiten und der geografischen Tätigkeitsgebiete. Für neu gegründete 
Gemeinschaftsunternehmen geben Sie bitte die geplanten Tätigkeiten und geplanten geografischen Tätigkeitsgebiete 
an. Diese Zusammenfassung wird nach der Anmeldung auf der Website der GD Wettbewerb veröffentlicht. Die 
Zusammenfassung darf keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Beispiel (bitte aus Ihrer Anmeldung löschen)

Diese Anmeldung betrifft folgende Unternehmen:

[vollständiger Name des Unternehmens A] ([Kurzbezeichnung des Unternehmens A], [Herkunftsland des 
Unternehmens A]), kontrolliert von [Unternehmen X],

[vollständiger Name des Unternehmens B] ([Kurzbezeichnung des Unternehmens B], [Herkunftsland des 
Unternehmens B]), kontrolliert von [Unternehmen Y].

[Unternehmen A] erwirbt im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung die alleinige 
Kontrolle über (die Gesamtheit/einen Teil von) [Unternehmen B] ODER

[Unternehmen A] fusioniert im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung mit 
[Unternehmen B] ODER

[Unternehmen A] und [Unternehmen B] erwerben im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 4 der 
Fusionskontrollverordnung die gemeinsame Kontrolle über [Unternehmen C].

Der Zusammenschluss erfolgt durch [Art der Durchführung des Zusammenschlusses, z. B. Erwerb von Anteilen/ 
Vermögenswerten].

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

a) [Unternehmen A]: [kurze Beschreibung der Tätigkeit, z. B. Chemikalienherstellung mit folgenden Schwerpunkten: 
Agrarwissenschaften, Hochleistungskunststoffe und Spezialchemikalien, Kohlenwasserstoff- und Energieprodukte 
sowie entsprechende Dienstleistungen],

b) [Unternehmen B]: [kurze Beschreibung der Tätigkeit, z. B. Silikontechnologie und -innovation mit folgenden 
Schwerpunkten: Entwicklung und Herstellung von Polymeren und anderen auf Silikonchemie basierenden Materialien].

(13) Weitere Informationen zur Ermittlung betroffener Märkte finden Sie in Abschnitt 6.
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ABSCHNITT 2

ANGABEN ZU DEN BETEILIGTEN

2.1. Angaben zu den an dem Zusammenschluss Beteiligten (14)

Geben Sie für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten Folgendes an:

2.1.1. Name des Unternehmens;

2.1.2. ob es sich bei dem Unternehmen um einen Anmelder handelt oder nicht;

2.1.3. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Stellung der Kontaktperson; bei der angegebenen 
Anschrift muss es sich um eine Zustellungsanschrift handeln, unter der Unterlagen, insbesondere Beschlüsse der 
Kommission und andere Verfahrensurkunden, bekannt gegeben werden können; die angegebene Kontaktperson 
muss befugt sein, Zustellungen entgegenzunehmen;

2.1.4. bei einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern des Unternehmens den Vertreter oder die Vertreter, 
dem bzw. denen Unterlagen, insbesondere Beschlüsse der Kommission und andere Verfahrensurkunden, bekannt 
gegeben werden können:

2.1.4.1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Stellung jedes Vertreters;

2.1.4.2. Originalvollmacht (für den oder die Anmelder).

2.2. Art der Geschäftstätigkeit der Beteiligten

Beschreiben Sie für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten die Art seiner Geschäftstätigkeit.

ABSCHNITT 3

NÄHERE ANGABEN ZUM ZUSAMMENSCHLUSS, ZU DEN EIGENTUMSVERHÄLTNISSEN UND ZUR KONTROLLE (15)

Die in diesem Abschnitt verlangten Angaben können anhand von Organisationstabellen oder Organigrammen 
veranschaulicht werden, die die Eigentumsstruktur und die Ausgestaltung der Kontrolle bei den Beteiligten vor und nach 
Vollzug des Zusammenschlusses zeigen.

3.1. Beschreiben Sie die Art des angemeldeten Zusammenschlusses unter Bezugnahme auf die einschlägigen Kriterien 
der Fusionskontrollverordnung und der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen (16):

3.1.1. Geben Sie für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten die Unternehmen oder Personen an, die ihn allein 
oder gemeinsam unmittelbar oder mittelbar kontrollieren, und beschreiben Sie die Eigentumsstruktur und die 
Ausgestaltung der Kontrolle bei jedem von ihnen vor Vollzug des Zusammenschlusses.

3.1.2. Erläutern Sie, in welcher Form der geplante Zusammenschluss erfolgt:

a) Fusion,

b) Erwerb der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle,

c) Vertrag oder ein anderes Mittel im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung, das die 
unmittelbare oder mittelbare Kontrolle verleiht,

d) Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen im Sinne des Artikels 3 
Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung (begründen Sie in diesem Fall bitte, warum das Gemeinschaftsun
ternehmen das Vollfunktionskriterium (17) erfüllt).

(14) Bei einer feindlichen Übernahme sind auch Angaben zum Zielunternehmen zu machen, soweit dies möglich ist.
(15) Siehe Artikel 3 Absätze 3 bis 5 sowie Artikel 5 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung.
(16) Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die 

Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen („Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen“) (ABl. C 95 
vom 16.4.2008, S. 1, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29).

(17) Siehe Abschnitt B.IV der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen.
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3.1.3. Erläutern Sie, wie der Zusammenschluss durchgeführt werden soll (z. B. durch Abschluss eines Vertrags, 
Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots usw.).

3.1.4. Erläutern Sie unter Bezugnahme auf Artikel 4 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung, welche der folgenden 
Schritte bis zum Zeitpunkt der Anmeldung unternommen worden sind:

a) Es wurde ein Vertrag geschlossen.

b) Es wurde eine kontrollierende Beteiligung erworben.

c) Es wurde ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet bzw. angekündigt.

d) Die an dem Zusammenschluss Beteiligten haben die Absicht glaubhaft gemacht, einen Vertrag zu schließen.

3.1.5. Geben Sie die geplanten Termine für die wichtigsten Schritte bis zum Vollzug des Zusammenschlusses an.

3.1.6. Erläutern Sie die Eigentumsstruktur und die Ausgestaltung der Kontrolle bei jedem der an dem Zusammenschluss 
Beteiligten nach Vollzug des Zusammenschlusses.

3.2. Beschreiben Sie die wirtschaftlichen Beweggründe für den Zusammenschluss.

3.3. Beziffern Sie den Wert der Transaktion (je nach Fall Kaufpreis oder Wert aller betroffenen Vermögenswerte; geben 
Sie an, ob es sich um Eigenkapital, Barmittel oder sonstige Vermögenswerte handelt).

3.4. Beschreiben Sie Art und Umfang einer etwaigen finanziellen oder sonstigen Unterstützung, die die an dem 
Zusammenschluss Beteiligten von der öffentlichen Hand erhalten haben.

3.4.1. Geben Sie an, ob ein an dem Zusammenschluss Beteiligter Empfänger einer Beihilfe war, die Gegenstand eines 
Beihilfeverfahrens der Union ist oder war.

3.4.2. Geben Sie an, ob Sie eine Anmeldung nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 2022/2560 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche 
Subventionen (ABl. L 330 vom 23.12.2022, S. 1) vorgelegt haben oder vorzulegen beabsichtigen.

3.5. Legen Sie eine Liste aller Hoheitsgebiete außerhalb des EWR vor, in denen der Zusammenschluss (vor oder nach 
seinem Vollzug) angemeldet wurde oder angemeldet werden wird und/oder nach den Fusionskontrollvorschriften 
geprüft wird. Geben Sie für jedes Hoheitsgebiet das (tatsächliche oder voraussichtliche) Datum der Anmeldung 
und gegebenenfalls das Stadium der Untersuchung an.

3.6. Erstellen Sie in Bezug auf die an dem Zusammenschluss Beteiligten eine Liste aller anderen Unternehmen, die auf 
den betroffenen Märkten tätig sind und an denen die Unternehmen oder Personen des Konzerns einzeln oder 
gemeinsam mindestens 10 % der Stimmrechte, des Gesellschaftskapitals oder sonstiger Anteilsrechte halten, und 
nennen Sie die Inhaber und den Prozentsatz.

3.7. Führen Sie aus, ob ein oder mehrere Wettbewerber der Beteiligten eine erhebliche nicht-kontrollierende Beteiligung 
(d. h. über 10 %) an einem der an dem Zusammenschluss Beteiligten halten. Geben Sie den Prozentsatz und die mit 
der Beteiligung verbundenen Rechte an. Führen Sie die auf den betroffenen Märkten tätigen Unternehmen auf, die 
in den letzten drei Jahren von den in Abschnitt 2.1 genannten Konzernen erworben wurden.

ABSCHNITT 4

UMSATZ

Übermitteln Sie für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten die folgenden Daten für das letzte Geschäftsjahr (18):

4.1. weltweiter Umsatz,

(18) Zur Berechnung des Umsatzes siehe die Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen.
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4.2. EU-weiter Umsatz,

4.3. EWR-weiter Umsatz (EU und EFTA),

4.4. Umsatz in jedem Mitgliedstaat (gegebenenfalls mit Nennung des Mitgliedstaats, in dem mehr als zwei Drittel des 
EU-weiten Umsatzes erwirtschaftet werden),

4.5. EFTA-weiter Umsatz,

4.6. Umsatz in jedem EFTA-Staat (gegebenenfalls mit Nennung des EFTA-Staats, in dem mehr als zwei Drittel des EFTA- 
weiten Umsatzes erwirtschaftet werden, und unter Angabe, ob sich der Gesamtumsatz der beteiligten 
Unternehmen im Gebiet der EFTA-Staaten auf 25 % oder mehr ihres EWR-weiten Gesamtumsatzes beläuft).

Die Umsatzdaten sind unter Verwendung der Mustertabelle der Kommission zu übermitteln, die auf der Website der 
GD Wettbewerb verfügbar ist.

ABSCHNITT 5

SACHDIENLICHE UNTERLAGEN UND DATEN

Die Anmelder müssen Folgendes übermitteln:

5.1. Kopien der endgültigen oder jüngsten Fassungen aller Dokumente, mit denen der Zusammenschluss — sei es durch 
Vertrag zwischen den an dem Zusammenschluss Beteiligten, Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung oder 
öffentliches Übernahmeangebot — herbeigeführt wird.

5.2. Im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots eine Kopie der Angebotsunterlagen. Falls die Angebotsunterlagen 
zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht verfügbar sind, ist eine Kopie des jüngsten Dokuments, das die Absicht, ein 
öffentliches Übernahmeangebot abzugeben, belegt, zu übermitteln; eine Kopie der Angebotsunterlagen ist so bald 
wie möglich, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Unterlagen den Anteilseignern zugesandt werden, 
nachzureichen.

5.3. Gegebenenfalls die Website, von der die jüngsten Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse der an dem 
Zusammenschluss Beteiligten abgerufen werden können, oder, falls es keine solche Website gibt, Kopien der 
jüngsten Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse der an dem Zusammenschluss Beteiligten.

5.4. Kopien folgender Unterlagen, die von Mitgliedern der Leitungs- oder Aufsichtsorgane (je nach Corporate- 
Governance-Struktur) oder anderen Personen, die eine ähnliche Funktion ausüben (oder denen eine solche 
Funktion übertragen oder anvertraut wurde), oder von der Anteilseignerversammlung bzw. für die Vorgenannten 
erstellt wurden oder bei ihnen eingegangen sind:

a) Protokolle der Sitzungen der Leitungs- und Aufsichtsorgane und/oder der Anteilseignerversammlung, in denen 
die Transaktion erörtert wurde, oder Auszüge aus diesen Protokollen, die die Erörterung der Transaktion 
betreffen;

b) Analysen, Berichte, Studien, Erhebungen, Präsentationen und vergleichbare Unterlagen zur Bewertung oder 
Analyse des Zusammenschluss mit Blick auf die Beweggründe (einschließlich Unterlagen, in denen die 
Transaktion unter dem Gesichtspunkt möglicher alternativer Übernahmen erörtert wird), die Marktanteile, die 
Wettbewerbsbedingungen, die (vorhandenen und potenziellen) Wettbewerber, die Möglichkeiten für 
Umsatzwachstum oder Expansion in andere sachlich oder räumlich relevante Märkte und/oder die allgemeinen 
Marktbedingungen;

c) Analysen, Berichte, Studien, Erhebungen und vergleichbare Unterlagen der letzten zwei Jahre, die dazu dienen, 
betroffene Märkte (19) mit Blick auf die Marktanteile, Wettbewerbsbedingungen, (vorhandene und potenzielle) 
Wettbewerber und/oder Möglichkeiten für Umsatzwachstum oder Expansion in andere sachlich oder räumlich 
relevante Märkte zu bewerten.

Erstellen Sie eine Liste der in diesem Abschnitt 5.4 genannten Unterlagen und geben Sie für jedes Dokument das 
Erstellungsdatum sowie Namen und Titel der Adressaten an.

(19) Weitere Informationen zur Ermittlung betroffener Märkte finden Sie in Abschnitt 6.
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5.5. Daten, die jeder an dem Zusammenschluss Beteiligte im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit erhebt und 
speichert und die für eine quantitative ökonomische Analyse nützlich sein könnten. Die Beschreibung dieser 
Daten sollte insbesondere folgende Informationen enthalten:

a) Art der Daten (z. B. Informationen über Verkäufe oder Angebote, Gewinnspannen, Einzelheiten der 
Auftragsvergabe),

b) Disaggretationsebene (Aufschlüsselung nach Land, Produkt, Kunde, Vertrag usw.),

c) Zeitraum, für den die Daten verfügbar sind, und Format,

d) Datenquelle (z. B. Softwareanwendung für Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship 
Management — CRM) oder von externen Anbietern erworbener Datensatz).

5.6. Eine Beschreibung der Verwendung der in Abschnitt 5.5 genannten Daten im normalen Geschäftsverlauf. 
Beschreiben Sie gegebenenfalls insbesondere die auf der Grundlage der oben genannten Daten erstellten internen 
Datensätze sowie die Art der internen Berichte und Analysen, bei denen es sich beispielsweise um die Geschäfts
strategie, Marketingpläne, Investitionspläne, Marktinformationen und Wettbewerbsbeobachtung (z. B. Vergleich 
zwischen den Waren/Dienstleistungen und Pipeline-Produkten eines an dem Zusammenschluss Beteiligten und 
denen seiner wichtigsten Wettbewerber oder zwischen jenen der an dem Zusammenschluss Beteiligten, Strategie 
und Positionierung der Wettbewerber, oder SWOT-Analysen (20)) handeln kann.

ABSCHNITT 6

MARKTABGRENZUNG

Der sachlich und der räumlich relevante Markt dienen dazu, den Rahmen abzustecken, innerhalb dessen die Marktmacht 
des neuen, aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens bewertet werden muss. (21) Bei der Darstellung des 
sachlich und des räumlich relevanten Marktes müssen die Anmelder neben den von ihnen für relevant erachteten Märkte 
auch alle plausiblen alternativen Abgrenzungen der sachlich und räumlich relevanten Märkte nennen. Plausible alternative 
Abgrenzungen der sachlich und räumlich relevanten Märkte können anhand früherer Beschlüsse der Kommission und 
Entscheidungen der Unionsgerichte und (insbesondere wenn es in der Beschlusspraxis der Kommission oder in der 
Rechtsprechung keine Präzedenzfälle gibt) anhand von Branchenberichten, Marktstudien und internen Unterlagen der 
Anmelder vorgenommen werden.

6.1. Bitte legen Sie alle plausiblen Abgrenzungen der möglicherweise von dem geplanten Zusammenschluss betroffenen 
Märkte dar. Bitte erläutern Sie, wie der sachlich und der räumlich relevante Markt nach Auffassung der Anmelder 
abgegrenzt werden sollten.

6.2. Bitte geben Sie unter Berücksichtigung aller erörterten plausiblen Abgrenzungen der relevanten Märkte jeden 
betroffenen Markt (22) an und übermitteln Sie eine kurze Beschreibung der Tätigkeiten der an dem 
Zusammenschluss Beteiligten auf jedem plausiblen relevanten Markt. Bitte fügen Sie den Tabellen so viele Zeilen 
hinzu, wie Sie benötigen, um alle von Ihnen in Betracht gezogenen plausiblen Märkte aufzuführen:

Kurzbeschreibung der betroffenen Märkte
Horizontale Überschneidungen

Abgrenzung des sachlich relevanten 
Marktes

Abgrenzung des räumlich relevanten 
Marktes

Gemeinsamer Marktanteil
[Angabe des Jahres]

[Angabe der Messgröße]

(20) SWOT steht für „Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats“ (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken). Jede andere Methode 
zur Darstellung der Wettbewerbslandschaft für ein bestimmtes Produkt/Innovationsgebiet zählt ebenfalls zu den erforderlichen Daten.

(21) Siehe die Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der 
Gemeinschaft (ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5).

(22) Während der Vorabkontakte legen die Anmelder Informationen über alle möglicherweise betroffenen Märkte offen, auch wenn diese 
Märkte ihres Erachtens letztendlich nicht betroffen sind und die Anmelder in der Frage der Marktabgrenzung eventuell eine 
bestimmte Auffassung vertreten.
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Kurzbeschreibung der betroffenen Märkte
Vertikale Beziehungen

Vorgelagerter Markt Nachgelagerter Markt

Abgrenzung 
des sachlich 
relevanten 

Marktes

Abgrenzung des 
räumlich 

relevanten 
Marktes

Gemeinsamer Marktanteil
[Angabe des Jahres][Angabe der 

Messgröße]

Abgrenzung des 
sachlich 

relevanten 
Marktes

Abgrenzung 
des räumlich 

relevanten 
Marktes

Gemeinsamer 
Marktanteil

[Angabe des Jahres] 
[Angabe der 
Messgröße]

6.3. Beschreiben Sie den sachlichen und räumlichen Umfang aller plausiblen alternativen Märkte (wenn diese Märkte 
den gesamten EWR oder einen Teil davon umfassen), die zwar nicht zu den nach Abschnitt 6.2 ermittelten 
betroffenen Märkten gehören, auf denen der angemeldete Zusammenschluss aber erhebliche Auswirkungen haben 
könnte, weil zum Beispiel

a) ein an dem Zusammenschluss Beteiligter einen Marktanteil von über 25 % innehat und ein anderer an dem 
Zusammenschluss Beteiligter ein potenzieller Wettbewerber auf diesem Markt ist; ein Beteiligter kann 
insbesondere dann als potenzieller Wettbewerber angesehen werden, wenn er einen Markteintritt plant oder in 
den letzten drei Jahren solche Pläne entwickelt oder verfolgt hat;

b) ein an dem Zusammenschluss Beteiligter auf einem sachlich relevanten Markt tätig ist, bei dem es sich um einen 
benachbarten Markt handelt, der eng mit einem sachlich relevanten Markt verbunden ist, auf dem ein anderer an 
dem Zusammenschluss Beteiligter tätig ist, und der individuelle oder gemeinsame Marktanteil der Beteiligten auf 
einem dieser Märkte 30 % oder mehr beträgt; sachlich relevante Märkte sind als eng verbundene benachbarte 
Märkte anzusehen, wenn sich die Produkte ergänzen (23) oder wenn sie zu einer Palette von Produkten gehören, 
die im Allgemeinen von der gleichen Kundengruppe für den gleichen Verwendungszweck erworben werden (24).

Damit sich die Kommission von vornherein ein Bild von den Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens auf 
den Wettbewerb auf den nach Abschnitt 6 ermittelten Märkten machen kann, werden die Anmelder gebeten, die in 
den Abschnitten 8 bis 10 dieses Formulars CO verlangten Angaben auch für diese Märkte zu übermitteln.

ABSCHNITT 7

ANGABEN ZU MÄRKTEN, DIE UNTER RANDNUMMER 8 DER BEKANNTMACHUNG ÜBER EIN VEREINFACHTES 
VERFAHREN FALLEN

Für Märkte, die unter Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fallen, ist 
grundsätzlich nur Abschnitt 7 auszufüllen. Liegt jedoch einer der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein 
vereinfachtes Verfahren genannten Umstände vor, findet die Flexibilitätsklausel in der Regel keine 
Anwendung. (25) Dann sind die Abschnitte 6, 8, 9 und 10 dieses Formulars auszufüllen.

7.1. Kreuzen Sie für jeden unter Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fallenden Markt 
die entsprechenden Kästchen an. (26)

Bei allen plausiblen Marktabgrenzungen i) beträgt der gemeinsame Marktanteil der Beteiligten 20 % oder 
mehr, liegt aber auf den relevanten Märkten, auf denen sich die Tätigkeiten der Beteiligten überschneiden, 
unter 25 %, und ii) es liegt keiner der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes 
Verfahren beschriebenen besonderen Umstände vor.

(23) Waren (oder Dienstleistungen) ergänzen sich, wenn das eine Produkt nicht ohne das andere verwendet (bzw. in Anspruch genommen) 
werden kann, z. B. Hefter und Heftklammern oder Drucker und Druckerpatronen.

(24) Waren, die zu derselben Produktpalette gehören, sind beispielsweise Whisky und Gin, die an Bars und Restaurants verkauft werden, 
oder verschiedene Verpackungsmaterialien für eine bestimmte Warenkategorie, die an die Hersteller dieser Waren verkauft werden.

(25) Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 11.
(26) Bitte füllen Sie nur eine Tabelle für alle Märkte aus, die unter Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 

fallen, und kreuzen Sie alle entsprechenden Kästchen an.
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Bei allen plausiblen Marktabgrenzungen beträgt der gemeinsame Marktanteil der Beteiligten 20 % oder 
mehr, liegt aber auf den relevanten Märkten, auf denen sich die Tätigkeiten der Beteiligten überschneiden, 
unter 25 %, und obwohl einer oder mehrere der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein 
vereinfachtes Verfahren beschriebenen besonderen Umstände vorliegen, besteht aus den in Abschnitt 7.4 
dargelegten Gründen kein Anlass zu Wettbewerbsbedenken.

Keiner der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren beschriebenen 
besonderen Umstände liegt vor, und der individuelle und der gemeinsame Marktanteil aller an dem 
Zusammenschluss Beteiligten, die auf einem Markt tätig sind, der dem eines anderen an dem 
Zusammenschluss Beteiligten vor- oder nachgelagert ist (vertikale Beziehung), erfüllen mindestens eine 
der nachstehenden Voraussetzungen:

Sie betragen 30 % oder mehr auf den vor- und nachgelagerten Märkten, aber weniger als 35 %.
Sie betragen weniger als 50 % auf einem der Märkte, während der individuelle und der gemeinsame 
Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten auf allen anderen vertikal verbundenen 
Märkten weniger als 10 % betragen.

Einer oder mehrere der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 
beschriebenen Umstände liegen vor, der Fall gibt aus den in Abschnitt 7.4 dargelegten Gründen keinen 
Anlass zu Wettbewerbsbedenken, und der individuelle und der gemeinsame Marktanteil aller an dem 
Zusammenschluss Beteiligten, zwischen denen vertikale Beziehungen bestehen, erfüllen mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen:

Sie betragen 30 % oder mehr auf den vor- und nachgelagerten Märkten, aber weniger als 35 %.
Sie betragen weniger als 50 % auf einem der Märkte, während der individuelle und der gemeinsame 
Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten auf allen anderen vertikal verbundenen 
Märkten weniger als 10 % betragen.

7.2. Füllen Sie die nachstehende Tabelle aus, wenn der Zusammenschluss zu horizontalen Überschneidungen führt, die 
unter Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fallen. Bitte erstellen Sie anhand dieses 
Musters so viele Tabellen wie nötig, um alle von Ihnen betrachteten plausiblen Märkte abzudecken:
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7.4. Schutzklauseln und Ausschlussbestimmungen

Bitte tragen Sie die nachstehenden Angaben zu den in den Abschnitten 7.2 und 7.3 genannten Märkten ein. (28)

Ein an dem Zusammenschluss Beteiligter verfügt über eine erhebliche nicht-kontrollierende 
Beteiligung (d. h. mehr als 10 %) an Unternehmen, die auf denselben Märkten wie ein anderer 
Beteiligter oder auf vertikal verbundenen Märkten tätig sind, bzw. es bestehen 
Mandatsverflechtungen zwischen einem Beteiligten und solchen Unternehmen (z. B. verfügt das 
erwerbende Unternehmen über eine nicht-kontrollierende Beteiligung an einem Unternehmen, 
das auf demselben Markt wie das Zielunternehmen tätig ist, bzw. Mitglieder seiner 
Unternehmensleitung sind auch Mitglieder der Unternehmensleitung eines solchen 
Unternehmens).

Ja
Nein

Ein oder mehrere Wettbewerber der Beteiligten halten eine erhebliche nicht-kontrollierende 
Beteiligung (d. h. mehr als 10 %) an einem der beteiligten Unternehmen.
Falls ja:
Geben Sie die Beteiligung in % an:
Geben Sie die mit der Beteiligung verbundenen Rechte an:

Ja
Nein

Die Beteiligten sind auf eng verbundenen benachbarten Märkten tätig, und einer oder mehrere 
der Beteiligten verfügen bei einer oder mehreren plausiblen Marktabgrenzungen auf einem oder 
mehreren dieser Märkte über einen individuellen Marktanteil von 30 % oder mehr.

Ja
Nein

Auf einem oder mehreren Märkten, auf denen horizontale Überschneidungen oder vertikale 
Beziehungen entstehen, verbleiben bei einer oder mehreren plausiblen Marktabgrenzungen 
weniger als drei Wettbewerber mit Marktanteilen von über 5 %.

Ja
Nein

Die relevanten Marktanteilsschwellen in Bezug auf die Kapazität werden bei einer oder mehreren 
plausiblen Marktabgrenzungen überschritten. (29)

Ja
Nein

Die Beteiligten (oder einer von ihnen) sind auf den sich überschneidenden Märkten neue 
Marktteilnehmer (d. h. sie sind in den letzten drei Jahren in den Markt eingetreten).

Ja
Nein

Die Beteiligten sind wichtige Innovatoren auf den sich überschneidenden Märkten. Ja
Nein

Die Beteiligten haben in den letzten fünf Jahren ein wichtiges Pipeline-Produkt auf den Markt 
gebracht.

Ja
Nein

Durch den Zusammenschluss entstehen Überschneidungen zwischen Pipeline-Produkten bzw. 
zwischen Pipeline-Produkten und auf dem Markt befindlichen Produkten.

Ja
Nein

Einer der Beteiligten plant, auf sachlich und/oder räumlich relevanten Märkten zu expandieren, 
auf denen ein anderer Beteiligter tätig ist oder die vertikal mit Märkten verbunden sind, auf denen 
ein anderer Beteiligter tätig ist.
Erläutern Sie, welche Waren oder Dienstleistungen von diesen Plänen betroffen sind, und geben 
Sie einen Zeitplan an: [freier Text]

Ja
Nein

In Produktionsketten mit mehr als zwei Stufen beträgt der individuelle oder gemeinsame 
Marktanteil der Beteiligten auf einer Stufe der Wertschöpfungskette 30 % oder mehr (in Bezug 
auf Wert, Volumen oder Kapazität).

Ja
Nein

Wenn Sie eine der vorstehenden Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, erläutern Sie bitte, warum der 
betreffende Markt Ihrer Ansicht nach keinen Anlass zu Wettbewerbsbedenken gibt, und geben Sie alle 
relevanten Einzelheiten an: [freier Text]

(28) Füllen Sie nur eine Tabelle für alle Märkte aus, die unter Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fallen 
und für die keine der Schutzklauseln/Ausschlussbestimmungen gelten (d. h. für die die Antwort auf alle Fragen in Abschnitt 7.4 
„Nein“ lautet). Erstellen Sie für jeden Markt, der unter Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fällt und 
bei dem die Antwort auf mindestens eine Frage „Ja“ lautet, eine separate Tabelle.

(29) Wenn dieser Parameter für die Märkte, auf denen der Zusammenschluss zu horizontalen Überschneidungen oder vertikalen 
Beziehungen zwischen den Tätigkeiten der beteiligten Unternehmen führt, nicht relevant ist, kreuzen Sie bitte „Nein“ an.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 5.5.2023 L 119/51  

216



ABSCHNITT 8

MARKTINFORMATIONEN

8.1. Machen Sie für jeden betroffenen Markt folgende Angaben für jedes der letzten drei Jahre:

8.1.1. für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten die Art seiner Geschäftstätigkeit auf jedem dieser Märkte, seine 
wichtigsten dort tätigen Tochtergesellschaften und/oder wichtigsten dort verwendeten Marken und/oder 
Produktnamen;

8.1.2. die geschätzte Gesamtgröße des Marktes nach Absatzwert (in Euro) und Absatzvolumen (Stückzahlen); (30) geben 
Sie die Grundlage und die Quellen für Ihre Berechnungen an und fügen Sie, sofern vorhanden, Unterlagen bei, die 
diese Berechnungen bestätigen;

8.1.3. für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten den Absatzwert und das Absatzvolumen sowie den geschätzten 
Marktanteil;

8.1.4. die nach Wert (und gegebenenfalls Volumen) geschätzten Marktanteile aller Wettbewerber (einschließlich 
Importeure) mit einem Anteil von mindestens 5 % an dem betreffenden relevanten Markt; geben Sie die bei der 
Berechnung dieser Marktanteile verwendeten Quellen an und fügen Sie, sofern vorhanden, Unterlagen bei, die 
diese Berechnung bestätigen;

8.1.5. die geschätzten Gesamtkapazitäten auf den relevanten Märkten; geben Sie an, welcher Anteil dieser Kapazität in den 
letzten drei Jahren auf die an dem Zusammenschluss Beteiligten jeweils entfiel und wie hoch ihre jeweilige 
Kapazitätsauslastung war; gegebenenfalls sind auch der Standort und die Kapazitäten der Produktionsanlagen von 
jedem der an dem Zusammenschluss Beteiligten auf den betroffenen Märkten anzugeben;

8.1.6. Angaben zu Pipeline-Produkten der Beteiligten und ihrer Wettbewerber (einschließlich des Entwicklungsstadiums, 
des voraussichtlichen Absatzes und der voraussichtlichen Marktanteile der an dem Zusammenschluss Beteiligten 
in den nächsten drei bis fünf Jahren).

Angaben zu horizontalen Überschneidungen und vertikalen Beziehungen bei Pipeline-Produkten

8.2. Bei horizontalen Überschneidungen oder vertikalen Beziehungen, die i) ein oder mehrere auf dem Markt 
befindliche Produkte eines oder mehrerer der an dem Zusammenschluss Beteiligten und ein oder mehrere Pipeline- 
Produkte anderer an dem Zusammenschluss Beteiligter (31) oder ii) Pipeline-Produkte der an dem Zusammenschluss 
Beteiligten betreffen, sind für jede plausible Abgrenzung des sachlich und des räumlich relevanten Marktes Angaben 
in den nachstehenden Tabellen zu machen:

(30) Bei Wert und Volumen des Marktes ist die Produktion abzüglich der Ausfuhren und zuzüglich der Einfuhren für die betreffenden 
geografischen Gebiete anzugeben.

(31) Dieser Abschnitt muss nicht ausgefüllt werden, wenn Sie diese Angaben bereits in Abschnitt 8.1.6 für dieselben Pipeline-Produkte 
gemacht haben.
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ABSCHNITT 9

ANGEBOTSSTRUKTUR

9.1. Erläutern Sie kurz die Angebotsstruktur auf jedem der betroffenen Märkte, insbesondere

a) wie diese Märkte funktionieren,

b) wie die an dem Zusammenschluss Beteiligten und ihre größten Wettbewerber die Waren und/oder 
Dienstleistungen produzieren und/oder verkaufen (z. B. ob die an dem Zusammenschluss Beteiligten und ihre 
größten Wettbewerber vor Ort produzieren und verkaufen),

c) wie die an dem Zusammenschluss Beteiligten den Preis ihrer Waren und/oder Dienstleistungen festsetzen,

d) Art und Umfang der vertikalen Integration von jedem der an dem Zusammenschluss Beteiligten im Vergleich zu 
seinen größten Wettbewerbern.

Nachfragestruktur

9.2. Erläutern Sie kurz die Nachfragestruktur auf jedem der betroffenen Märkte, insbesondere

a) die Entwicklungsphasen der Märkte, beispielsweise Anlauf-, Wachstums-, Reife- oder Rückgangsphase, und 
prognostizieren Sie den Nachfragezuwachs,

b) die Bedeutung von Kundenpräferenzen, beispielsweise im Hinblick auf Markentreue, Kundendienstleistungen 
vor und nach Verkauf des Produkts, das Vorhandensein einer vollständigen Produktpalette oder Netzeffekte,

c) den (zeitlichen und finanziellen) Aufwand bei einem Wechsel des Kunden zu einem anderen Anbieter

i) bei bestehenden Produkten und

ii) bei neuen Produkten, die bestehende Produkte ersetzen (einschließlich der üblichen Laufzeit von 
Kundenverträgen),

d) den Grad der Konzentration bzw. Streuung der Kunden,

e) wie die Kunden die betreffenden Waren oder Dienstleistungen erwerben, insbesondere, ob sie Vergabemethoden 
wie Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten und Bietverfahren nutzen.

ABSCHNITT 10

PRODUKTDIFFERENZIERUNG UND WETTBEWERBLICHE NÄHE

10.1. Erläutern Sie kurz den Grad der Produktdifferenzierung auf jedem der betroffenen Märkte, insbesondere

a) die Rolle und Bedeutung der Produktdifferenzierung in Bezug auf Qualität („vertikale Differenzierung“) und 
andere Produktmerkmale („horizontale“ und „räumliche Differenzierung“),

b) die Unterteilung der Kunden in einzelne Segmente mit einer Beschreibung des „typischen Kunden“ für jedes 
Segment,

c) bei horizontalen Überschneidungen: die Konkurrenz zwischen den an dem Zusammenschluss Beteiligten im 
Allgemeinen sowie den Grad der Substituierbarkeit ihrer Produkte, u. a. für jede der in den Antworten unter 
Buchstabe b genannten Kundengruppen und deren „typische Kunden“.

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 119/56 5.5.2023  

221



Vertriebssysteme und Kundendienststrukturen

10.2. Beschreiben Sie kurz

a) die auf dem Markt vorherrschenden Vertriebssysteme und ihre Bedeutung, den Umfang des Vertriebs durch 
Dritte und/oder Unternehmen, die demselben Konzern wie die Beteiligten angehören, sowie die Bedeutung von 
Alleinvertriebsverträgen und anderen Formen langfristiger Verträge,

b) die auf diesen Märkten vorherrschenden Kundendienststrukturen (z. B. für Wartung und Reparatur) und deren 
Bedeutung. In welchem Umfang werden diese Dienstleistungen von Dritten und/oder Unternehmen erbracht, 
die demselben Konzern wie die Beteiligten angehören?

Markteintritt und Marktaustritt

10.3. Ist in den letzten fünf Jahren ein nennenswerter Eintritt in einen betroffenen Markt erfolgt? Falls ja, nennen Sie 
diese(n) neuen Marktteilnehmer und schätzen Sie dessen bzw. deren jeweiligen derzeitigen Marktanteil.

10.4. Gibt es Ihrer Meinung nach Unternehmen (einschließlich solcher, die derzeit nur auf Märkten außerhalb der EU 
oder des EWR tätig sind), von denen ein Eintritt in einen betroffenen Markt zu erwarten ist? Falls ja, erläutern Sie, 
warum ein solcher Markteintritt wahrscheinlich ist, und geben Sie an, wann voraussichtlich mit diesem 
Markteintritt zu rechnen ist.

10.5. Beschreiben sie kurz die wichtigsten Faktoren, die unter räumlichen und sachlichen Gesichtspunkten den Eintritt in 
jeden der betroffenen Märkte beeinflussen, und berücksichtigen Sie dabei gegebenenfalls

a) die Gesamtkosten des Markteintritts (FuE, Produktion, Errichtung von Vertriebssystemen, Absatzförderung, 
Werbung, Kundendienst usw.) gemessen an einem rentabel arbeitenden Wettbewerber unter Angabe seines 
Marktanteils,

b) rechtliche oder regulatorische Eintrittsschranken, z. B. Zulassungen, Genehmigungen oder Normen jeder Art,

c) Schranken für den Zugang zu Kunden, u. a. aufgrund von Produktzertifizierungsverfahren oder der Bedeutung 
der Reputation oder des Nachweises langjähriger Erfahrung,

d) die Notwendigkeit und Möglichkeit, auf diesen Märkten Zugang zu Patenten, Know-how und sonstigen Rechten 
des geistigen Eigentums zu erhalten,

e) inwieweit die an dem Zusammenschluss Beteiligten Inhaber, Lizenznehmer oder Lizenzgeber von Patenten, 
Know-how und sonstigen Schutzrechten auf den relevanten Märkten sind,

f) die Bedeutung von Größenvorteilen, Diversifikationsvorteilen und Netzwerkeffekten für die Produktion oder 
den Vertrieb der Waren und/oder Dienstleistungen auf den betroffenen Märkten,

g) den Zugang zu Bezugsquellen, beispielsweise die Verfügbarkeit von Rohstoffen oder der erforderlichen 
Infrastruktur.

10.6. Geben Sie an, ob an dem Zusammenschluss Beteiligte oder Wettbewerber über Pipeline-Produkten verfügen (38)
oder eine Ausweitung der Produktions- oder Verkaufskapazitäten auf betroffenen Märkten planen. Falls ja, 
schätzen Sie den voraussichtlichen Absatz und die voraussichtlichen Marktanteile der an dem Zusammenschluss 
Beteiligten für die kommenden drei bis fünf Jahre.

10.7. Geben Sie an, ob es in den letzten fünf Jahren einen Austritt aus einem betroffenen Markt gab. Falls ja, nennen Sie 
das Unternehmen, das den Markt verlassen hat, und schätzen Sie seinen Marktanteil im Jahr vor dem Marktaustritt.

(38) Unter Bezugnahme auf Ihre Antworten in den Abschnitten 8.1.6 und 8.2.
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Forschung und Entwicklung

10.8. Welche Bedeutung kommt der Forschung und Entwicklung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen auf den betroffenen Märkten zu? Schildern Sie, welche Art der Forschung und Entwicklung die an 
dem Zusammenschluss Beteiligten auf den betroffenen Märkten betreiben. Berücksichtigen Sie dabei gegebenenfalls

a) Forschungs- und Entwicklungstrends und -intensität auf diesen Märkten und bei den an dem Zusammenschluss 
Beteiligten; die Forschungs- und Entwicklungsintensität kann anhand der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung, der Zahl der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung (in Vollzeitäquivalenten), der Zahl und 
Größe der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen oder der Zahl der in den letzten drei Jahren 
eingereichten Patente veranschaulicht werden;

b) den Verlauf der technischen Entwicklung auf diesen Märkten innerhalb eines aussagekräftigen Zeitraums 
(einschließlich der Häufigkeit der Einführung neuer Waren und/oder Dienstleistungen, Weiterentwicklungen 
bei Waren und/oder Dienstleistungen, Produktionsverfahren, Vertriebssystemen);

c) die Forschungspläne und -prioritäten der an dem Zusammenschluss Beteiligten in den nächsten drei Jahren.

Kontaktdaten

10.9. Nennen Sie Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Leiters der Rechtsabteilung (oder einer 
anderen Person in ähnlicher Funktion, andernfalls des Geschäftsführers) (39)

a) der in Abschnitt 8.1.4 genannten Wettbewerber,

b) der zehn größten Kunden von jedem der Beteiligten auf jedem der betroffenen Märkte,

c) der in Abschnitt 10.3 genannten neuen Marktteilnehmer und

d) der in Abschnitt 10.4 genannten potenziellen neuen Marktteilnehmer.

Die Kontaktdaten sind unter Verwendung des Musters der Kommission zu übermitteln, das auf der Website der 
GD Wettbewerb verfügbar ist.

10.10. Nennen Sie Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines oder mehrerer Vertreter der wichtigsten 
Gewerkschaften und/oder Arbeitnehmerverbände, die in den an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
präsent sind. Die Kontaktdaten sind unter Verwendung des Musters der Kommission zu übermitteln, das auf der 
Website der GD Wettbewerb verfügbar ist.

ABSCHNITT 11

EFFIZIENZVORTEILE

Wenn Sie möchten, dass die Kommission von vornherein (40) prüft, ob die mit dem Zusammenschluss erzielten Effizienz
vorteile die Fähigkeit und den Anreiz des neuen Unternehmens, sich zum Wohle der Verbraucher wettbewerbsfördernd zu 
verhalten, verbessern, muss jeder erwartete Effizienzvorteil (z. B. Kosteneinsparungen, Einführung neuer Produkte oder 
Verbesserung von Waren oder Dienstleistungen) für jedes relevante Produkt beschrieben und durch sachdienliche 
Unterlagen belegt werden. (41)

(39) Die Kommission kann jederzeit, unter anderem im Hinblick auf eine vollständige Anmeldung eines Zusammenschlusses auf der 
Grundlage des Formulars CO, mehr Kontaktdaten für jede der in diesem Formular CO genannten Kategorien von Marktteilnehmern 
und Kontaktdaten für andere Kategorien von Marktteilnehmern, z. B. Lieferanten, verlangen.

(40) Ein Verzicht auf Informationen über Effizienzvorteile in der Anmeldephase schließt nicht aus, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgereicht werden können. Je früher jedoch diese Informationen übermittelt werden, desto besser kann die Kommission die geltend 
gemachten Effizienzvorteile prüfen.

(41) Zur Bewertung von Effizienzvorteilen siehe auch die Leitlinien der Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse 
gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. C 31 vom 5.2.2004, S. 5, abrufbar unter 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29).
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Für jeden geltend gemachten Effizienzvorteil sind folgende Informationen zu übermitteln:

a) eine ausführliche Erläuterung, wie das neue Unternehmen den Effizienzvorteil durch den Zusammenschluss erzielen 
kann; führen Sie aus, welche Schritte die Beteiligten zur Erreichung des Effizienzvorteils zu unternehmen gedenken, 
welche Risiken damit verbunden sind und in welchem Zeit- und Kostenrahmen dieses Ziel erreicht werden soll;

b) sofern mit zumutbarem Aufwand möglich, eine Quantifizierung des Effizienzvorteils und eine ausführliche Erläuterung 
der Berechnungsmethode; schätzen Sie gegebenenfalls auch die Bedeutung von Effizienzvorteilen in Bezug auf die 
Einführung neuer Produkte oder Qualitätsverbesserungen; bei Effizienzvorteilen in Form von Kosteneinsparungen sind 
die Einsparungen aufgeschlüsselt nach einmaligen Einsparungen bei Fixkosten, wiederkehrenden Einsparungen bei 
Fixkosten und Einsparungen bei variablen Kosten auszuweisen (in Euro pro Stück und Euro pro Jahr);

c) Angaben zum voraussichtlichen Nutzen des Effizienzvorteils für die Kunden und eine ausführliche Erläuterung, worauf 
sich diese Annahme stützt;

d) eine Begründung, weshalb die an dem Zusammenschluss Beteiligten Effizienzvorteile ähnlichen Umfangs nicht auf 
andere Weise (als durch den geplanten Zusammenschluss), die keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt, 
erzielen könnten.

ABSCHNITT 12

KOOPERATIVE WIRKUNGEN EINES GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMENS

Beantworten Sie im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens für die Zwecke des Artikels 2 Absatz 4 der Fusionskontroll
verordnung folgende Fragen:

a) Sind zwei oder mehrere der Muttergesellschaften in nennenswertem Umfang weiter auf demselben Markt wie das 
Gemeinschaftsunternehmen, auf einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf einem eng verbundenen 
benachbarten Markt tätig?

Falls Sie die Frage mit „Ja“ beantworten, geben Sie für jeden dieser Märkte Folgendes an:

i) den Umsatz der einzelnen Muttergesellschaften im letzten Geschäftsjahr,

ii) die wirtschaftliche Bedeutung der Tätigkeiten des Gemeinschaftsunternehmens im Verhältnis zum vorgenannten 
Umsatz,

iii) den Marktanteil der einzelnen Muttergesellschaften.

b) Falls Sie die Frage unter Buchstabe a mit „Ja“ beantworten und der Auffassung sind, dass die Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens nicht zu einer Abstimmung des Wettbewerbsverhaltens zwischen unabhängigen 
Unternehmen führt, die den Wettbewerb im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 AEUV und gegebenenfalls im Sinne der 
entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens (42) einschränken würde, begründen Sie dies bitte.

c) Wenn Sie — unabhängig davon, wie Sie die Fragen unter den Buchstaben a und b beantwortet haben — der Auffassung 
sind, dass die Kriterien des Artikels 101 Absatz 3 AEUV und gegebenenfalls der entsprechenden Bestimmungen des 
EWR-Abkommens (43) Anwendung finden, begründen Sie dies, um der Kommission eine vollständige Prüfung des 
Falles zu ermöglichen. Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV kann Artikel 101 Absatz 1 AEUV für nicht anwendbar erklärt 
werden, sofern der Zusammenschluss

i) dazu beiträgt, die Warenerzeugung oder -verteilung zu verbessern oder den technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritt zu fördern,

ii) die Verbraucher angemessen an dem entstehenden Gewinn beteiligt,

iii) den beteiligten Unternehmen keine Beschränkungen auferlegt, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht 
unerlässlich sind, und

iv) den beteiligten Unternehmen keine Möglichkeiten eröffnet, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den 
Wettbewerb auszuschalten.

(42) Siehe Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens.
(43) Siehe Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens.
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ABSCHNITT 13

ERKLÄRUNG

Die Anmeldung muss mit der folgenden Erklärung abschließen, die von allen Anmeldern oder im Namen aller Anmelder zu 
unterzeichnen ist:

„Der bzw. die Anmelder erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in dieser Anmeldung wahr, richtig und 
vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien der im Formular CO verlangten Unterlagen beigefügt wurden, dass alle 
Schätzungen als solche kenntlich gemacht und möglichst genau anhand der zugrunde liegenden Tatsachen vorgenommen wurden und 
dass alle geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechen. Ihnen sind die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 1 
Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung bekannt.“

Bei digital signierten Formularen dienen die folgenden Felder nur Informationszwecken. Sie sollten mit den Metadaten der 
entsprechenden elektronischen Signatur(en) übereinstimmen.

Datum:

[Unterzeichner 1]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]

[Unterzeichner 2, falls zutreffend]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]
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ANHANG II 

VEREINFACHTES FORMULAR CO ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES NACH DER 
VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 

(VEREINFACHTES FORMULAR CO) 

1. Einführung

(1) Im Vereinfachten Formular CO ist aufgeführt, welche Informationen die Anmelder bei der Anmeldung bestimmter 
Zusammenschlüsse, die für die Prüfung nach dem vereinfachten Verfahren infrage kommen, der Europäischen 
Kommission übermitteln müssen.

(2) Beim Ausfüllen dieses Vereinfachten Formulars CO sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (1) („Fusionskontroll
verordnung“) sowie der Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (2) (im 
Folgenden „Durchführungsverordnung“) zu beachten, zu der dieses Vereinfachte Formular CO einen Anhang bildet. 
In diesem Zusammenhang wird ebenfalls auf die Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes 
Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse (3) hingewiesen.

(3) In der Regel kann für die Anmeldung von Zusammenschlüssen das Vereinfachte Formular CO verwendet werden, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

a) Zwei oder mehr Unternehmen erwerben die gemeinsame Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen, wobei 
das Gemeinschaftsunternehmen keinen gegenwärtigen Umsatz (4) im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) erzielt und die beteiligten Unternehmen zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Übertragung von 
Vermögenswerten im EWR auf das Gemeinschaftsunternehmen planen. (5)

b) Zwei oder mehr Unternehmen erwerben die gemeinsame Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen, wobei 
das Gemeinschaftsunternehmen keine nennenswerten Tätigkeiten im EWR ausübt. Dabei handelt es sich um 
Zusammenschlüsse, die alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: (6)

i) Der gegenwärtige Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens und/oder der mit den eingebrachten 
Tätigkeiten erzielte Umsatz sowie der erwartete Jahresumsatz betragen im EWR weniger als 100 Mio. EUR.

ii) Der Gesamtwert der Vermögenswerte, für die zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Übertragung auf das 
Gemeinschaftsunternehmen im EWR geplant ist, beträgt weniger als 100 Mio. EUR.

c) Zwei oder mehr Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben die alleinige bzw. 
gemeinsame Kontrolle über ein anderes Unternehmen, wobei die an dem Zusammenschluss Beteiligten weder 
auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt noch auf einem sachlich relevanten Markt tätig sind, der 
dem sachlich relevanten Markt, auf dem ein anderer Beteiligter tätig ist, vor- oder nachgelagert ist. (7)

d) Zwei oder mehr Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben die alleinige bzw. 
gemeinsame Kontrolle über ein anderes Unternehmen, wobei die nachstehenden Voraussetzungen bei 
Zugrundelegung aller plausiblen Marktabgrenzungen erfüllt sind: (8)

i) Der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, die auf demselben sachlich und 
räumlich relevanten Markt tätig sind (horizontale Überschneidung), erfüllt mindestens eine der 
nachstehenden Voraussetzungen:

aa) Er beträgt weniger als 20 %.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

(2) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts.
(3) Bekanntmachung der Kommission über die vereinfachte Behandlung bestimmter Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 139/2004 des Rates (Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren) (ABl. C 160 vom 5.5.2023, S. 1).
(4) Der Begriff „gegenwärtiger Umsatz“ bezeichnet den von dem Gemeinschaftsunternehmen zum Zeitpunkt der Anmeldung erzielten 

Umsatz. Der Umsatz des Gemeinschaftsunternehmens kann anhand der jüngsten geprüften Abschlüsse der Muttergesellschaften oder, 
sofern getrennte Abschlüsse für die in dem Gemeinschaftsunternehmen zusammengelegten Unternehmensteile verfügbar sind, des 
Gemeinschaftsunternehmens ermittelt werden.

(5) Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe a.
(6) Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe b.
(7) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe c.
(8) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe d.
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bb) Er beträgt weniger als 50 %, und der sich aus dem Zusammenschluss ergebende Zuwachs („Delta“) des 
Herfindahl-Hirschman-Indexes („HHI“) liegt auf diesem Markt unter 150.

ii) Der individuelle und/oder der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, die auf 
einem sachlich relevanten Markt tätig sind, der dem eines anderen an dem Zusammenschluss Beteiligten vor- 
oder nachgelagert ist (vertikale Beziehung), erfüllen mindestens eine der nachstehenden Voraussetzungen:

aa) Sie betragen auf dem vor- und dem nachgelagerten Markt weniger als 30 %.

bb) Sie betragen auf dem vorgelagerten Markt weniger als 30 %, und die auf dem nachgelagerten Markt 
tätigen Beteiligten beziehen weniger als 30 % der Vorleistungen auf dem vorgelagerten Markt.

cc) Sie betragen sowohl auf dem vor- als auch auf dem nachgelagerten Markt weniger als 50 %, der sich aus 
dem Zusammenschluss ergebende Zuwachs („Delta“) des Herfindahl-Hirschmann-Index („HHI“) liegt 
sowohl auf dem vor- als auch auf dem nachgelagerten Markt unter 150 und das in Bezug auf den 
Marktanteil kleinere Unternehmen ist auf dem vor- und dem nachgelagerten Markt dasselbe.

e) Ein am Zusammenschluss Beteiligter erwirbt die alleinige Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen, über 
das er bereits eine Mitkontrolle ausübt. (9)

(4) Ferner kann die Kommission auf Antrag der Anmelder Zusammenschlüsse, bei denen zwei oder mehr Unternehmen 
fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen die alleinige bzw. gemeinsame Kontrolle über ein anderes 
Unternehmen erwerben, auf der Grundlage des Vereinfachten Formulars CO nach dem vereinfachten Verfahren 
prüfen, sofern die nachstehenden Voraussetzungen bei Zugrundelegung aller plausiblen Marktabgrenzungen erfüllt 
sind: (10)

a) Der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, deren Tätigkeiten zu einer horizontalen 
Überschneidung führen, beträgt weniger als 25 %.

b) Der individuelle und der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, zwischen denen 
eine vertikale Beziehung besteht, erfüllen mindestens eine der nachstehenden Voraussetzungen:

i) Sie betragen auf dem vor- und dem nachgelagerten Markt weniger als 35 %.

ii) Sie betragen weniger als 50 % auf einem der Märkte, während der individuelle und der gemeinsame 
Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten auf allen anderen vertikal verbundenen Märkten 
weniger als 10 % betragen.

(5) Ferner kann die Kommission auf Antrag der Anmelder bestimmte Zusammenschlüsse, durch die zwei oder mehr 
Unternehmen die gemeinsame Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen erwerben, auf der Grundlage des 
Vereinfachten Formulars CO nach dem vereinfachten Verfahren prüfen, sofern: (11)

a) der gegenwärtige Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens und/oder der mit den eingebrachten Tätigkeiten 
erzielte Umsatz im EWR weniger als 150 Mio. EUR betragen und

b) der Gesamtwert der Vermögenswerte, für die zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Übertragung auf das 
Gemeinschaftsunternehmen im EWR geplant ist, weniger als 150 Mio. EUR beträgt.

(6) Die Kommission kann jederzeit ein Formular CO verlangen, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen für die 
Verwendung des Vereinfachten Formulars CO nicht erfüllt sind, oder wenn die Kommission — auch wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind — dennoch ausnahmsweise entscheidet, dass eine Anmeldung auf der Grundlage des 
Formulars CO erforderlich ist, um möglichen wettbewerbsrechtlichen Bedenken angemessen nachgehen zu können.

(9) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe e.
(10) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 8.
(11) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 9.
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2. Ausfüllen und Übermittlung des Vereinfachten Formulars CO

(7) Im Falle einer Fusion im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung oder des Erwerbs 
der gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung muss das 
Vereinfachte Formular CO von den an der Fusion Beteiligten bzw. von den Beteiligten, die die gemeinsame Kontrolle 
erwerben, gemeinsam ausgefüllt werden. Im Falle des Erwerbs der alleinigen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung muss das Vereinfachte Formular CO vom Erwerber ausgefüllt 
werden. Im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots muss das Vereinfachte Formular CO vom Bieter ausgefüllt 
werden.

(8) Je nachdem, welche Merkmale der Zusammenschluss aufweist und aus welchen Gründen der Zusammenschluss für 
das vereinfachte Verfahren infrage kommt, müssen unterschiedliche Abschnitte des Vereinfachten Formulars CO 
ausgefüllt werden: (12)

a) Die Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 und 16 müssen immer ausgefüllt werden.

b) Falls der Zusammenschluss zu horizontalen Überschneidungen zwischen den Tätigkeiten der Beteiligten führt, 
muss Abschnitt 8 ausgefüllt werden.

c) Falls der Zusammenschluss zu vertikalen Beziehungen zwischen den Tätigkeiten der Beteiligten führt, müssen 
Abschnitt 9 und/oder 10 ausgefüllt werden.

d) Abschnitt 11 muss immer ausgefüllt werden, außer bei Zusammenschlüssen, die unter Randnummer 5 
Buchstabe a oder c der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fallen.

e) Abschnitt 12 muss im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens ausgefüllt werden.

(9) Vor der förmlichen Anmeldung nach dem vereinfachten Verfahren und unabhängig von der für das vereinfachte 
Verfahren infrage kommenden Kategorie, unter die der Zusammenschluss fällt, müssen die Anmelder immer einen 
Antrag auf Zuweisung eines Sachbearbeiterteams (sog. „Case-Team“) stellen. In dem Antrag müssen die Art des 
Vorhabens, die für das vereinfachte Verfahren infrage kommende Kategorie, unter die es fällt, und der 
voraussichtliche Tag der Anmeldung angegeben werden. (13) Die Anmelder sollten Zusammenschlüsse die unter 
bestimmte für das vereinfachte Verfahren infrage kommende Kategorien fallen, ohne oder mit sehr geringen 
Vorabkontakten direkt anmelden. (14) In diesen Fällen muss der Antrag auf Zuweisung eines Sachbearbeiterteams 
mindestens eine Woche vor der geplanten Anmeldung gestellt werden. Wenn durch einen Zusammenschluss 
horizontale Überschneidungen oder nichthorizontale Beziehungen zwischen den Tätigkeiten der Beteiligten 
entstehen, sollten Vorabkontakte aufgenommen werden, indem mindestens zwei Wochen vor der geplanten 
Anmeldung die Zuweisung eines Sachbearbeiterteams beantragt wird.

(10) Mit diesem Vereinfachten Formular CO übermittelte personenbezogene Daten werden im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und 
des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG verarbeitet. (15)

(11) Das Vereinfachte Formular CO muss für jeden Anmelder von einer oder mehreren Personen, die gesetzlich befugt 
sind, in seinem Namen zu handeln, oder von einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern der 
Anmelder unterzeichnet werden. Die entsprechenden Vollmachten sind dem Vereinfachten Formular CO 
beizufügen. (16) Technische Spezifikationen und Hinweise zu Signaturen werden in der jeweils aktuellen Fassung im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

(12) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 9.
(13) Der Antrag auf Zuweisung eines Sachbearbeiterteams kann abgerufen werden unter: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/ 

practical-information_en.
(14) Dies gilt insbesondere für Vorhaben, die unter Randnummer 5 Buchstaben a oder c der Bekanntmachung über ein vereinfachtes 

Verfahren fallen (siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 27).
(15) ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39EUR-Lex - 32018R1725 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
(16) Mustervollmacht unter https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 5.5.2023 L 119/63  

228



3. Begriffsbestimmungen für die Zwecke des Vereinfachten Formulars CO

(12) Für die Zwecke dieses Vereinfachten Formulars gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „An dem Zusammenschluss Beteiligter/Beteiligte“ oder „Beteiligter/Beteiligte“: sowohl die erwerbenden als auch 
die zu erwerbenden Unternehmen oder die fusionierenden Unternehmen einschließlich der Unternehmen, an 
denen eine kontrollierende Beteiligung erworben oder für die ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben 
wird; sofern nicht anders angegeben, schließen die Begriffe „Anmelder“ bzw. „an dem Zusammenschluss 
Beteiligter/Beteiligte“ auch alle Unternehmen ein, die demselben Konzern wie diese angehören.

b) „Jahr“: Kalenderjahr, sofern nicht anders angegeben. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle in dem 
Vereinfachten Formular CO verlangten Angaben auf das dem Jahr der Anmeldung vorausgehende Jahr.

4. Richtigkeit und Vollständigkeit der Anmeldung

(13) Alle verlangten Angaben müssen richtig und vollständig in den entsprechenden Abschnitt des Vereinfachten 
Formulars CO eingetragen werden. Jeder Anmelder ist für die Richtigkeit der von ihm übermittelten Informationen 
verantwortlich. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

a) Nach Artikel 10 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung und Artikel 5 Absätze 2 und 4 der Durchführungs
verordnung laufen die in der Fusionskontrollverordnung festgelegten Fristen für die Anmeldung erst ab Eingang 
aller verlangten Angaben bei der Kommission. Damit wird sichergestellt, dass die Kommission den angemeldeten 
Zusammenschluss innerhalb der in der Fusionskontrollverordnung vorgesehenen strengen Fristen prüfen kann. 
Wenn eine Anmeldung unvollständig ist, setzt die Kommission die Anmelder oder ihre Vertreter hiervon 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis.

b) Die Anmelder müssen bei der Vorbereitung der Anmeldung darauf achten, dass die der Kommission 
übermittelten Namen und anderen Kontaktdaten, insbesondere E-Mail-Adressen, richtig, relevant und auf dem 
neuesten Stand sind.

c) Nach Artikel 5 Absatz 4 der Durchführungsverordnung gelten unrichtige oder irreführende Angaben in der 
Anmeldung als unvollständig.

d) Die verlangten Kontaktdaten müssen in der von der Generaldirektion Wettbewerb (im Folgenden 
„GD Wettbewerb“) auf ihrer Website vorgeschriebenen Form angegeben werden. (17) Für den ordnungsgemäßen 
Ablauf des Prüfverfahrens ist es unerlässlich, dass die Kontaktdaten richtig sind. Daher müssen Sie 
personalisierte und bestimmten Kontaktpersonen zugeordnete E-Mail-Adressen statt allgemeine Mailboxen von 
Unternehmen (z. B. info@, hello@) angeben. Wenn die Kontaktdaten nicht den Anforderungen entsprechen, 
kann die Kommission die Anmeldung für unvollständig erklären.

e) Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann die Kommission gegen Anmelder, die 
vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen von bis zu 1 % des 
Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens verhängen. Nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 8 
Absatz 6 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann sie außerdem ihren Beschluss über die Vereinbarkeit 
eines Zusammenschlusses mit dem Binnenmarkt widerrufen, wenn dieser Beschluss auf unrichtigen Angaben 
beruht, die von einem der an dem Zusammenschluss Beteiligten zu vertreten sind.

f) Sie können schriftlich beantragen, dass die Kommission die Anmeldung als vollständig anerkennt, obwohl einige 
im Vereinfachten Formular CO verlangte Angaben fehlen, wenn diese Angaben für Sie ganz oder teilweise nicht 
mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind (z. B. Angaben zum Zielunternehmen im Falle einer feindlichen 
Übernahme). Die Kommission prüft einen solchen Antrag, sofern Gründe für das Fehlen der besagten Angaben 
angeführt werden, und die fehlenden Daten durch möglichst genaue Schätzungen unter Angabe der Quellen 
ersetzt werden. Sie sollten nach Möglichkeit angeben, wo die Kommission die verlangten Angaben erhalten 
kann, die Ihnen nicht zugänglich sind.

(17) Siehe https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.
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g) Nach Artikel 4 Absatz 2 der Durchführungsverordnung kann die Kommission Anmelder von der Pflicht zur 
Übermittlung bestimmter Informationen in der Anmeldung befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die 
Erfüllung dieser Pflichten oder Anforderungen für die Prüfung des Falls nicht erforderlich ist. Sie können daher 
im Rahmen der Voranmeldung schriftlich bei der Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung 
bestimmter Informationen befreit zu werden, wenn diese Ihres Erachtens für die Prüfung des Falls durch die 
Kommission nicht erforderlich sind. Diese Befreiungsanträge sollten bei der Übermittlung des Entwurfs des 
Vereinfachten Formulars CO im Rahmen der Voranmeldung gestellt werden. Befreiungsanträge sollten in einer 
separaten E-Mail an das zuständige Sachbearbeiterteam gerichtet werden. Die Kommission wird Befreiung
santräge prüfen, wenn in diesen hinreichend begründet ist, warum die betreffenden Informationen für die 
Prüfung des Falls nicht erforderlich sind. Im Einklang mit ihren „Best Practices on the conduct of EC merger 
control proceedings“ benötigt die GD Wettbewerb in der Regel fünf Arbeitstage, um auf einen Befreiungsantrag 
zu antworten. Der Klarheit halber sei auf Folgendes hingewiesen: Wenn die Kommission anerkannt hat, dass 
bestimmte, im Vereinfachten Formular CO verlangte Angaben für die vollständige Anmeldung eines 
Zusammenschlusses nicht erforderlich sind, steht es ihr dennoch jederzeit frei, diese Angaben (vor oder nach der 
Anmeldung), beispielsweise im Wege eines Auskunftsverlangens nach Artikel 11 der Fusionskontrollverordnung, 
zu verlangen.

5. Rückgriff auf das Standardverfahren und Anmeldung auf der Grundlage des Formulars CO

(14) Bei der Prüfung, ob ein Zusammenschluss auf der Grundlage des Vereinfachten Formulars CO nach dem 
vereinfachten Verfahren angemeldet werden kann, stellt die Kommission sicher, dass alle relevanten Umstände 
hinreichend geklärt sind. In diesem Zusammenhang sind die Anmelder für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
übermittelten Angaben verantwortlich.

(15) Gelangt die Kommission nach Anmeldung des Zusammenschlusses zu der Auffassung, dass der Fall nicht für eine 
Anmeldung nach dem vereinfachten Verfahren infrage kommt, so kann sie eine vollständige oder gegebenenfalls 
eine teilweise Anmeldung auf der Grundlage des Formulars CO verlangen. Dies kann dann der Fall sein, wenn

a) sich herausstellt, dass die Voraussetzungen für die Verwendung des Vereinfachten Formulars CO nicht erfüllt sind,

b) die Voraussetzungen für die Verwendung des Vereinfachten Formulars CO zwar erfüllt sind, eine vollständige 
oder teilweise Anmeldung auf der Grundlage des Formulars CO aber erforderlich ist, um möglichen wettbewerbs
rechtlichen Bedenken angemessen nachgehen oder nachweisen zu können, dass das Vorhaben ein 
Zusammenschluss im Sinne des Artikels 3 der Fusionskontrollverordnung ist,

c) das Vereinfachte Formular CO unrichtige oder irreführende Angaben enthält,

d) ein Mitgliedstaat oder ein EFTA-Staat innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Erhalt einer Kopie des Vereinfachten 
Formulars CO wettbewerbsrechtliche Bedenken in Bezug auf den angemeldeten Zusammenschluss äußert und 
die Gründe dafür angibt,

e) ein Dritter innerhalb der Dritten von der Kommission zur Stellungnahme gesetzten Frist wettbewerbsrechtliche 
Bedenken äußert und die Gründe dafür angibt.

(16) In diesen Fällen kann die Anmeldung als in einem wesentlichen Punkt unvollständig im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 
der Durchführungsverordnung behandelt werden. Die Kommission setzt die Anmelder oder deren Vertreter hiervon 
umgehend schriftlich in Kenntnis. Die Anmeldung wird erst wirksam, wenn alle verlangten Informationen 
eingegangen sind.

6. Vertraulichkeit

(17) Nach Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 17 Absatz 2 der 
Fusionskontrollverordnung sowie den entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens ist es der 
Kommission, den Mitgliedstaaten, der EFTA-Überwachungsbehörde und den EFTA-Staaten sowie ihren Beamten 
und sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse preiszugeben, die sie bei Anwendung der Verordnung erlangt 
haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz der 
Vertraulichkeit unter den Anmeldern.
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(18) Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn die von Ihnen verlangten 
Informationen veröffentlicht oder an andere Beteiligte weitergegeben würden, so übermitteln Sie die betreffenden 
Informationen in einer gesonderten Anlage mit dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis“ auf jeder Seite. 
Begründen Sie bitte auch, warum diese Informationen nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen.

(19) Bei einer Fusion oder einer gemeinsamen Übernahme oder in anderen Fällen, in denen die Anmeldung von mehr als 
einem Beteiligten vorgelegt wird, können Geschäftsgeheimnisse gesondert als Anlage mit entsprechendem Hinweis 
in der Anmeldung übermittelt werden. Damit die Anmeldung als vollständig angesehen werden kann, müssen ihr 
alle diese Anlagen beigefügt sein.

ABSCHNITT 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR SACHE

(*)Nummer der Sache:
M.

(*)Name der Sache: Sprache:

(*) mit den von der Registratur Fusionskontrolle bereitgestellten Angaben zu ergänzen

Sofern nicht anders angegeben, sind die Verweise auf die Artikel in den nachstehenden Tabellen als Verweise auf die Artikel der 
Fusionskontrollverordnung zu verstehen.

Anmeldung nach dem vereinfachten Verfahren: ja Fusionskontrollverordnung

Zuständigkeit:
Artikel 1 Absatz 2
Artikel 1 Absatz 3
Artikel 4 Absatz 5
Artikel 22

Grundlage für die Anmeldung:
Artikel 4 Absatz 1
Artikel 4 Absatz 4
Artikel 4 Absatz 5
Artikel 22

Zusammenschluss:
Fusion [Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a] (18)
Erwerb der alleinigen Kontrolle [Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b]
Erwerb der gemeinsamen Kontrolle [Artikel 3 Ab
satz 1 Buchstabe b] (19)
Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über ein neu ge
gründetes Gemeinschaftsunternehmen [Artikel 3 Ab
satz 4] (20)
Erwerb der gemeinsamen Kontrolle in anderen Szena
rien (d. h. mindestens ein zuvor kontrollierender Ge
sellschafter verbleibt) [Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b 
und Artikel 3 Absatz 4] (21)

Fallkategorie nach der Bekanntmachung über ein 
vereinfachtes Verfahren:

Randnummer 5 Buchstabe a der Bekanntmachung 
über ein vereinfachtes Verfahren
Randnummer 5 Buchstabe e der Bekanntmachung 
über ein vereinfachtes Verfahren
Randnummer 5 Buchstabe b der Bekanntmachung 
über ein vereinfachtes Verfahren
Randnummer 5 Buchstabe c der Bekanntmachung 
über ein vereinfachtes Verfahren
Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein ver
einfachtes Verfahren
Randnummer 5 Buchstabe d der Bekanntmachung 
über ein vereinfachtes Verfahren
Randnummer 9 der Bekanntmachung über ein ver
einfachtes Verfahren

(18) Eine Fusion liegt vor, wenn zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unternehmen so miteinander verschmelzen, dass sie ihre 
Rechtspersönlichkeit verlieren. Weitere Informationen und Hinweise zu Zuständigkeitsaspekten finden sich unter den 
Randnummern 9 und 10 der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (im Folgenden „Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu 
Zuständigkeitsfragen“) (ABl. C 95 vom 16.4.2008, S. 1, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX% 
3A52008XC0416(08)).

(19) Dieses Szenario bezieht sich auf den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über Zielunternehmen, die zuvor von keinem der 
Unternehmen, die die gemeinsame Kontrolle erwerben, kontrolliert wurden (d. h. auf den Erwerb der Kontrolle über ein 
Unternehmen von einem Dritten). Siehe insbesondere die Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen, 
Randnummer 91.

(20) Diese Kategorie bezieht sich auf die Neugründung eines Gemeinschaftsunternehmens, auf das die Muttergesellschaften keine 
bestehende Wirtschaftstätigkeit übertragen (d. h. eine Tochtergesellschaft oder einen Geschäftsbereich mit eigener Marktpräsenz) oder 
auf das sie nur Vermögenswerte übertragen, die an sich keinen Geschäftsbereich darstellen.

(21) Zu diesen Fällen gehören unter anderem i) die Gründung neuer Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen, wenn eine oder mehrere 
Muttergesellschaften einen bestehenden Geschäftsbereich oder eine bestehende Wirtschaftstätigkeit übertragen, und ii) der Eintritt 
oder die Ersetzung von kontrollierenden Gesellschaftern eines Gemeinschaftsunternehmens. Siehe insbesondere die Konsolidierte 
Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen, Randnummer 92.

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 119/66 5.5.2023  

231



Anmeldung im Zusammenhang mit einer früheren Sache 
(verbundener Vorgang/paralleles Rechtsgeschäft/Sache 
wurde abgebrochen oder zurückgezogen)? JA NEIN 

Wenn ja, bitte Nummer der Sache angeben:

Anmeldung im Zusammenhang mit einer Konsultation zu 
demselben Zusammenschluss? JA NEIN 

Wenn ja, bitte Nummer der Konsultation angeben:

Art und Weise der Durchführung des Zusammenschlusses:

Öffentliches Übernahmeangebot angekündigt am 
[DATUM]

Erwerb von Anteilen

Erwerb von Vermögenswerten

Erwerb von Anteilsrechten

Geschäftsführungsvertrag oder andere vertragliche 
Mittel

Erwerb von Anteilen an einem neu gegründeten Ge
meinschaftsunternehmen

Wert des Zusammenschlusses in EUR:

Sitz der an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen:

In demselben Mitgliedstaat

In demselben Drittland

In unterschiedlichen Mitgliedstaaten

In unterschiedlichen Drittländern

ABSCHNITT 2

AN DEM ZUSAMMENSCHLUSS BETEILIGTE UNTERNEHMEN UND IHR UMSATZ

Beteiligte Unternehmen (22) Kategorie (23) Kontrolliert von
Kurze Beschreibung der 
Geschäftstätigkeiten des 

beteiligten Unternehmens

Übermitteln Sie für jedes der beteiligten Unternehmen ein Schaubild zu Eigentumsstruktur und Ausgestaltung der Kontrolle 
vor und nach Vollzug des Zusammenschlusses:

(22) Der Begriff „beteiligte Unternehmen“ wird in den Randnummern 129 bis153 der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu 
Zuständigkeitsfragen definiert.

(23) Anmelder oder andere Beteiligte.
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Beteiligte Unternehmen Herkunftsland Rolle (24)
Umsatz (in Mio. EUR) (25)

Jahr des 
Umsatzes (26)

Weltweit EU-weit

Gemeinsamer Umsatz aller beteiligten Unternehmen

Jedes der beteiligten Unternehmen erzielt nicht mehr als zwei Drittel seines unionsweiten Gesamtumsatzes in ein und 
demselben Mitgliedstaat.

Wird die Fusion auf der Grundlage des Artikels 1 Absatz 3 der Fusionskontrollverordnung angemeldet, füllen Sie auch die 
nachstehende Tabelle aus. Machen Sie Angaben zu allen Mitgliedstaaten, die die in Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben b und c 
genannten Kriterien erfüllen, und fügen Sie der Tabelle bei Bedarf weitere Zeilen hinzu:

Name des relevanten 
Mitgliedstaats für die Zwecke des 

Artikels 1 Absatz 3 
Buchstaben b und c der 

Fusionskontrollverordnung

Gemeinsamer Umsatz aller 
beteiligten Unternehmen in 

diesem Mitgliedstaat
(in Mio. EUR)

Name der relevanten 
beteiligten Unternehmen für 

die Zwecke des Artikels 1 
Absatz 3 Buchstabe c der 

Fusionskontrollverordnung

Umsatz des beteiligten 
Unternehmens in diesem 

Mitgliedstaat
(in Mio. EUR)

Jedes der beteiligten Unternehmen erzielt nicht mehr als zwei Drittel seines unionsweiten Gesamtumsatzes in ein und 
demselben Mitgliedstaat.

(24) E = Erwerber im Falle eines Erwerbs der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle (bei mehr als einem Erwerber E1, E2 usw. angeben). 
Z = Zielunternehmen im Falle des Erwerbs der alleinigen Kontrolle (bei mehr als einem Zielunternehmen Z1, Z2 usw. angeben). 
GU = Gemeinschaftsunternehmen im Falle des Erwerbs der gemeinsamen Kontrolle (bei mehr als einem Gemeinschaftsunternehmen 
GU1, GU2 usw. angeben). 
FU = Fusionierendes Unternehmen im Falle einer Fusion (bei mehr als einem fusionierenden Unternehmen FU1, FU2 usw. angeben).

(25) Der Umsatz ist in Euro zum durchschnittlichen Wechselkurs in den betreffenden Jahren oder Zeiträumen anzugeben.
(26) Wenn das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, geben Sie bitte das Ende des Geschäftsjahres im vollständigen 

Datumsformat (TT/MM/JJJJ) an.
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Umsatz im Gebiet der EFTA-Staaten (27)

Der gemeinsame Umsatz der beteiligten Unternehmen im Gebiet der EFTA-Staaten macht 25 % 
oder mehr ihres Gesamtumsatzes im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aus.

JA NEIN 

Mindestens zwei beteiligte Unternehmen erzielen jeweils einen Umsatz von mehr als 
250 Mio. EUR im Gebiet der EFTA-Staaten.

JA NEIN 

Das Zusammenschlussvorhaben könnte für eine Verweisung an einen EFTA-Staat infrage 
kommen, da es einen oder mehrere betroffene Märkte im Gebiet eines EFTA-Staates gibt, der/die 
alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist/aufweisen.

JA NEIN 

ABSCHNITT 3

BEZEICHNUNG DES BETROFFENEN PRODUKTS BZW. DER BETROFFENEN PRODUKTE (28) NACH NACE (29)

Bezeichnung des Produkts bzw. der Produkte NACE

ABSCHNITT 4

KURZBESCHREIBUNG DES ZUSAMMENSCHLUSSES

Erstellen Sie eine nichtvertrauliche Zusammenfassung der Angaben in Abschnitt 1.1 (höchstens 250 Wörter), in 
der Sie darlegen, wie der Zusammenschluss vollzogen wird (z. B. durch Erwerb von Anteilen, öffentliches 
Übernahmeangebot oder Vertrag), nach welchen Artikeln der Fusionskontrollverordnung das Vorhaben als 
Zusammenschluss einzustufen ist und welche Unternehmen beteiligt sind. Für jedes der beteiligten 
Unternehmen ist Folgendes anzugeben: vollständiger Name, Land des Unternehmenssitzes, letztlich 
kontrollierendes Unternehmen, Kurzbeschreibung der Tätigkeiten und der geografischen Tätigkeitsgebiete. Für 
neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen geben Sie bitte die geplanten Tätigkeiten und geplanten 
geografischen Tätigkeitsgebiete an. Diese Zusammenfassung wird nach der Anmeldung auf der Website der 
GD Wettbewerb veröffentlicht. Die Zusammenfassung darf keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsge
heimnisse enthalten.

(27) Zu den EFTA-Staaten gehören Island, Liechtenstein und Norwegen.
(28) Geben Sie nur die NACE-Codes der Produkte an, durch die horizontale Überschneidungen bzw. nichthorizontale Beziehungen 

entstehen. In Fällen ohne horizontale Überschneidungen bzw. nichthorizontale Beziehungen sind die NACE-Codes der 
Hauptprodukte des Zielunternehmens anzugeben.

(29) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1, abrufbar unter EUR-Lex 
- 32006R1893 - EN - EUR-Lex (europa.eu)).
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Beispiel (bitte aus Ihrer Anmeldung löschen)

Diese Anmeldung betrifft folgende Unternehmen:

[vollständiger Name des Unternehmens A] ([Kurzbezeichnung des Unternehmens A], [Herkunftsland des Unternehmens A]), 
kontrolliert von [Unternehmen X],

[vollständiger Name des Unternehmens B] ([Kurzbezeichnung des Unternehmens B], [Herkunftsland des Unternehmens B]), 
kontrolliert von [Unternehmen Y].

[Unternehmen A] erwirbt im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung die alleinige Kontrolle über 
(die Gesamtheit/einen Teil von) [Unternehmen B] ODER

[Unternehmen A] fusioniert im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung mit [Unternehmen B] 
ODER

[Unternehmen A] und [Unternehmen B] erwerben im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 4 der Fusionskon
trollverordnung die gemeinsame Kontrolle über [Unternehmen C].

Der Zusammenschluss erfolgt durch [Art der Durchführung des Zusammenschlusses, z. B. Erwerb von Anteilen/ 
Vermögenswerten].

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

a. [Unternehmen A]: [kurze Beschreibung der Tätigkeit, z. B. Chemikalienherstellung mit folgenden Schwerpunkten: Agrarwissen
schaften, Hochleistungskunststoffe und Spezialchemikalien, Kohlenwasserstoff- und Energieprodukte sowie entsprechende 
Dienstleistungen],

b. [Unternehmen B]: [kurze Beschreibung der Tätigkeit, z. B. Silikontechnologie und -innovation mit folgenden Schwerpunkten: 
Entwicklung und Herstellung von Polymeren und anderen auf Silikonchemie basierenden Materialien].

ABSCHNITT 5

BEWEGGRÜNDE FÜR DEN ZUSAMMENSCHLUSS UND ZEITPLAN

5.1. Beweggründe für den Zusammenschluss

Fassen Sie bitte die Beweggründe für das 
Zusammenschlussvorhaben zusammen.

5.2. Zeitplan

Beschreiben Sie kurz den zeitlichen Ablauf des 
geplanten Zusammenschlusses (ggf. 
einschließlich eines rechtsverbindlichen Termins 
für den Vollzug des Zusammenschlusses).

5.3. Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln 
möchten.
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ABSCHNITT 6

ZUSTÄNDIGKEIT (30)

6.1. Kurze Beschreibung des Zusammenschlusses und der Änderung der Kontrolle (höchstens 250 Wörter)

Beispiel 1(bitte in der Anmeldung löschen)

Nach einem am X.X.XX unterzeichneten Anteilskaufvertrag erwirbt [Unternehmen A] Anteile, die 75 % der gesamten 
Stimmrechte von [Unternehmen B] gewähren. Die verbleibenden 25 % der Stimmrechte von [Unternehmen B] werden von 
[dem Minderheitsgesellschafter M] gehalten. Da Entscheidungen in Bezug auf die Geschäftsstrategie von [Unternehmen B] 
mit einfacher Mehrheit getroffen werden, wird [Unternehmen A], das über die Mehrheit der Anteile und Stimmen verfügt, 
bestimmenden Einfluss auf [Unternehmen B] ausüben. [Unternehmen B] wird daher unter der alleinigen Kontrolle von 
[Unternehmen A] stehen.

Beispiel 2 (bitte für Anmeldung löschen)

Nach einem am X.X.XX unterzeichneten Anteilskaufvertrag erwirbt [Unternehmen A] Anteile, die 40 % der gesamten 
Stimmrechte von [Unternehmen B] entsprechen. Die verbleibenden 60 % der Stimmrechte von [Unternehmen B] werden 
von [Unternehmen C] gehalten. Die Unternehmensleitung besteht aus sieben Mitgliedern, von denen [Unternehmen A] 
drei ernennt. [Unternehmen A] hat Vetorechte bei der Ernennung der Unternehmensleitung, dem Budget und dem 
Geschäftsplan. [Unternehmen B] wird daher gemeinsam von [Unternehmen A] und [Unternehmen C] kontrolliert.

6.2. Kontrollerwerb

Erwerb der alleinigen Kontrolle

Der Erwerber übernimmt im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung die alleinige Kontrolle 
über das/die Zielunternehmen. Geben Sie an, wie die alleinige Kontrolle erworben wird, indem Sie die 
entsprechenden Kästchen ankreuzen:

[Unternehmen 1] erwirbt die positive alleinige Kontrolle, d. h. die Mehrheit der Stimmrechte über das/die 
Zielunternehmen (de jure alleinige Kontrolle)

[Unternehmen 1] erwirbt die negative alleinige Kontrolle über das/die Zielunternehmen, d. h. die 
Möglichkeit, bei strategischen Entscheidungen ein alleiniges Vetorecht auszuüben (de jure alleinige 
Kontrolle). Erläutern Sie, um welche strategischen Entscheidungen es sich handelt:

[Unternehmen 1] erwirbt mit seinen [genaue Angabe der Anteilsbeteiligung und der Stimmrechte] % de 
facto die alleinige Kontrolle über das/die Zielunternehmen, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Mehrheit auf den Anteilseignerversammlungen (des Zielunternehmens) erreichen wird.

Geben Sie an, ob Folgendes auf den Zusammenschluss zutrifft:

In den letzten fünf Jahren wurde auf den Anteilseignerversammlungen des Zielunternehmens bzw. der 
Zielunternehmen wie folgt abgestimmt: [Geben Sie für jedes Jahr an, wie viele Teilnehmer an diesen 
Anteilseignerversammlungen teilgenommen haben]. Mit seiner Beteiligung hätte [Unternehmen 1] auf den 
Anteilseignerversammlungen der Jahre [Angabe der Anteilseignerversammlungen] eine Mehrheit gehabt.
Die übrigen Anteile sind breit gestreut.
Andere wichtige Anteilseigner haben strukturelle, wirtschaftliche oder familiäre Verbindungen zu 
[Unternehmen 1]. Geben Sie an, welcher Art diese Verbindungen sind: […].
Andere Anteilseigner halten lediglich eine finanzielle Beteiligung an (dem Zielunternehmen).

(30) Bitte beziehen Sie sich hier auf die Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen.
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Erwerb der gemeinsamen Kontrolle

[Unternehmen 1], [Unternehmen 2] und [Unternehmen 3] (ggf. weitere Unternehmen hinzufügen) 
erwerben im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung die gemeinsame Kontrolle 
über das/die Zielunternehmen durch gleiche Stimmrechte oder Besetzung der Entscheidungsgremien oder 
Vetorechte (Randnummern 64 bis 73 der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständig
keitsfragen).

Erwerber

Unternehmen 1 Unternehmen 2 Unternehmen 3

Beteiligung an dem 
Gemeinschaftsunternehmen (%)

Stimmrechte (%)

Anzahl der ernannten Vertreter 
im Entscheidungsgremium des 
Zielunternehmens (31)/ 
Gesamtzahl der Mitglieder des 
Entscheidungsgremiums

Vertreter der 
Unternehmensleitung hat 
ausschlaggebende 
Stimme (ja/nein)

Ja
Nein

Ja
Nein

Ja
Nein

Vetorechte bei der Besetzung der 
Unternehmensleitung (ja/nein)

Ja
Nein

Ja
Nein

Ja
Nein

Vetorechte bei der Annahme des 
Geschäftsplans (ja/nein)

Ja
Nein

Ja
Nein

Ja
Nein

Falls ja, übermitteln Sie bitte eine Kopie des 
jüngsten Geschäftsplans/der jüngsten Geschäftspläne des 
Zielunternehmens.

Vetorechte bei der Annahme des 
Budgets (ja/nein)

Ja
Nein

Ja
Nein

Ja
Nein

Vetorechte bei Investitionen

Ja
Nein

Geben Sie in der 
nächsten Zeile die 
Höhe der Investitionen 
und deren Häufigkeit in 
dem betreffenden 
Wirtschaftszweig an.

Ja
Nein

Geben Sie in der 
nächsten Zeile die 
Höhe der 
Investitionen und 
deren Häufigkeit in 
dem betreffenden 
Wirtschaftszweig 
an.

Ja
Nein

Geben Sie in der 
nächsten Zeile die 
Höhe der 
Investitionen und 
deren Häufigkeit in 
dem betreffenden 
Wirtschaftszweig 
an.

Sonstige marktspezifische 
Rechte

Ja
Nein

Geben Sie in der 
nächsten Zeile an, um 
welche Vetorechte es 
sich handelt.

Ja
Nein

Geben Sie in der 
nächsten Zeile an, 
um welche 
Vetorechte es sich 
handelt.

Ja
Nein

Geben Sie in der 
nächsten Zeile an, 
um welche 
Vetorechte es sich 
handelt.

(31) Berücksichtigen Sie hier das Entscheidungsgremium, das strategische Entscheidungen der in der Konsolidierten Mitteilung der 
Kommission zu Zuständigkeitsfragen, Abschnitte 3.1 und 3.2, beschriebenen Art trifft.
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[Unternehmen 1], [Unternehmen 2] und [Unternehmen 3] (ggf. weitere Unternehmen hinzufügen) 
erwerben im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung die gemeinsame Kontrolle 
über das/die Zielunternehmen in sonstiger Weise (siehe Randnummern 74-80 der Konsolidierten 
Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen):

[Unternehmen 1], [Unternehmen 2] und [Unternehmen 3] (ggf. weitere Unternehmen hinzufügen) 
erwerben durch eine Pooling-Vereinbarung, eine Holdinggesellschaft oder durch ein anderes 
Rechtsgeschäft die gemeinsame Kontrolle über das/die Zielunternehmen.
[Unternehmen 1], [Unternehmen 2] und [Unternehmen 3] (ggf. weitere Unternehmen hinzufügen) 
erwerben auf der Grundlage starker gemeinsamer Interessen de facto die gemeinsame Kontrolle 
über das/die Zielunternehmen. Geben Sie an, um welche gemeinsamen Interessen es sich handelt: […]

6.3. Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen (nur auszufüllen, wenn der Zusammenschluss unter Artikel 3 
Absatz 4 oder Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 4 der Fusionskontroll
verordnung fällt)

Bei dem Gemeinschaftsunternehmen handelt es sich um ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung, da es auf Dauer alle Funktionen einer 
selbstständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt. Dies heißt insbesondere:

Das Gemeinschaftsunternehmen wird über ausreichende Ressourcen verfügen, um eigenständig auf 
dem Markt tätig zu sein, insbesondere über eine eigene Geschäftsleitung sowie über hinreichende 
finanzielle Mittel, Personal und Vermögenswerte.

Das Gemeinschaftsunternehmen wird über einen von den Muttergesellschaften unabhängigen 
Marktzugang bzw. eine eigene Marktpräsenz verfügen.

Das Gemeinschaftsunternehmen wird auf Dauer (d. h. über einen Anfangszeitraum von drei Jahren 
hinaus) mehr als 50 % seines Umsatzes aus Verkäufen an Dritte erzielen.

ODER
Das Gemeinschaftsunternehmen soll über einen Anfangszeitraum hinaus mehr als 50 % seiner 
Verkäufe an die Muttergesellschaften tätigen, allerdings zu Marktbedingungen und zu denselben 
Geschäftsbedingungen wie bei Verkäufen an Dritte.

Die Tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens ist auf Dauer angelegt, da es nicht für eine kurze 
begrenzte Dauer gegründet wurde und die Dauer seiner Tätigkeit [Dauer angeben] beträgt.
Es stehen keine Entscheidungen Dritter oder Externer aus, die für die Aufnahme der Geschäfts
tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens von ausschlaggebender Bedeutung sind.

Sonstiges: [Erläutern Sie bitte]

6.4. Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln 
möchten.

ABSCHNITT 7

KATEGORIE DES VEREINFACHTEN VERFAHRENS (UNTER BEZUGNAHME AUF DIE ENTSPRECHENDEN 
RANDNUMMERN DER BEKANNTMACHUNG ÜBER EIN VEREINFACHTES VERFAHREN)

a) Randnummer 5 Buchstabe a der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 

Das Gemeinschaftsunternehmen ist nicht im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) tätig:

Das Gemeinschaftsunternehmen erzielt weder gegenwärtig (d. h. zum Zeitpunkt der Anmeldung) 
Umsatz im EWR noch ist (in den drei Jahren nach der Anmeldung) ein Umsatz im EWR zu erwarten.
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Die Muttergesellschaften des Gemeinschaftsunternehmens haben zum Zeitpunkt der Anmeldung (32)
keine Übertragung von Vermögenswerten auf das Gemeinschaftsunternehmen im EWR geplant.

Erfüllt der Zusammenschluss die Kriterien unter Randnummer 5 Buchstabe a der Bekanntmachung über ein 
vereinfachtes Verfahren, müssen die nachstehenden Abschnitte 8, 9 und 11 nicht ausgefüllt werden.

UND/ODER

b) Randnummer 5 Buchstabe b der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 

Das Gemeinschaftsunternehmen übt derzeit keine nennenswerten Tätigkeiten im EWR aus bzw. es sind 
keine nennenswerten Tätigkeiten im EWR zu erwarten.

Der gegenwärtige Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens und/oder der mit den eingebrachten 
Tätigkeiten erzielte Umsatz (33) zum Zeitpunkt der Anmeldung sowie der für die drei Jahre nach der 
Anmeldung erwartete Jahresumsatz im EWR betragen weniger als 100 Mio. EUR.

Der Gesamtwert der Vermögenswerte, für die zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Übertragung auf das 
Gemeinschaftsunternehmen im EWR geplant ist, (34) beträgt im EWR weniger als 100 Mio. EUR.

UND/ODER

c) Randnummer 5 Buchstabe c der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren (35)

Die an dem Zusammenschluss Beteiligten sind nicht auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt 
tätig.

Die an dem Zusammenschluss Beteiligten sind nicht auf Märkten tätig, die Märkten, auf denen ein anderer 
Beteiligter tätig ist, vor- oder nachgelagert sind.

Erfüllt der Zusammenschluss die Kriterien unter Randnummer 5 Buchstabe c der Bekanntmachung über ein 
vereinfachtes Verfahren, müssen die nachstehenden Abschnitte 8, 9 und 11 nicht ausgefüllt werden.

UND/ODER

d) Randnummer 5 Buchstabe d der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 

Zwei oder mehr Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben die alleinige bzw. 
gemeinsame Kontrolle über ein anderes Unternehmen, wobei die Voraussetzungen nach Randnummer 5 
Buchstabe d Ziffern i und ii der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren bei Zugrundelegung aller 
plausiblen Marktabgrenzungen erfüllt sind. (36)

(32) Vermögenswerte, deren Übertragung zum Zeitpunkt der Anmeldung geplant ist, sollten unabhängig von dem Zeitpunkt, zu dem diese 
Vermögenswerte tatsächlich auf das Gemeinschaftsunternehmen übertragen werden, berücksichtigt werden.

(33) Mit der Formulierung „und/oder“ soll der Vielzahl der möglichen Sachverhalte Rechnung getragen werden. Dabei ist folgender Umsatz 
zu berücksichtigen: 

— beim gemeinsamen Erwerb eines Zielunternehmens der Umsatz dieses Zielunternehmens (des Gemeinschaftsunternehmens), 
— bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, in das die Muttergesellschaften ihre Tätigkeiten einbringen, der mit diesen 

Tätigkeiten erzielte Umsatz, 
— beim Eintritt eines neuen Eigners mit kontrollierender Beteiligung in ein bestehendes Gemeinschaftsunternehmen der Umsatz des 

Gemeinschaftsunternehmens und gegebenenfalls der mit den von der neuen Muttergesellschaft eingebrachten Tätigkeiten erzielte 
Umsatz.

(34) Vermögenswerte, deren Übertragung zum Zeitpunkt der Anmeldung geplant ist, sollten unabhängig von dem Zeitpunkt, zu dem diese 
Vermögenswerte tatsächlich auf das Gemeinschaftsunternehmen übertragen werden, berücksichtigt werden.

(35) Damit diese Kategorie zutrifft, müssen die beiden Kästchen angekreuzt werden.
(36) Die Schwellenwerte für horizontale Überschneidungen und vertikale Beziehungen gelten für alle plausiblen alternativen 

Abgrenzungen der sachlich und räumlich relevanten Märkte, die im Einzelfall unter Umständen zu berücksichtigen sind. Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang, dass die in der Anmeldung zugrunde gelegten Marktabgrenzungen präzise genug sind, um begründen zu 
können, dass diese Schwellenwerte nicht überschritten werden, und dass alle plausiblen alternativen Marktabgrenzungen, die unter 
Umständen zu berücksichtigen sind, aufgeführt sind (einschließlich räumlich relevanter Märkte, die kleiner sind als die nationalen 
Märkte).
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Der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, die auf demselben sachlich und 
räumlich relevanten Markt tätig sind (horizontale Überschneidung), erfüllt mindestens eine der 
nachstehenden Voraussetzungen:

Er beträgt weniger als 20 %.
Er beträgt weniger als 50 % und der sich aus dem Zusammenschluss ergebende Zuwachs („Delta“) des 
Herfindahl-Hirschman-Indexes („HHI“) liegt auf diesen Märkten unter 150. (37)

Der individuelle und der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, die auf einem 
sachlich relevanten Markt tätig sind, der dem eines anderen an dem Zusammenschluss Beteiligten vor- oder 
nachgelagert ist (vertikale Beziehung), erfüllen mindestens eine der nachstehenden Voraussetzungen:

Sie betragen auf dem vor- und dem nachgelagerten Markt weniger als 30 %.
Sie betragen auf dem vorgelagerten Markt weniger als 30 %, und die auf dem nachgelagerten Markt 
tätigen Beteiligten beziehen weniger als 30 % der Vorleistungen auf dem vorgelagerten Markt.
Sie betragen sowohl auf dem vor- als auch auf dem nachgelagerten Markt weniger als 50 %, der sich aus 
dem Zusammenschluss ergebende Zuwachs („Delta“) des HHI liegt sowohl auf dem vor- als auch auf 
dem nachgelagerten Markt unter 150, und das gemessen am Marktanteil kleinere Unternehmen ist auf 
dem vor- und dem nachgelagerten Markt dasselbe. (38)

UND/ODER

e) Randnummer 5 Buchstabe e der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 

Der Anmelder erwirbt die alleinige Kontrolle über ein Unternehmen, über das er bereits eine 
Mitkontrolle ausübt.

UND/ODER

f) Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren (Flexibilitätsklausel) 

Bei allen plausiblen Marktabgrenzungen i) bleiben die gemeinsamen Marktanteile der Beteiligten auf allen 
relevanten Märkten, auf denen sich ihre Tätigkeiten überschneiden, unter 25 %, und ii) keiner der in 
Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren beschriebenen besonderen Umstände 
liegt vor.

Bei allen plausiblen Marktabgrenzungen bleiben die gemeinsamen Marktanteile der Beteiligten auf allen 
relevanten Märkten, auf denen sich ihre Tätigkeiten überschneiden, unter 25 %, und obwohl einer oder 
mehrere der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren beschriebenen 
besonderen Umstände vorliegen, besteht aus den in Abschnitt 11 dargelegten Gründen kein Anlass zu 
Wettbewerbsbedenken.

(37) Der HHI wird als Summe der quadrierten individuellen Marktanteile aller auf dem betreffenden Markt tätigen Unternehmen gemessen 
(siehe die Leitlinien der Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen, Randnummer 16 (ABl. C 31 vom 5.2.2004, S. 5, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205(02)). Für die Berechnung des sich aus dem Zusammenschluss ergebenden HHI- 
Deltas reicht es jedoch aus, die Differenz aus dem Quadrat der Summe der Marktanteile der an dem Zusammenschluss Beteiligten 
(mit anderen Worten aus dem quadrierten Marktanteil der aus dem Zusammenschluss hervorgegangenen Einheit) und der Summe der 
quadrierten individuellen Marktanteile der Beteiligten zu bilden, denn die Marktanteile aller anderen Wettbewerber auf dem Markt 
bleiben unverändert und beeinflussen daher das Ergebnis der Gleichung nicht.

(38) Über diese Kategorie sollen kleine Zuwächse zu einer bereits bestehenden vertikalen Integration erfasst werden. Ein Beispiel: 
Unternehmen A, das auf einem vor- und einem nachgelagerten Markt (mit einem Marktanteil von jeweils 45 %) tätig ist, erwirbt 
Unternehmen B, das auf demselben vorgelagerten und demselben nachgelagerten Markt (mit einem Marktanteil von jeweils 0,5 %) 
tätig ist. Nicht zu dieser Kategorie gehören Zusammenschlüsse, bei denen die vertikale Integration überwiegend aus dem geplanten 
Zusammenschluss resultiert, selbst wenn der gemeinsame Marktanteil unter 50 % bleibt und das HHI-Delta unter 150 liegt. Der 
folgende Fall wird beispielsweise nicht erfasst: Unternehmen A, das auf dem vorgelagerten Markt mit einem Marktanteil von 45 % 
und auf dem nachgelagerten Markt mit einem Marktanteil von 0,5 % tätig ist, erwirbt Unternehmen B, das auf dem vorgelagerten 
Markt mit einem Marktanteil von 0,5 % und auf dem nachgelagerten Markt mit einem gemeinsamen Marktanteil von 45 % tätig ist.
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Keiner der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren beschriebenen Umstände 
liegt vor, und der individuelle und der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, 
die auf einem Markt tätig sind, der einem Markt, auf dem ein anderer an dem Zusammenschluss Beteiligter 
tätig ist, vor- oder nachgelagert ist (vertikale Beziehungen), erfüllen mindestens eine der folgenden 
Voraussetzungen:

Sie betragen auf dem vor- und dem nachgelagerten Markt weniger als 35 %.
Sie betragen weniger als 50 % auf einem der Märkte, während der individuelle und der gemeinsame 
Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten auf allen anderen vertikal verbundenen 
Märkten weniger als 10 % betragen.

Einer oder mehrere der in Abschnitt II.C der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 
beschriebenen Umstände liegen vor, der Fall gibt aus den in Abschnitt 11 dargelegten Gründen keinen 
Anlass zu Wettbewerbsbedenken, und der individuelle und der gemeinsame Marktanteil aller an dem 
Zusammenschluss Beteiligten, zwischen denen vertikale Beziehungen bestehen, erfüllen mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen:

Sie betragen auf dem vor- und dem nachgelagerten Markt weniger als 35 %.
Sie betragen weniger als 50 % auf einem der Märkte, während der individuelle und der gemeinsame 
Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten auf allen anderen vertikal verbundenen 
Märkten weniger als 10 % betragen.

UND/ODER

g) Randnummer 9 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren (Flexibilitätsklausel) 

Der gegenwärtige Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens und/oder der mit den eingebrachten 
Tätigkeiten erzielte Umsatz (39) zum Zeitpunkt der Anmeldung betragen im EWR mehr als 100 Mio. EUR, 
aber weniger als 150 Mio. EUR.

Der Gesamtwert der Vermögenswerte, für die zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Übertragung auf das 
Gemeinschaftsunternehmen geplant ist, beträgt im EWR mehr als 100 Mio. EUR, aber weniger als 
150 Mio. EUR. (40)

Wenn das Gemeinschaftsunternehmen im EWR tätig ist und der Zusammenschluss zu horizontalen 
Überschneidungen und/oder vertikalen Beziehungen führt, füllen Sie bitte Abschnitt 8 und/oder 9 aus.

Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln möchten.

ABSCHNITT 8

HORIZONTALE ÜBERSCHNEIDUNGEN

8.1. Füllen Sie die nachstehende Tabelle aus, wenn der Zusammenschluss zu horizontalen Überschneidungen 
z. B. zwischen i) Pipeline-Produkten (41) und auf dem Markt befindlichen Produkten oder ii) zwischen 
verschiedenen Pipeline-Produkten führt. (42) Bitte erstellen Sie anhand dieses Musters so viele Tabellen wie 
nötig, um alle von Ihnen betrachteten plausiblen Märkte abzudecken:

(39) Siehe Fußnote 33.
(40) Siehe Fußnote 34.
(41) Pipeline-Produkte sind Produkte, die voraussichtlich kurz- oder mittelfristig auf den Markt gebracht werden. Zu den Pipeline- 

Produkten zählen auch Dienstleistungen.
(42) Bei horizontalen Überschneidungen mit Pipeline-Produkten geben Sie die Marktanteile für die auf dem Markt befindlichen Produkte 

an, die auf dem plausiblen relevanten Markt mit dem jeweiligen Pipeline-Produkt in Wettbewerb stehen.
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8.2. Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln 
möchten.

ABSCHNITT 9

VERTIKALE BEZIEHUNGEN

9.1. Füllen Sie die nachstehende Tabelle aus, wenn der Zusammenschluss zu vertikalen Beziehungen (44) z. B. 
zwischen i) Pipeline-Produkten und auf dem Markt befindlichen Produkten oder ii) zwischen 
verschiedenen Pipeline-Produkten führt. Bitte erstellen Sie anhand dieses Musters so viele Tabellen wie 
nötig, um alle von Ihnen betrachteten plausiblen Märkte abzudecken: (45)

(44) Ausgenommen vertikale Beziehungen im Sinne der Randnummer 5 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe bb der Bekanntmachung über ein 
vereinfachtes Verfahren. Für diese vertikalen Beziehungen füllen Sie den nachstehenden Abschnitt 10 aus.

(45) Wenn Sie beispielsweise bezüglich der vertikalen Beziehung zwischen dem vorgelagerten Markt V und dem nachgelagerten Markt N 
die Märkte V1 und V2 als plausible vorgelagerte Märkte betrachten, sollten Sie zwei Tabellen erstellen: i) eine mit Informationen zu 
V1 und N und ii) eine mit Informationen zu V2 und N.
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9.2. Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln 
möchten.

ABSCHNITT 10

VERTIKALE BEZIEHUNGEN IM SINNE DER RANDNUMMER 5 BUCHSTABE D ZIFFER II BUCHSTABE BB DER 
BEKANNTMACHUNG ÜBER EIN VEREINFACHTES VERFAHREN

10.1. Füllen Sie die nachstehenden Tabellen aus, wenn der Zusammenschluss zu vertikalen Beziehungen im 
Sinne der Randnummer 5 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe bb der Bekanntmachung über ein vereinfachtes 
Verfahren führt, z. B. zu vertikalen Beziehungen zwischen i) Pipeline-Produkten und auf dem Markt 
befindlichen Produkten oder ii) zwischen verschiedenen Pipeline-Produkten. Bitte erstellen Sie anhand 
dieses Musters so viele Tabellen wie nötig, um alle von Ihnen betrachteten plausiblen Märkte 
abzudecken: (48)

(48) Wenn Sie beispielsweise bezüglich der vertikalen Beziehung zwischen dem vorgelagerten Markt V und dem nachgelagerten Markt N 
die Märkte V1 und V2 als plausible vorgelagerte Märkte betrachten, sollten Sie zwei Tabellen erstellen: i) eine mit Informationen zu 
V1 und N und ii) eine mit Informationen zu V2 und N.
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10.2. Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln 
möchten.

ABSCHNITT 11

SCHUTZKLAUSELN UND AUSSCHLUSSBESTIMMUNGEN (51)

Ein an dem Zusammenschluss Beteiligter verfügt über eine erhebliche nicht-kontrollierende 
Beteiligung (d. h. mehr als 10 %) an Unternehmen, die auf denselben Märkten wie ein anderer 
Beteiligter oder auf vertikal verbundenen Märkten tätig sind, bzw. es bestehen 
Mandatsverflechtungen zwischen einem Beteiligten und solchen Unternehmen (z. B. verfügt das 
erwerbende Unternehmen über eine nicht-kontrollierende Beteiligung an einem Unternehmen, 
das auf demselben Markt wie das Zielunternehmen tätig ist, bzw. Mitglieder seiner 
Unternehmensleitung sind auch Mitglieder der Unternehmensleitung eines solchen 
Unternehmens).

Ja
Nein

Ein oder mehrere Wettbewerber der Beteiligten halten eine erhebliche nicht-kontrollierende 
Beteiligung (d. h. mehr als 10 %) an einem der beteiligten Unternehmen.
Falls ja:
Geben Sie die Beteiligung in % an:
Geben Sie die mit der Beteiligung verbundenen Rechte an:

Ja
Nein

Die Beteiligten sind auf eng verbundenen benachbarten Märkten tätig, und einer oder mehrere 
der Beteiligten verfügen bei einer oder mehreren plausiblen Marktabgrenzungen auf einem oder 
mehreren dieser Märkte über einen individuellen Marktanteil von 30 % oder mehr.

Ja
Nein

Auf einem oder mehreren Märkten, auf denen horizontale Überschneidungen oder vertikale 
Beziehungen entstehen, verbleiben bei einer oder mehreren plausiblen Marktabgrenzungen 
weniger als drei Wettbewerber mit Marktanteilen von über 5 %.

Ja
Nein

Die relevanten Marktanteilsschwellen in Bezug auf die Kapazität werden bei einer oder mehreren 
plausiblen Marktabgrenzungen überschritten. (52)

Ja
Nein

Die Beteiligten (oder einer von ihnen) sind auf den sich überschneidenden Märkten neue 
Marktteilnehmer (d. h. sie sind in den letzten drei Jahren in den Markt eingetreten).

Ja
Nein

Die Beteiligten sind wichtige Innovatoren auf den sich überschneidenden Märkten. Ja
Nein

Die Beteiligten haben in den letzten fünf Jahren ein wichtiges Pipeline-Produkt auf den Markt 
gebracht.

Ja
Nein

Durch den Zusammenschluss entstehen Überschneidungen zwischen Pipeline-Produkten bzw. 
zwischen Pipeline-Produkten und auf dem Markt befindlichen Produkten.

Ja
Nein

Einer der Beteiligten plant, auf sachlich und/oder räumlich relevanten Märkten zu expandieren, 
auf denen der andere Beteiligte tätig ist oder die vertikal mit sachlich relevanten Märkten 
verbunden sind, auf denen der andere Beteiligte tätig ist.
Erläutern Sie, welche Waren oder Dienstleistungen von diesen Plänen betroffen sind, und geben 
Sie einen Zeitplan an: [freier Text]

Ja
Nein

In Produktionsketten mit mehr als zwei Stufen beträgt der individuelle oder gemeinsame 
Marktanteil der Beteiligten auf einer Stufe der Wertschöpfungskette 30 % oder mehr (in Bezug 
auf Wert, Volumen oder Kapazität).

Ja
Nein

(51) Füllen Sie nur eine Tabelle für alle Märkte aus, die unter eine der Kategorien der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 
fallen und für die keine der Schutzklauseln/Ausschlussbestimmungen gelten (d. h. für die die Antwort auf alle Fragen in Abschnitt 11 
„Nein“ lautet). Erstellen Sie für jeden Markt, der unter eine der Kategorien der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren fällt 
und bei dem die Antwort auf mindestens eine Frage „Ja“ lautet, eine separate Tabelle.

(52) Wenn dieser Parameter für die Märkte relevant ist, auf denen der Zusammenschluss zu horizontalen Überschneidungen oder 
vertikalen Beziehungen zwischen den Tätigkeiten der beteiligten Unternehmen führt.
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Der für die folgenden drei Jahre erwartete Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens im 
EWR liegt deutlich über 100 Mio. EUR.

Ja
Nein

Der für die folgenden drei Jahre erwartete Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens im 
EWR liegt deutlich über 150 Mio. EUR.
Wenn der für die folgenden drei Jahre erwartete Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens 
im EWR über 100 Mio. EUR liegt, geben Sie bitte den erwarteten Umsatz für die nächsten drei 
Jahre an: [freier Text]

Ja
Nein

Wenn Sie eine der vorstehenden Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, erläutern Sie, warum der Fall Ihrer Meinung nach auf 
der Grundlage der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren behandelt werden sollte, und machen Sie alle 
relevanten Angaben: [freier Text]

ABSCHNITT 12

KOOPERATIVE WIRKUNGEN EINES GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMENS

12.1. Sind zwei oder mehrere der Muttergesellschaften weiter auf demselben 
Markt wie das Gemeinschaftsunternehmen, auf einem diesem vor- oder 
nachgelagerten Markt oder auf einem eng verbundenen benachbarten 
Markt tätig?

Ja Nein

Muttergesellschaft Markt Umsatz Marktanteil

Gemeinschaftsunterneh-
men

Markt Umsatz Marktanteil

12.2. Erläutern Sie, ob die Kriterien des Artikels 101 Absätze 1 und 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und gegebenenfalls die entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens in 
diesem Fall erfüllt sind.

12.3. Ergänzen Sie Ihre Antwort ggf. durch zusätzliche Informationen, die Sie der Kommission übermitteln 
möchten.

ABSCHNITT 13

KONTAKTDATEN

Anmelder Anmelder 2 (falls zutreffend)

Name Name

Anschrift Anschrift

Telefonnummer Telefonnummer

E-Mail E-Mail

Website Website

Zielunternehmen Telefonnummer

Name E-Mail

Anschrift Website

Bevollmächtigter Vertreter des Anmelders Bevollmächtigter Vertreter des Anmelders 2

Name Name

Unternehmen Unternehmen

Anschrift Anschrift
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Telefonnummer Telefonnummer

E-Mail E-Mail

ABSCHNITT 14

ANLAGEN

Dokumente, mit denen der Zusam
menschluss herbeigeführt wird

Bestimmungen, in denen eine Änderung der Kontrolle festgelegt wird:

Bestimmungen, in denen eine Vollfunktion festgelegt wird:

Originalvollmacht(en) (vom Anmelder oder von den Anmeldern)

Umsatzdaten — Aufschlüsselung nach EWR-Ländern

Methodik zur Berechnung der Marktanteile

Die folgenden Informationen sind nur in Fällen zu übermitteln, in denen der Zusammenschluss zu einer oder 
mehreren horizontalen Überschneidungen und/oder vertikalen Beziehungen im EWR führt:
— Kopien aller Präsentationen, die von Mitgliedern der Leitungs- oder Aufsichtsorgane (je nach Corporate-Gover

nance-Struktur) oder anderen Personen, die eine ähnliche Funktion ausüben (oder denen eine solche Funktion 
übertragen oder anvertraut wurde), oder von der Anteilseignerversammlung bzw. für die Vorgenannten zur 
Analyse des angemeldeten Zusammenschlusses erstellt wurden oder bei ihnen eingegangen sind.

— Gegebenenfalls die Internetadresse, unter der die jüngsten Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse aller an dem 
Zusammenschluss Beteiligten abgerufen werden können, oder, falls es keine solche Internetadresse gibt, Kopien 
der jüngsten Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse der an dem Zusammenschluss Beteiligten.

Sonstige Anlagen Beschreibung

ABSCHNITT 15

ANDERE ANMELDUNGEN

15.1. Ist der Zusammenschluss in anderen Hoheitsgebieten anmeldepflichtig?

Ja

Nein

Wenn ja, führen Sie diese hier auf:

15.2. Geben Sie an, ob Sie eine Anmeldung nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 2022/2560 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche 
Subventionen (ABl. L 330 vom 23.12.2022, S. 1) vorgelegt haben oder vorzulegen beabsichtigen.

ABSCHNITT 16

ERKLÄRUNG

Der bzw. die Anmelder erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in diesem Formular wahr, 
richtig und vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien der relevanten Unterlagen beigefügt wurden, 
dass alle Schätzungen als solche kenntlich gemacht und möglichst genau anhand der zugrunde liegenden Tatsachen 
vorgenommen wurden und dass alle geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechen.

Den Anmeldern ist Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung bekannt.

Bei digital signierten Formularen dienen die folgenden Felder nur Informationszwecken. Sie sollten mit den Metadaten der 
entsprechenden elektronischen Signatur(en) übereinstimmen.

Datum:
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[Unterzeichner 1]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]

[Unterzeichner 2, falls zutreffend]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]
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ANHANG III 

FORMULAR FÜR BEGRÜNDETE ANTRÄGE NACH ARTIKEL 4 ABSÄTZE 4 UND 5 DER VERORDNUNG (EG) 
NR. 139/2004 DES RATES 

(FORMULAR RS) 

EINFÜHRUNG

A. Zweck des Formulars RS

(1) Im Formular RS ist aufgeführt, welche Informationen ein begründeter Antrag für eine Verweisung eines noch nicht 
angemeldeten Zusammenschlusses gemäß Artikel 4 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 (1) (im 
Folgenden „Fusionskontrollverordnung“) umfassen müssen. Die Fusionskontrolle der Europäischen Union ist in der 
Fusionskontrollverordnung und in der Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen
schlüssen (im Folgenden „Durchführungsverordnung“) (2) geregelt, zu der dieses Formular RS einen Anhang bildet. 
Zu beachten sind auch die entsprechenden Bestimmungen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (3) (im Folgenden „EWR-Abkommen“).

B. Kontakte vor der Übermittlung des Formulars RS und Befreiungsanträge

(2) Die in diesem Formular RS verlangten Angaben müssen grundsätzlich in allen Fällen gemacht werden und sind 
daher Voraussetzung für die Vollständigkeit des Antrags auf Verweisung vor der Anmeldung eines noch nicht 
angemeldeten Zusammenschlusses.

1. Informationen, die nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind

(3) Unter außergewöhnlichen Umständen sind in diesem Formular RS verlangte Informationen den Antragstellern 
eventuell ganz oder teilweise nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich (z. B. Informationen über 
Zielunternehmen im Falle einer feindlichen Übernahme). In diesem Fall können die Antragsteller bei der 
Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von sonstigen 
Anforderungen des Formulars RS bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den 
Hinweisen in Abschnitt B.3 zu stellen.

2. Informationen, die für die Prüfung des Falls durch die Kommission nicht notwendig sind

(4) Nach Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung kann die Kommission Antragsteller 
von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter Informationen im Formular RS (einschließlich Unterlagen) oder von 
anderen Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder 
Anforderungen für die Prüfung des Falls nicht notwendig ist. In diesem Fall können die Antragsteller bei der 
Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von sonstigen 
Anforderungen des Formulars RS bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den 
Hinweisen in Abschnitt B.3 zu stellen.

3. Vorabkontakte und Befreiungsanträge

(5) Beteiligte, die berechtigt sind, ein Formular RS zu übermitteln, werden aufgefordert, vor der Übermittlung Kontakt 
mit der Kommission aufzunehmen. Beteiligte sollten derartige Kontakte auf der Grundlage eines Entwurfs des 
ausgefüllten Formulars RS aufnehmen. Die Kommission bietet Anmeldern diese Möglichkeit zur Vorbereitung der 

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

(2) ABl. L 119 vom 5.5.2023, S. 22.
(3) Siehe insbesondere Artikel 57 des EWR-Abkommens, Anhang XIV Ziffer 1 des EWR-Abkommens, die Protokolle 21 und 24 zum 

EWR-Abkommen (alle abrufbar unter EUR-Lex - 21994A0103(74) - DE - EUR-Lex (europa.eu)) sowie Protokoll 4 zum Abkommen 
zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs („Überwachungsbehörde- und 
Gerichtshof-Abkommen“), abrufbar unter EUR-Lex - JOL_1994_344_R_0001_003 - DE - EUR-Lex (europa.eu). Unter EFTA-Staaten 
sind die EFTA-Staaten zu verstehen, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind. Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein 
und Norwegen.
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förmlichen Übermittlung des Formulars RS. Vorabkontakte sind nicht vorgeschrieben, können jedoch sowohl für 
die Anmelder als auch für die Kommission äußerst nützlich, um u. a. den genauen Informationsbedarf in einem 
Formular RS zu bestimmen, und verringern in den meisten Fällen die Menge der verlangten Angaben spürbar.

(6) Im Rahmen von Vorabkontakten können Antragsteller eine Befreiung von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter 
Informationen beantragen. Die Kommission prüft Befreiungsanträge, sofern eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:

a) Die Antragsteller begründen hinreichend, warum die betreffenden Informationen nicht mit zumutbarem 
Aufwand zugänglich sind, und geben für die fehlenden Daten möglichst genaue Schätzungen mit Angabe der 
Quelle an. Außerdem müssen die Antragsteller nach Möglichkeit angeben, wo die Kommission oder die 
zuständigen Mitgliedstaaten bzw. EFTA-Staaten die fehlenden Informationen einholen können.

b) Die Antragsteller begründen hinreichend, warum die betreffenden Informationen für die Prüfung des Formulars 
RS nicht notwendig sind.

(7) Befreiungsanträge sollten bei der Übermittlung des Entwurfs des Formulars RS gestellt werden. Befreiungsanträge 
sollten im Text des Entwurfs des ausgefüllten Formulars RS (am Anfang des betreffenden Abschnitts oder 
Unterabschnitts) gestellt werden. Die Kommission wird Befreiungsanträge im Rahmen der Prüfung des Entwurfs des 
ausgefüllten Formulars RS bearbeiten. Die Kommission benötigt in der Regel fünf Arbeitstage, um auf einen 
Befreiungsantrag zu antworten. Wird ein Befreiungsantrag damit begründet, dass eine Information für die Prüfung 
des Formulars RS nicht notwendig ist, kann die Kommission sich mit der/den Behörde(n) des/der zuständigen 
Mitgliedstaats bzw. Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten abstimmen, bevor sie beschließt, dem Antrag stattzugeben.

(8) Der Klarheit halber sei auf Folgendes hingewiesen: Wenn die Kommission sich damit einverstanden erklärt hat, dass 
eine bestimmte im Formular RS verlangte Information für die Prüfung des Antrags auf Verweisung vor der 
Anmeldung des Zusammenschlusses nicht notwendig ist, steht es ihr dennoch jederzeit im Laufe des Verfahrens 
frei, diese Information zu verlangen, insbesondere im Wege eines Auskunftsverlangens nach Artikel 11 der 
Fusionskontrollverordnung.

(9) Weitere Erläuterungen finden die Antragsteller im Leitfaden „Best Practices on the conduct of EC merger control 
proceedings“ der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission (im Folgenden „GD Wettbewerb“), der in der 
jeweils aktuellen Fassung auf der Website der GD Wettbewerb veröffentlicht ist. Der Leitfaden enthält 
Orientierungshilfen für die Vorabkontakte mit der Kommission und die Vorbereitung der Anträge auf Verweisung 
vor der Anmeldung.

C. Richtigkeit und Vollständigkeit des begründeten Antrags

(10) Die in diesem Formular RS verlangten Angaben müssen grundsätzlich in allen Fällen gemacht werden und sind 
daher Voraussetzung für die Vollständigkeit des Antrags auf Verweisung vor der Anmeldung eines noch nicht 
angemeldeten Zusammenschlusses. Alle Angaben müssen richtig und vollständig in den entsprechenden Abschnitt 
des Formulars RS eingetragen werden.

(11) Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

a) Im Einklang mit Artikel 4 Absätze 4 und 5 der Fusionskontrollverordnung und Artikel 5 Absätze 2 und 4 sowie 
Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung laufen die in der Fusionskontrollverordnung für das Formular 
RS festgelegten Fristen erst ab Eingang aller mit dem Antrag zu übermittelnden Angaben bei der Kommission. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Kommission einen vor der Anmeldung gestellten Antrag auf 
Verweisung innerhalb der in der Fusionskontrollverordnung festgelegten strengen Fristen prüfen kann.

b) Im Einklang mit Artikel 4 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung wird die Entscheidung darüber, ob ein Fall 
ganz oder teilweise an einen Mitgliedstaat oder einen EFTA-Staat verwiesen wird, in der Regel auf der Grundlage 
der im Formular RS enthaltenen Angaben ohne weitere Nachforschungen seitens der Kommission getroffen. Im 
Einklang mit Artikel 4 Absatz 5 der Fusionskontrollverordnung wird der Standpunkt eines Mitgliedstaats oder 
EFTA-Staats bezüglich der Verweisung eines Falls an die Kommission in der Regel auf der Grundlage der im 
Formular RS enthaltenen Angaben ohne weitere Nachforschungen der beteiligten Behörden festgelegt.
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c) Die Antragsteller müssen sich daher bei der Ausarbeitung ihres begründeten Antrags vergewissern, dass alle 
zugrunde liegenden Angaben und Argumente hinreichend durch unabhängige Quellen belegt sind.

d) Nach Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung gelten unrichtige oder 
irreführende Angaben oder Unterlagen als unvollständige Angaben oder Unterlagen.

e) Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann die Kommission gegen Beteiligte, die 
vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen in Höhe von bis zu 1 % 
des Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens verhängen. (4)

D. Antragstellung

(12) Der begründete Antrag ist in einer der Amtssprachen der Union zu stellen. Diese Sprache wird dann für alle 
Antragsteller zur Verfahrenssprache.

(13) Damit das Formular RS durch die Behörden der Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten einfacher bearbeitet werden 
kann, wird den Antragstellern nachdrücklich empfohlen, dem begründeten Antrag eine Übersetzung in eine oder 
mehrere Sprachen beizufügen, die von allen Adressaten der Informationen verstanden werden. Bei Anträgen auf 
Verweisung an einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten wird den Antragstellern nachdrücklich 
empfohlen, eine Kopie des Antrags in der Sprache des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats bzw. den Sprachen der 
Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten beizufügen, an den bzw. die die Sache verwiesen werden soll.

(14) Die in diesem Formular RS verlangten Angaben sind entsprechend den Abschnitten und Randnummern 
einzutragen; außerdem ist die in Abschnitt 6 verlangte Erklärung zu unterzeichnen und müssen die sachdienlichen 
Unterlagen beigefügt werden. Überschneiden sich die in einem Abschnitt verlangten Angaben teilweise (oder 
vollständig) mit in einem anderen Abschnitt verlangten Angaben, sollten diese Angaben nicht zweimal gemacht 
werden. Stattdessen sollten klare Querverweise gesetzt werden.

(15) Das Formular RS muss für jeden Antragsteller von einer oder mehreren Personen, die gesetzlich befugt sind, in 
seinem Namen zu handeln, oder von einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern des Antragstellers 
unterzeichnet werden. Technische Spezifikationen und Hinweise zu begründeten Anträgen (einschließlich 
Signaturen) sind dem Amtsblatt der Europäischen Union zu entnehmen

(16) Bestimmte Informationen können im Interesse der Übersichtlichkeit als Anlage übermittelt werden. Allerdings 
müssen sich alle wesentlichen Angaben im Hauptteil des Formulars RS befinden. Anlagen zum Formular RS dürfen 
nur der Ergänzung der im Formular RS selbst gemachten Angaben dienen.

(17) Die sachdienlichen Unterlagen sind in der Originalsprache einzureichen. Handelt es sich hierbei nicht um eine 
Amtssprache der Union, so sind die betreffenden Unterlagen in die Verfahrenssprache zu übersetzen (Artikel 3 
Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung).

(18) Die sachdienlichen Unterlagen können Kopien der Originale sein. In diesem Fall hat der Anmelder deren Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu bestätigen.

(4) Falls Antragsteller im Formular RS unrichtige oder irreführende Angaben machen, kann die Kommission auch von den Handlungs
möglichkeiten Gebrauch machen, die in der Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen (im Folgenden 
„Verweisungsmitteilung“) (ABl. C 56 vom 5.3.2005, S. 2), abrufbar unter EUR-Lex - 52005XC0305(01) - DE - EUR-Lex (europa.eu)
unter Randnummer 60 beschrieben sind.
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E. Vertraulichkeit und personenbezogene Daten

(19) Nach Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 17 Absatz 2 der 
Fusionskontrollverordnung sowie den entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens (5) ist es der 
Kommission, den Mitgliedstaaten, der EFTA-Überwachungsbehörde und den EFTA-Staaten sowie ihren Beamten 
und sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse preiszugeben, die sie bei Anwendung der Verordnung erlangt 
haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz der 
Vertraulichkeit unter den Antragstellern.

(20) Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn die von Ihnen übermittelten 
Informationen veröffentlicht oder an andere Beteiligte weitergegeben würden, so übermitteln Sie die betreffenden 
Angaben in einer gesonderten Anlage mit dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis“ auf jeder Seite. Begründen 
Sie bitte auch, warum diese Informationen nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen.

(21) Bei einer Fusion oder einer gemeinsamen Übernahme oder in anderen Fällen, in denen der begründete Antrag von 
mehr als einem Beteiligten gestellt wird, können Geschäftsgeheimnisse gesondert als Anlage mit entsprechendem 
Hinweis im Antrag übermittelt werden. Damit der begründete Antrag als vollständig angesehen werden kann, 
müssen ihm alle diese Anlagen beigefügt sein.

(22) Mit diesem Formular RS übermittelte personenbezogene Daten werden im Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG (6) verarbeitet.

F. Begriffsbestimmungen und Hinweise für die Zwecke des Formulars RS

(23) Für die Zwecke dieses Formulars gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „An dem Zusammenschluss Beteiligter/Beteiligte“ oder „Beteiligter/Beteiligte“: Diese Begriffe beziehen sich 
sowohl auf die erwerbenden als auch auf die zu erwerbenden Unternehmen oder die fusionierenden 
Unternehmen einschließlich der Unternehmen, an denen eine kontrollierende Beteiligung erworben oder für die 
ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben wird. Sofern nicht anders angegeben, schließen die Begriffe 
„Anmelder“ bzw. „an dem Zusammenschluss Beteiligter/Beteiligte“ auch alle Unternehmen ein, die demselben 
Konzern wie diese angehören.

b) „Sachlich relevanter Markt“: Der sachlich relevante Markt umfasst alle Waren und/oder Dienstleistungen, die vom 
Verbraucher aufgrund ihrer Merkmale, ihres Preises und ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder 
substituierbar angesehen werden. Der sachlich relevante Markt kann in einigen Fällen aus einer Reihe von 
Waren oder Dienstleistungen bestehen, die weitgehend die gleichen physischen oder technischen Merkmale 
aufweisen und austauschbar sind. Zur Bestimmung des sachlich relevanten Marktes wird unter anderem geprüft, 
warum nach dieser Abgrenzung bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen und andere 
auszuschließen sind; dabei werden die Substituierbarkeit der Waren und Dienstleistungen, die Preise, die 
Kreuzpreiselastizität der Nachfrage und sonstige relevante Faktoren (z. B. in geeigneten Fällen die 
angebotsseitige Substituierbarkeit) berücksichtigt.

c) „Räumlich relevanter Markt“: Der räumlich relevante Markt ist das Gebiet, in dem die beteiligten Unternehmen 
relevante Waren oder Dienstleistungen anbieten und nachfragen, in dem die Wettbewerbsbedingungen 
hinreichend homogen sind und das sich von benachbarten geografischen Gebieten insbesondere durch spürbar 
andere Wettbewerbsbedingungen unterscheidet. Maßgebliche Faktoren für die Bestimmung des räumlich 
relevanten Marktes sind unter anderem Art und Merkmale der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, 
Marktzutrittsschranken, Verbraucherpräferenzen, spürbar unterschiedliche Marktanteile der Unternehmen in 
benachbarten geografischen Gebieten und erhebliche Preisunterschiede.

(5) Siehe insbesondere Artikel 122 des EWR-Abkommens, Artikel 9 des Protokolls 24 zum EWR-Abkommen und Kapitel XIII Artikel 17 
Absatz 2 des Protokolls 4 zum Überwachungsbehörde- und Gerichtshof-Abkommen.

(6) ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39. Eine Datenschutzerklärung zu Fusionskontrolluntersuchungen finden Sie unter https://ec.europa. 
eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.
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d) „Horizontale Überschneidung“: Ein Zusammenschluss führt zu horizontalen Überschneidungen, wenn die an 
dem Zusammenschluss Beteiligten auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt bzw. auf denselben 
sachlich und räumlich relevanten Märkten tätig sind, wobei auch die Entwicklung von Pipeline-Produkten (7)
berücksichtigt wird. (8)

e) „Nichthorizontale Beziehung“: Ein Zusammenschluss führt zu nichthorizontalen Beziehungen, wenn zwischen 
den Tätigkeiten der an dem Zusammenschluss Beteiligten eine Beziehung besteht, bei der es sich nicht um eine 
horizontale Überschneidung handelt.

f) „Vertikale Beziehung“: Ein Zusammenschluss führt zu vertikalen Beziehungen, wenn einer oder mehrere der an 
dem Zusammenschluss Beteiligten auf einem sachlich relevanten Markt tätig ist bzw. sind, der dem Markt, auf 
dem ein anderer an dem Zusammenschluss Beteiligter tätig ist, vor- oder nachgelagert ist, wobei auch die 
Entwicklung von Pipeline-Produkten berücksichtigt wird. (9)

g) „Betroffene Märkte“: Betroffene Märkte sind alle sachlich und räumlich relevanten Märkte sowie plausible 
alternative sachlich und räumlich relevante Märkte, auf denen sich die Tätigkeiten der Beteiligten horizontal 
überschneiden oder vertikal miteinander verbunden sind und die weder die Voraussetzungen für eine Prüfung 
nach Randnummer 5 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren (10) erfüllen noch für die 
Anwendung der Flexibilitätsklauseln der Randnummer 8 der Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren 
in Betracht kommen.

h) „Jahr“ ist, sofern nicht anders angegeben, gleichbedeutend mit Kalenderjahr. Alle in diesem Formular RS 
verlangten Angaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf das dem Jahr des begründeten Antrags 
vorausgehende Jahr.

(24) Die in diesem Formular RS verlangten Finanzdaten sind in Euro zum durchschnittlichen Wechselkurs in den 
betreffenden Jahren oder Zeiträumen anzugeben.

G. Internationale Zusammenarbeit zwischen der Kommission und anderen Wettbewerbsbehörden

(25) Die an dem Zusammenschluss Beteiligten sollten die internationale Zusammenarbeit zwischen der Kommission und 
anderen Wettbewerbsbehörden, die denselben Zusammenschluss prüfen, erleichtern. Eine gute Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und Wettbewerbsbehörden in Hoheitsgebieten außerhalb des EWR bringt 
erfahrungsgemäß erhebliche Vorteile für die beteiligten Unternehmen mit sich. Deshalb fordert die Kommission die 
Antragsteller auf, zusammen mit diesem Formular RS eine Liste der Hoheitsgebiete außerhalb des EWR vorzulegen, 
in denen der Zusammenschluss vor oder nach seinem Vollzug einer fusionskontrollrechtlichen Genehmigung 
bedarf.

(26) Ferner ist es hilfreich, wenn die an dem Zusammenschluss Beteiligten förmlich auf den Vertraulichkeitsanspruch 
verzichten, damit die Kommission Informationen mit anderen Wettbewerbsbehörden außerhalb des EWR, die 
denselben Zusammenschluss prüfen, austauschen kann. Jeder Verzicht erleichtert die gemeinsame Erörterung und 
Analyse eines Zusammenschlusses, da er die Kommission in die Lage versetzt, sachdienliche Informationen, 
einschließlich vertraulicher Geschäftsinformationen der an dem Zusammenschluss Beteiligten, mit einer anderen 
Wettbewerbsbehörde, die denselben Zusammenschluss prüft, auszutauschen. Die Beteiligten sollten zu diesem 
Zweck die Musterverzichtserklärung der Kommission nutzen, die in der jeweils aktuellen Fassung auf der Website 
der GD Wettbewerb veröffentlicht ist.

ABSCHNITT 1

1.1. Hintergrundinformationen

1.1.1. Geben Sie bitte eine Kurzübersicht über den Zusammenschluss unter Angabe der an dem Zusammenschluss 
Beteiligten, der Art des Zusammenschlusses (z. B. Fusion, Übernahme oder Gemeinschaftsunternehmen), der 
Tätigkeitsbereiche der an dem Zusammenschluss Beteiligten, der von dem Zusammenschluss betroffenen Märkte 
(mit Angabe der wichtigsten betroffenen Märkte) sowie der strategischen und wirtschaftlichen Beweggründe für den 
Zusammenschluss.

(7) Pipeline-Produkte sind Produkte, die voraussichtlich kurz- oder mittelfristig auf den Markt gebracht werden. Zu den Pipeline-Produkten 
zählen auch Dienstleistungen.

(8) Horizontale Überschneidungen bei Pipeline-Produkten können zwischen verschiedenen Pipeline-Produkten oder zwischen einem oder 
mehreren auf dem Markt befindlichen Produkten und einem oder mehreren Pipeline-Produkten bestehen.

(9) Vertikale Beziehungen bei Pipeline-Produkten können zwischen verschiedenen Pipeline-Produkten oder zwischen einem oder 
mehreren auf dem Markt befindlichen Produkten und einem oder mehreren Pipeline-Produkten bestehen.

(10) Bekanntmachung der Kommission über die vereinfachte Behandlung bestimmter Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates (ABl. С 160 vom 5.5.2023, S. 1) (im Folgenden „Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren“).
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1.1.2. Geben Sie an, ob der begründete Antrag nach Artikel 4 Absatz 4 oder Absatz 5 der Fusionskontrollverordnung 
und/oder nach den entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens gestellt wird.

1.2. Angaben zu dem bzw. den Antragstellern und zu anderen an dem Zusammenschluss Beteiligten (11)

Geben Sie für jeden Antragsteller und für jeden anderen an dem Zusammenschluss Beteiligten Folgendes an:

1.2.1. Name des Unternehmens;

1.2.2. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Stellung der Kontaktperson; bei der angegebenen 
Anschrift muss es sich um eine Zustellungsanschrift handeln, unter der Unterlagen, insbesondere Beschlüsse der 
Kommission und andere Verfahrensurkunden, bekannt gegeben werden können; die angegebene Kontaktperson 
muss befugt sein, Zustellungen entgegenzunehmen;

1.2.3. bei einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern des Unternehmens den oder die Vertreter, dem oder 
denen Unterlagen, insbesondere Beschlüsse der Kommission und andere Verfahrensurkunden, bekannt gegeben 
werden können:

1.2.3.1.Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Stellung jedes Vertreters;

1.2.3.2.Originalvollmacht(en) (für den oder die Anmelder) (12).

ABSCHNITT 2

ALLGEMEINER HINTERGRUND UND NÄHERE ANGABEN ZUM ZUSAMMENSCHLUSS

Die in diesem Abschnitt verlangten Angaben können anhand von Organisationstabellen oder Organigrammen 
veranschaulicht werden, die die Eigentumsstruktur und die Ausgestaltung der Kontrolle bei den an dem Zusammenschluss 
Beteiligten vor und nach Vollzug des Zusammenschlusses zeigen.

2.1. Beschreiben Sie die Art des angemeldeten Zusammenschlusses unter Bezugnahme auf die einschlägigen Kriterien 
der Fusionskontrollverordnung und der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen (13):

2.1.1. Nennen Sie die Unternehmen oder Personen, die allein oder gemeinsam jedes der beteiligten Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar kontrollieren, und beschreiben Sie die Eigentumsstruktur und die Ausgestaltung der 
Kontrolle bei jedem der beteiligten Unternehmen vor Vollzug des Zusammenschlusses.

2.1.2. Erläutern Sie, in welcher Form der geplante Zusammenschluss erfolgt:

a) Fusion

b) Erwerb der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle

c) Vertrag oder ein anderes Mittel im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung, das die 
unmittelbare oder mittelbare Kontrolle verleiht

d) Falls es sich um den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung handelt, begründen Sie, warum das 
Gemeinschaftsunternehmen das Vollfunktionskriterium erfüllt. (14)

2.1.3. Erläutern Sie, wie der Zusammenschluss durchgeführt werden soll (z. B. durch Abschluss eines Vertrags, 
Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots usw.).

2.1.4. Erläutern Sie unter Bezugnahme auf Artikel 4 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung, ob zum Zeitpunkt der 
Anmeldung Folgendes erfolgt ist:

a) Es wurde ein Vertrag geschlossen.

(11) Bei einer feindlichen Übernahme sind auch Angaben zum Zielunternehmen zu machen, soweit dies möglich ist.
(12) Mustervollmacht unter https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.
(13) Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die 

Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (im Folgenden „Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen“) 
(ABl. C 95 vom 16.4.2008, S. 1), abrufbar unter EUR-Lex - 52008XC0416(08) - EN - EUR-Lex (europa.eu).

(14) Siehe Abschnitt B.IV der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen.

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 119/94 5.5.2023  

259



b) Es wurde eine kontrollierende Beteiligung erworben.

c) Es wurde ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet bzw. angekündigt.

d) Die beteiligten Unternehmen haben die Absicht glaubhaft gemacht, einen Vertrag zu schließen.

2.1.5. Geben Sie die geplanten Termine für die wichtigsten Schritte bis zum Vollzug des Zusammenschlusses an.

2.1.6. Erläutern Sie die Eigentumsstruktur und die Ausgestaltung der Kontrolle bei jedem der beteiligten Unternehmen 
nach Vollzug des Zusammenschlusses.

2.2. Beschreiben Sie die wirtschaftlichen Beweggründe für den Zusammenschluss.

2.3. Beziffern Sie den Wert der Transaktion [Kaufpreis (oder, je nach Fall, Wert aller betroffenen Vermögenswerte); geben 
Sie an, ob es sich um Eigenkapital, Barmittel oder sonstige Vermögenswerte handelt].

2.4. Übermitteln Sie ausreichende Finanzdaten oder sonstige Daten, um zu zeigen, ob die Schwellenwerte für die 
Zuständigkeit gemäß Artikel 1 der Fusionskontrollverordnung hinsichtlich des Zusammenschlusses erreicht oder 
nicht erreicht sind, und machen Sie zu diesem Zweck für jedes der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen (15) folgende Angaben für das letzte Geschäftsjahr:

2.4.1. weltweiter Umsatz,

2.4.2. EU-weiter Umsatz,

2.4.3. EWR-weiter Umsatz (EU und EFTA),

2.4.4. Umsatz in jedem Mitgliedstaat (gegebenenfalls mit Nennung des Mitgliedstaats, in dem mehr als zwei Drittel des 
EU-weiten Umsatzes erwirtschaftet werden),

2.4.5. EFTA-weiter Umsatz,

2.4.6. Umsatz in jedem EFTA-Staat (gegebenenfalls mit Nennung des EFTA-Staats, in dem mehr als zwei Drittel des EFTA- 
weiten Umsatzes erwirtschaftet werden, und Angabe, ob sich der Gesamtumsatz der beteiligten Unternehmen im 
Gebiet der EFTA-Staaten auf 25 % oder mehr ihres EWR-weiten Gesamtumsatzes beläuft).

Die Umsatzdaten sind unter Verwendung der Mustertabelle der Kommission zu übermitteln, die auf der Website der GD 
Wettbewerb verfügbar ist.

ABSCHNITT 3

MARKTABGRENZUNG

Der sachlich und der räumlich relevante Markt dienen dazu, den Rahmen abzustecken, innerhalb dessen die Marktmacht 
des neuen, aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens bewertet werden muss. (16) Bei der Darstellung des 
sachlich und des räumlich relevanten Marktes müssen die Antragsteller neben der von ihnen für sachdienlich erachteten 
Abgrenzung auch alle plausiblen alternativen sachlich und räumlich relevanten Märkte nennen. Plausible alternative 
sachlich und räumlich relevante Märkte können anhand früherer Beschlüsse der Kommission und Entscheidungen der 
Uniongerichte und (insbesondere wenn es in der Beschlusspraxis der Kommission oder in der Rechtsprechung keine 
Präzedenzfälle gibt) mithilfe von Branchenberichten, Marktstudien und internen Unterlagen der Antragsteller ermittelt 
werden.

3.1. Bitte legen Sie alle plausiblen Abgrenzungen der möglicherweise von dem geplanten Zusammenschluss zu 
betroffenen Märkte dar. Bitte erläutern Sie, wie der sachlich und der räumlich relevante Markt nach Auffassung der 
Antragsteller abgegrenzt werden sollten.

(15) Zum Begriff „beteiligtes Unternehmen“ und zur Berechnung des Umsatzes siehe die Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu 
Zuständigkeitsfragen.

(16) Siehe die Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der 
Gemeinschaft (ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5).
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3.2. Bitte geben Sie unter Berücksichtigung aller erörterten plausiblen Abgrenzungen der relevanten Märkte jeden 
betroffenen Markt (17) an und übermitteln Sie eine kurze Beschreibung der Tätigkeiten der an dem 
Zusammenschluss Beteiligten in jedem plausiblen relevanten Markt. Bitte fügen Sie den Tabellen so viele Zeilen 
hinzu, wie Sie benötigen, um auf alle von Ihnen in Betracht gezogenen plausiblen Märkte einzugehen:

Kurzbeschreibung der betroffenen Märkte
Horizontale Überschneidungen

Abgrenzung des sachlich relevanten 
Marktes

Abgrenzung des räumlich relevanten 
Marktes

Gemeinsamer Marktanteil
[Angabe des Jahres]

[Angabe der Messgröße]

Kurzbeschreibung der betroffenen Märkte
Vertikale Beziehungen

Vorgelagert Nachgelagert

Abgrenzung des 
sachlich relevanten 

Marktes

Abgrenzung des 
räumlich 

relevanten 
Marktes

Gemeinsamer 
Marktanteil

[Angabe des 
Jahres]

[Angabe der 
Messgröße]

Abgrenzung des 
sachlich 

relevanten 
Marktes

Abgrenzung des 
räumlich 

relevanten 
Marktes

Gemeinsamer 
Marktanteil

[Angabe des Jahres]
[Angabe der 
Messgröße]

ABSCHNITT 4

ANGABEN ZU DEN BETROFFENEN MÄRKTEN

Machen Sie bitte für jeden betroffenen Markt alle nachstehenden Angaben für das letzte Jahr:

4.1. für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten die Art seiner Geschäftstätigkeit auf jedem dieser Märkte, die 
wichtigsten dort tätigen Tochtergesellschaften und die wichtigsten dort verwendeten Marken und Produktnamen;

4.2. die geschätzte Gesamtgröße des Marktes nach Absatzwert (in Euro) und Absatzvolumen (Stückzahlen); (18) geben Sie 
die Grundlage und die Quellen für Ihre Berechnungen an und fügen Sie, sofern vorhanden, Unterlagen bei, die diese 
Berechnungen bestätigen;

4.3. für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten den Absatzwert und das Absatzvolumen sowie den geschätzten 
Marktanteil;

4.4. die nach Wert (und gegebenenfalls Volumen) geschätzten Marktanteile der drei größten Wettbewerber (sowie die 
Berechnungsgrundlage);

4.5. im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens, ob zwei oder mehr Muttergesellschaften in nennenswertem Umfang 
weiter auf demselben Markt wie das Gemeinschaftsunternehmen oder auf einem diesem vor- oder nachgelagerten 
Markt (19) tätig sind.

(17) Während der Vorabkontakte legen die Antragsteller Informationen über alle möglicherweise betroffenen Märkte offen, auch wenn sie 
ihres Erachtens letztendlich nicht betroffen sind, und ungeachtet der Tatsache, dass sie in der Frage der Marktabgrenzung eventuell 
eine bestimmte Auffassung vertreten.

(18) Bei Wert und Volumen des Marktes ist die Produktion abzüglich der Ausfuhren und zuzüglich der Einfuhren für die betreffenden 
geografischen Gebiete anzugeben.

(19) Zu den Marktabgrenzungen siehe Abschnitt 3.
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ABSCHNITT 5

NÄHERE ANGABEN ZUM VERWEISUNGSANTRAG UND GRÜNDE FÜR DIE VERWEISUNG

5.1. In Bezug auf Verweisungen nach Artikel 4 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung und Verweisungen nach den 
einschlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens:

5.1.1. Geben Sie an, welcher Mitgliedstaat/EFTA-Staat bzw. welche Mitgliedstaaten/EFTA-Staaten Ihres Erachtens den 
Zusammenschluss nach Artikel 4 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung prüfen sollten und ob Sie mit dem 
betreffenden Staat bzw. den betreffenden Staaten bereits informell Kontakt aufgenommen haben.

5.1.2. Geben Sie an, ob der Fall ganz oder teilweise verwiesen werden soll. Bei einem Antrag auf Verweisung eines Teils 
oder mehrerer Teile des Falls ist genau anzugeben, welche Teile verwiesen werden sollen. Bei einem Antrag auf 
Verweisung des gesamten Falls ist zu bestätigen, dass keine Märkte außerhalb des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats/ 
EFTA-Staats bzw. der Mitgliedstaaten/EFTA-Staaten, an die verwiesen werden soll, betroffen sind.

5.1.3. Falls es bei dem Zusammenschlussvorhaben keine betroffenen Märkte im Sinne des Formulars RS gibt, erläutern Sie 
bitte: (20)

a) auf welchem Markt bzw. welchen Märkten der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem Mitgliedstaat 
erheblich beeinträchtigen könnte und wie;

b) warum jeder der Märkte, die in der Antwort auf die unter Buchstabe a gestellte Frage genannt wurden, alle 
Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist.

5.1.4. Sind Sie für den Fall, dass ein oder mehrere Mitgliedstaat(en) und/oder EFTA-Staat(en) aufgrund einer Verweisung 
nach Artikel 4 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung für die Prüfung der Sache oder eines Teils bzw. mehrerer 
Teile der Sache zuständig werden, damit einverstanden, dass diese(r) sich in ihren entsprechenden nationalen 
Verfahren auf die in diesem Formular RS enthaltenen Angaben stützt bzw. stützen? Antworten Sie bitte nur mit „Ja“ 
oder „Nein“.

5.2. In Bezug auf Verweisungen nach Artikel 4 Absatz 5 der Fusionskontrollverordnung und Verweisungen nach den 
einschlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens:

5.2.1. Geben Sie für jeden Mitgliedstaat und EFTA-Staat an, ob der Zusammenschluss nach dessen nationalem 
Wettbewerbsrecht geprüft werden kann oder nicht. Diese Information ist unter Verwendung der Mustertabelle der 
Kommission zu übermitteln, die auf der Website der GD Wettbewerb verfügbar ist. Für jeden Mitgliedstaat und 
EFTA-Staat ist „Ja“ (wenn der Zusammenschluss nach nationalem Wettbewerbsrecht geprüft werden kann) oder 
„Nein“ (wenn dies nicht möglich ist) anzugeben.

5.2.2. Belegen Sie für jeden Mitgliedstaat und EFTA-Staat, bei dem Sie in der in Abschnitt 5.2.1 genannten Tabelle mit „Ja“ 
geantwortet haben, mit ausreichenden Finanz- oder sonstigen Daten, dass der Zusammenschluss die einschlägigen 
Zuständigkeitskriterien nach dem anwendbaren nationalen Recht erfüllt.

5.2.3. Führen Sie aus, warum das Vorhaben von der Kommission geprüft werden sollte: (21)

a) Bei dem Zusammenschlussvorhaben gibt es in weniger als drei Mitgliedstaaten betroffene Märkte (im Sinne des 
Formulars RS), deren Umfang national ist.

b) Bei dem Zusammenschlussvorhaben gibt es keine betroffenen Märkte (im Sinne des Formulars RS).

ABSCHNITT 6

ERKLÄRUNG

Der begründete Antrag muss mit der folgenden Erklärung abschließen, die von allen Antragstellern oder im Namen aller 
Antragsteller zu unterzeichnen ist:

„Nach sorgfältiger Prüfung erklärt der bzw. erklären die Antragsteller nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in diesem 
begründeten Antrag wahr, richtig und vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien der im Formular RS verlangten 
Unterlagen beigefügt wurden, dass alle Schätzungen als solche kenntlich gemacht und möglichst genau anhand der zugrunde liegenden 
Tatsachen vorgenommen wurden und dass alle geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechen. Ihnen sind die 
Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung bekannt.“

(20) Zu den Leitsätzen für Verweisungen siehe Randnummer 17 und Fußnote 21 der Verweisungsmitteilung.
(21) Zu den Leitsätzen für Verweisungen siehe Randnummer 28 der Verweisungsmitteilung.
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Bei digital signierten Formularen dienen die folgenden Felder nur Informationszwecken. Sie sollten mit den Metadaten der 
entsprechenden elektronischen Signatur(en) übereinstimmen.

Datum:

[Unterzeichner 1]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]

[Unterzeichner 2, falls zutreffend]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]
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ANHANG IV 

FORMULAR FÜR INFORMATIONEN ZU VERPFLICHTUNGEN NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 2 UND ARTIKEL 8 
ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES 

(FORMULAR RM) 

EINFÜHRUNG

(1) In diesem Formular ist aufgeführt, welche Angaben und Unterlagen die beteiligten Unternehmen übermitteln 
müssen, wenn sie nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 (1)
Verpflichtungen anbieten. Die Kommission benötigt die verlangten Angaben, um prüfen zu können, ob die 
Verpflichtungen geeignet sind, den Zusammenschluss mit dem Binnenmarkt vereinbar zu machen, indem sie eine 
erhebliche Behinderung des wirksamen Wettbewerbs verhindern. Der Umfang der verlangten Angaben hängt von 
Art und Struktur der vorgeschlagenen Abhilfemaßnahme ab. Beispielsweise sind für die Ausgliederung eines 
Geschäfts (Carve-out) in der Regel ausführlichere Angaben erforderlich als für die Veräußerung eines selbstständigen 
Geschäfts.

(2) Die verlangten Angaben müssen in den entsprechenden Abschnitt des Formulars RM eingetragen werden sowie 
richtig und vollständig sein.

(3) Nach Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen
schlüssen (2) („Durchführungsverordnung“) gelten unrichtige oder irreführende Angaben im Formular RM als 
unvollständig.

(4) Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann die Kommission gegen Beteiligte, die 
vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen in Höhe von bis zu 1 % des 
Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens verhängen.

(5) Nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann sie 
ihren Beschluss über die Vereinbarkeit eines angemeldeten Zusammenschlusses mit dem Binnenmarkt widerrufen, 
wenn er auf unrichtigen Angaben beruht, die von einem der an dem Zusammenschluss Beteiligten zu vertreten sind.

(6) Nach Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 2 der Durchführungsverordnung kann die Kommission die 
Beteiligten von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter Angaben im Formular RM (einschließlich Unterlagen) oder 
von anderen Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder 
Anforderungen für die Prüfung des Falls nicht notwendig ist. In diesem Fall können die Beteiligten bei der 
Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Angaben oder von sonstigen 
Anforderungen des Formulars RM bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Die Kommission ist bereit, 
solche Anträge mit den Beteiligten im Vorfeld zu erörtern.

Alle über das Formular RM übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) verarbeitet.

Das Formular RM muss für jeden Anmelder und/oder anderen Unterzeichner der Verpflichtungen von einer oder 
mehreren Personen, die gesetzlich befugt sind, in ihrem Namen zu handeln, oder einem oder mehreren 
bevollmächtigten externen Vertretern der Anmelder und/oder anderen Unterzeichner der Verpflichtungen 
unterzeichnet werden. Technische Spezifikationen und Hinweise zu Signaturen sind dem Amtsblatt der Europäischen 
Union zu entnehmen.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1), abrufbar unter EUR-Lex - 32004R0139 - DE - EUR-Lex (europa.eu).

(2) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts.
(3) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39), abrufbar unter EUR-Lex - 32018R1725 - DE - EUR-Lex (europa.eu). Eine Datenschutzerklärung zu Fusionskon
trolluntersuchungen finden Sie unter https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.
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ABSCHNITT 1

ZUSAMMENFASSUNG DER VERPFLICHTUNGEN

1. Legen Sie bitte eine nichtvertrauliche Zusammenfassung von Art und Umfang der angebotenen Verpflichtungen vor. 
Die Kommission kann diese Zusammenfassung für den Markttest der angebotenen Verpflichtungen mit Dritten 
verwenden.

ABSCHNITT 2

GEEIGNETHEIT ZUR BESEITIGUNG DER WETTBEWERBSRECHTLICHEN BEDENKEN

2. Legen Sie dar, warum die angebotenen Verpflichtungen geeignet sind, die von der Kommission festgestellte 
erhebliche Behinderung des wirksamen Wettbewerbs zu beseitigen.

ABSCHNITT 3

ABWEICHUNG VON DEN MUSTERTEXTEN

3. Geben Sie bitte in einem Anhang an, inwieweit die angebotenen Verpflichtungen vom aktuellen Mustertext für 
Verpflichtungen, der auf der Website der GD COMP veröffentlicht ist, abweichen.

ABSCHNITT 4

ANGABEN ZUM ZU VERÄUẞERNDEN GESCHÄFT

4. Falls die angebotenen Verpflichtungen in der Veräußerung eines Geschäfts bestehen, übermitteln Sie bitte die 
folgenden Angaben und Unterlagen.

Allgemeine Angaben über das zu veräußernde Geschäft

Die folgenden Angaben sind zu allen Aspekten des derzeitigen Betriebs (d. h. vor der Veräußerung) des zu 
veräußernden Geschäfts und zu sämtlichen bereits für die Zukunft geplanten Änderungen zu machen.

4.1. Bitte beschreiben Sie die rechtliche Struktur des zu veräußernden Geschäfts und legen Sie das Organigramm des 
Unternehmens vor, aus dem hervorgeht, wo das zu veräußernde Geschäft integriert ist. Beschreiben Sie die zu dem 
zu veräußernden Geschäft gehörenden Einheiten unter Angabe ihres Gesellschafts- und Verwaltungssitzes, der 
allgemeinen Organisationsstruktur und aller anderen relevanten Angaben über die Verwaltungsstruktur des zu 
veräußernden Geschäfts. Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie 
diese Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.2. Geben Sie bitte an, ob rechtliche Hindernisse für die Übertragung des zu veräußernden Geschäfts oder der 
Vermögenswerte bestehen (einschließlich der Rechte Dritter und der erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen), und beschreiben Sie sie gegebenenfalls.

4.3. Beschreiben Sie die gesamte Wertschöpfungskette der von dem zu veräußernden Geschäft hergestellten Produkte 
bzw. erbrachten Dienstleistungen, einschließlich der Standorte der entsprechenden Geschäftsräume. Führen Sie die 
hergestellten Produkte bzw. die erbrachten Dienstleistungen auf und beschreiben sie sie; berücksichtigen Sie dabei 
insbesondere ihre technischen und sonstigen Merkmale, die entsprechenden Marken, die mit den einzelnen 
Produkten oder Dienstleistungen erzielten Umsätze sowie etwaige Innovationen, Forschungs- und Entwicklungstä
tigkeiten, Pipeline-Produkte oder neue, zur Markteinführung bereitstehende Produkte und geplante 
Dienstleistungen. Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie diese 
Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.4. Geben Sie bitte an, auf welcher Ebene die wesentlichen Funktionen des zu veräußernden Geschäfts (zum Beispiel 
Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing und Verkauf, Logistik, Kundenbeziehungen, Lieferantenbe
ziehungen, IT-Systeme) erfüllt werden, falls sie nicht auf der Ebene des zu veräußernden Geschäfts angesiedelt sind. 
Beschreiben Sie bitte die Rolle dieser anderen Ebenen, die Beziehungen zu dem zu veräußernden Geschäft und die 
für die jeweilige Funktion eingesetzten Ressourcen (Personal, Vermögenswerte, finanzielle Mittel).
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4.5. Beschreiben Sie bitte ausführlich die Verbindungen zwischen dem zu veräußernden Geschäft und anderen 
Unternehmen, die von an dem Zusammenschluss Beteiligten kontrolliert werden (unabhängig von der Richtung der 
Verbindung), zum Beispiel:

a) Liefer-, Produktions-, Vertriebs-, Dienstleistungs-, Forschungs- und Entwicklungs- oder sonstige Verträge,

b) gemeinsame materielle oder immaterielle Vermögenswerte,

c) gemeinsames oder abgestelltes Personal,

d) gemeinsame IT-Systeme oder sonstige Systeme,

e) gemeinsame Kunden.

4.6. Beschreiben Sie bitte allgemein alle relevanten materiellen und immateriellen Vermögenswerte, die von dem zu 
veräußernden Geschäft genutzt werden bzw. in seinem Eigentum stehen (auf jeden Fall die Rechte des geistigen 
Eigentums und die Marken). Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie 
diese Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.7. Legen Sie bitte ein Organigramm vor, aus dem ersichtlich ist, wie viele Beschäftigte derzeit in jedem Funktionsbereich 
des zu veräußernden Geschäfts tätig sind, sowie eine Liste der Beschäftigten, die für den Betrieb des zu veräußernden 
Geschäfts unverzichtbar sind, mit einer Beschreibung ihrer Aufgaben. Handelt es sich bei dem zu veräußernden 
Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie diese Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu 
veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.8. Machen Sie bitte Angaben zu den Kunden des zu veräußernden Geschäfts, einschließlich einer Kundenliste und einer 
Beschreibung der verfügbaren entsprechenden Aufzeichnungen, und geben Sie den Gesamtumsatz an, den das zu 
veräußernde Geschäft mit jedem dieser Kunden erzielt (in EUR und als Prozentsatz des Gesamtumsatzes des zu 
veräußernden Geschäfts). Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie 
diese Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.9. Legen Sie bitte alle einschlägigen Finanzdaten für das zu veräußernde Geschäft vor, einschließlich Umsatz und 
EBITDA der letzten drei Geschäftsjahre, sowie die Prognose für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Falls vorhanden, 
legen Sie den aktuellen Geschäfts- oder Strategieplan für das zu veräußernde Geschäft vor, einschließlich eventuell 
vorhandener Prognosen. Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie 
diese Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.10. Geben Sie die in den letzten zwei Jahren eingetretenen Änderungen in der Organisation des zu veräußernden 
Geschäfts oder in den Verbindungen zu anderen von den Beteiligten kontrollierten Unternehmen an und 
beschreiben Sie sie. Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie diese 
Angaben auch für das gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

4.11. Geben Sie die für die nächsten zwei Jahre geplanten Änderungen in der Organisation des zu veräußernden Geschäfts 
oder in den Verbindungen zu anderen von den Beteiligten kontrollierten Unternehmen an und beschreiben Sie sie. 
Handelt es sich bei dem zu veräußernden Geschäft um eine Ausgliederung, machen Sie diese Angaben auch für das 
gesamte Geschäft, aus dem das zu veräußernde Geschäft ausgegliedert werden soll.

Angaben zu dem zu veräußernden Geschäft, wie es in den Verpflichtungen beschrieben ist, und Vergleich mit dem zu 
veräußernden Geschäft, wie es derzeit betrieben wird

4.12. Beschreiben Sie unter Berücksichtigung Ihrer Antworten auf die Fragen 4.1-4.11 alle Unterschiede zwischen dem zu 
veräußernden Geschäft, i) wie es in den angebotenen Verpflichtungen beschrieben ist und ii) wie es derzeit betrieben 
wird. Falls es materielle oder immaterielle Vermögenswerte, Personal, Geschäftsräume, Verträge, Produkte, 
Forschung und Entwicklung, Pipeline-Produkte, gemeinsam genutzte Dienstleistungen usw. gibt, die gegenwärtig 
von dem zu veräußernden Geschäft hergestellt oder genutzt werden oder auf die es sich in irgendeiner Weise stützt, 
die jedoch nicht in den Verpflichtungen enthalten sind, übermitteln Sie bitte eine vollständige Liste davon.
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Erwerb durch einen geeigneten Käufer

4.13. Erläutern Sie bitte, warum das zu veräußernde Geschäft Ihres Erachtens innerhalb der in den Verpflichtungen 
vorgeschlagenen Frist wahrscheinlich von einem geeigneten Käufer erworben werden wird.

ABSCHNITT 5

ERKLÄRUNG

Das Formular RM muss mit der folgenden Erklärung abschließen, die von den Anmeldern und den anderen Unterzeichnern 
der Verpflichtungen oder in ihrem Namen zu unterzeichnen ist:

„Die Anmelder und anderen Unterzeichner der Verpflichtungen erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in dieser 
Anmeldung wahr, richtig und vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien der im Formular RM verlangten Unterlagen 
beigefügt wurden, dass alle Schätzungen als solche kenntlich gemacht und möglichst genau anhand der zugrunde liegenden Tatsachen 
vorgenommen wurden und dass alle geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechen. Ihnen sind die Bestimmungen 
des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung bekannt.“

Bei digital signierten Formularen dienen die folgenden Felder nur Informationszwecken. Sie sollten mit den Metadaten der 
entsprechenden elektronischen Signatur(en) übereinstimmen.

Datum:

[Unterzeichner 1]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]

[Unterzeichner 2, falls zutreffend]

Name:

Organisation:

Stellung:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

[„elektronische Signatur“/Unterschrift]
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I

(Gesetzgebungsakte)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2022/1925 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. September 2022

über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 
2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Digitale Dienste im Allgemeinen und Online-Plattformen im Besonderen spielen eine immer wichtigere Rolle in der 
Wirtschaft, vor allem im Binnenmarkt, da sie es Unternehmen ermöglichen, Nutzer in der gesamten Union zu 
erreichen, den grenzüberschreitenden Handel erleichtern und einer großen Zahl von Unternehmen in der Union 
völlig neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, was Verbrauchern in der Union zugutekommt.

(2) Zugleich weisen die zentralen Plattformdienste unter diesen digitalen Diensten eine Reihe von Merkmalen auf, die 
von den Unternehmen, die sie bereitstellen, zu ihrem eigenen Vorteil genutzt werden können. Ein Beispiel für solche 
Merkmale zentraler Plattformdienste sind extreme Größenvorteile, die in vielen Fällen darauf zurückzuführen sind, 
dass für die Bedienung weiterer gewerblicher Nutzer oder Endnutzer fast keine Grenzkosten entstehen. Weitere 
solcher Merkmale zentraler Plattformdienste sind die sehr starken Netzwerkeffekte, die durch die Mehrseitigkeit 

(1) ABl. C 286 vom 16.7.2021, S. 64.
(2) ABl. C 440 vom 29.10.2021, S. 67.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2022 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

18. Juli 2022.
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dieser Dienste bedingte Fähigkeit, viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung zu bringen, die 
beträchtliche Abhängigkeit sowohl der gewerblichen Nutzer als auch der Endnutzer, Bindungseffekte (lock-in 
effects), fehlende Parallelverwendung mehrerer Dienste (multi-homing) der Endnutzer für denselben Zweck, 
vertikale Integration sowie Datenvorteile. All diese Merkmale können in Verbindung mit unfairen Praktiken von 
Unternehmen, die die zentralen Plattformdienste bereitstellen, dazu führen, dass die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beträchtlich untergraben wird und die Fairness der Geschäftsbeziehungen zwischen den 
Unternehmen, die diese Dienste bereitstellen, und ihren gewerblichen Nutzern und Endnutzern beeinträchtigt wird. 
Dies führt in der Praxis rasch zu einer möglicherweise weitreichenden Verringerung der Auswahl der gewerblichen 
Nutzer und Endnutzer und kann deshalb dem Betreiber dieser Dienste die Position eines sogenannten Torwächters 
verschaffen. Zugleich sollte anerkannt werden, dass nicht gewinnorientierte Dienste wie etwa kollaborative Projekte 
für die Zwecke dieser Verordnung nicht als zentrale Plattformdienste gelten sollten.

(3) Einige wenige große Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, haben beträchtliche wirtschaftliche 
Macht erlangt, die sie für eine Benennung als Torwächter im Sinne dieser Verordnung qualifizieren könnte. Sie 
können durch ihre Dienste in der Regel viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung bringen, was 
es ihnen ermöglicht, ihre in einem Tätigkeitsbereich erworbenen Vorteile, z. B. ihren Zugang zu großen 
Datenmengen, in anderen Tätigkeitsbereichen für sich zu nutzen. Einige dieser Unternehmen kontrollieren ganze 
Plattformökosysteme in der digitalen Wirtschaft, und angesichts dieses strukturellen Vorteils ist es selbst für sehr 
innovative und effiziente bestehende oder neue Marktteilnehmer extrem schwierig, mit diesen Unternehmen in 
Wettbewerb zu treten oder ihnen ihre Position streitig zu machen. Die Bestreitbarkeit ist insbesondere aufgrund der 
sehr hohen Schranken für einen Markteintritt oder -austritt, darunter hohe Ausgaben für Investitionskosten, die bei 
einem Marktaustritt nicht oder nicht leicht zurückerlangt werden können, und des fehlenden oder schlechteren 
Zugangs zu einigen in der digitalen Wirtschaft entscheidenden Inputs wie Daten beschränkt. Dadurch erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass die zugrunde liegenden Märkte nicht gut funktionieren oder in naher Zukunft nicht 
mehr gut funktionieren werden.

(4) Zusammengenommen dürften diese Merkmale von Torwächtern in vielen Fällen zu schwerwiegenden 
Ungleichgewichten bei der Verhandlungsmacht und folglich zu unfairen Praktiken und Bedingungen für gewerbliche 
Nutzer und für Endnutzer der von Torwächtern angebotenen zentralen Plattformdienste führen, was sich nachteilig 
auf Preise, Qualität, fairen Wettbewerb, Auswahl und Innovation im digitalen Sektor auswirken würde.

(5) Daher können die Marktprozesse im Bereich der zentralen Plattformdienste oft keine fairen wirtschaftlichen 
Ergebnisse gewährleisten. Die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sind zwar auf das Verhalten von Torwächtern anwendbar, jedoch nur auf bestimmte Arten von Marktmacht, 
z. B. eine beherrschende Stellung auf spezifischen Märkten, und von wettbewerbswidrigem Verhalten, und werden 
erst im Nachhinein durchgesetzt und erst nach einer umfassenden Untersuchung oft sehr komplexer Fakten in 
konkreten Fällen. Außerdem wirft das Verhalten von Torwächtern, die nicht zwangsläufig über eine 
marktbeherrschende Stellung im wettbewerbsrechtlichen Sinne verfügen müssen, mit Blick auf das wirksame 
Funktionieren des Binnenmarkts Herausforderungen auf, denen das geltende Unionsrecht nicht oder nicht wirksam 
Rechnung trägt.

(6) Torwächter haben erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt, da sie vielen gewerblichen Nutzern als Zugangstor zu 
Endnutzern in der ganzen Union und auf verschiedenen Märkten dienen. Die nachteiligen Auswirkungen unfairer 
Praktiken auf den Binnenmarkt und die besonders geringe Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste, einschließlich 
der negativen Auswirkungen solcher unfairer Praktiken auf Wirtschaft und Gesellschaft, haben nationale 
Gesetzgeber und sektorale Regulierungsbehörden dazu veranlasst, tätig zu werden. Auf nationaler Ebene wurde 
bereits eine Reihe von Regulierungsvorschriften für digitale Dienste oder zumindest bestimmte solcher Dienste 
erlassen oder vorgeschlagen, um unfairen Praktiken zu begegnen und die Bestreitbarkeit dieser Dienste zu erhöhen. 
Dies hat jedoch zu uneinheitlichen Regulierungsvorschriften und damit zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts 
geführt, sodass die Befolgungskosten aufgrund unterschiedlicher nationaler Vorschriften steigen könnten.

(7) Zweck dieser Verordnung ist es daher, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen, indem 
Vorschriften festgelegt werden, die die Bestreitbarkeit und Fairness der Märkte im digitalen Sektor im Allgemeinen 
und für gewerbliche Nutzer und Endnutzer zentraler Plattformdienste, die von Torwächtern bereitgestellt werden, 
im Besonderen gewährleisten. Es sollten geeignete regulatorische Maßnahmen getroffen werden, um gewerbliche 
Nutzer und Endnutzer der von Torwächtern bereitgestellten zentralen Plattformdienste in der gesamten Union vor 
unfairen Praktiken von Torwächtern zu schützen, um grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der Union zu 
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erleichtern und auf diese Weise das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und eine bestehende 
oder mit Wahrscheinlichkeit entstehende Fragmentierung in den unter diese Verordnung fallenden Bereichen zu 
beseitigen. Wenngleich Torwächter meist weltweit oder europaweit ausgerichtete Geschäftsmodelle und 
algorithmische Strukturen zugrunde legen, können sie in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Konditionen und Geschäftspraktiken anwenden und haben das in einigen Fällen auch getan; dies kann ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Nutzer ihrer zentralen Plattformdienste zur Folge haben, was die Integration des 
Binnenmarkts beeinträchtigt.

(8) Durch eine gewisse Angleichung unterschiedlich gestalteter nationaler Rechtsvorschriften können Hindernisse 
ausgeräumt werden, die der freien Erbringung und dem freien Empfang von Dienstleistungen wie Einzelhandels
dienstleistungen im Binnenmarkt entgegenstehen. Auf der Ebene der Union sollten daher gezielte harmonisierte 
rechtliche Verpflichtungen festgelegt werden, um zum Vorteil der Wirtschaft der Union insgesamt und letztlich der 
Verbraucher in der Union bestreitbare und faire digitale Märkte, auf denen Torwächter tätig sind, im Binnenmarkt 
sicherzustellen.

(9) Eine Fragmentierung des Binnenmarkts kann nur dann wirksam abgewendet werden, wenn die Mitgliedstaaten daran 
gehindert werden, nationale Vorschriften anzuwenden, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen und 
dieselben Ziele wie diese Verordnung verfolgen. Dies schließt nicht die Möglichkeit aus, auf Torwächter im Sinne 
dieser Verordnung andere nationale Vorschriften, mit denen andere legitime Ziele des öffentlichen Interesses im 
Sinne des AEUV oder in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) 
anerkannte zwingende Gründe des öffentlichen Interesses verfolgt werden, anzuwenden.

(10) Da diese Verordnung die Vorschriften über die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts ergänzen soll, sollte sie zugleich 
unbeschadet der Artikel 101 und 102 AEUV, unbeschadet der entsprechenden nationalen Wettbewerbsvorschriften 
und anderes einseitiges Verhalten betreffender nationaler Wettbewerbsvorschriften, nach denen Marktstellungen 
und Verhaltensweisen einschließlich ihrer tatsächlichen oder möglichen Auswirkungen und des genauen 
Gegenstands der verbotenen Verhaltensweisen im Einzelfall zu prüfen sind und nach denen Unternehmen Effizienz 
und objektive Rechtsfertigungsgründe als Argumente für derartige Verhaltensweisen anführen können, und 
unbeschadet nationaler Vorschriften über die Fusionskontrolle gelten. Die Anwendung der genannten Vorschriften 
sollte jedoch nicht die Verpflichtungen, die Torwächtern nach dieser Verordnung auferlegt werden, und ihre 
einheitliche und wirksame Anwendung im Binnenmarkt berühren.

(11) Die Artikel 101 und 102 AEUV und die entsprechenden nationalen Wettbewerbsvorschriften in Bezug auf mehr- 
und einseitiges wettbewerbswidriges Verhalten und die Fusionskontrolle sollen den unverfälschten Wettbewerb auf 
dem Markt schützen. Diese Verordnung verfolgt ein Ziel, das das im Wettbewerbsrecht definierte Ziel, den 
unverfälschten Wettbewerb auf bestimmten Märkten zu schützen, ergänzt, aber sich davon unterscheidet; sie soll 
sicherstellen, dass Märkte, auf denen Torwächter tätig sind, bestreitbar und fair sind und bleiben – ungeachtet der 
tatsächlichen, möglichen oder vermuteten Auswirkungen des unter diese Verordnung fallenden Verhaltens eines 
Torwächters auf einem Markt. Diese Verordnung soll daher ein anderes rechtliches Interesse als das durch jene 
Vorschriften Geschützte schützen und unbeschadet ihrer Anwendung gelten.

(12) Zudem sollte diese Verordnung unbeschadet der Vorschriften gelten, die sich aus anderen Rechtsakten der Union zur 
Regelung bestimmter Aspekte der unter diese Verordnung fallenden Dienstleistungen ergeben, insbesondere der 
Verordnungen (EU) 2016/679 (4) und (EU) 2019/1150 (5) des Europäischen Parlaments und des Rates und einer 

(4) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

(5) Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).
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Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und der Richtlinien 2002/58/EG (6), 2005/29/EG (7), 
2010/13/EU (8), (EU) 2015/2366 (9), (EU) 2019/790 (10) und (EU) 2019/882 (11) des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 93/13/EWG des Rates (12) sowie nationaler Vorschriften zur Durchsetzung oder 
Durchführung dieser Rechtsakte der Union.

(13) Eine geringe Bestreitbarkeit und unfaire Praktiken im digitalen Sektor sind bei bestimmten digitalen Diensten 
häufiger und stärker ausgeprägt als bei anderen. Dies ist insbesondere bei weitverbreiteten und allgemein genutzten 
digitalen Diensten der Fall, die meistens direkt zwischen gewerblichen Nutzern und Endnutzern vermitteln und bei 
denen Merkmale wie extreme Größenvorteile, sehr starke Netzwerkeffekte, die durch die Mehrseitigkeit dieser 
Dienste bedingte Fähigkeit, viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung zu bringen, 
Bindungseffekte, fehlende Parallelverwendung mehrerer Dienste oder eine vertikale Integration besonders stark 
ausgeprägt sind. Oft gibt es nur ein oder sehr wenige große Unternehmen, die solche digitalen Dienste bereitstellen. 
Diese Unternehmen haben sich am häufigsten zu Torwächtern für gewerbliche Nutzer und Endnutzer entwickelt, 
was weitreichende Auswirkungen hat. Insbesondere haben sie die Fähigkeit erlangt, leicht zum Nachteil ihrer 
gewerblichen Nutzer und Endnutzer einseitig Geschäftsbedingungen festzulegen. Daher ist es erforderlich, nur auf 
diejenigen digitalen Dienste abzustellen, die von gewerblichen Nutzern und Endnutzern am stärksten in Anspruch 
genommen werden und bei denen Bedenken hinsichtlich einer geringen Bestreitbarkeit und unfairer Praktiken von 
Torwächtern eindeutiger angebracht sind und dies mit Blick auf den Binnenmarkt dringend angegangen werden 
muss.

(14) Insbesondere Online-Vermittlungsdienste, Online-Suchmaschinen, Betriebssysteme, Online-Dienste sozialer 
Netzwerke, Video-Sharing-Plattform-Dienste, nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste, 
Cloud-Computing-Dienste, virtuelle Assistenten, Webbrowser und Online-Werbedienste, einschließlich 
Werbevermittlungsdiensten, können allesamt Auswirkungen auf viele Endnutzer und viele Unternehmen haben, 
sodass das Risiko besteht, dass auf unfaire Geschäftspraktiken zurückgegriffen wird. Sie sollten deshalb in die 
Bestimmung des Begriffs „zentrale Plattformdienste“ eingeschlossen werden und unter diese Verordnung fallen. 
Online-Vermittlungsdienste können auch im Bereich Finanzdienstleistungen tätig sein und die in Anhang II der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (13) nicht erschöpfend aufgeführten Dienste 
vermitteln oder für die Erbringung solcher Dienste genutzt werden. Für die Zwecke dieser Verordnung sollte die 
Bestimmung des Begriffs „zentrale Plattformdienste“ technologieneutral sein und so verstanden werden, dass sie 
Dienste umfasst, die auf verschiedenen Medien oder Geräten oder über solche Medien und Geräte bereitgestellt 
werden, z. B. verbundene Fernsehgeräte oder eingebettete digitale Dienste in Fahrzeugen. Unter bestimmten 
Umständen sollte der Begriff „Endnutzer“ Nutzer einschließen, die üblicherweise als gewerbliche Nutzer angesehen 
werden, die aber in einer bestimmten Situation zentrale Plattformdienste nicht für die Bereitstellung von Waren 
oder Dienstleistungen für Endnutzer nutzen; dies wäre z. B. bei Unternehmen der Fall, die Cloud-Computing- 
Dienste für eigene Zwecke nutzen.

(6) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

(7) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von 
Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22).

(8) Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1).

(9) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

(10) Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. L 130 vom 17.5.2019, 
S. 92).

(11) Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70).

(12) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 
21.4.1993, S. 29).

(13) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).
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(15) Wenn digitale Dienste als zentrale Plattformdienste einzustufen sind, so gibt das allein noch keinen Anlass zu 
hinreichend ernsten Bedenken bezüglich der Bestreitbarkeit oder unfairer Praktiken. Anlass zu solchen Bedenken 
besteht nur dann, wenn ein zentraler Plattformdienst ein wichtiges Zugangstor darstellt und von einem 
Unternehmen betrieben wird, das erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat und über eine gefestigte und 
dauerhafte Position verfügt oder voraussichtlich in naher Zukunft eine solche erlangen wird. Folglich sollten die 
angestrebten harmonisierten Vorschriften dieser Verordnung nur für Unternehmen gelten, die auf der Grundlage 
dieser drei objektiven Kriterien benannt werden, und nur für diejenigen ihrer zentralen Plattformdienste, die für sich 
genommen für gewerbliche Nutzer ein wichtiges Zugangstor zu Endnutzern darstellen. Die Tatsache, dass ein 
Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, möglicherweise nicht nur zwischen gewerblichen Nutzern 
und Endnutzern, sondern auch zwischen Endnutzern und Endnutzern vermittelt, z. B. im Fall nummernunab
hängiger interpersoneller Kommunikationsdienste, sollte der Schlussfolgerung nicht entgegenstehen, dass ein 
solches Unternehmen für gewerbliche Nutzer ein wichtiges Zugangstor zu Endnutzern ist oder sein könnte.

(16) Um die wirksame Anwendung dieser Verordnung auf diejenigen Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, zu gewährleisten, bei denen die Erfüllung dieser objektiven Anforderungen am wahrscheinlichsten ist 
und bei denen unfaire Praktiken, die die Bestreitbarkeit verringern, am häufigsten sind und die stärksten 
Auswirkungen haben, sollte die Kommission Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und 
bestimmte quantitative Schwellenwerte erreichen, unmittelbar als Torwächter benennen können. Für solche 
Unternehmen sollte auf jeden Fall ein zügiges Benennungsverfahren durchgeführt werden, das nach dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung beginnen sollte.

(17) Die Tatsache, dass ein Unternehmen einen sehr hohen Umsatz in der Union erzielt und einen zentralen 
Plattformdienst in mindestens drei Mitgliedstaaten bereitstellt, ist ein dringender Anhaltspunkt dafür, dass es 
erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat. Dies trifft auch zu, wenn die Marktkapitalisierung bzw. der 
entsprechende Marktwert eines Unternehmens, das einen zentralen Plattformdienst in mindestens drei 
Mitgliedstaaten bereitstellt, sehr hoch ist. Deshalb sollte davon ausgegangen werden, dass ein Unternehmen, das 
einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat, wenn es in mindestens 
drei Mitgliedstaaten einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und entweder der Umsatz seiner 
Unternehmensgruppe in der Union mindestens einem bestimmten hohen Schwellenwert entspricht oder die 
Marktkapitalisierung der Gruppe mindestens einem bestimmten hohen absoluten Wert entspricht. Bei 
Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und nichtbörsennotierten Unternehmen angehören, sollte 
der entsprechende Marktwert als Referenzwert herangezogen werden. Die Kommission sollte die Möglichkeit 
haben, von ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte Gebrauch zu machen, um eine objektive Methode zur 
Berechnung dieses Wertes festzulegen.

Wenn ein Unternehmen über einen hohen in der Union erzielten Gruppenumsatz verfügt und den Schwellenwert 
für die Zahl der Nutzer zentraler Plattformdienste in der Union erreicht, ist davon auszugehen, dass es recht gut in 
der Lage ist, seine Nutzer zu monetarisieren. Bei einer hohen Marktkapitalisierung in Bezug auf denselben 
Schwellenwert für die Zahl der Nutzer in der Union ist davon auszugehen, dass es über ein verhältnismäßig hohes 
Potenzial verfügt, diese Nutzer in naher Zukunft zu monetarisieren. Dieses Monetarisierungspotenzial gibt 
wiederum grundsätzlich Aufschluss darüber, inwieweit die betreffenden Unternehmen als Zugangstor fungieren. 
Beide Indikatoren spiegeln zudem die finanziellen Möglichkeiten dieser Unternehmen sowie ihre Fähigkeit wider, 
ihren Zugang zu Finanzmärkten zur Stärkung ihrer Position einzusetzen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn dieser bessere Zugang für den Erwerb anderer Unternehmen genutzt wird, wobei sich gezeigt hat, dass diese 
Fähigkeit negative Auswirkungen auf die Innovationstätigkeit haben kann. Die Marktkapitalisierung kann auch die 
Erwartungen hinsichtlich der künftigen Position und Auswirkungen der betreffenden Unternehmen im 
Binnenmarkt widerspiegeln, auch wenn diese möglicherweise gerade einen relativ geringen Umsatz erzielen. Der 
Marktkapitalisierungswert sollte auf der durchschnittlichen Marktkapitalisierung der größten börsennotierten 
Unternehmen in der Union während eines geeigneten Zeitraums beruhen.

(18) Während eine Marktkapitalisierung, die im vergangenen Geschäftsjahr mindestens dem Schwellenwert entspricht, 
Anlass zu der Vermutung geben sollte, dass ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, erheblichen 
Einfluss auf den Binnenmarkt hat, sollte eine Marktkapitalisierung, die mindestens drei Jahre lang mindestens dem 
Schwellenwert entspricht, als Bestätigung dieser Annahme angesehen werden.
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(19) Zur Klärung der Frage, ob ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als Unternehmen mit 
erheblichem Einfluss auf den Binnenmarkt angesehen werden sollte, könnte hingegen eine eingehende Prüfung 
mehrerer die Marktkapitalisierung betreffender Faktoren erforderlich sein. Dies könnte der Fall sein, wenn die 
Marktkapitalisierung des Unternehmens, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, in vorausgehenden 
Geschäftsjahren deutlich unter dem Schwellenwert lag und die Volatilität seiner Marktkapitalisierung während des 
beobachteten Zeitraums in keinem angemessenen Verhältnis zur allgemeinen Volatilität des Aktienmarkts stand 
oder wenn die Entwicklung seiner Marktkapitalisierung im Verhältnis zu den Markttrends im Widerspruch zu 
einem raschen und stetigen Anstieg stand.

(20) Wenn eine sehr große Zahl gewerblicher Nutzer auf einen zentralen Plattformdienst angewiesen ist, um eine sehr 
große Zahl von monatlich aktiven Endnutzern zu erreichen, kann das Unternehmen, das diesen Dienst bereitstellt, 
die Tätigkeiten eines wesentlichen Teils der gewerblichen Nutzer zu seinem Vorteil beeinflussen; dies ist 
grundsätzlich ein Hinweis darauf, dass jenes Unternehmen ein wichtiges Zugangstor darstellt. Der festzulegende 
Schwellenwert für die Zahl der Endnutzer sollte einem erheblichen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung der Union 
entsprechen, während für den Schwellenwert für die gewerblichen Nutzer ein erheblicher Prozentsatz der 
Unternehmen, zentrale Plattformdienste nutzen, zugrunde gelegt werden sollte. Die Zahl der aktiven Endnutzer und 
gewerblichen Nutzer sollte so ermittelt und berechnet werden, dass sie die Rolle und Reichweite des betreffenden 
zentralen Plattformdienstes angemessen wiedergibt. Um Rechtssicherheit für Torwächter zu schaffen, sollten die 
Faktoren zur Bestimmung der Zahl der aktiven Endnutzer und gewerblichen Nutzer je zentralem Plattformdienst in 
einem Anhang dieser Verordnung festgelegt werden. Diese Faktoren können durch technologische und sonstige 
Entwicklungen beeinflusst werden. Der Kommission sollte daher die Befugnis übertragen werden, delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung durch Aktualisierung der Methode und der Liste der Indikatoren, die 
zur Bestimmung der Zahl der aktiven Endnutzer und der aktiven gewerblichen Nutzer verwendet werden, zu 
erlassen.

(21) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, verfügt insbesondere dann über eine gefestigte und 
dauerhafte Position hinsichtlich seiner Tätigkeiten bzw. wird eine solche voraussichtlich in naher Zukunft erlangen, 
wenn die Bestreitbarkeit seiner Position beschränkt ist. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn das Unternehmen über 
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren lang in mindestens drei Mitgliedstaaten einen zentralen Plattformdienst 
für eine sehr große Zahl von gewerblichen Nutzern und Endnutzern bereitgestellt hat.

(22) Solche Schwellenwerte können durch Marktentwicklungen und technische Entwicklungen beeinflusst werden. Der 
Kommission sollte daher die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen sie die 
Methode festlegt, anhand deren bestimmt wird, ob die quantitativen Schwellenwerte erreicht sind, und diese 
Methode, falls nötig, regelmäßig an Marktentwicklungen und technologische Entwicklungen anpasst. Die in dieser 
Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte sollten durch diese delegierten Rechtsakte nicht geändert 
werden.

(23) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, sollte die Vermutung, dass es erheblichen Einfluss auf 
den Binnenmarkt hat, unter außergewöhnlichen Umständen widerlegen können, indem es nachweist, dass es zwar 
die in dieser Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte erreicht, aber nicht die Anforderungen für die 
Benennung als Torwächter erfüllt. Die Beweislast dafür, dass die auf der Erfüllung der quantitativen Schwellenwerte 
beruhende Vermutung nicht anwendbar sein sollte, sollte von dem Unternehmen getragen werden. Die Kommission 
sollte bei ihrer Beurteilung der vorgebrachten Belege und Argumente nur die Elemente berücksichtigen, die sich 
unmittelbar auf die quantitativen Kriterien beziehen, nämlich die Auswirkungen des Unternehmens, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, auf den Binnenmarkt jenseits von Einnahmen und Marktkapitalisierung, wie etwa seine 
absolute Größe, und die Zahl der Mitgliedstaaten, in denen es tätig ist, das Ausmaß, um das die Zahl der 
tatsächlichen gewerblichen Nutzer und Endnutzer die Schwellenwerte überschreitet, und die Bedeutung des 
Unternehmens, das zentrale Plattformdienste betreibt, unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der Tätigkeiten 
des jeweiligen zentralen Plattformdienstes sowie die Zahl der Jahre, in denen die Schwellenwerte erreicht wurden.

Rechtfertigungen auf Basis wirtschaftlicher Gründe, durch die eine Marktdefinition vorgenommen oder 
nachgewiesen werden soll, dass ein bestimmtes Verhalten eines Unternehmens, das zentrale Plattformdienste 
bereitstellt, Effizienzgewinne hervorbringt, sollten nicht berücksichtigt werden, da dies für die Benennung als 
Torwächter nicht relevant ist. Wenn die vorgebrachten Argumente nicht hinreichend substanziiert sind, weil sie die 
Vermutung nicht eindeutig entkräften, so sollte die Kommission die Möglichkeit haben, die Argumente innerhalb 
der für die Benennung vorgesehenen Frist von 45 Arbeitstagen zurückzuweisen. Wenn das Unternehmen, das 
zentrale Plattformdienste bereitstellt, die Untersuchung behindert, indem es den Untersuchungsmaßnahmen der 
Kommission nicht nachkommt, sollte die Kommission auf der Grundlage verfügbarer Informationen über die 
quantitativen Schwellenwerte eine Entscheidung treffen können.
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(24) Auch bei Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und nicht alle quantitativen Schwellenwerte 
erreichen, sollte anhand der allgemeinen objektiven Anforderungen – ihrem erheblichen Einfluss auf den 
Binnenmarkt, ihrer Funktion als wichtiges Zugangstor gewerblicher Nutzer zu Endnutzern und ihrer aktuellen oder 
für die nahe Zukunft absehbaren gefestigten und dauerhaften Position hinsichtlich ihrer Tätigkeiten – geprüft 
werden, ob sie als Torwächter einzustufen sind. Handelt es sich bei dem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste 
bereitstellt, um ein mittleres, kleines oder Kleinstunternehmen, so sollte bei der Prüfung sorgfältig berücksichtigt 
werden, ob ein solches Unternehmen in der Lage wäre, die Bestreitbarkeit der zentralen Plattformdienste 
beträchtlich zu untergraben, da diese Verordnung in erster Linie auf große Unternehmen mit beträchtlicher 
wirtschaftlicher Macht anstatt auf mittlere, kleine oder Kleinstunternehmen abzielt.

(25) Eine solche Prüfung kann nur im Rahmen einer Marktuntersuchung erfolgen, bei der die quantitativen 
Schwellenwerte berücksichtigt werden. Die Kommission sollte bei dieser Prüfung das Ziel verfolgen, die Innovations
tätigkeit und die Qualität digitaler Produkte und Dienstleistungen, faire und wettbewerbsbestimmte Preise sowie die 
gewerblichen Nutzern und Endnutzern gebotene Qualität und Auswahl zu erhalten und zu fördern. Zudem können 
für die betreffenden Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, spezifische Aspekte wie extreme 
Größen- oder Verbundvorteile, sehr starke Netzwerkeffekte, Datenvorteile, die durch die Mehrseitigkeit dieser 
Dienste bedingte Fähigkeit, viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung zu bringen, 
Bindungseffekte, fehlende Parallelverwendung mehrerer Dienste, eine konglomeratsartige Unternehmensstruktur 
oder eine vertikale Integration berücksichtigt werden. Zudem können eine sehr hohe Marktkapitalisierung, ein im 
Verhältnis zum Gewinn sehr hohes Eigenkapital oder ein sehr hoher durch Endnutzer eines einzigen zentralen 
Plattformdienstes erzielter Umsatz als Indikatoren für das Potenzial solcher Unternehmen, Marktmacht zu 
übertragen, sowie für das Kippen des Marktes zu ihren Gunsten herangezogen werden. Neben der Marktkapita
lisierung sind hohe Raten relativen Wachstums Beispiele für dynamische Parameter, die für die Ermittlung von 
Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und für die abzusehen ist, dass sie eine gefestigte und 
dauerhafte Position erlangen werden, besonders relevant sind. Wenn das Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, den Untersuchungsmaßnahmen der Kommission nicht nachkommt und dadurch die 
Untersuchung erheblich behindert, sollte die Kommission aus den verfügbaren Informationen für das Unternehmen 
nachteilige Schlüsse ziehen und ihre Entscheidung darauf stützen können.

(26) Eine bestimmte Teilmenge an Bestimmungen sollten für jene Unternehmen gelten, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen und voraussichtlich in naher Zukunft eine gefestigte und dauerhafte Position erlangen werden. 
Aufgrund der spezifischen Merkmale zentraler Plattformdienste besteht auch durch sie die Gefahr eines Kippens: 
Sobald ein Unternehmen, das den zentralen Plattformdienst bereitstellt, in Bezug auf die Größe oder 
Vermittlungsmacht einen gewissen Vorteil gegenüber Wettbewerbern oder potenziellen Wettbewerbern erlangt, 
könnte seine Position unangreifbar werden, sodass es möglicherweise in naher Zukunft eine dauerhafte und 
gefestigte Position erlangen könnte. Unternehmen können versuchen, dieses Kippen herbeizuführen, und durch 
Anwendung einiger unfairer Bedingungen und Praktiken, die Gegenstand dieser Verordnung sind, zu Torwächtern 
werden. In einer solchen Situation sollte eingegriffen werden, bevor der Markt kippt und dies nicht mehr rückgängig 
zu machen ist.

(27) Gleichwohl sollte sich ein solcher frühzeitiger Eingriff darauf beschränken, nur die Verpflichtungen aufzuerlegen, die 
erforderlich und geeignet sind, um sicherzustellen, dass die betreffenden Dienste bestreitbar bleiben, und um der 
ermittelten Gefahr unfairer Bedingungen und Praktiken vorzubeugen. Verpflichtungen, durch die verhindert wird, 
dass die betreffenden Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, hinsichtlich ihrer Tätigkeiten eine 
gefestigte und dauerhafte Position erlangen, z. B. Verpflichtungen, die der Übertragung von Marktmacht vorbeugen, 
und Verpflichtungen, die Anbieterwechsel und Parallelverwendung mehrerer Dienste erleichtern, sind gezielter auf 
diesen Zweck ausgerichtet. Im Hinblick auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit sollte die Kommission zudem nur 
jene Verpflichtungen auswählen, die erforderlich und angemessen sind, um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen, 
und regelmäßig überprüfen, ob diese Verpflichtungen aufrechterhalten, aufgehoben oder angepasst werden sollten.

(28) Die Anwendung nur derjenigen Verpflichtungen, die erforderlich und angemessen sind, um die Ziele dieser 
Verordnung zu erreichen, sollte der Kommission die Möglichkeit bieten, rechtzeitig und wirksam einzugreifen, und 
dabei die Verhältnismäßigkeit der in Betracht gezogenen Maßnahmen umfassend zu wahren. Ferner sollte es das 
Vertrauen der tatsächlichen oder potenziellen Marktteilnehmer in die Bestreitbarkeit und Fairness der betreffenden 
Dienste stärken.

(29) Torwächter sollten die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf jeden in dem entsprechenden 
Benennungsbeschluss aufgeführten zentralen Plattformdienst einhalten. Im Rahmen der Anwendung der 
Verpflichtungen sollte eine etwaige Konglomeratsposition von Torwächtern berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
sollte es der Kommission möglich sein, dem Torwächter per Beschluss Durchführungsmaßnahmen aufzuerlegen. 
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Diese Durchführungsmaßnahmen sollten so konzipiert sein, dass sie möglichst große Wirkung entfalten; sie sollten 
den Merkmalen zentraler Plattformdienste und etwaigen Umgehungsrisiken Rechnung tragen und mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den Grundrechten sowohl der betreffenden Unternehmen als auch Dritter 
im Einklang stehen.

(30) Angesichts der sich äußerst rasch wandelnden und komplexen technologischen Beschaffenheit zentraler 
Plattformdienste muss der Status von Torwächtern – auch derjenigen, die voraussichtlich in naher Zukunft 
hinsichtlich ihrer Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangen werden – regelmäßig überprüft 
werden. Um allen Marktteilnehmern einschließlich der Torwächter die erforderliche Rechtssicherheit bezüglich der 
anwendbaren rechtlichen Verpflichtungen zu bieten, müssen diese regelmäßigen Überprüfungen zeitlich begrenzt 
sein. Außerdem ist es wichtig, solche Überprüfungen regelmäßig, und zwar mindestens alle drei Jahre, 
durchzuführen. Darüber hinaus ist es wichtig klarzustellen, dass nicht jede Änderung der Sachlage, auf deren 
Grundlage ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als Torwächter benannt wurde, eine 
Änderung des Benennungsbeschlusses erfordern sollte. Eine Änderung ist nur dann erforderlich, wenn die 
Änderung der Sachlage auch zu einer Änderung der Bewertung führt. Die Feststellung, ob dies der Fall ist oder 
nicht, sollte auf einer Einzelfallbewertung der Sachlage und der Umstände beruhen.

(31) Um die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern bereitgestellten zentralen Plattformdienste zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, harmonisierte Vorschriften in Bezug auf diese Dienste klar und eindeutig 
festzulegen. Solche Regeln werden benötigt, um dem Risiko vorzubeugen, dass Praktiken von Torwächtern 
nachteilige Auswirkungen haben, und kämen dem Geschäftsumfeld der betreffenden Dienste, den Nutzern und 
letztlich der Gesellschaft insgesamt zugute. Die Verpflichtungen beziehen sich auf diejenigen Praktiken, die unter 
Berücksichtigung der Merkmale des digitalen Sektors als die Bestreitbarkeit untergrabend oder als unfair angesehen 
werden – oder beides – und die besonders negative unmittelbare Auswirkungen auf gewerbliche Nutzer und 
Endnutzer haben. Die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollten insbesondere der Art der 
bereitgestellte zentralen Plattformdienste Rechnung tragen können. Die Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sollten die Bestreitbarkeit und Fairness nicht nur hinsichtlich der im Benennungsbeschluss aufgeführten zentralen 
Plattformdienste, sondern auch hinsichtlich anderer digitaler Produkte und Dienstleistungen gewährleisten, bei 
denen Torwächter ihre Funktion als Zugangstor für sich nutzen und die häufig zusammen mit den zentralen 
Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung bereitgestellt werden.

(32) Für die Zwecke dieser Verordnung sollte sich „Bestreitbarkeit“ auf die Fähigkeit von Unternehmen beziehen, 
Hindernisse für einen Markteintritt oder eine Expansion wirksam zu überwinden und den Torwächter aufgrund der 
Vorzüge ihrer Produkte und Dienstleistungen herauszufordern. Die Merkmale zentraler Plattformdienste im 
digitalen Sektor wie etwa Netzwerkeffekte, ausgeprägte Größenvorteile und Datenvorteile haben die Bestreitbarkeit 
dieser Dienste und der damit verbundenen Ökosysteme eingeschränkt. Eine solche geringe Bestreitbarkeit verringert 
die Anreize zur Innovation und Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen für den Torwächter, seine 
gewerblichen Nutzer, seine Herausforderer und Kunden und wirkt sich somit negativ auf das Innovationspotenzial 
der gesamten Online-Plattformwirtschaft aus. Die Bestreitbarkeit der Dienste im digitalen Sektor kann auch 
eingeschränkt sein, wenn es mehr als einen Torwächter für einen zentralen Plattformdienst gibt. Mit dieser 
Verordnung sollten daher bestimmte Praktiken von Torwächtern verboten werden, die geeignet sind, Hindernisse für 
einen Markteintritt oder eine Expansion zu vergrößern, und sollten Torwächtern bestimmte Verpflichtungen 
auferlegt werden, die diese Hindernisse tendenziell verringern. Mit den Verpflichtungen sollte auch auf Situationen 
eingegangen werden, in denen die Position des Torwächters womöglich so gefestigt ist, dass der Wettbewerb 
zwischen Plattformen kurzfristig nicht wirksam ist, sodass ein plattforminterner Wettbewerb geschaffen oder 
verstärkt werden muss.

(33) Für die Zwecke dieser Verordnung sollte sich „unfair“ auf ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten 
gewerblicher Nutzer beziehen, durch das der Torwächter einen unverhältnismäßigen Vorteil erlangt. 
Marktteilnehmer, einschließlich gewerblicher Nutzer zentraler Plattformdienste und alternativer Anbieter von 
Diensten, die zusammen mit solchen zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, 
sollten die Möglichkeit haben, die aus ihren innovativen oder sonstigen Bemühungen entstehenden Erträge 
angemessen abzuschöpfen. Aufgrund ihrer Funktion als Zugangstor und ihrer überragenden Verhandlungsmacht ist 
es möglich, dass Torwächter Verhaltensweisen an den Tag legen, die es anderen nicht ermöglichen, die Erträge aus 
ihren eigenen Beiträgen in vollem Umfang abzuschöpfen, und einseitig unausgewogene Bedingungen für die 
Nutzung ihrer zentralen Plattformdienste oder Dienste, die zusammen mit ihren zentralen Plattformdiensten oder 
zu deren Unterstützung erbracht werden, festlegen. Ein solches Ungleichgewicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass der Torwächter einer bestimmten Gruppe von Nutzern einen bestimmten Dienst kostenlos anbietet, und kann 
auch darin bestehen, dass gewerbliche Nutzer ausgeschlossen oder diskriminiert werden, insbesondere wenn diese 
mit den vom Torwächter erbrachten Diensten im Wettbewerb stehen. Daher sollten Torwächtern mit dieser 
Verordnung Verpflichtungen auferlegt werden, die auf solche Verhaltensweisen abstellen.
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(34) Bestreitbarkeit und Fairness sind miteinander verknüpft. Die fehlende oder geringe Bestreitbarkeit eines bestimmten 
Dienstes kann es einem Torwächter ermöglichen, unfaire Praktiken anzuwenden. Ebenso können unfaire Praktiken 
eines Torwächters die Möglichkeiten gewerblicher Nutzer oder Dritter einschränken, die Position des Torwächters 
anzufechten. Eine bestimmte Verpflichtung in dieser Verordnung kann sich daher auf beide Elemente beziehen.

(35) Die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sind daher erforderlich, um konkrete Probleme bezüglich der 
öffentlichen Ordnung anzugehen, zumal im Hinblick auf die Notwendigkeit, die öffentliche Ordnung zu wahren, die 
Privatsphäre zu schützen und betrügerische und irreführende Geschäftspraktiken zu bekämpfen, dasselbe Ergebnis 
nicht durch andere, weniger restriktive Maßnahmen erzielt werden kann.

(36) Torwächter erheben häufig in unmittelbarer Weise personenbezogene Daten von Endnutzern für die Zwecke der 
Erbringung von Online-Werbediensten, wenn Endnutzer Internetseiten und Software-Anwendungen Dritter nutzen. 
Zudem stellen Dritte Torwächtern personenbezogene Daten ihrer Endnutzer zur Verfügung, um bestimmte von den 
Torwächtern im Rahmen ihrer zentralen Plattformdienste erbrachten Dienste nutzen zu können, z. B. 
maßgeschneiderte Zielgruppen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Dritten, die zentrale 
Plattformdienste nutzen, für die Zwecke der Erbringung von Online-Werbediensten verschafft Torwächtern 
hinsichtlich der Anhäufung von Daten potenzielle Vorteile, wodurch Markteintrittsschranken entstehen. Dies liegt 
daran, dass Torwächter personenbezogene Daten von deutlich mehr Dritten verarbeiten als andere Unternehmen. 
Ähnliche Vorteile ergeben sich daraus, dass i) personenbezogene Daten von Endnutzern, die über einen zentralen 
Plattformdienst erhoben wurden, mit Daten zusammengeführt werden, die über andere Dienste erhoben wurden, 
ii) personenbezogene Daten aus einem zentralen Plattformdienst in anderen Diensten weiterverwendet werden, die 
der Torwächter getrennt erbringt, insbesondere in Diensten, die nicht zusammen mit dem betreffenden zentralen 
Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht werden, und umgekehrt oder iii) Endnutzer in verschiedenen 
Diensten von Torwächtern angemeldet werden, um personenbezogene Daten zusammenzuführen. Damit 
sichergestellt ist, dass Torwächter die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste nicht auf unfaire Weise untergraben, 
sollten Torwächter Endnutzern ermöglichen, frei zu entscheiden, ob sie solchen Datenverarbeitungs- und 
Anmeldungspraktiken zustimmen, indem sie eine weniger personalisierte, aber gleichwertige Alternative anbieten, 
ohne die Nutzung des zentralen Plattformdienstes oder bestimmter Funktionen davon von der Einwilligung des 
Endnutzers abhängig zu machen. Dies sollte unbeschadet einer Verarbeitung personenbezogener Daten oder einer 
Anmeldung von Endnutzern in einem Dienst durch den Torwächter gelten, die sich auf die Rechtsgrundlage des 
Artikels 6 Absatz 1 Buchstaben c, d und e der Verordnung (EU) 2016/679, nicht aber auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben b und f der genannten Verordnung, stützt.

(37) Die weniger personalisierte Alternative sollte sich nicht von dem Dienst, der den Endnutzern, die ihre Einwilligung 
erteilen, erbracht wird, unterscheiden oder von geringerer Qualität sein, es sei denn, eine Qualitätsminderung ist 
eine unmittelbare Folge davon, dass der Torwächter nicht in der Lage ist, solche personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten oder Endnutzer in einem Dienst anzumelden. Die Verweigerung der Einwilligung sollte nicht 
aufwendiger sein als die Erteilung der Einwilligung. Wenn der Torwächter um Einwilligung ersucht, sollte er dem 
Endnutzer proaktiv eine nutzerfreundliche Lösung für die explizite, klare und unkomplizierte Erteilung, Änderung 
oder Widerrufung der Einwilligung präsentieren. Insbesondere sollte die Einwilligung durch eine klare bestätigende 
Handlung oder Erklärung erteilt werden, die eine freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung des Endnutzers im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 
darstellt. Zum Zeitpunkt der Einwilligung und nur soweit zutreffend sollte der Endnutzer darüber informiert 
werden, dass eine Verweigerung der Einwilligung zu einem weniger personalisierten Angebot führen kann, dass der 
zentrale Plattformdienst aber ansonsten unverändert bleibt und keine Funktionen vorenthalten werden. Kann die 
Einwilligung dem zentralen Plattformdienst des Torwächters nicht unmittelbar erteilt werden, so sollten Endnutzer 
ausnahmsweise über jeden Dienst eines Dritten, der diesen zentralen Plattformdienst nutzt, ihre Einwilligung 
erteilen können, dass der Torwächter personenbezogene Daten für die Zwecke der Erbringung von Online- 
Werbediensten verarbeiten darf.

Zudem sollte es ebenso einfach sein, die Einwilligung zu widerrufen wie sie zu erteilen. Torwächter sollten ihre 
Online-Schnittstellen nicht so gestalten, organisieren oder betreiben, dass Endnutzer getäuscht, manipuliert oder 
anderweitig in ihrer Fähigkeit, ihre Einwilligung frei zu erteilen, maßgeblich beeinträchtigt oder behindert werden. 
Insbesondere sollte es Torwächtern nicht gestattet sein, Endnutzer mehr als einmal jährlich aufzufordern, ihre 
Einwilligung für denselben Verarbeitungszweck zu erteilen, für den sie ursprünglich keine Einwilligung erteilt oder 
ihre Einwilligung widerrufen haben. Diese Verordnung lässt die Verordnung (EU) 2016/679, einschließlich ihres 
Durchsetzungsrahmens, unberührt, die auf alle Ansprüche betroffener Personen im Zusammenhang mit einer 
Verletzung ihrer Rechte nach der genannten Verordnung in vollem Umfang anwendbar bleibt.
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(38) Kinder verdienen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten besonderen Schutz, insbesondere im Hinblick auf die 
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke kommerzieller Kommunikation oder der Erstellung 
von Nutzerprofilen. Der Schutz von Kindern im Internet ist ein wichtiges Ziel der Union und sollte im einschlägigen 
Unionsrecht Niederschlag finden. In diesem Zusammenhang sollte die Verordnung über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste gebührend berücksichtigt werden. Die vorliegende Verordnung entbindet Torwächter in keiner 
Weise von der im anwendbaren Unionsrecht verankerten Verpflichtung zum Schutz von Kindern.

(39) In bestimmten Fällen, z. B. durch die Auferlegung vertraglicher Bedingungen, können Torwächter die Möglichkeiten 
gewerblicher Nutzer ihrer Online-Vermittlungsdienste beschränken, Endnutzern über andere Online- 
Vermittlungsdienste oder über direkte Online-Vertriebskanäle Produkte oder Dienstleistungen zu günstigeren 
Bedingungen, einschließlich günstigerer Preise, anzubieten. Beziehen sich solche Beschränkungen auf Online- 
Vermittlungsdienste Dritter, so schränken sie die Bestreitbarkeit durch andere Plattformen und damit die Auswahl 
anderer Online-Vermittlungsdienste für Endnutzer ein. Beziehen sich solche Beschränkungen auf direkte Online- 
Vertriebskanäle, so schränken sie die Freiheit gewerblicher Nutzer, solche Kanäle zu nutzen, auf unfaire Weise ein. 
Damit gewerbliche Nutzer der von Torwächtern betriebenen Online-Vermittlungsdienste andere Online- 
Vermittlungsdienste oder direkte Online-Vertriebskanäle frei wählen und den Endnutzern ihre Produkte oder 
Dienstleistungen zu differenzierten Konditionen anbieten können, sollte nicht hingenommen werden, dass 
Torwächter die Möglichkeiten gewerblicher Nutzer, sich für eine Differenzierung der Geschäftsbedingungen 
einschließlich des Preises zu entscheiden, einschränken. Dies sollte für jede Maßnahme mit gleicher Wirkung gelten, 
z. B. für erhöhte Provisionssätze oder die Auslistung der Angebote gewerblicher Nutzer.

(40) Um eine weitere Verstärkung ihrer Abhängigkeit von den zentralen Plattformdiensten von Torwächtern zu 
verhindern und um Parallelverwendung mehrerer Dienste zu fördern, sollten gewerbliche Nutzer dieser Torwächter 
den Vertriebskanal frei wählen und bewerben können, der sich ihrer Ansicht nach am besten für die Zwecke von 
Interaktionen mit Endnutzern eignet, die diese gewerblichen Nutzer bereits über die zentralen Plattformdienste des 
Torwächters oder über andere Kanäle akquiriert haben. Dies sollte für die Bewerbung von Angeboten, auch über 
eine Software-Anwendung des gewerblichen Nutzers, und jegliche Form der Kommunikation und des Vertragsab
schlusses zwischen gewerblichen Nutzern und Endnutzern gelten. Ein akquirierter Endnutzer ist ein Endnutzer, der 
bereits eine Geschäftsbeziehung mit dem gewerblichen Nutzer eingegangen ist und für die Erleichterung von dessen 
ursprünglicher Akquirierung durch den gewerblichen Nutzer der Torwächter gegebenenfalls unmittelbar oder 
mittelbar durch den gewerblichen Nutzer vergütet wurde. Solche Geschäftsbeziehungen können entweder mit einer 
Vergütung einhergehen oder kostenfrei sein, wie etwa kostenlose Testversionen oder Gratisversionen, und können 
entweder über den zentralen Plattformdienst des Torwächters oder über einen beliebigen anderen Kanal 
eingegangen worden sein. Auch die Endnutzer sollten frei sein, Angebote solcher gewerblichen Nutzer zu wählen 
und mit diesen Verträge zu schließen – entweder über etwaige zentrale Plattformdienste des Torwächters oder über 
einen direkten Vertriebskanal des gewerblichen Nutzers oder einen anderen indirekten Kanal, den der gewerbliche 
Nutzer nutzt.

(41) Die Fähigkeit von Endnutzern, außerhalb der zentralen Plattformdienste des Torwächters Inhalte, Abonnements, 
Funktionen oder andere Elemente zu erwerben, sollte weder untergraben noch eingeschränkt werden. Insbesondere 
sollte eine Situation vermieden werden, in der Torwächter den Zugang von Endnutzern zu solchen Diensten und die 
Nutzung solcher Dienste über eine Software-Anwendung beschränken, die auf dem zentralen Plattformdienst des 
Torwächters ausgeführt wird. So sollten beispielsweise Abonnenten von Online-Inhalten, die außerhalb einer 
Software-Anwendung, eines Geschäfts für Software-Anwendungen oder eines virtuellen Assistenten erworben 
wurden, nicht allein aus dem Grund, dass die Online-Inhalte nicht über eine Software-Anwendung, ein Geschäft für 
Software-Anwendungen oder einen virtuellen Assistenten erworben wurden, daran gehindert werden, über eine 
Software-Anwendung auf dem zentralen Plattformdienst des Torwächters auf diese Online-Inhalte zuzugreifen.

(42) Zur Wahrung eines fairen Geschäftsumfelds und der Bestreitbarkeit des digitalen Sektors ist es wichtig, das Recht der 
gewerblichen Nutzer und Endnutzer, einschließlich Hinweisgebern, zu schützen, Bedenken wegen unfairer Praktiken 
von Torwächtern, die Fragen der Nichteinhaltung des einschlägigen Unionsrechts oder nationalen Rechts aufwerfen, 
bei den zuständigen Verwaltungsstellen oder Behörden einschließlich nationaler Gerichte geltend zu machen. So ist 
es beispielsweise möglich, dass sich gewerbliche Nutzer oder Endnutzer wegen verschiedener unfairer Praktiken 
beschweren möchten, z. B. wegen diskriminierender Zugangsbedingungen, einer ungerechtfertigten Schließung von 
Konten gewerblicher Nutzer oder unklarer Gründe für die Auslistung von Produkten. Daher sollte jede Praktik, die 
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diese Nutzer – beispielsweise durch Vertraulichkeitsklauseln in Vereinbarungen oder andere schriftliche 
Bedingungen – auf irgendeine Weise es ihnen erschwert oder daran hindert, ihre Bedenken geltend zu machen oder 
bestehende Rechtsmittel einzulegen, verboten werden. Dieses Verbot sollte das Recht von gewerblichen Nutzern 
und Torwächtern unberührt lassen, in ihren Vereinbarungen die Nutzungsbedingungen einschließlich gültiger 
Mechanismen für die Behandlung von Beschwerden, darunter Mechanismen für eine außergerichtliche Beilegung 
von Rechtsstreitigkeiten oder die Zuständigkeit spezifischer Gerichte, im Einklang mit dem einschlägigen 
Unionsrecht und nationalen Recht festzulegen. Dies sollte auch die Rolle von Torwächtern bei der Bekämpfung 
illegaler Online-Inhalte unberührt lassen.

(43) Bestimmte Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung einschlägiger zentraler Plattformdienste des 
Torwächters erbracht werden, wie etwa Identifizierungsdienste, Webbrowser-Engines, Zahlungsdienste oder 
technische Dienste zur Unterstützung der Erbringung von Zahlungsdiensten, z. B. Zahlungssysteme für in der 
Software-Anwendung integrierte Käufe (in-app purchase), sind für gewerbliche Nutzer für die Führung ihrer 
Geschäfte von entscheidender Bedeutung und ermöglichen ihnen die Optimierung von Diensten. Insbesondere 
beruht jeder Browser auf einer Webbrowser-Engine, die für Schlüsselfunktionen des Browsers wie Geschwindigkeit, 
Zuverlässigkeit und Webkompatibilität maßgeblich ist. Wenn Torwächter Webbrowser-Engines betreiben und 
vorgeben, sind sie in der Lage, die Funktionen und Standards zu bestimmen, die nicht nur für ihre eigenen 
Webbrowser, sondern auch für konkurrierende Webbrowser und damit für Web-Software-Anwendungen gelten. 
Deshalb sollten Torwächter ihre Position nicht einsetzen, um von ihren abhängigen gewerblichen Nutzern zu 
verlangen, dass sie im Rahmen der Bereitstellung von Diensten oder Produkten einen der vom Torwächter selbst 
bereitgestellten Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten erbracht 
werden, nutzen. Um zu vermeiden, dass Torwächter gewerblichen Nutzern ihre eigenen Dienste, die zusammen mit 
oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten erbracht werden, indirekt aufzwingen, sollte es Torwächtern 
auch untersagt sein, Endnutzern die Nutzung solcher Dienste vorzugeben, wenn eine solche Anforderung im 
Zusammenhang mit dem Dienst auferlegt würde, den der gewerbliche Nutzer, der den zentralen Plattformdienst des 
Torwächters nutzt, für Endnutzer erbringt. Dieses Verbot zielt darauf ab, die Freiheit des gewerblichen Nutzers zu 
schützen, andere Dienste als diejenigen des Torwächters zu wählen, sollte jedoch nicht als Verpflichtung des 
gewerblichen Nutzers ausgelegt werden, seinen Endnutzern solche Alternativen anzubieten.

(44) Das Verhalten, von gewerblichen Nutzern oder Endnutzern als Bedingung für die Nutzung von, den Zugang zu, die 
Anmeldung in oder die Registrierung bei einem im Benennungsbeschluss aufgeführten zentralen Plattformdienst 
eines im Benennungsbeschluss aufgeführten Torwächters oder eines Torwächters, der die in dieser Verordnung 
festgelegten Schwellenwerte für aktive Endnutzer und gewerbliche Nutzer erreicht, zu verlangen, einen anderen 
zentralen Plattformdienst zu abonnieren oder sich bei diesem zu registrieren, ermöglicht den Torwächtern, neue 
gewerbliche Nutzer und Endnutzer für seine zentralen Plattformdienste zu gewinnen und zu binden, indem er dafür 
sorgt, dass gewerbliche Nutzer nur dann Zugang zu einem zentralen Plattformdienst haben, wenn sie sich zumindest 
auch für einen zweiten zentralen Plattformdienst registrieren oder ein entsprechendes Konto einrichten. Dieses 
Verhalten verschafft Torwächtern auch aufgrund der Anhäufung von Daten einen potenziellen Vorteil. Daher ist 
dieses Verhalten geeignet, Markteintrittsschranken zu schaffen, und sollte verboten werden.

(45) Die Bedingungen, zu denen Torwächter Online-Werbedienste für gewerbliche Nutzer, darunter Werbetreibende 
sowie Herausgeber, erbringen, sind oft intransparent und undurchsichtig. Diese Intransparenz hängt zum Teil mit 
den Praktiken einiger weniger Plattformen zusammen, ist aber auch durch die Komplexität der heutigen 
programmatischen Werbung bedingt. Die Transparenz in dieser Branche hat offenbar nach der Einführung neuer 
Datenschutzvorschriften abgenommen. Dies führt dazu, dass Werbetreibende und Herausgeber in vielen Fällen 
nicht über genügend Informationen und Kenntnisse über die Bedingungen der von ihnen bezogenen Online- 
Werbedienste verfügen und ihre Fähigkeit beeinträchtigt wird, zwischen Unternehmen, die Online-Werbedienste 
erbringen, zu wechseln. Außerdem dürften die Kosten für Online-Werbedienste unter diesen Bedingungen höher 
sein als in einem faireren, transparenteren und bestreitbareren Plattformumfeld. Diese höheren Kosten dürften sich 
in den Preisen niederschlagen, die Endnutzer für viele täglich genutzte Produkte und Dienstleistungen zahlen, die 
auf der Nutzung von Online-Werbediensten beruhen. Daher sollten Transparenzverpflichtungen vorsehen, dass 
Torwächter Werbetreibenden und Herausgebern, für die sie Online-Werbedienste erbringen, auf Anfrage kostenlos 
Informationen zur Verfügung stellen müssen, anhand deren beide Seiten den Preis der einzelnen Online- 
Werbedienste nachvollziehen können, die im Rahmen der betreffenden Werbewertschöpfungskette erbracht wurden.

Diese Informationen sollten einem Werbetreibenden auf Anfrage auf Ebene einer einzelnen Anzeige zur Verfügung 
gestellt werden, und zwar in Bezug auf den Preis und die Gebühren, die diesem Werbetreibenden in Rechnung 
gestellt werden, sowie – vorbehaltlich der Zustimmung des Herausgebers, der Eigentümer des Inventars ist, in dem 
die Anzeige angezeigt wird – die Vergütung, die dieser zustimmende Herausgeber erhält. Die Bereitstellung dieser 
Informationen auf täglicher Basis wird es Werbetreibenden ermöglichen, Informationen zu erhalten, die eine 
ausreichende Granularität aufweisen, um die Kosten der Nutzung der Online-Werbedienste von Torwächtern mit 
den Kosten der Nutzung von Online-Werbediensten anderer Unternehmen zu vergleichen. Wenn einige 
Herausgeber der Weitergabe der einschlägigen Informationen an den Werbetreibenden nicht zustimmen, sollte der 
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Torwächter dem Werbetreibenden die Informationen über die durchschnittliche tägliche Vergütung, die diese 
Herausgeber für die betreffenden Anzeigen erhalten, zur Verfügung stellen. Die gleiche Verpflichtung und die 
gleichen Grundsätze für die Weitergabe der einschlägigen Informationen über die Erbringung von Online- 
Werbediensten sollten für Anfragen von Herausgebern gelten. Da Torwächter für die Erbringung von Online- 
Werbediensten für Werbetreibende und Herausgeber unterschiedliche Preismodelle verwenden können, z. B. einen 
pro Werbeansicht (impression), pro Abruf oder aufgrund eines anderen Kriteriums berechneten Preis, sollten 
Torwächter auch die Methode angeben, nach der die einzelnen Preise und Vergütungen berechnet werden.

(46) Unter bestimmten Umständen hat ein Torwächter als Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, eine 
Doppelrolle, indem es zum einen für seine gewerblichen Nutzer einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und 
möglicherweise zusammen mit diesem zentralen Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung andere Dienste 
erbringt und zum anderen als Anbieter derselben oder ähnlicher Dienstleistungen oder Produkte für dieselben 
Endkunden mit ebendiesen gewerblichen Nutzern im Wettbewerb steht oder im Wettbewerb zu stehen beabsichtigt. 
Unter diesen Umständen kann ein Torwächter einen Vorteil aus seiner Doppelrolle ziehen, indem er Daten, die von 
seinen gewerblichen Nutzern im Rahmen ihrer Tätigkeiten bei der Nutzung der zentralen Plattformdienste oder der 
zusammen mit diesen zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbrachten Dienste generiert oder 
bereitgestellt werden, für die Zwecke seiner eigenen Dienstleistungen oder Produkte verwendet. Die Daten des 
gewerblichen Nutzers können auch Daten umfassen, die von seinen Endnutzern generiert oder bei deren Tätigkeiten 
bereitgestellt werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Torwächter gewerblichen Nutzern einen 
Online-Marktplatz oder ein Geschäft für Software-Anwendungen bereitstellt und zugleich als Unternehmen auftritt, 
das Online-Einzelhandelsdienstleistungen oder Software-Anwendungen anbietet. Um zu verhindern, dass 
Torwächter unfaire Vorteile aus dieser Doppelrolle ziehen, ist es erforderlich sicherzustellen, dass sie keine 
aggregierten oder nichtaggregierten Daten, die nicht öffentlich zugängliche anonymisierte und personenbezogene 
Daten umfassen könnten, nutzen, um ähnliche Dienstleistungen zu erbringen wie ihre gewerblichen Nutzer. Diese 
Verpflichtung sollte für den Torwächter als Ganzen gelten, d. h. einschließlich des Geschäftsbereichs, in dem er mit 
den gewerblichen Nutzern eines zentralen Plattformdienstes im Wettbewerb steht, aber nicht nur für diesen 
Geschäftsbereich.

(47) Gewerbliche Nutzer können auch Online-Werbedienste von einem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste 
bereitstellt, erwerben, um Waren und Dienstleistungen für Endnutzer anzubieten. In diesem Fall kann es 
vorkommen, dass die Daten nicht auf dem zentralen Plattformdienst generiert werden, sondern dem zentralen 
Plattformdienst von dem gewerblichen Nutzer bereitgestellt werden oder auf der Grundlage seiner über den 
betreffenden zentralen Plattformdienst durchgeführten Tätigkeiten generiert werden. Unter bestimmten Umständen 
kann der zentrale Plattformdienst, der Werbedienste erbringt, eine Doppelrolle haben, nämlich als Unternehmen, 
das Online-Werbedienste erbringt, sowie als Unternehmen, das Dienste erbringt, die im Wettbewerb mit 
gewerblichen Nutzern stehen. Folglich sollte die Verpflichtung, nach der ein Torwächter, der eine Doppelrolle hat, 
keine Daten gewerblicher Nutzer verwenden darf, auch für die Daten gelten, die ein zentraler Plattformdienst von 
Unternehmen für die Zwecke der Erbringung von Online-Werbediensten auf dem betreffenden zentralen 
Plattformdienst erhalten hat.

(48) Im Hinblick auf Cloud-Computing-Dienste sollte die Verpflichtung, keine Daten gewerblicher Nutzer zu verwenden, 
auf Daten ausgeweitet werden, die gewerbliche Nutzer des Torwächters bereitstellen oder generieren, wenn sie den 
Cloud-Computing-Dienst des Torwächters oder dessen Geschäft für Software-Anwendungen nutzen, über den 
Endnutzer von Cloud-Computing-Diensten auf Software-Anwendungen zugreifen können. Diese Verpflichtung 
sollte das Recht des Torwächters unberührt lassen, aggregierte Daten für die Erbringung anderer Dienste, die 
zusammen mit seinem zentralen Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht werden, z. B. Datenanalyse- 
Dienste, zu nutzen, sofern dabei die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG sowie 
die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf solche Dienste eingehalten werden.

(49) Ein Torwächter kann verschiedene Mittel einsetzen, um seine eigenen Dienstleistungen oder Produkte oder jene eines 
Dritten auf seinem Betriebssystem, virtuellen Assistenten oder Webbrowser zum Nachteil derselben oder ähnlicher 
Dienstleistungen, die Endnutzer über andere Dritte erhalten könnten, zu begünstigen. Dies kann beispielsweise 
vorkommen, wenn ein Torwächter bestimmte Software-Anwendungen oder Dienste vorinstalliert. Um den 
Endnutzern eine echte Auswahl zu ermöglichen, sollten Torwächter Endnutzer nicht daran hindern, Software- 
Anwendungen auf ihrem Betriebssystem zu deinstallieren. Der Torwächter sollte solche Deinstallationen nur dann 
einschränken können, wenn diese Software-Anwendungen für das Funktionieren des Betriebssystems oder des 
Geräts unabdingbar sind. Torwächter sollten es den Endnutzern ferner ermöglichen, die Standardeinstellungen des 
Betriebssystems, virtuellen Assistenten oder Webbrowsers auf einfache Weise zu ändern, wenn diese Standardein
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stellungen ihre eigenen Software-Anwendungen und Dienste begünstigen. Dazu gehört, dass automatisch ein 
Auswahlbildschirm angezeigt wird, wenn die Nutzer erstmalig auf eine Online-Suchmaschine, einen virtuellen 
Assistenten oder einen Webbrowser des Torwächters, die bzw. der im Benennungsbeschluss aufgeführt ist, 
zugreifen, und dass es den Endnutzern gestattet wird, einen alternativen standardmäßig eingestellten Dienst 
auszuwählen, wenn das Betriebssystem des Torwächters die Endnutzer zu dieser Online-Suchmaschine, diesem 
virtuellen Assistenten oder diesem Webbrowser lenkt und wenn der virtuelle Assistent oder der Webbrowser des 
Torwächters die Nutzer zu der im Benennungsbeschluss aufgeführten Online-Suchmaschine lenkt.

(50) Die von einem Torwächter für den Vertrieb von Software-Anwendungen festgelegten Regeln können unter 
bestimmten Umständen die Möglichkeiten der Endnutzer in zweierlei Hinsicht einschränken: zum einen in Bezug 
auf die Installation und effektive Nutzung von Software-Anwendungen Dritter oder deren Geschäfte für Software- 
Anwendungen auf Hardware oder Betriebssystemen dieses Torwächters und zum anderen in Bezug auf den Zugriff 
auf solche Software-Anwendungen oder Geschäfte für Software-Anwendungen außerhalb der zentralen 
Plattformdienste dieses Torwächters. Solche Beschränkungen können die Möglichkeiten von Anwendungsent
wicklern zur Nutzung anderer Vertriebskanäle und die Möglichkeiten von Endnutzern, zwischen Software- 
Anwendungen verschiedener Vertriebskanäle zu wählen, begrenzen und sollten als unfaire Maßnahmen, die die 
Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste schwächen könnten, verboten werden. Um die Bestreitbarkeit zu 
gewährleisten, sollte der Torwächter darüber hinaus zulassen, dass die Software-Anwendungen Dritter oder 
Geschäfte für Software-Anwendungen Dritter den Endnutzer auffordern, zu entscheiden, ob dieser Dienst 
standardmäßig eingestellt werden soll, und es ermöglichen, dass diese Änderung auf einfache Weise vorgenommen 
werden kann.

Der Torwächter sollte angemessene technische oder vertragliche Maßnahmen ergreifen können, um sicherzustellen, 
dass Software-Anwendungen Dritter und Geschäfte für Software-Anwendungen Dritter nicht die Integrität der von 
ihm bereitgestellten Hardware oder des von ihm bereitgestellten Betriebssystems gefährden, sofern er nachweist, 
dass diese Maßnahmen erforderlich und gerechtfertigt sind und die Integrität der Hardware bzw. des 
Betriebssystems nicht durch weniger restriktive Mittel geschützt werden kann. Die Integrität der Hardware oder des 
Betriebssystems sollte alle Gestaltungsoptionen umfassen, die umgesetzt und erhalten werden müssen, damit die 
Hardware oder das Betriebssystem gegen unbefugten Zugriff geschützt ist, indem sichergestellt wird, dass die für die 
betreffende Hardware oder das betreffende Betriebssystem geltenden Sicherheitseinstellungen nicht beeinträchtigt 
werden können. Damit sichergestellt ist, dass Software-Anwendungen Dritter oder Geschäfte für Software- 
Anwendungen Dritter die Sicherheit der Endnutzer nicht untergraben, sollte der Torwächter darüber hinaus 
unbedingt erforderliche und angemessene Maßnahmen und Einstellungen, bei denen es sich nicht um Standardein
stellungen handelt, umsetzen können, die es den Endnutzern ermöglichen, ihre Sicherheit in Bezug auf Software- 
Anwendungen Dritter oder Geschäfte für Software-Anwendungen Dritter wirksam zu schützen, sofern der 
Torwächter nachweist, dass diese Maßnahmen und Einstellungen unbedingt erforderlich und gerechtfertigt sind und 
dieses Ziel nicht durch weniger restriktive Mittel erreicht werden kann. Der Torwächter sollte solche Maßnahmen 
nicht als Standardeinstellung oder durch eine Vorinstallation umsetzen können.

(51) Da Torwächter in vielen Fällen vertikal integriert sind und Endnutzern Produkte oder Dienstleistungen über ihre 
eigenen zentralen Plattformdienste oder über gewerbliche Nutzer anbieten, über die sie Kontrolle ausüben, kommt 
es häufig zu Interessenkonflikten. Dazu kann gehören, dass ein Torwächter seine eigenen Online- 
Vermittlungsdienste über eine Online-Suchmaschine bereitstellt. Wenn Torwächter diese Produkte oder 
Dienstleistungen auf dem zentralen Plattformdienst anbieten, können sie ihr eigenes Angebot durch Ranking sowie 
damit verbundene Indexierung und damit verbundenes Auffinden (crawling) besser positionieren als die Produkte 
oder Dienstleistungen Dritter, die ebenfalls auf diesem zentralen Plattformdienst tätig sind. Dies kann beispielsweise 
beim Ranking von Produkten oder Dienstleistungen – einschließlich anderer zentraler Plattformdienste – in den 
Ergebnissen von Online-Suchmaschinen erfolgen oder wenn diese ganz oder teilweise in Ergebnisse von Online- 
Suchmaschinen oder thematischen Gruppen von Ergebnissen integriert sind und zusammen mit den Ergebnissen 
einer Online-Suchmaschine angezeigt werden, die von bestimmten Endnutzern als von der Online-Suchmaschine 
getrennter oder zusätzlicher Dienst angesehen oder genutzt werden.

Es kann auch bei Software-Anwendungen erfolgen, die über Geschäfte für Software-Anwendungen vertrieben 
werden, oder bei Videos, die über eine Video-Sharing-Plattform vertrieben werden, oder bei Produkten und 
Dienstleistungen, die im Newsfeed eines Online-Dienstes eines sozialen Netzwerks hervorgehoben oder in den 
Suchergebnissen oder auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, oder bei Produkten und Dienstleistungen, die 
über einen virtuellen Assistenten angeboten werden. Eine solche bessere Positionierung des eigenen Angebots des 
Torwächters kann auch bereits vor dem Ranking infolge einer Abfrage erfolgen, etwa beim Auffinden oder bei der 
Indexierung. Der Torwächter kann beispielsweise bereits beim Auffinden (crawling), einem Verfahren zum 
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Auffinden neuer und aktualisierter Inhalte, oder bei der Indexierung, die das Speichern und Ordnen der beim 
Auffinden gefundenen Inhalte umfasst, seine eigenen Inhalte gegenüber jenen von Dritten bevorzugen. Unter diesen 
Umständen spielt der Torwächter eine Doppelrolle, denn er ist sowohl Vermittler für Drittunternehmen als auch ein 
Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen direkt anbietet. Folglich können solche Torwächter die 
Bestreitbarkeit in Bezug auf diese Produkte oder Dienstleistungen auf diesen zentralen Plattformdiensten direkt zum 
Nachteil der nicht unter der Kontrolle des Torwächters stehenden gewerblichen Nutzer untergraben.

(52) In solchen Situationen sollten die Torwächter die Produkte oder Dienstleistungen, die sie selbst oder über einen von 
ihnen kontrollierten gewerblichen Nutzer anbieten, beim Ranking auf dem zentralen Plattformdienst und bei der 
damit verbundenen Indexierung und dem damit verbundenen Auffinden weder durch rechtliche noch durch 
kommerzielle oder technische Mittel anders oder bevorzugt behandeln. Um sicherzustellen, dass diese Verpflichtung 
wirksam ist, sollten auch die für ein solches Ranking geltenden Bedingungen generell fair und transparent sein. Unter 
„Ranking“ ist in diesem Zusammenhang jedwede relative Hervorhebung zu verstehen, auch das Anzeigen, die 
Beurteilung, das Verlinken oder die Sprachausgabe von Ergebnissen, und es sollte auch Fälle umfassen, in denen ein 
zentraler Plattformdienst dem Endnutzer nur ein einziges Ergebnis darstellt oder kommuniziert. Um sicherzustellen, 
dass diese Verpflichtung wirksam ist und nicht umgangen werden kann, sollte sie auch für jede Maßnahme gelten, 
die die gleiche Wirkung wie eine Differenzierung oder Vorzugsbehandlung beim Ranking hat. Die nach Artikel 5 
der Verordnung (EU) 2019/1150 erlassenen Leitlinien sollten auch die Um- und Durchsetzung dieser Verpflichtung 
erleichtern.

(53) Torwächter sollten die freie Auswahl von Endnutzern nicht dadurch beschränken oder verhindern, dass sie sie 
technisch oder auf andere Weise daran hindern, zwischen verschiedenen Software-Anwendungen und Diensten zu 
wechseln oder solche zu abonnieren. So hätten mehr Unternehmen die Möglichkeit, ihre Dienste anzubieten, was 
letztlich eine größere Auswahl für die Endnutzer zur Folge hätte. Torwächter sollten ungeachtet dessen, ob sie 
Hardware für den Zugang zu solchen Software-Anwendungen oder Diensten herstellen, eine freie Auswahl 
sicherstellen und sollten keine künstlichen technischen oder sonstigen Hindernisse errichten, um einen 
Anbieterwechsel unmöglich oder unwirksam zu machen. Das reine Anbieten eines bestimmten Produkts oder einer 
bestimmten Dienstleistung für Endnutzer (z. B. durch eine Vorinstallation) oder die Verbesserung des Angebots für 
Endnutzer (z. B. durch Preisermäßigungen oder höhere Qualität) sollten für sich genommen nicht als verbotenes 
Hindernis für einen Anbieterwechsel gelten.

(54) Torwächter können den Zugriff von Endnutzern auf Online-Inhalte und -Dienste einschließlich Software- 
Anwendungen beeinträchtigen. Daher sollten Regeln festgelegt werden, um sicherzustellen, dass das Recht der 
Endnutzer auf Zugang zu einem offenen Internet nicht durch das Verhalten von Torwächtern beeinträchtigt wird. 
Torwächter können insbesondere durch ihre Kontrolle über Hardware oder Betriebssysteme auch die Möglichkeiten 
von Endnutzern, effektiv zwischen verschiedenen Unternehmen, die Internetzugangsdienste bereitstellen, zu 
wechseln, technisch beschränken. Dies verfälscht die Wettbewerbsbedingungen für Internetzugangsdienste und 
schadet letztlich den Endnutzern. Daher sollte sichergestellt werden, dass Torwächter Endnutzer bei der Auswahl 
des Unternehmens, das ihnen den Internetzugangsdienst bereitstellt, nicht unangemessen einschränken.

(55) Ein Torwächter kann Dienste oder Hardware, wie z. B. direkt am Körper tragbare Geräte (wearable devices), 
bereitstellen, die auf Hardware- oder Software-Funktionen eines Geräts zurückgreifen, auf das über ein 
Betriebssystem oder einen virtuellen Assistenten zugegriffen wird oder das durch diese gesteuert wird, um 
Endnutzern spezifische Funktionen anzubieten. In diesem Fall müssen konkurrierende Anbieter von Diensten oder 
Hardware, wie z. B. Anbieter von direkt am Körper tragbaren Geräten, über eine gleichermaßen wirksame 
Interoperabilität mit – und Zugang zu Zwecken der Interoperabilität zu – denselben Hardware- oder Software- 
Funktionen verfügen, damit sie den Endnutzern ein konkurrenzfähiges Angebot bereitstellen können.

(56) Torwächter können auch als Entwickler von Betriebssystemen und Hersteller von Geräten, einschließlich der 
technischen Funktionen solcher Geräte, eine Doppelrolle spielen. So kann zum Beispiel ein Torwächter, der ein 
Gerät herstellt, den Zugang zu einigen Funktionen dieses Geräts wie der Nahfeldkommunikationstechnologie, 
sicheren Elementen und Prozessoren, Authentifizierungsmechanismen oder der Software für den Betrieb dieser 
Technologien beschränken, die für die wirksame Erbringung eines Dienstes, der zusammen mit dem zentralen 
Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht wird, durch den Torwächter sowie jedes potenzielle 
Drittunternehmen, das einen solchen Dienst erbringt, erforderlich sein könnte.
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(57) Wenn Doppelrollen in einer Weise verwendet werden, dass alternative Anbieter von Diensten und Hardware daran 
gehindert werden, zu gleichen Bedingungen auf dieselben Betriebssystem-, Hardware- oder Software-Funktionen 
zuzugreifen, die der Torwächter für die Erbringung seiner eigenen Ergänzungs- oder Unterstützungsdienste oder 
Hardware zur Verfügung hat oder verwendet, könnte dies die Innovationen seitens der alternativen Anbieter sowie 
die Auswahl für die Endnutzer erheblich beeinträchtigen. Daher sollten die Torwächter verpflichtet sein, kostenlos 
eine wirksame Interoperabilität mit – und Zugang zu Zwecken der Interoperabilität zu – denselben Betriebssystem-, 
Hardware- oder Software-Funktionen zu gewährleisten, die sie für die Bereitstellung ihrer eigenen Ergänzungs- und 
Unterstützungsdienste und Hardware zur Verfügung haben. Ein derartiger Zugang kann auch für Software- 
Anwendungen im Zusammenhang mit den einschlägigen Diensten, die zusammen mit dem zentralen 
Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht werden, erforderlich sein, um wirksam Funktionen zu 
entwickeln und bereitzustellen, bei denen Interoperabilität mit den von Torwächtern bereitgestellten Funktionen 
gegeben ist. Ziel der Verpflichtungen ist es, konkurrierenden Dritten eine Interkonnektivität mit den jeweiligen 
Funktionen durch Schnittstellen oder ähnliche Lösungen zu gestatten, die ebenso wirksam ist wie bei den eigenen 
Diensten oder der eigenen Hardware des Torwächters.

(58) Die Bedingungen, zu denen Torwächter Online-Werbedienste für gewerbliche Nutzer wie z. B. Werbetreibende oder 
Herausgeber erbringen, sind oft intransparent und undurchsichtig. Daher verfügen Werbetreibende und 
Herausgeber oft nicht über genügend Informationen über die Wirkung einer konkreten Werbemaßnahme. Zur 
Förderung der Fairness, Transparenz und Bestreitbarkeit der im Benennungsbeschluss aufgeführten Online- 
Werbedienste sowie der in andere zentrale Plattformdienste desselben Unternehmens vollständig integrierten 
Online-Werbedienste, sollten Torwächter Werbetreibenden und Herausgebern sowie von Werbetreibenden und 
Herausgebern bevollmächtigten Dritten auf Antrag kostenlos Zugang zu den Instrumenten zur Leistungsmessung 
der Torwächter und zu den – aggregierten und nichtaggregierten – Daten gewähren, die Werbetreibende, 
bevollmächtigte Dritte wie Werbeagenturen, die im Auftrag eines Unternehmens Werbung platzieren, und 
Herausgeber für ihre eigene unabhängige Überprüfung der Erbringung der relevanten Online-Werbedienste 
benötigen.

(59) Torwächter profitieren von ihrem Zugang zu großen Datenmengen, die sie im Zuge des Betriebs der zentralen 
Plattformdienste sowie anderer digitaler Dienste erheben. Um sicherzustellen, dass Torwächter nicht die 
Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste oder das Innovationspotenzial des dynamischen digitalen Sektors 
untergraben, indem sie den Anbieterwechsel oder Parallelverwendung mehrerer Dienste beschränken, sollten 
Endnutzer sowie von einem Endnutzer bevollmächtigte Dritte wirksam und unmittelbar Zugang zu den Daten 
erhalten, die sie bereitgestellt haben bzw. die durch ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit den relevanten zentralen 
Plattformdiensten des Torwächters generiert wurden. Die Daten sollten in einem Format bereitgestellt werden, auf 
das unmittelbar und wirksam zugegriffen werden kann und das vom Endnutzer oder dem betreffenden vom 
Endnutzer bevollmächtigten Dritten, auf den die Daten übertragen werden, verwendet werden kann. Die 
Torwächter sollten auch durch geeignete und hochwertige technische Maßnahmen wie Anwendungsprogrammier
schnittstellen sicherstellen, dass Endnutzer oder von Endnutzern bevollmächtigte Dritte die Daten unbeschränkt 
kontinuierlich und in Echtzeit übertragen können. Dies sollte auch für alle anderen Daten verschiedener 
Aggregationsebenen gelten, die für eine wirksame Übertragbarkeit erforderlich sind. Zur Vermeidung von Zweifeln 
ergänzt die Verpflichtung des Torwächters nach dieser Verordnung, die wirksame Übertragbarkeit von Daten zu 
gewährleisten, das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. Die Vereinfachung des 
Anbieterwechsels oder Parallelverwendung mehrerer Dienste sollte wiederum zu einer größeren Auswahl für 
Endnutzer führen und dient als Innovationsanreiz für Torwächter und gewerbliche Nutzer.

(60) Gewerbliche Nutzer, die zentrale Plattformdienste von Torwächtern nutzen, sowie die Endnutzer solcher 
gewerblichen Nutzer stellen große Datenmengen bereit und generieren sie. Um sicherzustellen, dass gewerbliche 
Nutzer Zugang zu den auf diese Weise generierten Daten haben, sollte der Torwächter ihnen auf Anfrage kostenlos 
einen wirksamen Zugang dazu bereitstellen. Auch Dritte, die der gewerbliche Nutzer mit der Verarbeitung seiner 
Daten beauftragt hat, sollten für diese Verarbeitung einen solchen Zugang erhalten. Der Zugang sollte den Zugang 
zu Daten umfassen, die dieselben gewerblichen Nutzer und dieselben Endnutzer dieser gewerblichen Nutzer im 
Rahmen anderer Dienste desselben Torwächters bereitgestellt oder generiert haben, einschließlich Diensten, die 
zusammen mit zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung bereitgestellt werden, sofern sie 
untrennbar mit der relevanten Anfrage verbunden sind. In diesem Zusammenhang sollte ein Torwächter keine 
vertraglichen oder sonstigen Beschränkungen anwenden, um gewerbliche Nutzer am Zugang zu relevanten Daten 
zu hindern; ferner sollte er es gewerblichen Nutzern ermöglichen, die Einwilligung ihrer Endnutzer für den Zugang 
zu solchen Daten und Datenabfragen zu erhalten, wenn eine solche Einwilligung nach der Verordnung (EU) 
2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG erforderlich ist. Torwächter sollten auch den kontinuierlichen 
Echtzeitzugang zu diesen Daten durch geeignete technische Maßnahmen sicherstellen, indem sie beispielsweise 
hochwertige Programmierschnittstellen oder integrierte Tools für gewerbliche Nutzer mit geringem Volumen 
einrichten.
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(61) Der Wert von Online-Suchmaschinen für ihre gewerblichen Nutzer und Endnutzer steigt in dem Maße, wie die 
Gesamtzahl der Nutzer steigt. Unternehmen, die Online-Suchmaschinen bereitstellen, erheben und speichern 
aggregierte Datensätze, die Informationen über den Gegenstand von Suchanfragen sowie die Interaktionen des 
Nutzers mit den ihnen bereitgestellten Ergebnissen enthalten. Unternehmen, die Online-Suchmaschinen 
bereitstellen, erheben diese Daten bei Suchanfragen, die über ihre Online-Suchmaschinen und ggf. auf den 
Plattformen ihrer nachgelagerten Geschäftspartner durchgeführt werden. Der Zugang von Torwächtern zu solchen 
Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten stellt ein beträchtliches Hindernis für einen Markteintritt oder eine 
Expansion dar, das die Bestreitbarkeit von Online-Suchmaschinen untergräbt. Daher sollte von Torwächtern 
verlangt werden, dass sie anderen Unternehmen, die solche Dienste bereitstellen, zu fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu diesen im Zusammenhang mit unbezahlten und bezahlten 
Ergebnissen von Suchanfragen von Verbrauchern erhobenen Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten 
gewähren, sodass diese Drittunternehmen ihre Dienste optimieren können und die Position der relevanten zentralen 
Plattformdienste angreifen können. Auch Dritte, die der Betreiber einer Online-Suchmaschine mit der Verarbeitung 
dieser Daten für diese Online-Suchmaschine beauftragt hat, sollten einen solchen Zugang erhalten. Bei der 
Bereitstellung des Zugangs zu seinen Suchdaten sollte ein Torwächter den Schutz der personenbezogenen Daten 
von Endnutzern, auch vor möglichen Risiken einer erneuten Identifizierung, durch geeignete Mittel wie die 
Anonymisierung solcher personenbezogenen Daten sicherstellen, ohne die Qualität oder die Nutzbarkeit der Daten 
wesentlich zu beeinträchtigen. Die betreffenden Daten gelten als anonymisiert, wenn personenbezogene Daten 
irreversibel so verändert wurden, dass sich die Informationen nicht mehr auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen, oder wenn personenbezogene Daten in einer Weise anonymisiert wurden, dass die 
betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann.

(62) Für im Benennungsbeschluss aufgeführte Geschäfte für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und 
Online-Dienste sozialer Netzwerke sollten die Torwächter allgemeine Zugangsbedingungen veröffentlichen und 
anwenden, die fair, zumutbar und diskriminierungsfrei sein sollten. Diese allgemeinen Bedingungen sollten einen 
unionsbasierten alternativen Streitbeilegungsmechanismus vorsehen, der leicht zugänglich, unparteiisch, 
unabhängig und für den gewerblichen Nutzer gebührenfrei ist, unbeschadet der Eigenkosten des gewerblichen 
Nutzers sowie angemessener Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch des Streitbeilegungsmechanismus 
durch die gewerblichen Nutzer. Der Streitbeilegungsmechanismus sollte das Recht der gewerblichen Nutzer 
unberührt lassen, im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht Rechtsmittel bei Justizbehörden 
einzulegen. Insbesondere Torwächter, die Zugang zu Geschäften für Software-Anwendungen bieten, sind ein 
wichtiges Zugangstor für gewerbliche Nutzer, die Endnutzer erreichen wollen. In Anbetracht der ungleichen 
Verteilung der Verhandlungsmacht zwischen diesen Torwächtern und gewerblichen Nutzern ihrer Geschäfte für 
Software-Anwendungen sollte es diesen Torwächtern untersagt sein, allgemeine Bedingungen, einschließlich 
preislicher Bedingungen, aufzuerlegen, die unfair wären oder zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung 
führen würden.

Preisliche oder andere allgemeine Zugangsbedingungen sollten als unfair angesehen werden, wenn sie zu einem 
Ungleichgewicht zwischen den gewerblichen Nutzern auferlegten Rechten und Pflichten führen oder dem 
Torwächter einen Vorteil verschaffen, der in Anbetracht seiner Dienstleistung für die gewerblichen Nutzer unverhält
nismäßig ist, oder wenn durch sie gewerbliche Nutzer, die dieselben oder ähnliche Dienstleistungen wie der 
Torwächter erbringen, benachteiligt werden. Die folgenden Kenngrößen können als Maßstab für die Bewertung der 
Fairness der allgemeinen Zugangsbedingungen herangezogen werden: die Preise oder Bedingungen, die andere 
Betreiber von Geschäften für Software-Anwendungen für dieselben oder ähnliche Dienstleistungen erheben bzw. 
auferlegen; die Preise oder Bedingungen, die der Betreiber eines Geschäfts für Software-Anwendungen für 
verschiedene verbundene oder ähnliche Dienstleistungen erhebt bzw. auferlegt oder von verschiedenen Arten von 
Endnutzern erhebt bzw. diesen auferlegt; die Preise oder Bedingungen, die der Betreiber eines Geschäfts für 
Software-Anwendungen für dieselbe Dienstleistung in unterschiedlichen Regionen erhebt bzw. auferlegt; die Preise 
oder Bedingungen, die der Betreiber eines Geschäfts für Software-Anwendungen für dieselbe Dienstleistung erhebt 
bzw. auferlegt, die der Torwächter für sich selbst erbringt. Diese Verpflichtung sollte kein Zugangsrecht begründen 
und nicht die Möglichkeiten der Betreiber von Geschäften für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und 
Online-Diensten sozialer Netzwerke beschneiden, ihrer Verantwortung im Hinblick auf die Bekämpfung illegaler 
und unerwünschter Inhalte gemäß der Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste ordnungsgemäß 
nachzukommen.

(63) Torwächter können es gewerblichen Nutzern und Endnutzern erschweren, einen zentralen Plattformdienst zu 
kündigen, den sie zuvor abonniert haben. Daher sollten Vorschriften festgelegt werden, um Situationen zu 
verhindern, in denen Torwächter die Rechte von gewerblichen Nutzern und Endnutzern untergraben, eine freie 
Wahl darüber zu treffen, welchen zentralen Plattformdienst sie nutzen. Um die Wahlfreiheit von gewerblichen 
Nutzern und Endnutzern zu gewährleisten, sollte es einem Torwächter nicht gestattet sein, die Kündigung eines 
zentralen Plattformdienstes durch gewerbliche Nutzer oder Endnutzer unnötig schwierig oder kompliziert zu 
gestalten. Die Schließung eines Kontos oder die Kündigung eines Abonnements sollte nicht komplizierter gestaltet 
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werden als das Anlegen eines Kontos oder das Abonnieren desselben Dienstes. Torwächter sollten bei der 
Beendigung von Verträgen mit ihren Endnutzern oder gewerblichen Nutzern keine zusätzlichen Gebühren 
verlangen. Torwächter sollten sicherstellen, dass die Bedingungen für die Beendigung von Verträgen stets 
verhältnismäßig sind und von den Endnutzern ohne übermäßige Schwierigkeiten eingehalten werden können, 
beispielsweise hinsichtlich der Kündigungsgründe, der Kündigungsfrist oder der Form einer solchen Kündigung. 
Dies gilt unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften, die im Einklang mit dem Unionsrecht zur Festlegung von 
Rechten und Pflichten hinsichtlich der Bedingungen für die Beendigung der Bereitstellung zentraler Plattformdienste 
durch Endnutzer anwendbar sind.

(64) Der Mangel an Interoperabilität ermöglicht es Torwächtern, die nummernunabhängige interpersonelle Kommunika
tionsdienste erbringen, von starken Netzwerkeffekten zu profitieren, was zur Schwächung der Bestreitbarkeit 
beiträgt. Darüber hinaus bieten Torwächter oft – unabhängig davon, ob Endnutzer Parallelverwendung mehrerer 
Dienste betreiben – nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste als Teil ihres Plattformö
kosystems an, und dies verstärkt die Markteintrittsschranken für alternative Anbieter solcher Dienste noch weiter 
und erhöht die Kosten der Endnutzer für einen Anbieterwechsel. Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (14) und insbesondere der in Artikel 61 der genannten Richtlinie festgelegten 
Bedingungen und Verfahren sollten Torwächter daher – gebührenfrei und auf Antrag – die Interoperabilität mit 
bestimmten grundlegenden Funktionen ihrer nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste, die 
sie für ihre eigenen Endnutzer erbringen, für Drittanbieter solcher Dienste sicherstellen.

Torwächter sollten Interoperabilität für Drittanbieter nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste sicherstellen, die ihre nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste an Endnutzer 
und gewerbliche Nutzer in der Union anbieten oder anbieten möchten. Um die praktische Durchführung dieser 
Interoperabilität zu erleichtern, sollte von dem betreffenden Torwächter verlangt werden, ein Referenzangebot zu 
veröffentlichen, in dem die technischen Einzelheiten und die allgemeinen Bedingungen der Interoperabilität mit 
seinen nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten dargelegt sind. Die Kommission sollte 
gegebenenfalls das Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation konsultieren 
können, um festzustellen, ob die in dem Referenzangebot, das der Torwächter verwenden möchte oder verwendet 
hat, veröffentlichten technischen Einzelheiten und allgemeinen Bedingungen die Einhaltung dieser Verpflichtung 
gewährleisten.

In jedem Fall sollten der Torwächter und der antragstellende Anbieter im Einklang mit ihren Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung und dem anwendbaren Unionsrecht, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie 2002/58/EG, sicherstellen, dass die Interoperabilität ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz nicht 
untergräbt. Die Verpflichtung im Zusammenhang mit der Interoperabilität sollte die Informationen und 
Wahlmöglichkeiten unberührt lassen, die den Endnutzern nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste des Torwächters und des antragstellenden Anbieters gemäß dieser Verordnung und anderen Rechtsvor
schriften der Union, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679, zur Verfügung zu stellen sind.

(65) Um die Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen zu gewährleisten und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen auf das Maß beschränkt sind, das erforderlich ist, um die Bestreitbarkeit 
zu gewährleisten und den schädlichen Auswirkungen der unfairen Praktiken von Torwächtern zu begegnen, müssen 
diese Verpflichtungen klar definiert und umrissen werden, damit die Torwächter sie unter uneingeschränkter 
Einhaltung des anwendbaren Rechts, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG 
sowie der Rechtsvorschriften über Anforderungen des Verbraucherschutzes, der Cybersicherheit, der Produktsi
cherheit und der Zugänglichkeit, einschließlich der Richtlinie (EU) 2019/882 und der Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (15), vollständig einhalten können. Die Torwächter sollten durch 
entsprechende Gestaltung dafür sorgen, dass die Vorgaben dieser Verordnung eingehalten werden. Daher sollten die 
erforderlichen Maßnahmen so weit wie möglich in die Gestaltung der von den Torwächtern genutzten Technik 
einfließen.

(14) Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36).

(15) Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1).
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In bestimmten Fällen kann es angezeigt sein, dass die Kommission, im Anschluss an einen Dialog mit dem 
betreffenden Torwächter und nachdem Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wurde, einige der 
Maßnahmen präzisiert, die der betreffende Torwächter ergreifen sollte, um möglicherweise noch näher 
auszuführende Verpflichtungen oder – im Falle der Umgehung – alle Verpflichtungen wirksam zu erfüllen. Eine 
solche Präzisierung sollte insbesondere dann möglich sein, wenn die Umsetzung einer möglicherweise noch näher 
auszuführenden Verpflichtung durch Unterschiede zwischen Diensten innerhalb einer einzigen Kategorie zentraler 
Plattformdienste beeinflusst werden kann. Zu diesem Zweck sollte der Torwächter die Kommission um die 
Aufnahme eines Verfahrens ersuchen können, mit dem die Kommission einige der Maßnahmen präzisieren kann, 
die der betreffende Torwächter ergreifen sollte, um diese Verpflichtungen wirksam zu erfüllen.

Ob und wann eine solche Präzisierung erfolgen sollte, sollte im Ermessen der Kommission liegen, wobei die 
Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis zu wahren sind. Dabei 
sollte die Kommission die wichtigsten Gründe für ihre Einschätzung angeben, einschließlich von Prioritäten für die 
Durchsetzung. Dieses Verfahren sollte nicht dazu genutzt werden, die Wirksamkeit dieser Verordnung zu 
untergraben. Darüber hinaus berührt dieses Verfahren nicht die Befugnisse der Kommission, einen Beschluss zu 
erlassen, mit dem die Nichteinhaltung einer der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch einen 
Torwächter festgestellt wird, einschließlich der Möglichkeit, Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen. Die 
Kommission sollte Verfahren wiederaufnehmen können, unter anderem wenn die präzisierten Maßnahmen sich als 
nicht wirksam erweisen. Eine Wiederaufnahme aufgrund einer im Wege eines Beschlusses angenommenen 
unwirksamen Präzisierung sollte es der Kommission ermöglichen, die Präzisierung vorausschauend zu ändern. Die 
Kommission sollte auch eine angemessene Frist festlegen können, innerhalb derer das Verfahren wiederauf
genommen werden kann, wenn die präzisierten Maßnahmen sich als nicht wirksam erweisen.

(66) Als zusätzliches Element zur Gewährleistung der Verhältnismäßigkeit sollten Torwächter die Möglichkeit erhalten, 
die Aussetzung einer bestimmten Verpflichtung in dem erforderlichen Umfang zu beantragen, wenn 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, auf die der Torwächter keinen Einfluss hat, wie etwa ein unvorhergesehener 
externer Schock, durch den ein erheblicher Teil der Nachfrage der Endnutzer nach dem betreffenden zentralen 
Plattformdienst vorübergehend weggefallen ist; in diesem Falle müsste der Torwächter nachweisen, dass die 
Erfüllung der betreffenden Verpflichtung die Rentabilität der Geschäftstätigkeit des betreffenden Torwächters in der 
Union gefährden würde. Die Kommission sollte die außergewöhnlichen Umstände, die die Aussetzung rechtfertigen, 
ermitteln und diese regelmäßig überprüfen, um zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Aussetzung noch vorliegen.

(67) Unter außergewöhnlichen Umständen, die ausschließlich im Zusammenhang mit der Wahrung der öffentlichen 
Gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit – im Sinne des Unionsrechts und der Auslegung durch den 
Gerichtshof – vorliegen können, sollte die Kommission einen bestimmten zentralen Plattformdienst per Beschluss 
von einer bestimmten Verpflichtung befreien können. Werden diese öffentlichen Interessen beeinträchtigt, so 
könnte dies darauf hindeuten, dass die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die infolge der Durchsetzung einer 
bestimmten Verpflichtung entstünden, in einem bestimmten Ausnahmefall zu hoch und somit unverhältnismäßig 
sind. Gegebenenfalls sollte die Kommission die Einhaltung erleichtern können, indem sie bewertet, ob eine 
begrenzte und hinreichend begründete Aussetzung oder Befreiung gerechtfertigt ist. Dies sollte gewährleisten, dass 
die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen verhältnismäßig sind ohne die beabsichtigten Ex-ante- 
Auswirkungen im Hinblick auf Fairness und Bestreitbarkeit zu untergraben. Wird eine entsprechende Befreiung 
eingeräumt, so sollte die Kommission ihre Entscheidung jedes Jahr überprüfen.

(68) Torwächter sollten die Kommission innerhalb des Zeitrahmens für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen nach dieser 
Verordnung im Wege einer obligatorischen Berichterstattung über die Maßnahmen informieren, deren Umsetzung 
sie planen oder die sie umgesetzt haben, um die wirksame Einhaltung dieser Verpflichtungen sicherzustellen, 
einschließlich jener Maßnahmen, die die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 betreffen, soweit sie für die 
Einhaltung der in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Verpflichtungen relevant sind, womit die 
Kommission in die Lage versetzt werden sollte, ihre Aufgaben nach der vorliegenden Verordnung zu erfüllen. 
Außerdem sollte eine klare und verständliche nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Informationen öffentlich 
zugänglich gemacht werden, wobei dem berechtigten Interesse der Torwächter an der Wahrung ihrer Geschäftsge
heimnisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen ist. Diese nichtvertrauliche 
Veröffentlichung sollte es Dritten ermöglichen, zu bewerten, ob die Torwächter die in dieser Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen einhalten. Eine solche Berichterstattung sollte etwaigen Durchsetzungsmaßnahmen, 
die die Kommission zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Berichterstattung ergreift, nicht vorgreifen. Die 
Kommission sollte einen Link zu der nichtvertraulichen Zusammenfassung des Berichts sowie alle anderen auf 
Informationspflichten gemäß dieser Verordnung beruhenden öffentlichen Informationen online veröffentlichen, 
damit der Zugang zu diesen Informationen in nutzbarer und umfassender Weise, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), gewährleistet ist.
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(69) Die Verpflichtungen der Torwächter sollten nur aktualisiert werden, wenn nach einer gründlichen Untersuchung der 
Art und Auswirkungen bestimmter Praktiken festgestellt wird, dass diese Praktiken nunmehr als unfair einzustufen 
sind oder die Bestreitbarkeit ebenso beschränken wie die in dieser Verordnung dargelegten unfairen Praktiken, aber 
möglicherweise nicht unter die Verpflichtungen dieser Verordnung fallen. Die Kommission sollte entweder von 
Amts wegen oder auf begründeten Antrag von mindestens drei Mitgliedstaaten eine Untersuchung einleiten können, 
um festzustellen, ob die bestehenden Verpflichtungen aktualisiert werden müssen. Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Vorlage solcher begründeter Anträge Informationen über neu eingeführte Angebote von Produkten, 
Dienstleistungen, Software oder Funktionen aufnehmen können, die Bedenken hinsichtlich der Bestreitbarkeit oder 
Fairness aufwerfen, unabhängig davon, ob sie im Zusammenhang mit bestehenden zentralen Plattformdiensten 
oder auf andere Weise umgesetzt werden. Hält es die Kommission im Anschluss an eine Marktuntersuchung für 
erforderlich, wesentliche Elemente dieser Verordnung zu ändern, etwa durch die Aufnahme neuer Verpflichtungen, 
die von den in dieser Verordnung behandelten Fragen der Bestreitbarkeit oder Fairness abweichen, so sollte die 
Kommission einen Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung vorlegen.

(70) Angesichts der beträchtlichen wirtschaftlichen Macht von Torwächtern ist es wichtig, dass die Verpflichtungen 
wirksam angewendet und nicht umgangen werden. Zu diesem Zweck sollten die in Rede stehenden Vorschriften auf 
alle Praktiken eines Torwächters angewendet werden, ungeachtet der Form dieser Praktiken und unabhängig davon, 
ob sie vertraglicher, geschäftlicher, technischer oder anderer Art sind, solange die Praktik dem Praktiktypus 
entspricht, der von einer der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen erfasst ist. Torwächter sollten kein 
Verhalten an den Tag legen, das die Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten Verbote und Verpflichtungen 
untergraben würde. Zu solchem Verhalten gehören die vom Torwächter verwendete Gestaltung, die Darstellung der 
Wahlmöglichkeiten des Endnutzers in einer nicht neutralen Weise oder die Nutzung der Struktur, der Funktion oder 
der Art und Weise der Bedienung einer Benutzerschnittstelle oder eines Teils davon, um die Nutzerautonomie, die 
Entscheidungsfindung oder die Wahlmöglichkeit zu beeinträchtigen oder einzuschränken. Darüber hinaus sollte es 
Torwächtern nicht erlaubt sein, ein Verhalten an den Tag zu legen, das die im Rahmen dieser Verordnung geforderte 
Interoperabilität untergräbt, beispielsweise durch ungerechtfertigte technische Schutzmaßnahmen, diskriminierende 
Nutzungsbedingungen, unrechtmäßige Inanspruchnahme eines Urheberrechts in Bezug auf Anwendungsprogram
mierschnittstellen oder Bereitstellung irreführender Informationen. Torwächtern sollte es nicht erlaubt sein, ihre 
Benennung zu umgehen, indem sie ihre zentralen Plattformdienste künstlich segmentieren, aufteilen, unterteilen, 
fragmentieren oder aufspalten, um die in dieser Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte zu umgehen.

(71) Die Torwächter sollten der Kommission alle geplanten Übernahmen anderer Unternehmen, die zentrale 
Plattformdienste oder andere Dienste im digitalen Sektor oder andere Dienste, die die Erhebung von Daten 
ermöglichen, bereitstellen, im Voraus mitteilen, damit der Torwächter-Status wirksam überprüft und die Liste der 
zentralen Plattformdienste eines Torwächters angepasst werden können. Solche Informationen sollten nicht nur der 
Überprüfung des Status einzelner Torwächter dienen; sie sind auch für die Beobachtung breiterer Bestreitbarkeits
tendenzen im digitalen Sektor sehr wichtig und können deshalb ein nützlicher zu berücksichtigender Faktor im 
Rahmen der in dieser Verordnung vorgesehenen Marktuntersuchungen sein. Darüber hinaus sollte die Kommission 
die Mitgliedstaaten über diese Informationen unterrichten, da sie diese Informationen für die Zwecke der nationalen 
Fusionskontrolle verwenden können und da die zuständige nationale Behörde diese Übernahmen unter bestimmten 
Umständen zum Zwecke der Fusionskontrolle an die Kommission verweisen kann. Die Kommission sollte ferner 
jährlich eine Liste der Übernahmen, über die sie vom Torwächter informiert wurde, veröffentlichen. Um die 
notwendige Transparenz und Nützlichkeit dieser Unterrichtung zu den verschiedenen in dieser Verordnung 
vorgesehenen Zwecken zu gewährleisten, sollten die Torwächter mindestens Informationen über die an dem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, ihren unionsweiten und weltweiten Jahresumsatz, ihren 
Tätigkeitsbereich, einschließlich der unmittelbar mit dem Zusammenschluss in Verbindung stehenden Tätigkeiten, 
den Transaktionswert oder eine Schätzung desselben, eine zusammenfassende Beschreibung des 
Zusammenschlusses, einschließlich seiner Art und der ihm zugrunde liegenden Beweggründe, sowie eine 
Aufstellung der von dem Vorhaben betroffenen Mitgliedstaaten bereitstellen.

(72) Bei der Bewertung möglicher negativer Auswirkungen der beobachteten Praktik der Torwächter zur Erhebung und 
Sammlung großer Datenmengen von Endnutzern müssen die Interessen der Endnutzer hinsichtlich des Schutzes 
ihrer Daten und ihrer Privatsphäre berücksichtigt werden. Die Gewährleistung eines angemessenen Maßes an 
Transparenz bei den Profiling-Praktiken der Torwächter – unter anderem, aber nicht begrenzt auf, Profiling im 
Sinne von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2016/679 – fördert die Bestreitbarkeit der zentralen 
Plattformdienste. Durch Transparenzanforderungen wird von außen Druck auf Torwächter ausgeübt, tiefgreifendes 
Verbraucher-Profiling nicht zum Branchenstandard zu machen, zumal potenzielle Markteinsteiger oder 
neugegründete Unternehmen nicht im gleichen Umfang, mit der gleichen Tiefe und in ähnlicher Größenordnung auf 
Daten zugreifen können. Eine größere Transparenz dürfte es anderen Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, ermöglichen, sich durch anspruchsvollere Garantien für den Schutz der Privatsphäre wirksamer von 
den etablierten Diensten abzusetzen.
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Damit diese Transparenzpflicht ein Mindestmaß an Wirksamkeit entfaltet, sollten die Torwächter zumindest eine 
unabhängig geprüfte Beschreibung der Grundlage darlegen, auf der das Profiling durchgeführt wird, und dabei unter 
anderem erläutern, ob auf personenbezogene Daten und Daten aus Nutzeraktivitäten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 zurückgegriffen wird, wie diese Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck das Profil 
erstellt und letztlich genutzt wird, über welchen Zeitraum das Profiling erfolgt, welche Auswirkungen das Profiling 
auf die Dienste des Torwächters hat, mit welchen Maßnahmen die Endnutzer auf die einschlägige Nutzung eines 
solchen Profilings wirksam hingewiesen werden und mit welchen Maßnahmen sie um Einwilligung ersucht werden 
bzw. ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Einwilligung zu verweigern oder zu widerrufen. Die Kommission 
sollte die geprüfte Beschreibung dem Europäischen Datenschutzausschuss übermitteln, damit sie in die 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften der Union einfließen kann. Die Kommission sollte ermächtigt werden, 
die Methodik und das Verfahren für die geprüfte Beschreibung zu entwickeln, und zwar in Abstimmung mit dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten, dem Europäischen Datenschutzausschuss, der Zivilgesellschaft und 
Sachverständigen, im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 182/2011 (16) und (EU) 2018/1725 (17) des 
Europäischen Parlaments und des Rates.

(73) Damit die Ziele dieser Verordnung vollständig und dauerhaft erreicht werden, sollte die Kommission darüber 
befinden können, ob ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, auch dann als Torwächter zu 
benennen ist, wenn es die in dieser Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte nicht erreicht, ob einem 
Torwächter, der die Vorgaben systematisch nicht einhält, zusätzliche Abhilfemaßnahmen aufzuerlegen sind, ob 
zusätzliche Dienste des digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste aufgenommen werden sollten 
und ob zusätzliche Praktiken, die in ähnlicher Weise unfair sind und die Bestreitbarkeit digitaler Märkte 
beschränken, untersucht werden müssen. Wenn die Kommission darüber befindet, sollte sie sich auf Marktunter
suchungen stützen, die innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage klarer Verfahren und Fristen 
durchzuführen sind, um die Ex-ante-Auswirkungen dieser Verordnung auf die Bestreitbarkeit und Fairness im 
digitalen Sektor zu gewährleisten und für die erforderliche Rechtssicherheit zu sorgen.

(74) Die Kommission sollte nach einer Marktuntersuchung feststellen können, dass ein Unternehmen, das einen zentralen 
Plattformdienst bereitstellt, alle grundlegenden qualitativen Kriterien erfüllt, um als Torwächter eingestuft zu werden. 
Wenn das der Fall ist, sollte das betreffende Unternehmen grundsätzlich alle einschlägigen Verpflichtungen dieser 
Verordnung erfüllen. Einem Unternehmen, das von der Kommission als Torwächter benannt wurde, weil abzusehen 
ist, dass es in naher Zukunft eine gefestigte und dauerhafte Position erlangen wird, sollte die Kommission jedoch nur 
diejenigen Verpflichtungen auferlegen, die erforderlich und geeignet sind, um zu verhindern, dass der betreffende 
Torwächter hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt. In Bezug auf solche neu 
entstehenden Torwächter sollte die Kommission berücksichtigen, dass dieser Status grundsätzlich vorübergehender 
Natur ist; daher sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließend geprüft werden, ob ein solches Unternehmen, 
das zentrale Plattformdienste bereitstellt, nunmehr eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt hat, sodass ihm 
alle Verpflichtungen auferlegt werden sollten, oder ob die Benennungsvoraussetzungen letztlich nicht erfüllt sind, 
sodass alle zuvor auferlegten Verpflichtungen aufgehoben werden sollten.

(75) Die Kommission sollte untersuchen und darüber befinden, ob durch zusätzliche verhaltensbezogene oder 
gegebenenfalls strukturelle Abhilfemaßnahmen sichergestellt werden sollte, dass der Torwächter die Ziele dieser 
Verordnung nicht unterlaufen kann, indem er eine oder mehrere der in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen systematisch nicht erfüllt. Dies ist der Fall, wenn die Kommission gegen einen Torwächter 
innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren mindestens drei Nichteinhaltungsbeschlüsse erlassen hat, die 
verschiedene zentrale Plattformdienste und verschiedene in dieser Verordnung festgelegte Verpflichtungen betreffen 
können, und wenn der Torwächter seine Auswirkungen auf den Binnenmarkt, die wirtschaftliche Abhängigkeit 
seiner gewerblichen Nutzer und Endnutzer von den zentralen Plattformdiensten des Torwächters oder die Festigung 
seiner Position aufrechterhalten, ausgeweitet oder weiter verstärkt hat. Es sollte davon ausgegangen werden, dass ein 
Torwächter seine Position als Torwächter aufrechterhalten, ausgeweitet oder verstärkt hat, wenn er trotz der von der 
Kommission ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen seine Bedeutung für gewerbliche Nutzer als Zugangstor zu 
Endnutzern beibehalten oder weiter konsolidiert oder gefestigt hat.

(16) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).

(17) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).
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In solchen Fällen sollte die Kommission befugt sein, unter gebührender Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit eine verhaltensbezogene oder strukturelle Abhilfemaßnahme zu verhängen. Sofern eine derartige 
Abhilfemaßnahme angemessen und erforderlich ist, um die durch die systematische Nichteinhaltung beeinträchtigte 
Fairness und Bestreitbarkeit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, sollte die Kommission in diesem 
Zusammenhang befugt sein, dem Torwächter für einen begrenzten Zeitraum zu untersagen, einen 
Zusammenschluss bezüglich dieser zentralen Plattformdienste oder der anderen im digitalen Sektor erbrachten 
Dienste oder der die Datenerhebung ermöglichenden Dienste, die durch die systematische Nichteinhaltung betroffen 
sind, einzugehen. Um eine wirksame Beteiligung Dritter zu ermöglichen und damit Abhilfemaßnahmen vor ihrer 
Anwendung getestet werden können, sollte die Kommission eine detaillierte nichtvertrauliche Zusammenfassung 
des Falls und der zu ergreifenden Maßnahmen veröffentlichen. Die Kommission sollte Verfahren wiederaufnehmen 
können, unter anderem wenn die präzisierten Abhilfemaßnahmen sich als nicht wirksam erweisen. Eine 
Wiederaufnahme aufgrund im Wege eines Beschlusses angenommener unwirksamer Abhilfemaßnahmen sollte es 
der Kommission ermöglichen, die Abhilfemaßnahmen vorausschauend zu ändern. Die Kommission sollte auch eine 
angemessene Frist festlegen können, innerhalb derer es möglich sein sollte, das Verfahren wiederaufzunehmen, wenn 
die Abhilfemaßnahmen sich als nicht wirksam erweisen.

(76) Wenn ein Torwächter der Kommission im Zuge einer Untersuchung in Bezug auf systematische Nichteinhaltung 
Verpflichtungszusagen anbietet, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, diese Verpflichtungszusagen per 
Beschluss für den betreffenden Torwächter für bindend zu erklären, wenn sie feststellt, dass durch diese Verpflich
tungszusagen die wirksame Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen gewährleistet wird. In 
dem betreffenden Beschluss sollte auch festgestellt werden, dass für ein Tätigwerden der Kommission in Bezug auf 
die systematische Nichteinhaltung, die Gegenstand der Untersuchung ist, kein Anlass mehr besteht. Wenn die 
Kommission bewertet, ob die vom Torwächter angebotenen Verpflichtungszusagen ausreichend sind, um die 
wirksame Einhaltung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung sicherzustellen, sollte sie die Möglichkeit haben, 
vom Torwächter durchgeführte Tests zum Nachweis der Wirksamkeit der angebotenen Verpflichtungszusagen in 
der Praxis zu berücksichtigen. Die Kommission sollte überprüfen, ob der Beschluss über die Verpflichtungszusagen 
uneingeschränkt geachtet wird und die damit verfolgten Ziele erreicht werden, und sie sollte befugt sein, den 
Beschluss wiederaufzunehmen, wenn sie feststellt, dass die Verpflichtungszusagen nicht wirksam sind.

(77) Die Dienste im digitalen Sektor und die Arten von Praktiken im Zusammenhang mit diesen Diensten können sich 
innerhalb kurzer Zeit stark ändern. Um sicherzustellen, dass diese Verordnung auf dem aktuellen Stand bleibt und 
eine wirksame und ganzheitliche regulatorische Lösung zur Bewältigung der im Zusammenhang mit Torwächtern 
auftretenden Probleme darstellt, sollten die mit dieser Verordnung eingeführten Listen der zentralen 
Plattformdienste und die in dieser Verordnung vorgesehenen Verpflichtungen regelmäßig überprüft werden. Dies ist 
insbesondere wichtig um sicherzustellen, dass eine Verhaltensweise, die wahrscheinlich die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beschränkt oder unfair ist, aufgedeckt wird. Angesichts des dynamischen Wandels im digitalen 
Sektor sollte zwar regelmäßig eine Überprüfung durchgeführt werden, solche Überprüfungen sollten jedoch in 
einem angemessenen zeitlichen Rahmen erfolgen, um hinsichtlich der regulatorischen Rahmenbedingungen 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Außerdem sollte durch Marktuntersuchungen sichergestellt werden, dass die 
Kommission auf Basis einer soliden Beweisgrundlage beurteilen kann, ob sie vorschlagen sollte, diese Verordnung 
dahin gehend zu ändern, dass die Listen der zentralen Plattformdienste überarbeitet, ergänzt oder weiter präzisiert 
werden. Zudem sollte durch Marktuntersuchungen sichergestellt werden, dass die Kommission auf Basis einer 
soliden Faktengrundlage beurteilen kann, ob sie vorschlagen sollte, die mit dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen zu ändern, oder ob sie einen delegierten Rechtsakt zur Aktualisierung der Verpflichtungen erlassen 
sollte.

(78) In Bezug auf Verhaltensweisen von Torwächtern, die nicht unter die in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen fallen, sollte die Kommission eine Marktuntersuchung zu neuen Dienstleistungen und neuen 
Praktiken einleiten können, um festzustellen, ob die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch einen 
delegierten Rechtsakt, der in den in der Verordnung für delegierte Rechtsakte festgelegten Geltungsbereich der 
Ermächtigung fällt, oder durch die Vorlage eines Vorschlags zur Änderung dieser Verordnung ergänzt werden 
sollten. Dies berührt nicht die Möglichkeit der Kommission, in geeigneten Fällen ein Verfahren nach Artikel 101 
oder 102 AEUV einzuleiten. Ein solches Verfahren sollte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates (18)
durchgeführt werden. In dringenden Fällen, in denen die Gefahr eines schweren und nicht wiedergutzumachenden 
Schadens für den Wettbewerb besteht, sollte die Kommission den Erlass einstweiliger Maßnahmen gemäß Artikel 8 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in Erwägung ziehen.

(18) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).
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(79) Falls Torwächter unfaire oder die Bestreitbarkeit von im Rahmen dieser Verordnung benannten zentralen Plattform
diensten beschränkende Praktiken an den Tag legen und diese Praktiken nicht ausdrücklich von den in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen erfasst werden, sollte die Kommission diese Verordnung durch delegierte 
Rechtsakte aktualisieren können. Solche Aktualisierungen im Wege delegierter Rechtsakte sollten denselben 
Untersuchungsstandards genügen und ihnen sollte daher eine Marktuntersuchung vorausgegangen sein. Ferner 
sollte die Kommission bei der Ermittlung solcher Arten von Praktiken einen vordefinierten Standard zugrunde 
legen. Dieser rechtliche Standard sollte dafür sorgen, dass hinreichend vorhersehbar ist, welche Arten von 
Verpflichtungen Torwächtern nach dieser Verordnung jederzeit auferlegt werden könnten.

(80) Mit Blick auf eine wirksame Durchführung und Einhaltung dieser Verordnung sollte die Kommission über 
umfangreiche Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse verfügen, sodass sie die Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Vorschriften untersuchen, durchsetzen und überwachen kann und gleichzeitig das 
Grundrecht auf Anhörung und Akteneinsicht im Rahmen des Durchsetzungsverfahrens gewahrt ist. Die 
Kommission sollte über diese Untersuchungsbefugnisse auch in Bezug auf die Durchführung von Marktunter
suchungen verfügen, unter anderem im Hinblick auf die Aktualisierung und Überprüfung dieser Verordnung.

(81) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, die für die Zwecke dieser Verordnung erforderlichen Auskünfte zu 
verlangen. Insbesondere sollte die Kommission Zugang zu allen relevanten Unterlagen, Daten, Datenbanken, 
Algorithmen und Informationen haben, die für die Einleitung und Durchführung von Untersuchungen und die 
Überwachung der Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen erforderlich sind, unabhängig 
davon, wer diese Informationen besitzt, und unabhängig von ihrer Form, ihrem Format, dem Speichermedium oder 
dem Ort ihrer Speicherung.

(82) Die Kommission sollte von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen direkt verlangen können, sachdienliche 
Beweismittel, Daten und Informationen vorzulegen. Darüber hinaus sollte die Kommission von zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats sowie von jeder natürlichen oder juristischen Person alle für die Zwecke dieser 
Verordnung erforderlichen Informationen verlangen können. Im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorgaben 
eines Beschlusses der Kommission müssen Unternehmen Fragen zum Sachverhalt beantworten und Unterlagen 
vorlegen.

(83) Ferner sollte die Kommission die Befugnis erhalten, Nachprüfungen bei allen Unternehmen oder Unternehmensver
einigungen durchzuführen und Personen zu befragen, die über sachdienliche Informationen verfügen könnten, und 
die abgegebenen Erklärungen aufzuzeichnen.

(84) Einstweilige Maßnahmen können ein wichtiges Instrument sein, um sicherzustellen, dass die untersuchte 
Zuwiderhandlung nicht während einer laufenden Untersuchung zu einem schweren und nicht wiedergutzu
machenden Schaden für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern führt. Sie sind ein wichtiges Mittel, 
um Entwicklungen zu vermeiden, die durch einen Beschluss der Kommission am Ende des Verfahrens nur sehr 
schwer wieder rückgängig zu machen wären. Die Kommission sollte daher befugt sein, im Rahmen eines 
Verfahrens, das im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Nichteinhaltungsbeschlusses eingeleitet wurde, 
einstweilige Maßnahmen anzuordnen. Diese Befugnis sollte in Fällen gelten, in denen die Kommission prima facie 
eine Zuwiderhandlung gegen Verpflichtungen durch Torwächter festgestellt hat und in denen die Gefahr eines 
schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern 
besteht. Einstweilige Maßnahmen sollen nur eine befristete Geltungsdauer haben, entweder ein Zeitraum, der mit 
dem Abschluss des Verfahrens durch die Kommission endet, oder für einen festgelegten Zeitraum, der sofern 
erforderlich und angemessen verlängerbar ist.

(85) Die Kommission sollte geeignete Maßnahmen ergreifen können, um die wirksame Umsetzung und Einhaltung der in 
dieser Verordnung genannten Verpflichtungen zu überwachen. So sollte die Kommission unabhängige externe 
Sachverständige und Rechnungsprüfer bestellen können, die die Kommission bei dieser Aufgabe unterstützen – 
gegebenenfalls auch Sachverständige zuständiger Behörden der Mitgliedstaaten wie Datenschutz- oder Verbraucher
schutzbehörden. Bei der Bestellung der Rechnungsprüfer sollte die Kommission für ausreichend Rotation sorgen.
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(86) Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollte durch Geldbußen und Zwangsgelder 
durchgesetzt werden können. Zu diesem Zweck sollten die Nichteinhaltung von Verpflichtungen sowie Verstöße 
gegen Verfahrensregeln mit angemessenen Geldbußen und Zwangsgeldern belegt und angemessene 
Verjährungsfristen festgelegt werden; dabei sollten die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Verbots der 
doppelten Strafverfolgung beachtet werden. Die Kommission und die einschlägigen nationalen Behörden sollten 
ihre Durchsetzungsbemühungen abstimmen, damit sichergestellt ist, dass diese Grundsätze beachtet werden. 
Insbesondere sollte die Kommission allen Geldbußen und Zwangsgeldern Rechnung tragen, die im Wege einer 
endgültigen Entscheidung in einem Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung gegen andere Vorschriften der Union 
oder nationale Vorschriften wegen desselben Sachverhalts gegen dieselbe juristische Person verhängt wurden, damit 
sichergestellt ist, dass die insgesamt verhängten Geldbußen und Zwangsgelder der Schwere der begangenen 
Zuwiderhandlung entsprechen.

(87) Um zu gewährleisten, dass die Geldbußen, die Unternehmensvereinigungen wegen Zuwiderhandlungen auferlegt 
werden, auch tatsächlich gezahlt werden, müssen die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen die 
Kommission die Möglichkeit haben sollte, die Zahlung der Geldbuße von den Mitgliedern der betreffenden 
Unternehmensvereinigung zu verlangen, wenn die Unternehmensvereinigung selbst zahlungsunfähig ist.

(88) Im Rahmen von Verfahren nach dieser Verordnung sollte dem betroffenen Unternehmen das Recht eingeräumt 
werden, von der Kommission gehört zu werden, und die erlassenen Beschlüsse sollten auf breiter Ebene bekannt 
gemacht werden. Vertrauliche Informationen müssen unter Wahrung des Rechts auf eine gute Verwaltung, des 
Rechts auf Akteneinsicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör geschützt werden. Darüber hinaus sollte die 
Kommission unter Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen sicherstellen, dass alle Informationen, auf denen 
der Beschluss beruht, in einem Umfang offengelegt werden, der es den Adressaten des Beschlusses ermöglicht, den 
Sachverhalt und die Erwägungen, die dem Beschluss zugrunde liegen, nachzuvollziehen. Außerdem muss 
sichergestellt werden, dass die Kommission nur Informationen verwendet, die gemäß dieser Verordnung für die 
Zwecke dieser Verordnung erhoben wurden, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vorgesehen. Schließlich 
sollte es unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, dass bestimmte Geschäftsunterlagen, wie etwa die 
Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten, unter bestimmten Voraussetzungen als 
vertraulich angesehen werden.

(89) Bei der Erstellung nichtvertraulicher Zusammenfassungen, die veröffentlicht werden, damit interessierte Dritte 
wirksam Stellung nehmen können, sollte die Kommission dem berechtigten Interesse von Unternehmen an der 
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer vertraulicher Informationen gebührend Rechnung tragen.

(90) Die kohärente, wirksame und komplementäre Durchsetzung der verfügbaren Rechtsinstrumente gegenüber 
Torwächtern erfordert eine Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und nationalen 
Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Die Kommission und die nationalen Behörden sollten 
zusammenarbeiten und ihre Maßnahmen koordinieren, die für die Durchsetzung der verfügbaren Rechtsinstrumente 
gegenüber Torwächtern im Sinne dieser Verordnung erforderlich sind, und den in Artikel 4 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten. Die Unterstützung der 
Kommission durch nationale Behörden sollte auch darin bestehen können, dass sie der Kommission alle 
erforderlichen in ihrem Besitz befindlichen Informationen zur Verfügung stellen oder der Kommission auf Anfrage 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse behilflich sind, damit diese die ihr durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben besser wahrnehmen kann.

(91) Die Kommission ist die einzige Behörde, die zur Durchsetzung dieser Verordnung befugt ist. Zur Unterstützung der 
Kommission sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, ihre für die Durchsetzung von Wettbewerbsvor
schriften zuständigen nationalen Behörden zu ermächtigen, Untersuchungen zur möglichen Nichteinhaltung von 
bestimmten Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch Torwächter durchzuführen. Dies könnte insbesondere 
in Fällen von Bedeutung sein, in denen nicht von vornherein festgestellt werden kann, ob das Verhalten eines 
Torwächters eine Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung, gegen Wettbewerbsvorschriften, zu deren 
Durchsetzung die zuständige nationale Behörde befugt ist, oder gegen beides darstellen könnte. Die für die 
Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften zuständige nationale Behörde sollte der Kommission über mögliche 
Nichteinhaltung von bestimmten Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch Torwächter Bericht erstatten, 
damit die Kommission als alleinige Durchsetzungsbehörde ein Verfahren zur Untersuchung einer etwaigen 
Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung einleiten kann.
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Die Kommission sollte nach freiem Ermessen über die Einleitung dieser Verfahren entscheiden können. Um sich 
überschneidende Untersuchungen im Rahmen dieser Verordnung zu vermeiden, sollte die betreffende zuständige 
nationale Behörde die Kommission unterrichten, bevor sie ihre erste Untersuchungsmaßnahme wegen einer 
möglichen Nichteinhaltung von bestimmten Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch Torwächter ergreift. 
Die zuständigen nationalen Behörden sollten ferner eng mit der Kommission zusammenarbeiten und sich mit ihr 
abstimmen, wenn sie nationale Wettbewerbsvorschriften gegen Torwächter durchsetzen, auch mit Blick auf die 
Festlegung von Geldbußen. Zu diesem Zweck sollten sie die Kommission informieren, wenn sie ein Verfahren auf 
der Grundlage nationaler Wettbewerbsvorschriften gegen Torwächter einleiten, und auch bevor sie in einem solchen 
Verfahren Torwächtern Verpflichtungen auferlegen. Um Doppelarbeit zu vermeiden, sollte es möglich sein, dass die 
Unterrichtung über den Entwurf einer Entscheidung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
gegebenenfalls als Notifizierung im Sinne der vorliegenden Verordnung dient.

(92) Um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, 
dass nationale Behörden, einschließlich nationaler Gerichte, über alle erforderlichen Informationen verfügen, um 
sicherstellen zu können, dass ihre Entscheidungen nicht im Widerspruch zu einem von der Kommission im Rahmen 
dieser Verordnung erlassenen Beschluss stehen. Die nationalen Gerichte sollten die Kommission ersuchen dürfen, 
ihnen Informationen oder Stellungnahmen zu Fragen der Anwendung dieser Verordnung zu übermitteln. 
Gleichzeitig sollte die Kommission gegenüber den nationalen Gerichten mündliche oder schriftliche 
Stellungnahmen abgeben können. Dies berührt nicht die Möglichkeit nationaler Gerichte, gemäß Artikel 267 AEUV 
um eine Vorabentscheidung zu ersuchen.

(93) Um eine kohärente, wirksame und komplementäre Durchführung dieser Verordnung und anderer sektorspezifischer 
Vorschriften, die für Torwächter gelten, zu gewährleisten, sollte die Kommission auf das Fachwissen einer eigens 
eingerichteten hochrangigen Gruppe zurückgreifen können. Diese hochrangige Gruppe sollte die Kommission 
gegebenenfalls auch durch Beratung, Fachwissen und Empfehlungen zu allgemeinen Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit der Durchführung oder Durchsetzung dieser Verordnung unterstützen können. Die 
hochrangige Gruppe sollte sich aus den einschlägigen europäischen Gremien und Netzwerken zusammensetzen; 
dabei sollte auf ein hohes Maß an Fachwissen und auf geografische Ausgewogenheit geachtet werden. Die Mitglieder 
der hochrangigen Gruppe sollten den Gremien und Netzwerken, die sie vertreten, über die im Rahmen der Gruppe 
ausgeübten Aufgaben regelmäßig Bericht erstatten und sie hierzu konsultieren.

(94) Da die auf der Grundlage dieser Verordnung getroffenen Beschlüsse der Kommission der Prüfung durch den 
Gerichtshof im Einklang mit dem AEUV unterliegen, sollte der Gerichtshof gemäß Artikel 261 AEUV über die 
Befugnis zur unbeschränkten Ermessensnachprüfung von Geldbußen und Zwangsgeldern verfügen.

(95) Die Kommission sollte Leitlinien ausarbeiten können, um weitere Orientierungshilfen zu verschiedenen Aspekten 
dieser Verordnung zu geben oder um Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, bei der Umsetzung 
der Verpflichtungen aus dieser Verordnung zu unterstützen. Diese Orientierungshilfen sollten sich insbesondere auf 
die Erfahrungen stützen können, die die Kommission bei der Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung 
gewinnt. Die Herausgabe von Leitlinien im Rahmen dieser Verordnung ist ein Vorrecht und unterliegt dem 
alleinigen Ermessen der Kommission, und sie sollte nicht als konstitutives Element betrachtet werden, um 
sicherzustellen, dass die betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen die Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung einhalten.

(96) Die Umsetzung einiger Verpflichtungen der Torwächter, wie etwa jener im Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Daten und der Übertragbarkeit von Daten oder der Interoperabilität könnte durch den Rückgriff auf technische 
Normen erleichtert werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission – sofern angemessen und 
erforderlich – europäische Normungsorganisationen ersuchen können, solche Normen auszuarbeiten.

(97) Um dafür zu sorgen, dass die digitalen Märkte, auf denen Torwächter tätig sind, in der gesamten Union bestreitbar 
und fair sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um die in einem Anhang dieser Verordnung enthaltene Methode zur Feststellung, ob die quantitativen 
Schwellenwerte für aktive Endnutzer und aktive gewerbliche Nutzer für die Benennung von Torwächtern erreicht 
sind, zu ändern, um die nicht in dem genannten Anhang enthaltenen zusätzlichen Elemente der Methode zur 
Feststellung, ob die quantitativen Schwellenwerte für die Benennung von Torwächtern erreicht sind, zu präzisieren 
und um die in dieser Verordnung festgelegten bestehenden Verpflichtungen zu ergänzen, wenn die Kommission auf 
der Grundlage einer Marktuntersuchung festgestellt hat, dass die Verpflichtungen in Bezug auf unfaire oder die 
Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränkende Praktiken aktualisiert werden müssen, und die in Betracht 
gezogene Aktualisierung in den in dieser Verordnung festgelegten Anwendungsbereich der Ermächtigung für solche 
delegierten Rechtsakte fällt.
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(98) Beim Erlass delegierter Rechtsakte ist es von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung (19) niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 
wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten erhalten, und ihre Sachverständigen sollten systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission haben, die mit der Vorbereitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.

(99) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um Maßnahmen festzulegen, die von Torwächtern umzusetzen sind, 
damit sie die Verpflichtungen nach dieser Verordnung wirksam einhalten; um eine bestimmte einem Torwächter 
auferlegte Verpflichtung ganz oder teilweise auszusetzen; um einen Torwächter ganz oder teilweise von einer 
bestimmten Verpflichtung zu befreien; um die Maßnahmen festzulegen, die von einem Torwächter bei Umgehung 
der Verpflichtungen nach dieser Verordnung umzusetzen sind; um eine Marktuntersuchung zur Benennung von 
Torwächtern oder zur Untersuchung einer systematischen Nichteinhaltung abzuschließen; um bei einer 
systematischen Nichteinhaltung Abhilfemaßnahmen zu verhängen; um einstweilige Maßnahmen gegen einen 
Torwächter anzuordnen; um Verpflichtungszusagen für einen Torwächter bindend zu machen; um ihre Feststellung 
einer Nichteinhaltung darzulegen; um die endgültige Höhe der Zwangsgelder festzusetzen; um Form, Inhalt und 
sonstige Einzelheiten der von Torwächtern übermittelten Mitteilungen, Schriftsätze, mit Gründen versehenen 
Anträge und Berichte über die Regulierungsmaßnahmen festzulegen; um operative und technische Vorkehrungen 
im Hinblick auf die Umsetzung von Interoperabilität sowie die Methodik und das Verfahren für die geprüfte 
Beschreibung der Techniken zum Verbraucher-Profiling festzulegen; um praktische Modalitäten für Verfahren, die 
Verlängerung von Fristen, die Ausübung von Rechten während des Verfahrens, die Offenlegungsbedingungen sowie 
die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und den nationalen Behörden bereitzustellen. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.

(100) Für den Erlass eines Durchführungsrechtsakts über die praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sollte das Prüfverfahren Anwendung finden. Für 
die übrigen in dieser Verordnung vorgesehenen Durchführungsrechtsakte sollte das Beratungsverfahren 
Anwendung finden. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass die genannten übrigen Durchführungsrechtsakte praktische 
Aspekte der in dieser Verordnung festgelegten Verfahren wie etwa Form, Inhalt und andere Einzelheiten 
verschiedener Verfahrensschritte, die praktischen Modalitäten verschiedener Verfahrensschritte wie etwa die 
Verlängerung von Verfahrensfristen oder den Anspruch auf rechtliches Gehör, sowie an Torwächter gerichtete 
individuelle Durchführungsbeschlüsse betreffen.

(101) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 sollte jeder Mitgliedstaat im beratenden Ausschuss vertreten sein und 
über die Zusammensetzung seiner Delegation entscheiden. Diese Delegation kann unter anderem Sachverständige 
der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten umfassen, die über das einschlägige Fachwissen für eine bestimmte 
Frage verfügen, die dem beratenden Ausschuss vorgelegt wird.

(102) Hinweisgeber können den zuständigen Behörden neue Informationen zur Kenntnis bringen, die die zuständigen 
Behörden bei der Aufdeckung von Verstößen gegen diese Verordnung unterstützen und es ihnen ermöglichen 
können, Sanktionen zu verhängen. Es sollte sichergestellt werden, dass angemessene Vorkehrungen bestehen, um 
Hinweisgeber zur Unterrichtung der zuständigen Behörden über tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen diese 
Verordnung zu befähigen und die Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. Zu diesem Zweck sollte 
in dieser Verordnung vorgesehen werden, dass die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (20) für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz von Personen, die solche 
Verstöße melden, gilt.

(103) Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, sollte in der Richtlinie (EU) 2019/1937 widergespiegelt werden, dass sie gemäß 
dieser Verordnung für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz der Personen, die 
solche Verstöße melden, gilt. Der Anhang der Richtlinie (EU) 2019/1937 sollte daher entsprechend geändert 
werden. Es obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass diese Änderung in den Umsetzungsmaßnahmen, die 
sie gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 erlassen, widergespiegelt wird, wenngleich der Erlass nationaler 
Umsetzungsmaßnahmen keine Bedingung dafür ist, dass die genannte Richtlinie ab dem Geltungsbeginn dieser 
Verordnung für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz der Personen, die solche 
Verstöße melden, gilt.

(19) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
(20) Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die 

Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).
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(104) Verbraucher sollten ihre Rechte im Zusammenhang mit den gemäß dieser Verordnung für Torwächter geltenden 
Verpflichtungen im Wege von Verbandsklagen gemäß der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (21) durchsetzen können. Zu diesem Zweck sollte in dieser Verordnung vorgesehen werden, dass die 
Richtlinie (EU) 2020/1828 Anwendung auf Verbandsklagen findet, die wegen Verstößen der Torwächter gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen oder beeinträchtigen 
können, angestrengt werden. Der Anhang der genannten Richtlinie sollte daher entsprechend geändert werden. Es 
obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass diese Änderung in den Umsetzungsmaßnahmen, die sie gemäß 
der Richtlinie (EU) 2020/1828 erlassen, widergespiegelt wird, wenngleich der Erlass diesbezüglicher nationaler 
Umsetzungsmaßnahmen keine Bedingung dafür ist, dass die genannte Richtlinie auf diese Verbandsklagen 
Anwendung findet. Die Anwendbarkeit der Richtlinie (EU) 2020/1828 auf Verbandsklagen wegen Verstößen der 
Torwächter gegen Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen 
oder beeinträchtigen können, sollte ab dem Geltungsbeginn der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung der genannten Richtlinie erforderlich sind, oder ab dem Geltungsbeginn 
dieser Verordnung beginnen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

(105) Die Kommission sollte diese Verordnung regelmäßig bewerten und ihre Auswirkungen auf die Bestreitbarkeit und 
Fairness der Geschäftsbeziehungen in der Online-Plattformwirtschaft genau überwachen; dabei sollte sie 
insbesondere der Frage nachgehen, inwieweit angesichts der einschlägigen technologischen oder geschäftlichen 
Entwicklungen Änderungen notwendig geworden sind. Im Zuge dieser Bewertung sollte sie die Liste der zentralen 
Plattformdienste und der den Torwächtern auferlegten Verpflichtungen sowie deren Durchsetzung regelmäßig 
überprüfen, um sicherzustellen, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar und fair sind. In diesem 
Kontext sollte die Kommission auch die Tragweite der Verpflichtung bezüglich der Interoperabilität von 
nummernunabhängigen elektronischen Kommunikationsdiensten bewerten. Um einen umfassenden Überblick über 
die Entwicklungen im digitalen Sektor zu erhalten, sollten im Rahmen der Bewertung die einschlägigen Erfahrungen 
der Mitgliedstaaten und der betreffenden Interessenträger berücksichtigt werden. Die Kommission sollte in diesem 
Zusammenhang auch die Stellungnahmen und Berichte berücksichtigen können, die ihr von der durch den Beschluss 
C(2018) 2393 der Kommission vom 26. April 2018 eingerichteten Beobachtungsstelle für die Online-Plattform
wirtschaft vorgelegt wurden. Im Anschluss an die Bewertung sollte die Kommission geeignete Maßnahmen 
ergreifen. Die Kommission sollte bei der Bewertung und Überprüfung der in dieser Verordnung genannten 
Praktiken und Verpflichtungen ein hohes Maß an Schutz und Achtung der gemeinsamen Rechte und Werte, 
insbesondere der Gleichheit und Nichtdiskriminierung, gewährleisten.

(106) Unbeschadet des Haushaltsverfahrens sollte die Kommission im Wege der bestehenden Finanzinstrumente mit 
angemessenen personellen, finanziellen und technischen Ressourcen ausgestattet werden, damit sichergestellt ist, 
dass sie im Hinblick auf die Durchsetzung dieser Verordnung ihre Pflichten wirksam erfüllen und ihre Befugnisse 
effektiv ausüben kann.

(107) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich einen bestreitbaren und fairen digitalen Sektor im Allgemeinen und 
bestreitbare und faire zentrale Plattformdienste im Besonderen zu gewährleisten, um für Innovationen, eine hohe 
Qualität digitaler Produkte und Dienste, faire und wettbewerbsbasierte Preise sowie eine hohe Qualität und Auswahl 
für die Endnutzer im digitalen Sektor zu sorgen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht hinreichend verwirklicht werden 
kann, sondern vielmehr in Anbetracht des Geschäftsmodells und der Tätigkeiten der Torwächter sowie des Umfangs 
und der Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf Ebene der Union besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(108) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und 
hat am 10. Februar 2021 eine Stellungnahme (22) abgegeben.

(109) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und Grundsätze, wie sie in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankert sind, insbesondere deren Artikel 16, 47 und 50. Dementsprechend sollten diese Rechte und 
Grundsätze bei der Auslegung und Anwendung dieser Verordnung gewahrt werden —

(21) Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz 
der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 4.12.2020, S. 1).

(22) ABl. C 147 vom 26.4.2021, S. 4.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen, indem 
harmonisierte Vorschriften festgelegt werden, die in der gesamten Union zum Nutzen von gewerblichen Nutzern und 
Endnutzern für alle Unternehmen bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor, auf denen Torwächter tätig sind, 
gewährleisten.

(2) Diese Verordnung gilt für zentrale Plattformdienste, die Torwächter für in der Union niedergelassene gewerbliche 
Nutzer oder in der Union niedergelassene oder aufhältige Endnutzer bereitstellen oder anbieten, ungeachtet des Niederlas
sungsorts und Standorts der Torwächter und ungeachtet des sonstigen auf die Erbringung von Dienstleistungen 
anwendbaren Rechts.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Märkte im Zusammenhang mit

a) elektronischen Kommunikationsnetzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972;

b) elektronischen Kommunikationsdiensten im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972, 
ausgenommen nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste.

(4) Was interpersonelle Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2018/1972 
betrifft, so berührt diese Verordnung nicht die Befugnisse und Zuständigkeiten, die den nationalen Regulierungsbehörden 
und anderen zuständigen Behörden nach Artikel 61 der genannten Richtlinie übertragen werden.

(5) Um eine Fragmentierung des Binnenmarkts zu vermeiden, erlegen die Mitgliedstaaten Torwächtern keine weiteren 
Verpflichtungen im Wege von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf, um bestreitbare und faire Märkte zu 
gewährleisten. Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Unternehmen – einschließlich solcher, die 
zentrale Plattformdienste bereitstellen – für Angelegenheiten, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Verpflichtungen aufzuerlegen, sofern diese Verpflichtungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und nicht darauf 
zurückzuführen sind, dass die betreffenden Unternehmen den Status eines Torwächters im Sinne dieser Verordnung haben.

(6) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV. Sie lässt auch die Anwendung der 
folgenden Vorschriften unberührt:

a) nationaler Wettbewerbsvorschriften zum Verbot von wettbewerbswidrigen Vereinbarungen, Beschlüssen von 
Unternehmensvereinigungen, aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen und der missbräuchlichen Ausnutzung 
einer beherrschenden Stellung,

b) nationaler Wettbewerbsvorschriften, mit denen andere Formen einseitiger Verhaltensweisen verboten werden, soweit sie 
auf andere Unternehmen als Torwächter angewandt werden oder Torwächtern damit weitere Verpflichtungen auferlegt 
werden, und

c) der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (23) und nationaler Fusionskontrollvorschriften.

(23) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„EG-Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).
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(7) Die nationalen Behörden erlassen keine Entscheidungen, die einem von der Kommission nach dieser Verordnung 
erlassenen Beschluss zuwiderlaufen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen und koordinieren 
ihre Durchsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage der in den Artikeln 37 und 38 genannten Grundsätze.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Torwächter“ ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und nach Artikel 3 benannt worden ist;

2. „zentraler Plattformdienst“ die folgenden Dienste:

a) Online-Vermittlungsdienste,

b) Online-Suchmaschinen,

c) Online-Dienste sozialer Netzwerke,

d) Video-Sharing-Plattform-Dienste,

e) nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste,

f) Betriebssysteme,

g) Webbrowser,

h) virtuelle Assistenten,

i) Cloud-Computing-Dienste,

j) Online-Werbedienste, einschließlich Werbenetzwerken, Werbebörsen und sonstiger Werbevermittlungsdienste, die 
von einem Unternehmen, das einen der unter den Buchstaben a bis i genannten zentralen Plattformdienste 
bereitstellt, bereitgestellt werden;

3. „Dienst der Informationsgesellschaft“ einen Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2015/1535;

4. „digitaler Sektor“ den Sektor der Produkte und Dienstleistungen, die durch Dienste der Informationsgesellschaft 
bereitgestellt werden;

5. „Online-Vermittlungsdienste“ Online-Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2019/1150;

6. „Online-Suchmaschine“ eine Online-Suchmaschine im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2019/1150;

7. „Online-Dienst eines sozialen Netzwerks“ eine Plattform, auf der Endnutzer mit unterschiedlichen Geräten 
insbesondere durch Unterhaltungen, Beiträge, Videos und Empfehlungen miteinander in Kontakt treten und 
kommunizieren sowie Inhalte teilen und andere Nutzer und Inhalte entdecken können;

8. „Video-Sharing-Plattform-Dienst“ einen Video-Sharing-Plattform-Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe aa 
der Richtlinie 2010/13/EU;

9. „nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienst“ einen nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdienst im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/1972;

10. „Betriebssystem“ eine Systemsoftware, die die Grundfunktionen der Hardware oder Software steuert und die 
Ausführung von Software-Anwendungen ermöglicht;

11. „Webbrowser“ eine Software-Anwendung, die Endnutzern den Zugriff auf und die Interaktion mit Web-Inhalten 
ermöglicht, die auf Servern gehostet werden, welche mit Netzwerken wie dem Internet verbunden sind, einschließlich 
eigenständiger Webbrowser sowie in Software integrierter oder eingebetteter oder vergleichbarer Webbrowser;

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 265/28 12.10.2022  

295



12. „virtueller Assistent“ eine Software, die Aufträge, Aufgaben oder Fragen verarbeiten kann, auch aufgrund von Eingaben 
in Ton-, Bild- und Schriftform, Gesten oder Bewegungen, und die auf der Grundlage dieser Aufträge, Aufgaben oder 
Fragen den Zugang zu anderen Diensten ermöglicht oder angeschlossene physische Geräte steuert;

13. „Cloud-Computing-Dienst“ einen Cloud-Computing-Dienst im Sinne des Artikels 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates (24);

14. „Geschäfte für Software-Anwendungen“ Online-Vermittlungsdienste, durch die in erster Linie Software-Anwendungen 
als Produkt oder Dienstleistung vermittelt werden;

15. „Software-Anwendung“ ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung, das bzw. die über ein Betriebssystem 
genutzt wird;

16. „Zahlungsdienst“ einen Zahlungsdienst im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2015/2366;

17. „technischer Dienst zur Unterstützung von Zahlungsdiensten“ einen Dienst im Sinne des Artikels 3 Buchstabe j der 
Richtlinie (EU) 2015/2366;

18. „Zahlungsdienst für in der Software-Anwendung integrierte Käufe“ eine Software-Anwendung, einen Dienst oder eine 
Benutzeroberfläche, die den Kauf digitaler Inhalte oder digitaler Dienste innerhalb einer Software-Anwendung, 
einschließlich Inhalten, Abonnements, Merkmalen oder Funktionen, und die Zahlungen für solche Käufe ermöglicht;

19. „Identifizierungsdienst“ einen Dienst, der zusammen mit oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten 
erbracht wird und unabhängig von der verwendeten Technologie eine Überprüfung der Identität von Endnutzern oder 
gewerblichen Nutzern ermöglicht;

20. „Endnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die zentrale Plattformdienste nutzt und nicht als gewerblicher 
Nutzer auftritt;

21. „gewerblicher Nutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeit zentrale Plattformdienste zum Zweck oder im Zuge der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für 
Endnutzer nutzt;

22. „Ranking“ die relative Hervorhebung von Waren und Dienstleistungen, die über Online-Vermittlungsdienste, Online- 
Dienste sozialer Netzwerke, Video-Sharing-Plattform-Dienste oder virtuelle Assistenten angeboten werden, oder die 
Relevanz, die den Suchergebnissen von Online-Suchmaschinen mittels entsprechender Darstellung, Organisation oder 
Kommunikation durch die Unternehmen, die Online-Vermittlungsdienste, Online-Dienste sozialer Netzwerke, Video- 
Sharing-Plattform-Dienste, virtuelle Assistenten oder Online-Suchmaschinen anbieten, zugemessen wird, unabhängig 
von den für diese Darstellung, Organisation oder Kommunikation verwendeten technischen Mitteln und unabhängig 
davon, ob nur ein einziges Ergebnis dargestellt oder kommuniziert wird;

23. „Suchergebnisse“ alle Informationen in beliebigem Format, darunter in Text-, grafischer, gesprochener oder sonstiger 
Form, die als Antwort auf eine Suchanfrage ausgegeben werden und sich auf diese beziehen, unabhängig davon, ob es 
sich bei den ausgegebenen Informationen um ein bezahltes oder ein unbezahltes Ergebnis, eine direkte Antwort oder 
ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Information handelt, das bzw. die in Verbindung mit den organischen 
Ergebnissen angeboten oder zusammen mit diesen angezeigt wird oder teilweise oder vollständig in diese eingebettet 
ist;

24. „Daten“ jegliche digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen sowie jegliche Zusammenstellung 
solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen, auch in Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem Material;

25. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679;

26. „nicht personenbezogene Daten“ Daten, bei denen es sich nicht um personenbezogene Daten handelt;

27. „Unternehmen“ eine Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art 
ihrer Finanzierung, einschließlich aller verbundenen Unternehmen, die durch die unmittelbare oder mittelbare 
Kontrolle eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen eine Gruppe bilden;

(24) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
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28. „Kontrolle“ die Möglichkeit, im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bestimmenden 
Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben;

29. „Interoperabilität“ die Fähigkeit, Informationen auszutauschen und die über Schnittstellen oder andere Lösungen 
ausgetauschten Informationen beiderseitig zu nutzen, sodass alle Hardware- oder Softwarekomponenten mit anderer 
Hardware und Software auf die vorgesehene Weise zusammenwirken und bei Nutzern auf die vorgesehene Weise 
funktionieren;

30. „Umsatz“ den von einem Unternehmen erzielten Umsatz im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004;

31. „Profiling“ ein Profiling im Sinne des Artikels 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2016/679;

32. „Einwilligung“ eine Einwilligung im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/679;

33. „nationales Gericht“ ein Gericht eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 267 AEUV.

KAPITEL II

TORWÄCHTER

Artikel 3

Benennung von Torwächtern

(1) Ein Unternehmen wird als Torwächter benannt, wenn es

a) erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat,

b) einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, der gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dient, 
und

c) hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position innehat oder absehbar ist, dass es eine solche 
Position in naher Zukunft erlangen wird.

(2) Es wird davon ausgegangen, dass ein Unternehmen die jeweiligen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt, wenn es

a) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe a in jedem der vergangenen drei Geschäftsjahre in der Union einen Jahresumsatz von 
mindestens 7,5 Mrd. EUR erzielt hat oder wenn seine durchschnittliche Marktkapitalisierung oder sein entsprechender 
Marktwert im vergangenen Geschäftsjahr mindestens 75 Mrd. EUR betrug und es in mindestens drei Mitgliedstaaten 
denselben zentralen Plattformdienst bereitstellt;

b) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, der im vergangenen Geschäftsjahr 
mindestens 45 Millionen in der Union niedergelassene oder aufhältige monatlich aktive Endnutzer und mindestens 
10 000 in der Union niedergelassene jährlich aktive gewerbliche Nutzer hatte, wobei die Ermittlung und Berechnung 
gemäß der Methode und den Indikatoren im Anhang erfolgt;

c) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe c die unter Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannten Schwellenwerte in jedem 
der vergangenen drei Geschäftsjahre erreicht hat.

(3) Wenn ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, alle in Absatz 2 genannten Schwellenwerte 
erreicht, teilt es dies der Kommission unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach Erreichen der 
Schwellenwerte mit und übermittelt ihr die in Absatz 2 genannten einschlägigen Angaben. Die entsprechende Mitteilung 
muss die in Absatz 2 genannten einschlägigen Angaben für jeden zentralen Plattformdienst des Unternehmens enthalten, 
der die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Schwellenwerte erreicht. Erreicht ein weiterer zentraler Plattformdienst, der von 
dem zuvor als Torwächter benannten Unternehmen erbracht wird, die in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten 
Schwellenwerte, so teilt das Unternehmen dies der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Erreichen dieser 
Schwellenwerte mit.
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Versäumt es das Unternehmen, das den zentralen Plattformdienst bereitstellt, die Kommission gemäß Unterabsatz 1 des 
vorliegenden Absatzes zu benachrichtigen und innerhalb der von der Kommission in dem Auskunftsverlangen gemäß 
Artikel 21 gesetzten Frist alle einschlägigen Angaben zu übermitteln, die die Kommission benötigt, um das betroffene 
Unternehmen gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels als Torwächter zu benennen, so ist die Kommission dennoch 
berechtigt, das Unternehmen auf der Grundlage der ihr vorliegenden Angaben als Torwächter zu benennen.

Kommt das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, dem Auskunftsverlangen gemäß Unterabsatz 2 des 
vorliegenden Absatzes nach oder werden die Informationen übermittelt nachdem die in jenem Unterabsatz genannte Frist 
abgelaufen ist, so wendet die Kommission das Verfahren nach Absatz 4 an.

(4) Die Kommission benennt ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und alle in Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte erreicht, unverzüglich und spätestens innerhalb von 45 Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen 
Angaben nach Absatz 3 als Torwächter.

(5) Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, kann im Rahmen seiner Mitteilung hinreichend 
substanziierte Argumente dafür vorbringen, dass es in Anbetracht der Umstände, unter denen der betreffende zentrale 
Plattformdienst bereitgestellt wird, die in Absatz 1 aufgeführten Anforderungen ausnahmsweise nicht erfüllt, obwohl es 
alle in Absatz 2 genannten Schwellenwerte erreicht.

Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, gemäß 
Unterabsatz 1 vorgebrachten Argumente nicht hinreichend substanziiert sind, weil sie die Vermutungen nach Absatz 2 
dieses Artikels nicht eindeutig entkräften, so kann sie diese Argumente innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist 
zurückweisen, ohne das Verfahren nach Artikel 17 Absatz 3 anzuwenden.

Bringt das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, solche hinreichend substanziierten Argumente vor, die 
die Vermutungen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels eindeutig entkräften, so kann die Kommission ungeachtet des 
Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes innerhalb der in Absatz 4 dieses Artikels genannten Frist das Verfahren nach 
Artikel 17 Absatz 3 eröffnen.

Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, nicht 
nachweisen konnte, dass die von ihm erbrachten einschlägigen zentralen Plattformdienste die Anforderungen des 
Absatzes 1 des vorliegenden Artikels nicht erfüllen, so benennt sie dieses Unternehmen gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 17 Absatz 3 als Torwächter.

(6) Der Kommission wird gemäß Artikel 49 die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der Methode zu ergänzen, anhand deren bestimmt wird, ob die in Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels genannten quantitativen Schwellenwerte erreicht sind, und um diese Methode bei Bedarf regelmäßig an 
Marktentwicklungen und technologische Entwicklungen anzupassen.

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Aktualisierung der Methode und der Liste der Indikatoren im Anhang zu ändern.

(8) Die Kommission benennt jedes Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und sämtliche in Absatz 1 
des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen erfüllt, aber nicht jeden der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Schwellenwerte erreicht, nach dem Verfahren des Artikels 17 als Torwächter.

Dafür berücksichtigt die Kommission einige oder alle der folgenden Aspekte, soweit sie für das betreffende Unternehmen, 
das zentrale Plattformdienste bereitstellt, relevant sind:

a) die Größe dieses Unternehmens, einschließlich seines Umsatzes, seiner Marktkapitalisierung, seiner Tätigkeiten und 
seiner Position,

b) die Zahl der gewerblichen Nutzer, die den zentralen Plattformdienst nutzen, um Endnutzer zu erreichen, und die Zahl 
der Endnutzer,
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c) Netzwerkeffekte und Datenvorteile, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang des Unternehmens zu 
personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten und deren Erhebung sowie Analysefähigkeiten,

d) etwaige Skalen- und Verbundeffekte, von denen das Unternehmen profitiert, auch in Bezug auf Daten und 
gegebenenfalls auf seine Tätigkeiten außerhalb der Union,

e) die Bindung von gewerblichen Nutzern und Endnutzern, einschließlich Kosten für einen Wechsel und Verhaltensver
zerrungen, die die Fähigkeit von gewerblichen Nutzern und Endnutzern zum Wechsel oder zur Parallelverwendung 
mehrerer Dienste einschränken,

f) eine konglomeratsartige Unternehmensstruktur oder vertikale Integration des Unternehmens, die es ihm beispielsweise 
ermöglicht, Quersubventionen vorzunehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen oder seine Position 
zu seinem Vorteil zu nutzen, oder

g) sonstige strukturelle Geschäfts- oder Dienstmerkmale.

Bei ihrer Bewertung nach diesem Absatz trägt die Kommission auch der absehbaren Entwicklung in Bezug auf die in 
Unterabsatz 2 aufgeführten Aspekte Rechnung, einschließlich etwaiger geplanter Zusammenschlüsse, an denen ein 
weiteres Unternehmen beteiligt ist, das zentrale Plattformdienste oder andere Dienste im digitalen Sektor bereitstellt oder 
die Erhebung von Daten ermöglicht.

Wenn ein Unternehmen, das einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und die in Absatz 2 genannten quantitativen 
Schwellenwerte nicht erreicht, den von der Kommission angeordneten Untersuchungsmaßnahmen nicht hinreichend 
nachkommt und dieser Verstoß andauert, nachdem das Unternehmen aufgefordert wurde, den Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist nachzukommen und dazu Stellung zu nehmen, darf die Kommission das Unternehmen auf der 
Grundlage der ihr vorliegenden Informationen als Torwächter benennen.

(9) Bei jedem Unternehmen, das gemäß Absatz 4 oder 8 als Torwächter benannt wurde, führt die Kommission im 
Benennungsbeschluss die einschlägigen zentralen Plattformdienste auf, die von dem Unternehmen bereitgestellt werden 
und für sich genommen gemäß Absatz 1 Buchstabe b gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern 
dienen.

(10) Der Torwächter muss die in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen spätestens sechs Monate, nachdem 
einer seiner zentralen Plattformdienste im Benennungsbeschluss nach Absatz 9 des vorliegenden Artikels aufgeführt wurde, 
erfüllen.

Artikel 4

Überprüfung des Torwächter-Status

(1) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen jederzeit einen nach Artikel 3 erlassenen Benennungs
beschluss überprüfen, ändern oder aufheben,

a) wenn sich der Sachverhalt, auf den sich der Benennungsbeschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat 
oder

b) wenn der Benennungsbeschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte.

(2) Die Kommission überprüft regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, ob die Torwächter die in Artikel 3 Absatz 1 
genannten Anforderungen nach wie vor erfüllen. Diese Überprüfung prüft, ob die Liste der zentralen Plattformdienste des 
Torwächters, die jeweils für sich genommen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b gewerblichen Nutzern als wichtiges 
Zugangstor zu Endnutzern dienen, geändert werden muss. Diese Überprüfungen haben keine aufschiebende Wirkung auf 
die Verpflichtungen des Torwächters.

Die Kommission überprüft außerdem mindestens einmal jährlich, ob neue Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, die genannten Anforderungen erfüllen.
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Stellt die Kommission anhand der Überprüfungen nach Unterabsatz 1 fest, dass sich der Sachverhalt, auf den sich die 
Benennung der Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, als Torwächter stützte, geändert hat, so erlässt sie 
einen Beschluss zur Bestätigung, Änderung oder Aufhebung des Benennungsbeschlusses.

(3) Die Kommission veröffentlicht und aktualisiert laufend eine Liste der Torwächter und die Liste der zentralen 
Plattformdienste, in Bezug auf welche die Torwächter die in Kapitel III genannten Verpflichtungen einhalten müssen.

KAPITEL III

UNFAIRE ODER DIE BESTREITBARKEIT BESCHRÄNKENDE PRAKTIKEN VON TORWÄCHTERN

Artikel 5

Verpflichtungen von Torwächtern

(1) Der Torwächter hält alle Verpflichtungen nach diesem Artikel in Bezug auf jeden seiner zentralen Plattformdienste 
ein, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind.

(2) Der Torwächter darf

a) personenbezogene Daten von Endnutzern, die Dienste Dritter nutzen, welche zentrale Plattformdienste des Torwächters 
in Anspruch nehmen, nicht zum Zweck des Betriebs von Online-Werbediensten verarbeiten,

b) personenbezogene Daten aus dem betreffenden zentralen Plattformdienst nicht mit personenbezogenen Daten aus 
weiteren zentralen Plattformdiensten oder aus anderen vom Torwächter bereitgestellten Diensten oder mit 
personenbezogenen Daten aus Diensten Dritter zusammenführen,

c) personenbezogene Daten aus dem betreffenden zentralen Plattformdienst nicht in anderen vom Torwächter getrennt 
bereitgestellten Diensten, einschließlich anderer zentraler Plattformdienste, weiterverwenden und umgekehrt und

d) Endnutzer nicht in anderen Diensten des Torwächters anmelden, um personenbezogene Daten zusammenzuführen,

außer wenn dem Endnutzer die spezifische Wahl gegeben wurde und er im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 und des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 2016/679 eingewilligt hat.

Wurde die für die Zwecke des Unterabsatz 1 gegebene Einwilligung vom Endnutzer verweigert oder widerrufen, so darf der 
Torwächter sein Ersuchen um Einwilligung für denselben Zweck innerhalb eines Jahres nicht mehr als einmal wiederholen.

Dieser Absatz berührt nicht die Möglichkeit des Torwächters, sich gegebenenfalls auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c, d 
und e der Verordnung (EU) 2016/679 zu berufen.

(3) Der Torwächter darf die gewerbliche Nutzer nicht daran hindern, Endnutzern dieselben Produkte oder 
Dienstleistungen über Online-Vermittlungsdienste Dritter oder über ihre eigenen direkten Online-Vertriebskanäle zu 
anderen Preisen oder Bedingungen anzubieten als über die Online-Vermittlungsdienste des Torwächters.

(4) Der Torwächter gibt gewerblichen Nutzern die Möglichkeit n, Angebote gegenüber Endnutzern, die über seinen 
zentralen Plattformdienst oder über andere Kanäle akquiriert wurden, kostenlos zu kommunizieren und zu bewerben – 
auch zu anderen Bedingungen – und mit diesen Endnutzern Verträge zu schließen, unabhängig davon, ob sie zu diesem 
Zweck die zentralen Plattformdienste des Torwächters nutzen.

(5) Der Torwächter gibt Endnutzern die Möglichkeit, über seine zentralen Plattformdienste durch Nutzung der Software- 
Anwendung eines gewerblichen Nutzers auf Inhalte, Abonnements, Funktionen oder andere Elemente zuzugreifen und 
diese zu nutzen, auch wenn diese Endnutzer diese Elemente bei dem betreffenden gewerblichen Nutzer ohne Nutzung der 
zentralen Plattformdienste des Torwächters erworben haben.
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(6) Der Torwächter darf gewerbliche Nutzer oder Endnutzer nicht direkt oder indirekt daran hindern, einer zuständigen 
Behörde, einschließlich nationaler Gerichte, eine etwaige Nichteinhaltung des einschlägigen Unionsrechts oder nationalen 
Rechts durch den Torwächter im Zusammenhang mit den Praktiken des Torwächters mitzuteilen, oder sie in dieser 
Hinsicht einschränken. Dies berührt nicht das Recht von gewerblichen Nutzern und Torwächtern, in ihren Vereinbarungen 
die Nutzungsbedingungen von Mechanismen für die Behandlung von rechtmäßigen Beschwerden festzulegen.

(7) Der Torwächter darf von Endnutzern oder gewerblichen Nutzern nicht verlangen, dass sie einen Identifizie
rungsdienst, eine Webbrowser-Engine oder einen Zahlungsdienst, oder technische Dienste zur Unterstützung der 
Erbringung von Zahlungsdiensten, beispielsweise Zahlungssysteme für in der Software-Anwendung integrierte Käufe, des 
Torwächters im Zusammenhang mit Diensten, die von den gewerblichen Nutzern, die zentrale Plattformdienste des 
Torwächters nutzen, erbracht werden, nutzen bzw. – im Falle von gewerblichen Nutzern – nutzen, anbieten oder mit ihnen 
interoperieren.

(8) Der Torwächter darf von gewerblichen Nutzern oder Endnutzern nicht verlangen, dass sie weitere zentrale 
Plattformdienste, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind oder die die in Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b genannten Schwellenwerte erreichen, abonnieren oder sich bei diesen registrieren, um gemäß dem genannten 
Artikel aufgeführte zentrale Plattformdienste des Torwächters nutzen, darauf zugreifen, sich bei diesen anmelden oder sich 
bei diesen registrieren zu können.

(9) Der Torwächter gibt jedem Werbetreibenden, für den er Online-Werbedienste erbringt, oder von Werbetreibenden 
bevollmächtigten Dritten auf Anfrage des Werbetreibenden hin täglich kostenlos Auskunft über jede vom 
Werbetreibenden geschaltete Anzeige, und zwar über

a) die vom Werbetreibenden gezahlten Preise und Gebühren, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, für jede der 
vom Torwächter bereitgestellten einschlägigen Online-Werbedienste,

b) die vom Herausgeber erhaltene Vergütung, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Herausgebers, und

c) die Kennzahlen, anhand deren die einzelnen Preise, Gebühren und Vergütungen berechnet werden.

Stimmt ein Herausgeber der Weitergabe von Informationen über die erhaltene Vergütung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b 
nicht zu, so gibt der Torwächter jedem Werbetreibenden kostenlos Auskunft über die durchschnittliche tägliche Vergütung, 
die dieser Herausgeber für die betreffenden Anzeigen erhält, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge.

(10) Der Torwächter gibt jedem Herausgeber, für den er Online-Werbedienste erbringt, oder von Herausgebern 
bevollmächtigten Dritten auf Anfrage des Herausgebers hin täglich kostenlos Auskunft über jede auf dem Inventar des 
Herausgebers angezeigte Anzeige, und zwar über

a) die vom Herausgeber erhaltene Vergütung und die von ihm gezahlten Gebühren, einschließlich etwaiger Abzüge und 
Aufschläge, für jede der vom Torwächter bereitgestellten einschlägigen Online-Werbedienste,

b) den vom Werbetreibendem gezahlten Preis, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Werbetreibenden, und

c) die Kennzahlen, anhand dessen die einzelnen Preise und Vergütungen berechnet werden.

Stimmt ein Werbetreibender der Weitergabe von Informationen nicht zu, so gibt der Torwächter jedem Herausgeber 
kostenlos Auskunft über den durchschnittlichen täglichen Preis, den dieser Werbetreibende für die betreffenden Anzeigen 
zahlt, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge.

Artikel 6

Verpflichtungen von Torwächtern, die möglicherweise noch durch Artikel 8 näher ausgeführt werden

(1) Der Torwächter hält alle Verpflichtungen nach diesem Artikel in Bezug auf jeden seiner zentralen Plattformdienste 
ein, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind.
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(2) Der Torwächter darf im Wettbewerb mit gewerblichen Nutzern keine nicht öffentlich zugänglichen Daten 
verwenden, die von diesen gewerblichen Nutzern im Zusammenhang mit der Nutzung der betreffenden zentralen 
Plattformdienste oder der zusammen mit den betreffenden zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung 
erbrachten Dienste generiert oder bereitgestellt werden, einschließlich der von den Kunden dieser gewerblichen Nutzer 
generierten oder bereitgestellten Daten.

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 umfassen die nicht öffentlich zugänglichen Daten alle von gewerblichen Nutzern 
generierten aggregierten und nichtaggregierten Daten, die aus den kommerziellen Tätigkeiten gewerblicher Nutzer oder 
ihrer Kunden auf den betreffenden zentralen Plattformdiensten oder auf Diensten, die zusammen mit den betreffenden 
zentralen Plattformdiensten des Torwächters oder zu deren Unterstützung erbracht werden, abgeleitet oder durch diese 
erhoben werden können, einschließlich Klick-, Anfrage-, Ansichts- und Sprachdaten.

(3) Der Torwächter gestattet es Endnutzern und ermöglicht es ihnen technisch, Software-Anwendungen auf dem 
Betriebssystem des Torwächters auf einfache Weise zu deinstallieren; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit des 
Torwächters, die Deinstallation von Software-Anwendungen zu beschränken, die für das Funktionieren des 
Betriebssystems oder des Geräts unabdingbar sind und die aus technischen Gründen nicht von Dritten eigenständig 
angeboten werden können.

Der Torwächter gestattet es Endnutzern und ermöglicht es ihnen technisch, Standardeinstellungen des Betriebssystems, 
virtuellen Assistenten und Webbrowsers des Torwächters, die Endnutzer zu vom Torwächter angebotenen Produkten oder 
Dienstleistungen leiten oder lenken, auf einfache Weise zu ändern. Dazu gehört, dass Endnutzer bei der ersten Nutzung 
einer Online-Suchmaschine, eines virtuellen Assistenten oder eines Webbrowsers des Torwächters, die bzw. der im 
Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind, aufgefordert werden, aus einer Liste der wesentlichen 
verfügbaren Diensteanbieter die Online-Suchmaschine, den virtuellen Assistenten oder den Webbrowser, auf die bzw. den 
das Betriebssystem des Torwächters Nutzer standardmäßig leitet oder lenkt, sowie die Online-Suchmaschine, auf die der 
virtuelle Assistent und der Webbrowser des Torwächters Nutzer standardmäßig leitet oder lenkt, auszuwählen.

(4) Der Torwächter gestattet es und ermöglicht es technisch, Software-Anwendungen Dritter und von Dritten betriebene 
Geschäfte für Software-Anwendungen, die sein Betriebssystem nutzen oder mit diesem interoperieren, zu installieren und 
effektiv zu nutzen und auf diese Software-Anwendungen bzw. Geschäfte für Software-Anwendungen auf anderem Wege 
als über die betreffenden zentralen Plattformdienste des Torwächters zuzugreifen. Der Torwächter darf gegebenenfalls 
nicht verhindern, dass die heruntergeladenen Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebenen Geschäfte für 
Software-Anwendungen Endnutzer auffordern, zu entscheiden, ob sie die heruntergeladene Software-Anwendung oder das 
heruntergeladene Geschäft für Software-Anwendungen als Standard festlegen wollen. Der Torwächter muss es Endnutzern, 
die beschließen, die heruntergeladene Software-Anwendung oder das heruntergeladene Geschäft für Software- 
Anwendungen als Standard festzulegen, technisch ermöglichen, diese Änderung auf einfache Weise vorzunehmen.

Der Torwächter wird nicht daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, soweit sie unbedingt erforderlich und angemessen 
sind, um sicherzustellen, dass Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebene Geschäfte für Software- 
Anwendungen die Integrität der vom Torwächter bereitgestellten Hardware oder des vom Torwächter bereitgestellten 
Betriebssystems nicht gefährden, sofern die Maßnahmen vom Torwächter hinreichend begründet werden.

Darüber hinaus wird der Torwächter nicht daran gehindert, Maßnahmen und Einstellungen, die keine Standardein
stellungen sind, vorzunehmen, soweit sie unbedingt erforderlich und angemessen sind, die es Endnutzern ermöglichen, die 
Sicherheit in Bezug auf Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebene Geschäfte für Software-Anwendungen 
wirksam zu schützen, sofern die Maßnahmen und Einstellungen keine Standardeinstellungen sind und vom Torwächter 
hinreichend begründet werden.

(5) Der Torwächter darf von ihm selbst angebotene Dienstleistungen und Produkte beim Ranking sowie bei der damit 
verbundenen Indexierung und dem damit verbundenen Auffinden gegenüber ähnlichen Dienstleistungen oder Produkten 
eines Dritten nicht bevorzugen. Der Torwächter muss das Ranking anhand transparenter, fairer und diskriminierungsfreier 
Bedingungen vornehmen.

(6) Der Torwächter darf die Möglichkeiten der Endnutzer, zwischen verschiedenen Software-Anwendungen und 
Diensten, auf die über die zentralen Plattformdienste des Torwächters zugegriffen wird, zu wechseln oder solche zu 
abonnieren, weder technisch noch anderweitig beschränken; dies gilt auch für die Wahl der Internetzugangsdienste für 
Endnutzer.
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(7) Der Torwächter ermöglicht Diensteanbietern und Anbietern von Hardware kostenlos wirksame Interoperabilität 
mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – denselben über das Betriebssystem oder den virtuellen Assistenten, 
das bzw. der im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt ist, zugegriffenen oder gesteuerten Hardware- 
und Software-Funktionen, die für die vom Torwächter bereitgestellten Dienste oder die von ihm bereitgestellte Hardware 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ermöglicht der Torwächter gewerblichen Nutzern und alternativen Anbietern von 
Diensten, die zusammen mit zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, kostenlos 
wirksame Interoperabilität mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – denselben Betriebssystem-, Hardware- 
oder Software-Funktionen, die der Torwächter bei der Erbringung solcher Dienste zur Verfügung hat oder verwendet, 
unabhängig davon, ob die Funktionen Teil des Betriebssystems sind.

Der Torwächter wird nicht daran gehindert, unbedingt erforderliche und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Integrität des Betriebssystems, des virtuellen Assistenten, der Hardware oder der Software- 
Funktionen, die vom Torwächter bereitgestellt werden, durch Interoperabilität nicht beeinträchtigt werden, sofern der 
Torwächter solche Maßnahmen hinreichend begründet.

(8) Der Torwächter gewährt Werbetreibenden und Herausgebern sowie von Werbetreibenden und Herausgebern 
beauftragten Dritten auf ihren Antrag hin kostenlos Zugang zu seinen Instrumenten zur Leistungsmessung und zu den 
Daten, die sie benötigen, um ihre eigene unabhängige Überprüfung des Werbeinventars vorzunehmen, einschließlich 
aggregierter und nichtaggregierter Daten. Diese Daten werden so bereitgestellt, dass Werbetreibende und Herausgeber ihre 
eigenen Überprüfungs- und Messinstrumente einsetzen können, um die Leistung der von den Torwächtern bereitgestellten 
zentralen Plattformdienste zu bewerten.

(9) Der Torwächter ermöglicht Endnutzern und von ihnen beauftragten Dritten auf ihren Antrag hin kostenlos die 
effektive Übertragbarkeit der Daten, die vom Endnutzer bereitgestellt oder durch die Tätigkeit des Endnutzers im 
Zusammenhang mit der Nutzung des betreffenden zentralen Plattformdienstes generiert werden, auch indem kostenlos 
Instrumente bereitgestellt werden, die die effektive Nutzung dieser Datenübertragbarkeit erleichtern, und indem unter 
anderem ein permanenter Echtzeitzugang zu diesen Daten gewährleistet wird.

(10) Der Torwächter gewährt gewerblichen Nutzern und von einem gewerblichen Nutzer zugelassenen Dritten auf ihren 
Antrag hin kostenlos einen effektiven, hochwertigen und permanenten Echtzeitzugang zu aggregierten und 
nichtaggregierten Daten, einschließlich personenbezogener Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
betreffenden zentralen Plattformdienste oder von Diensten, die zusammen mit den betreffenden zentralen Plattform
diensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, durch diese gewerblichen Nutzer und die Endnutzer, die die 
Produkte oder Dienstleistungen dieser gewerblichen Nutzer in Anspruch nehmen, bereitgestellt oder generiert werden, und 
ermöglicht die Nutzung solcher Daten. In Bezug auf personenbezogene Daten darf der Torwächter diesen Zugang zu den 
und die Nutzung von personenbezogenen Daten nur dann gewähren bzw. ermöglichen, wenn sie unmittelbar mit der 
Nutzung der vom betreffenden gewerblichen Nutzer über den betreffenden zentralen Plattformdienst angebotenen 
Produkte oder Dienstleistungen durch die Endnutzer im Zusammenhang stehen und sofern die Endnutzer einer solchen 
Weitergabe durch eine Einwilligung zustimmt.

(11) Der Torwächter gewährt Drittunternehmen, die Online-Suchmaschinen bereitstellen, auf ihren Antrag hin zu 
fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten in 
Bezug auf unbezahlte und bezahlte Suchergebnisse, die von Endnutzern über seine Online-Suchmaschinen generiert 
werden. Alle derartigen Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten, bei denen es sich um personenbezogene Daten handelt, 
werden anonymisiert.

(12) Der Torwächter wendet für den Zugang gewerblicher Nutzer zu seinen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 
Absatz 9 aufgeführten Geschäften für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und Online-Diensten sozialer 
Netzwerke faire, zumutbare und diskriminierungsfreie allgemeine Bedingungen an.

Zu diesem Zweck veröffentlicht der Torwächter allgemeine Zugangsbedingungen, einschließlich eines alternativen Streitbei
legungsmechanismus.

Die Kommission prüft, ob die veröffentlichten allgemeinen Zugangsbedingungen dem vorliegenden Absatz entsprechen.

(13) Die allgemeinen Bedingungen des Torwächters für die Kündigung eines zentralen Plattformdienstes dürfen nicht 
unverhältnismäßig sein. Der Torwächter stellt sicher, dass die Kündigungsbedingungen ohne übermäßige Schwierigkeiten 
eingehalten werden können.
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Artikel 7

Verpflichtung von Torwächtern zur Interoperabilität nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste

(1) Erbringt ein Torwächter nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste, die im Benennungs
beschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind, so sorgt er für die Interoperabilität der grundlegenden Funktionen 
seiner nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste mit den nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten anderer Anbieter, die solche Dienste in der Union anbieten oder anzubieten beabsichtigen, indem 
er auf Antrag kostenlos die im Sinne der Interoperabilität erforderlichen technischen Schnittstellen oder ähnliche Lösungen 
bereitstellt.

(2) Der Torwächter sorgt, wenn er diese Funktionen für die eigenen Endnutzer selbst bereitstellt, zumindest für die 
Interoperabilität der folgenden grundlegenden Funktionen nach Absatz 1:

a) im Anschluss an die Aufführung im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9:

i) Ende-zu-Ende-Textnachrichten zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

ii) Austausch von Bildern, Sprachnachrichten, Videos und anderen angehängten Dateien bei der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

b) innerhalb von zwei Jahren nach der Benennung:

i) Ende-zu-Ende-Textnachrichten innerhalb von Gruppen einzelner Endnutzer;

ii) Austausch von Bildern, Sprachnachrichten, Videos und anderen angehängten Dateien bei der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer;

c) innerhalb von vier Jahren nach der Benennung:

i) Ende-zu-Ende-Sprachanrufe zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

ii) Ende-zu-Ende-Videoanrufe zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

iii) Ende-zu-Ende-Sprachanrufe zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer;

iv) Ende-zu-Ende-Videoanrufe zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer.

(3) Das Sicherheitsniveau, gegebenenfalls einschließlich der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das der Torwächter seinen 
eigenen Endnutzern bietet, muss bei allen interoperablen Diensten beibehalten werden.

(4) Der Torwächter veröffentlicht ein Referenzangebot mit den technischen Einzelheiten und allgemeinen Bedingungen 
für die Interoperabilität mit seinen nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten, einschließlich der 
erforderlichen Einzelheiten zum Sicherheitsniveau und zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Torwächter veröffentlicht 
dieses Referenzangebot innerhalb der in Artikel 3 Absatz 10 festgelegten Frist und aktualisiert es erforderlichenfalls.

(5) Nach der Veröffentlichung des Referenzangebots gemäß Absatz 4 kann jeder Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, der solche Dienste in der Union anbietet oder anzubieten beabsichtigt, 
Interoperabilität mit den vom Torwächter erbrachten nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten 
beantragen. Ein solcher Antrag kann sich auf einige oder alle der in Absatz 2 aufgeführten grundlegenden Funktionen 
erstrecken. Der Torwächter kommt jedem zumutbaren Antrag auf Interoperabilität innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags nach, indem er die beantragten grundlegenden Funktionen bereitstellt.

(6) Die Kommission kann die Fristen für die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 2 oder 5 auf begründeten 
Antrag des Torwächters ausnahmsweise verlängern, wenn der Torwächter nachweist, dass dies zur Gewährleistung 
wirksamer Interoperabilität und zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Sicherheitsniveaus, gegebenenfalls einschließlich 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, erforderlich ist.
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(7) Den Endnutzern der nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste des Torwächters und des 
antragstellenden Anbieters nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste bleibt freigestellt, ob sie sich 
für die Nutzung der interoperablen grundlegenden Funktionen, die der Torwächter gemäß Absatz 1 bereitstellen kann, 
entscheiden.

(8) Nur diejenigen personenbezogenen Daten von Endnutzern, die für wirksame Interoperabilität unbedingt erforderlich 
sind, werden vom Torwächter erhoben und mit dem Anbieter nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste, der einen Antrag auf Interoperabilität stellt, ausgetauscht. Bei der Erhebung und dem Austausch der 
personenbezogenen Daten von Endnutzern sind die Verordnung (EU) 2016/679 und die Richtlinie 2002/58/EG 
vollumfänglich einzuhalten.

(9) Der Torwächter wird nicht daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Dritte, die 
nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste erbringen und Interoperabilität beantragen, die Integrität, 
die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre seiner Dienste nicht gefährden, sofern diese Maßnahmen unbedingt 
erforderlich und angemessen sind und vom Torwächter hinreichend begründet werden.

Artikel 8

Einhaltung der Verpflichtungen durch Torwächter

(1) Der Torwächter hat die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 dieser Verordnung 
sicherzustellen und weist diese nach. Die Maßnahmen, die der Torwächter ergreift, um die Einhaltung der genannten 
Artikel sicherzustellen, müssen dazu führen, dass die Zielsetzungen dieser Verordnung und der jeweiligen Verpflichtung 
wirksam erreicht werden. Der Torwächter stellt sicher, dass diese Maßnahmen im Einklang mit dem anwendbaren Recht, 
insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie 2002/58/EG, den Rechtsvorschriften in Bezug auf 
Cybersicherheit, Verbraucherschutz, Produktsicherheit sowie den Anforderungen an die Barrierefreiheit durchgeführt 
werden.

(2) Die Kommission kann von Amts wegen oder auf Antrag des Torwächters gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
ein Verfahren nach Artikel 20 einleiten.

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die Maßnahmen festgelegt werden, die der betreffende 
Torwächter zu ergreifen hat, um den Verpflichtungen aus Artikel 6 und 7 wirksam nachzukommen. Dieser Durchführungs
rechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen innerhalb von sechs Monaten 
nach Einleitung des Verfahrens nach Artikel 20.

Leitet die Kommission von Amts wegen ein Verfahren wegen Umgehung nach Artikel 13 ein, so können diese Maßnahmen 
die Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 betreffen.

(3) Ein Torwächter kann die Kommission ersuchen, ein Verfahren einzuleiten, um festzustellen, ob das Ziel der 
betreffenden Verpflichtung durch die Maßnahmen, die der Torwächter zur Gewährleistung der Einhaltung der Artikel 6 
und 7 zu ergreifen beabsichtigt oder ergriffen hat, in Anbetracht der besonderen Umstände des Torwächters wirksam 
erreicht wird. Die Kommission entscheidet nach eigenem Ermessen über die Einleitung eines solchen Verfahrens, unter 
Wahrung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis.

Der Torwächter fügt seinem Ersuchen einen mit Gründen versehenen Schriftsatz bei, in dem er die Maßnahmen erläutert, 
die er zu ergreifen beabsichtigt oder ergriffen hat. Darüber hinaus stellt der Torwächter eine nichtvertrauliche Fassung 
seines mit Gründen versehenen Schriftsatzes zur Verfügung, die gemäß Absatz 6 an Dritte weitergegeben werden kann.

(4) Die Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels lassen die Befugnisse der Kommission nach den Artikeln 29, 30 
und 31 unberührt.

(5) Im Hinblick auf den Erlass eines Beschlusses nach Absatz 2 gibt die Kommission dem Torwächter innerhalb von drei 
Monaten nach Einleitung des Verfahrens nach Artikel 20 ihre vorläufige Beurteilung bekannt. In dieser vorläufigen 
Beurteilung erläutert die Kommission, welche Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt bzw. der betreffende Torwächter 
ihrer Ansicht nach ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung wirksam Rechnung zu tragen.
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(6) Um interessierten Dritten wirksam Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, veröffentlicht die Kommission bei 
Mitteilung ihrer vorläufigen Beurteilung an den Torwächter nach Absatz 5 oder so bald wie möglich danach eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der Maßnahmen, die sie zu ergreifen beabsichtigt oder die der betreffende 
Torwächter ihrer Ansicht nach ergreifen sollte. Die Kommission legt für die Abgabe der Stellungnahmen einen 
angemessenen Zeitraum fest.

(7) Bei der Festlegung der Maßnahmen nach Absatz 2 stellt die Kommission sicher, dass die Ziele dieser Verordnung und 
der betreffenden Verpflichtung durch diese Maßnahmen wirksam erreicht werden und die Maßnahmen in Anbetracht der 
besonderen Umstände des Torwächters und der betreffenden Dienstleistung verhältnismäßig sind.

(8) Für die Zwecke der Festlegung der Verpflichtungen nach Artikel 6 Absätze 11 und 12 prüft die Kommission auch, 
ob die beabsichtigten bzw. durchgeführten Maßnahmen sicherstellen, dass kein Ungleichgewicht zwischen den Rechten 
und Pflichten der gewerblichen Nutzer mehr besteht und dass die Maßnahmen dem Torwächter keinen Vorteil verschaffen, 
der in Anbetracht seiner Dienstleistung für die gewerblichen Nutzer unverhältnismäßig wäre.

(9) Bei Verfahren nach Absatz 2 kann die Kommission auf Antrag oder von Amts wegen beschließen, das Verfahren 
wieder aufzunehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich der Beschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat oder

b) der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte oder

c) die im Beschluss genannten Maßnahmen nicht wirksam sind.

Artikel 9

Aussetzung

(1) Weist der Torwächter in einem mit Gründen versehenen Antrag nach, dass die Einhaltung einer bestimmten 
Verpflichtung nach den Artikeln 5, 6 oder 7 für einen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten 
zentralen Plattformdienst aufgrund außergewöhnlicher Umstände, auf die der Torwächter keinen Einfluss hat, die 
Rentabilität der Geschäftstätigkeit des Torwächters in der Union gefährden würde, so kann die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem sie beschließt, die in dem mit Gründen versehenen Antrag genannte bestimmte 
Verpflichtung ausnahmsweise ganz oder teilweise auszusetzen. In diesem Durchführungsrechtsakt begründet die 
Kommission ihren Aussetzungsbeschluss, indem sie die außergewöhnlichen Umstände angibt, die die Aussetzung 
rechtfertigen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird auf den Umfang und die Geltungsdauer beschränkt, die für die 
Beseitigung der Gefährdung der Rentabilität des Torwächters erforderlich sind. Die Kommission bemüht sich, diesen 
Durchführungsrechtsakt unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach Eingang eines vollständigen mit Gründen 
versehenen Antrags, zu erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten 
Beratungsverfahren erlassen.

(2) Wird eine Aussetzung nach Absatz 1 gewährt, so überprüft die Kommission ihren Aussetzungsbeschluss jedes Jahr, 
es sei denn, in dem Beschluss ist ein kürzerer Zeitraum festgelegt. Infolge einer solchen Überprüfung hebt die Kommission 
die Aussetzung ganz oder teilweise auf oder beschließt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach wie vor erfüllt sind.

(3) In dringenden Fällen kann die Kommission auf mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters die Anwendung 
einer bestimmten Verpflichtung nach Absatz 1 auf einen oder mehrere einzelne zentrale Plattformdienste bereits vor dem 
Erlass eines Beschlusses nach dem genannten Absatz vorläufig aussetzen. Ein solcher Antrag kann jederzeit gestellt und 
bewilligt werden, bis die Kommission über den Antrag nach Absatz 1 befunden hat.

(4) Bei der Prüfung eines Antrags nach den Absätzen 1 und 3 berücksichtigt die Kommission insbesondere die 
Auswirkungen der Einhaltung der betreffenden Verpflichtung auf die Rentabilität der Geschäftstätigkeit des Torwächters in 
der Union sowie auf Dritte, insbesondere KMU und Verbraucher. Die Kommission kann die Aussetzung von geeigneten 
Bedingungen und Auflagen abhängig machen, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen diesen Interessen und den 
Zielen der vorliegenden Verordnung zu erreichen.
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Artikel 10

Befreiung aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit

(1) Die Kommission kann auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters hin oder von Amts wegen einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem sie ihren Beschluss darlegt, den Torwächter ganz oder teilweise von einer 
bestimmten Verpflichtung nach den Artikeln 5, 6 oder 7 in Bezug auf einen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 
Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienst zu befreien, falls die Befreiung aus den in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannten Gründen gerechtfertigt ist (im Folgenden „Befreiungsbeschluss“). Die Kommission erlässt einen solchen 
Befreiungsbeschluss innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines vollständigen mit Gründen versehenen Antrags und 
legt eine Begründung vor, in der die Gründe für die Befreiung erläutert werden. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Wird eine Befreiung gemäß Absatz 1 gewährt, so überprüft die Kommission ihren Befreiungsbeschluss, falls der 
Grund für die Befreiung nicht mehr besteht, mindestens aber einmal jährlich. Infolge einer solchen Überprüfung hebt die 
Kommission die Befreiung entweder ganz oder teilweise auf oder beschließt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach 
wie vor erfüllt sind.

(3) Eine Befreiung nach Absatz 1 kann ausschließlich aus Gründen der öffentlichen Gesundheit oder der öffentlichen 
Sicherheit gewährt werden.

(4) In dringenden Fällen kann die Kommission auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters oder von 
Amts wegen die Anwendung einer bestimmten Verpflichtung nach Absatz 1 auf einen oder mehrere einzelne zentrale 
Plattformdienste bereits vor dem Erlass eines Beschlusses nach dem genannten Absatz vorläufig aussetzen. Ein solcher 
Antrag kann jederzeit gestellt und bewilligt werden, bis die Kommission über den Antrag nach Absatz 1 befunden hat.

(5) Bei der Prüfung eines Antrags nach den Absätzen 1 und 4 berücksichtigt die Kommission insbesondere die 
Auswirkungen der Einhaltung der betreffenden Verpflichtung auf die in Absatz 3 genannten Gründe sowie die 
Auswirkungen auf den betreffenden Torwächter und auf Dritte. Die Kommission kann die Aussetzung von Bedingungen 
und Auflagen abhängig machen, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Zielen hinter den in Absatz 3 
genannten Gründen und den Zielen der vorliegenden Verordnung zu erreichen.

Artikel 11

Berichterstattung

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach seiner Benennung gemäß Artikel 3 und im Einklang mit Artikel 3 Absatz 10 legt 
der Torwächter der Kommission einen Bericht vor, in dem er ausführlich und transparent beschreibt, welche Maßnahmen er 
ergriffen hat, um die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 sicherzustellen.

(2) Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist veröffentlicht der Torwächter eine nichtvertrauliche Zusammenfassung 
des Berichts und übermittelt sie der Kommission.

Der Torwächter aktualisiert diesen Bericht und diese nichtvertrauliche Zusammenfassung mindestens einmal jährlich.

Die Kommission stellt auf ihrer Internetseite einen Link zu der nichtvertraulichen Zusammenfassung bereit.

Artikel 12

Aktualisierung der Verpflichtungen der Torwächter

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen zu ergänzen. Diese delegierten 
Rechtsakte stützen sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass diese 
Verpflichtungen aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste 
beschränken oder in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in den Artikeln 5 und 6 genannten 
Verpflichtungen begegnet werden soll.
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(2) Der Anwendungsbereich eines delegierten Rechtsakts, der gemäß Absatz 1 erlassen wird, ist auf Folgendes 
beschränkt:

a) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte zentrale Plattformdienste gilt, auf andere in Artikel 2 
Nummer 2 aufgeführte zentrale Plattformdienste,

b) die Ausweitung einer Verpflichtung, die bestimmten gewerblichen Nutzern oder Endnutzern zugutekommt, sodass sie 
auch anderen gewerblichen Nutzern oder Endnutzern zugutekommt,

c) die Festlegung der Art und Weise, in der Torwächter die in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen erfüllen 
müssen, um die wirksame Einhaltung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten,

d) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte Dienste gilt, die zusammen mit oder zur Unterstützung von 
zentralen Plattformdiensten erbracht werden, auf andere Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung von 
zentralen Plattformdiensten erbracht werden,

e) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte Arten von Daten gilt, auf andere Arten von Daten,

f) die Aufnahme weiterer Bedingungen, wenn durch eine Verpflichtung bestimmte Bedingungen für das Verhalten eines 
Torwächters festgelegt werden, oder

g) die Anwendung einer Verpflichtung, die das Verhältnis zwischen mehreren zentralen Plattformdiensten des Torwächters 
regelt, auf das Verhältnis zwischen einem zentralen Plattformdienst und anderen Diensten des Torwächters.

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die Liste grundlegender Funktionen nach Artikel 7 Absatz 2 zu ändern, indem Funktionen 
nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste aufgenommen oder gestrichen werden.

Diese delegierten Rechtsakte stützen sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, 
dass diese Verpflichtungen aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beschränken oder in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in Artikel 7 festgelegten 
Verpflichtungen begegnet werden soll.

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die Verpflichtungen aus Artikel 7 zu ergänzen, indem sie festlegt, auf welche Art und Weise diese 
Verpflichtungen zu erfüllen sind, damit ihre wirksame Einhaltung gewährleistet ist. Diese delegierten Rechtsakte stützen 
sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass diese Verpflichtungen 
aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränken oder 
in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in Artikel 7 festgelegten Verpflichtungen begegnet werden 
soll.

(5) Eine Praktik nach den Absätzen 1, 3 und 4 gilt als die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränkend oder 
unfair, wenn

a) sie von Torwächtern angewandt wird und Innovationen behindern und die Wahlmöglichkeiten für gewerbliche Nutzer 
und Endnutzer einschränken kann, da sie

i) die Bestreitbarkeit eines zentralen Plattformdienstes oder anderer Dienste im digitalen Sektor dauerhaft 
beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht, indem Hindernisse geschaffen oder verstärkt werden, die anderen 
Unternehmen den Markteintritt oder eine Expansion als Anbieter eines zentralen Plattformdienstes oder anderer 
Dienste im digitalen Sektor erschweren, oder

ii) andere Betreiber daran hindert, denselben Zugang zu entscheidendem Input zu haben wie der Torwächter, oder

b) ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der gewerblichen Nutzer besteht und der Torwächter von den 
gewerblichen Nutzern einen Vorteil erhält, der in Anbetracht seiner Dienstleistung für diese gewerblichen Nutzer 
unverhältnismäßig wäre, oder
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Artikel 13

Umgehungsverbot

(1) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, darf diese Dienste nicht auf vertraglichem, 
kommerziellem, technischem oder anderem Wege segmentieren, aufteilen, unterteilen, fragmentieren oder aufspalten, um 
dadurch die quantitativen Schwellenwerte nach Artikel 3 Absatz 2 zu umgehen. Eine solche Praktik eines Unternehmens 
hindert die Kommission nicht daran, es gemäß Artikel 3 Absatz 4 als Torwächter zu benennen.

(2) Hat die Kommission den Verdacht, dass ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, eine in Absatz 1 
genannte Praktik anwendet, so kann sie von diesem Unternehmen alle Informationen verlangen, die sie für erforderlich hält, 
um feststellen zu können, ob das Unternehmen eine solche Praktik angewandt hat.

(3) Der Torwächter stellt sicher, dass die Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 vollständig und wirksam 
eingehalten werden.

(4) Der Torwächter darf kein Verhalten an den Tag legen, das die wirksame Einhaltung der Verpflichtungen aus den 
Artikeln 5, 6 und 7 untergräbt, unabhängig davon, ob das Verhalten vertraglicher, kommerzieller, technischer oder 
sonstiger Art ist oder in der Verwendung von Verhaltenslenkungsmethoden oder Schnittstellengestaltung besteht.

(5) Wenn eine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Weiterverwendung und Weitergabe personenbezogener Daten 
erforderlich ist, um die Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, trifft der Torwächter geeignete 
Maßnahmen, damit gewerbliche Nutzer die für ihre Verarbeitung erforderliche Einwilligung unmittelbar erhalten können, 
sofern eine solche Einwilligung nach der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie 2002/58/EG erforderlich ist, oder 
damit er die Vorschriften und Grundsätze der Union in Bezug auf den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre auf 
andere Weise einhalten kann, beispielsweise indem er den gewerblichen Nutzern gegebenenfalls ordnungsgemäß 
anonymisierte Daten zur Verfügung stellt. Der Torwächter darf die Einholung dieser Einwilligung durch den gewerblichen 
Nutzer nicht aufwendiger machen, als sie es bei seinen eigenen Diensten ist.

(6) Der Torwächter darf weder die Bedingungen oder die Qualität der zentralen Plattformdienste für gewerbliche Nutzer 
oder Endnutzer, die von den in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Rechten bzw. Möglichkeiten Gebrauch machen, 
verschlechtern noch die Ausübung dieser Rechte bzw. Möglichkeiten übermäßig erschweren, auch nicht dadurch, dass er 
dem Endnutzer Wahlmöglichkeiten in einer nicht neutralen Weise anbietet oder die Autonomie, Entscheidungsfreiheit oder 
freie Auswahl von Endnutzern oder gewerblichen Nutzern durch die Struktur, Gestaltung, Funktion oder Art der Bedienung 
einer Benutzerschnittstelle oder eines Teils davon untergräbt.

(7) Umgeht der Torwächter eine der Verpflichtungen aus Artikel 5, 6 oder 7 in einer in den Absätzen 4, 5 und 6 des 
vorliegenden Artikels beschriebenen Weise oder versucht er, sie derart zu umgehen, so kann die Kommission ein Verfahren 
nach Artikel 20 einleiten und einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 8 Absatz 2 erlassen, um die Maßnahmen 
festzulegen, die der Torwächter zu ergreifen hat.

(8) Absatz 6 des vorliegenden Artikels lässt die Befugnisse der Kommission nach den Artikeln 29, 30 und 31 unberührt.

Artikel 14

Verpflichtung zur Unterrichtung über Zusammenschlüsse

(1) Der Torwächter unterrichtet die Kommission über jeden geplanten Zusammenschluss im Sinne des Artikels 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004, wenn die sich zusammenschließenden Unternehmen oder das Zielunternehmen zentrale 
Plattformdienste bereitstellen oder sonstige Dienste im digitalen Sektor erbringen oder die Erhebung von Daten 
ermöglichen; dies gilt unabhängig davon, ob der Zusammenschluss nach jener Verordnung bei der Kommission oder nach 
den nationalen Fusionskontrollvorschriften bei einer zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörde anmeldepflichtig ist.

Der Torwächter unterrichtet die Kommission vor Vollzug des Zusammenschlusses und nach Vertragsabschluss, 
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung über den 
Zusammenschluss.
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(2) Die vom Torwächter bereitgestellten Informationen nach Absatz 1 umfassen mindestens eine Beschreibung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, ihre unionsweiten und weltweiten Jahresumsätze, ihre Tätigkeitsbereiche, 
einschließlich der unmittelbar mit dem Zusammenschluss in Verbindung stehenden Tätigkeiten, und der Transaktionswert 
des Vertrags oder einen entsprechenden Schätzwert sowie eine zusammenfassende Beschreibung des Zusammenschlusses, 
einschließlich seiner Art und der ihm zugrunde liegenden Beweggründe und einer Aufstellung der von dem 
Zusammenschluss betroffenen Mitgliedstaaten.

Die vom Torwächter bereitgestellten Informationen umfassen auch den unionsweiten Jahresumsatz, die Zahl der jährlich 
aktiven gewerblichen Nutzer und die Zahl der monatlich aktiven Endnutzer jedes betreffenden zentralen Plattformdienstes.

(3) Erreichen infolge eines Zusammenschlusses nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels weitere zentrale 
Plattformdienste für sich genommen die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten Schwellenwerte, so teilt der 
betreffende Torwächter dies der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Vollzug des Zusammenschlusses mit und 
übermittelt ihr die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Angaben.

(4) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über alle nach Absatz 1 erhaltenen 
Informationen und veröffentlicht jährlich die Liste der Übernahmen, über die sie von Torwächtern gemäß dem genannten 
Absatz unterrichtet wurde.

Die Kommission trägt den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
Rechnung.

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen 
Informationen verwenden, um die Kommission gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 um Prüfung des 
Zusammenschlusses zu ersuchen.

Artikel 15

Prüfungspflicht

(1) Der Torwächter legt der Kommission innerhalb von sechs Monaten nach seiner Benennung gemäß Artikel 3 eine von 
unabhängiger Stelle geprüfte Beschreibung aller Techniken zum Verbraucher-Profiling vor, die er für einzelne oder alle 
seiner im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienste verwendet. Die 
Kommission übermittelt diese geprüfte Beschreibung dem Europäischen Datenschutzausschuss.

(2) Die Kommission kann einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe g erlassen, um die 
Methodik und das Verfahren für die Prüfung auszugestalten.

(3) Der Torwächter veröffentlicht eine Übersicht über die geprüfte Beschreibung nach Absatz 1. Dabei ist der Torwächter 
berechtigt, der Notwendigkeit der Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. Der Torwächter aktualisiert 
die Beschreibung und die Übersicht mindestens einmal jährlich.

KAPITEL IV

MARKTUNTERSUCHUNG

Artikel 16

Einleitung einer Marktuntersuchung

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Marktuntersuchung im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen nach 
Artikel 17, 18 oder 19 einzuleiten, so erlässt sie einen Beschluss zur Einleitung einer Marktuntersuchung.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission ihre Untersuchungsbefugnisse nach dieser Verordnung ausüben, 
bevor sie eine Marktuntersuchung gemäß dem genannten Absatz einleitet.
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(3) In dem in Absatz 1 genannten Beschluss wird Folgendes festgelegt:

a) der Tag der Einleitung der Marktuntersuchung;

b) der Gegenstand der Marktuntersuchung;

c) der Zweck der Marktuntersuchung.

(4) Die Kommission kann eine von ihr abgeschlossene Marktuntersuchung wieder aufnehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich ein nach Artikel 17, 18 oder 19 erlassener Beschluss stützte, in einem wesentlichen 
Punkt geändert hat, oder

b) der nach Artikel 17, 18 oder 19 erlassene Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben 
beruhte.

(5) Die Kommission kann eine oder mehrere zuständige nationale Behörden um Hilfe bei ihrer Marktuntersuchung 
ersuchen.

Artikel 17

Marktuntersuchung zur Benennung von Torwächtern

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, nach Artikel 3 Absatz 8 als Torwächter zu benennen ist, oder um die zentralen 
Plattformdienste zu ermitteln, die in dem Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufzuführen sind. Die 
Kommission bemüht sich, ihre Marktuntersuchung innerhalb von zwölf Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt abzuschließen. Zum Abschluss ihrer Marktuntersuchung erlässt die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem ihre Entscheidung dargelegt wird. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Im Zuge einer Marktuntersuchung nach Absatz 1 dieses Artikels bemüht sich die Kommission, dem betreffenden 
Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, innerhalb von sechs Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt ihre vorläufige Beurteilung mitzuteilen. In der vorläufigen Beurteilung erläutert die 
Kommission, ob sie der vorläufigen Auffassung ist, dass es angezeigt ist, dieses Unternehmen als Torwächter im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 8 zu benennen und die relevanten zentralen Plattformdienste in der Liste nach Artikel 3 Absatz 9 zu 
führen.

(3) Wenn das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, die in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte erreicht, aber hinreichend substanziierte Argumente nach Artikel 3 Absatz 5 vorgebracht hat, die die 
Vermutung nach Artikel 3 Absatz 2 eindeutig entkräften, bemüht sich die Kommission, die Marktuntersuchung innerhalb 
von fünf Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt zum Abschluss zu bringen.

In diesem Fall bemüht sich die Kommission, dem betreffenden Unternehmen innerhalb von drei Monaten nach dem in 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt ihre vorläufige Beurteilung nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
mitzuteilen.

(4) Benennt die Kommission nach Artikel 3 Absatz 8 ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als 
Torwächter, das hinsichtlich seiner Tätigkeiten noch keine gefestigte und dauerhafte Position innehat, bei dem aber 
absehbar ist, dass es eine solche Position in naher Zukunft erlangen wird, so kann sie lediglich eine oder mehrere der 
Verpflichtungen des Artikels 5 Absätze 3 bis 6 und des Artikels 6 Absätze 4, 7, 9, 10 und 13, die im Benennungsbeschluss 
aufgeführt werden, für diesen Torwächter für anwendbar erklären. Die Kommission erklärt nur diejenigen Verpflichtungen 
für anwendbar, die angemessen und erforderlich sind, um zu verhindern, dass der betreffende Torwächter auf unfaire Weise 
hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt. Die Kommission überprüft solche 
Benennungen im Einklang mit dem in Artikel 4 dargelegten Verfahren.
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Artikel 18

Marktuntersuchung bei systematischer Nichteinhaltung

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein Torwächter seine 
Verpflichtungen systematisch nicht einhält. Die Kommission schließt diese Marktuntersuchung innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt ab. Ergibt die Marktuntersuchung, dass ein 
Torwächter eine oder mehrere der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen systematisch nicht einhält und 
seine Torwächter-Position im Hinblick auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anforderungen beibehalten, gestärkt oder 
ausgeweitet hat, so kann die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen verhaltensbezogenen oder 
strukturellen Abhilfemaßnahmen gegen den Torwächter verhängt werden, die angemessen und erforderlich sind, um die 
wirksame Einhaltung der Vorgaben dieser Verordnung zu gewährleisten. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die nach Absatz 1 dieses Artikels verhängte Abhilfemaßnahme kann, insofern sie angemessen und erforderlich ist, 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der durch die systematische Nichteinhaltung beeinträchtigten Fairness und 
Bestreitbarkeit das für einen begrenzten Zeitraum geltende Verbot für den Torwächter beinhalten, einen Zusammenschluss 
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bezüglich der zentralen Plattformdienste oder der anderen im 
digitalen Sektor erbrachten oder die Datenerhebung ermöglichenden Dienste einzugehen, die durch die systematische 
Nichteinhaltung betroffen sind.

(3) Es ist davon auszugehen, dass ein Torwächter Verpflichtungen des Artikels 5, 6 oder 7 systematisch nicht einhält, 
wenn die Kommission in einem Zeitraum von acht Jahren vor Erlass des Beschlusses zur Einleitung einer 
Marktuntersuchung im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Beschlusses nach diesem Artikel mindestens drei 
Nichteinhaltungsbeschlüsse nach Artikel 29 gegen den Torwächter bezüglich eines seiner zentralen Plattformdienste 
erlassen hat.

(4) Die Kommission teilt dem betreffenden Torwächter ihre vorläufige Beurteilung innerhalb von sechs Monaten nach 
dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt mit. In ihrer vorläufigen Beurteilung erläutert die 
Kommission, ob sie die vorläufige Auffassung vertritt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 dieses Artikels erfüllt sind, 
und welche Abhilfemaßnahme(n) sie vorläufig für erforderlich und angemessen erachtet.

(5) Damit interessierte Dritte wirksam Stellung nehmen können, veröffentlicht die Kommission zeitgleich mit der 
Mitteilung ihrer vorläufigen Beurteilung an den Torwächter nach Absatz 4 oder so bald wie möglich danach eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der Abhilfemaßnahmen, deren Verhängung sie in Erwägung zieht. Die 
Kommission legt einen angemessenen Zeitraum fest, in dem diese Stellungnahmen abzugeben sind.

(6) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Absatz 1 dieses Artikels zu erlassen, indem sie die vom 
Torwächter nach Artikel 25 angebotenen Verpflichtungszusagen für bindend erklärt, so veröffentlicht sie eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der wichtigsten Inhalte der Verpflichtungszusagen. Interessierte Dritte können 
ihre Stellungnahmen innerhalb eines von der Kommission festzulegenden angemessenen Zeitraums abgeben.

(7) Während der Marktuntersuchung kann die Kommission deren Dauer jederzeit verlängern, wenn dies aus objektiven 
Gründen gerechtfertigt und angemessen ist. Die Verlängerung kann sich auf die Frist beziehen, innerhalb deren die 
Kommission ihre vorläufige Beurteilung mitteilen muss, oder auf die Frist für den Erlass des abschließenden Beschlusses. 
Verlängerungen im Sinne dieses Absatzes dürfen zusammengenommen die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen.

(8) Die Kommission überprüft regelmäßig die nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels verhängten 
Abhilfemaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Torwächter seinen Verpflichtungen nach den Artikeln 5, 6 und 7 
tatsächlich nachkommt. Die Kommission ist berechtigt, diese Abhilfemaßnahmen zu ändern, wenn sie nach einer neuen 
Marktuntersuchung feststellt, dass sie nicht wirksam sind.
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Artikel 19

Marktuntersuchung in Bezug auf neue Dienste und neue Praktiken

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein oder mehrere Dienste des 
digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 aufgenommen werden sollten, oder 
um Praktiken aufzudecken, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränken oder unfair sind, und denen 
durch diese Verordnung nicht wirksam begegnet wird. In ihrer Bewertung berücksichtigt die Kommission alle 
einschlägigen Ergebnisse der Verfahren nach den Artikeln 101 und 102 AEUV in Bezug auf digitale Märkte sowie alle 
sonstigen relevanten Entwicklungen.

(2) Die Kommission kann bei der Durchführung einer Marktuntersuchung nach Absatz 1 Dritte konsultieren, unter 
anderem gewerbliche Nutzer und Endnutzer von Diensten des digitalen Sektors, die Gegenstand der Untersuchung sind, 
sowie gewerbliche Nutzer und Endnutzer, die Praktiken unterliegen, die Gegenstand der Untersuchung sind.

(3) Die Kommission veröffentlicht ihre Beurteilung innerhalb von 18 Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt in einem Bericht.

Dieser Bericht wird gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammen mit Folgendem übermittelt:

a) einem Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung, um zusätzliche Dienste des digitalen Sektors in die 
Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 oder neue Verpflichtungen in Kapitel III aufzunehmen, 
oder

b) einem Entwurf eines delegierten Rechtsakts zur Ergänzung dieser Verordnung in Bezug auf die in den Artikeln 5 und 6 
festgelegten Verpflichtungen, oder einem Entwurf eines delegierten Rechtsakts zur Änderung oder Ergänzung dieser 
Verordnung in Bezug auf die in Artikel 7 festgelegten Verpflichtungen, wie in Artikel 12 vorgesehen.

Gegebenenfalls kann in dem unter Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung auch vorgeschlagen werden, bestehende Dienste aus der Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 
Nummer 2 zu streichen oder bestehende Verpflichtungen aus Artikel 5, 6 oder 7 zu streichen.

KAPITEL V

UNTERSUCHUNGS-, DURCHSETZUNGS- UND ÜBERWACHUNGSBEFUGNISSE

Artikel 20

Einleitung eines Verfahrens

(1) Beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen nach Artikel 8, 
29 oder 30 einzuleiten, so erlässt sie einen Beschluss zur Einleitung eines Verfahrens.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission ihre Untersuchungsbefugnisse nach dieser Verordnung ausüben, 
bevor sie ein Verfahren gemäß dem genannten Absatz einleitet.

Artikel 21

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung Unternehmen und Unternehmensverei
nigungen durch einfaches Auskunftsverlangen oder im Wege eines Beschlusses auffordern, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Die Kommission kann durch einfaches Auskunftsverlangen oder im Wege eines Beschlusses auch Zugang zu allen 
Daten und Algorithmen von Unternehmen und Informationen über Tests verlangen sowie diesbezügliche Erläuterungen 
anfordern.
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(2) Bei der Übermittlung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung 
gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck des Auskunftsverlangens an, führt auf, welche Auskünfte 
erforderlich sind, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel 30 vorgesehenen 
Geldbußen hin, die für den Fall der Erteilung unvollständiger, unrichtiger oder irreführender Auskünfte oder Erläuterungen 
gelten.

(3) Wenn die Kommission Unternehmen und Unternehmensvereinigungen im Wege eines Beschlusses zur Erteilung von 
Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage und den Zweck des Auskunftsverlangens an, führt auf, welche 
Auskünfte erforderlich sind, und legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest. Verpflichtet sie Unternehmen dazu, 
Zugang zu allen Daten, Algorithmen und Informationen über Tests zu gewähren, so gibt sie den Zweck des Verlangens an 
und legt die Frist für die Gewährung des Zugangs fest. Ferner weist sie auf die in Artikel 30 vorgesehenen Geldbußen 
sowie auf die in Artikel 31 vorgesehenen Zwangsgelder hin oder erlegt letztere auf. Außerdem weist sie auf das Recht hin, 
den Beschluss vom Gerichtshof überprüfen zu lassen.

(4) Die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen oder ihre Vertreter erteilen die verlangten Auskünfte im Namen 
des betreffenden Unternehmens oder der betreffenden Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Rechtsanwälte können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür 
verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle ihnen vorliegenden 
Auskünfte, die sie für die Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben benötigt.

Artikel 22

Befugnis zur Befragung und zur Aufnahme von Aussagen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung jede natürliche oder juristische Person 
befragen, die in die Befragung zum Zweck der Einholung von Informationen, die mit dem Gegenstand einer Untersuchung 
im Zusammenhang stehen, einwilligt. Die Kommission ist berechtigt, diese Befragungen mit beliebigen technischen Mitteln 
aufzuzeichnen.

(2) Wird eine Befragung gemäß Absatz 1 dieses Artikels in den Räumlichkeiten eines Unternehmens durchgeführt, so 
unterrichtet die Kommission die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige 
nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung stattfindet. Auf Verlangen dieser Behörde 
können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten 
Begleitpersonen bei der Durchführung der Befragung unterstützen.

Artikel 23

Befugnis zur Durchführung von Nachprüfungen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung alle erforderlichen Nachprüfungen 
bezüglich Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen durchführen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu 
verlangen,

d) von dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu der Organisation, der Funktionsweise, 
dem IT-System, den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem Geschäftsgebaren sowie einen entsprechenden 
Zugang zu verlangen sowie die abgegebenen Erläuterungen mit beliebigen technischen Mitteln aufzuzeichnen oder zu 
dokumentieren,

e) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer der Nachprüfung in dem hierfür 
erforderlichen Ausmaß zu versiegeln,
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f) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Fakten 
oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre 
Antworten mit beliebigen technischen Mitteln zu Protokoll zu nehmen.

(3) Zur Durchführung von Nachprüfungen kann die Kommission die Unterstützung von nach Artikel 26 Absatz 2 
benannten Prüfern oder Sachverständigen anfordern sowie die Unterstützung der für die Durchsetzung der in Artikel 1 
Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 
Nachprüfung durchgeführt werden soll.

(4) Bei Nachprüfungen können die Kommission und die von ihr benannten Prüfer oder Sachverständigen und die für die 
Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, von dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung 
Erläuterungen zur Organisation, der Funktionsweise, dem IT-System, den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem 
Geschäftsgebaren sowie einen entsprechenden Zugang verlangen. Die Kommission und die von ihr benannten Prüfer oder 
Sachverständigen und die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, können alle Vertreter oder 
Beschäftigten des Unternehmens befragen.

(5) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der 
Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 30 vorgesehenen Geldbußen für den Fall hingewiesen wird, 
dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten 
auf die nach den Absätzen 2 und 4 des vorliegenden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die 
Kommission unterrichtet die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, über die Nachprüfung 
rechtzeitig vor deren Beginn.

(6) Die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, Nachprüfungen zu dulden, die durch einen 
Beschluss der Kommission angeordnet wurden. In diesem Beschluss werden Gegenstand und Zweck der Nachprüfung 
genannt, das Datum des Beginns der Nachprüfung festgelegt und auf die in den Artikeln 30 bzw. 31 vorgesehenen 
Geldbußen und Zwangsgelder sowie auf das Recht hingewiesen, diesen Beschluss vom Gerichtshof überprüfen zu lassen.

(7) Bedienstete der für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, sowie die von dieser 
Behörde ermächtigten oder benannten Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die 
Bediensteten und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in den 
Absätzen 2 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Befugnisse.

(8) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, 
dass sich ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten 
Nachprüfung widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter 
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der Kommission 
ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(9) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 8 dieses Artikels nach nationalen Vorschriften eine gerichtliche Genehmigung 
voraus, so ist diese von der Kommission oder der für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften 
zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats oder von von diesen Behörden dazu ermächtigen Bediensteten zu 
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(10) Wird die in Absatz 9 dieses Artikels genannte Genehmigung beantragt, so überprüft das nationale Gericht, ob der 
Beschluss der Kommission echt ist und die beantragten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch, gemessen am 
Gegenstand der Nachprüfung, unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen 
kann das nationale Gericht die Kommission direkt oder über die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, um ausführliche Erläuterungen ersuchen, insbesondere zu 
den Gründen, aus denen die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung vermutet, sowie zur Schwere des 
mutmaßlichen Verstoßes und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das nationale Gericht darf jedoch 
weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission verlangen. Die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit des Kommissionsbeschlusses ist dem Gerichtshof vorbehalten.
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Artikel 24

Einstweilige Maßnahmen

Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens 
für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern besteht, auf der Grundlage einer prima facie festgestellten 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 5, 6 oder 7 einen Durchführungsrechtsakt zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen 
gegen einen Torwächter erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird ausschließlich im Rahmen eines Verfahrens erlassen, 
das im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Nichteinhaltungsbeschlusses nach Artikel 29 Absatz 1 eingeleitet wurde. Er 
hat nur eine befristete Geltungsdauer und kann verlängert werden, soweit dies erforderlich und angemessen ist. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Artikel 25

Verpflichtungszusagen

(1) Bietet der betreffende Torwächter während eines Verfahrens nach Artikel 18 Verpflichtungszusagen in Bezug auf die 
betreffenden zentralen Plattformdienste an, um die Einhaltung der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen 
zu gewährleisten, so kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem diese Verpflichtungszusagen 
für den Torwächter für bindend erklärt werden, und feststellen, dass für ein Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr 
besteht. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die Kommission kann das Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen per Beschluss wieder aufnehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich der Beschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat,

b) der betreffende Torwächter seine Verpflichtungszusagen nicht einhält,

c) der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der beteiligten Unternehmen beruhte, oder

d) die Verpflichtungszusagen sich nicht als wirksam erweisen.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Torwächter angebotenen Verpflichtungszusagen 
nicht geeignet sind, die wirksame Einhaltung der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen sicherzustellen, 
so erläutert sie in dem Beschluss, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird, weshalb sie die Verpflichtungszusagen nicht 
für bindend erklärt.

Artikel 26

Überwachung von Verpflichtungen und Maßnahmen

(1) Die Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die wirksame Umsetzung und Einhaltung der in den 
Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen und der nach den Artikeln 8, 18, 24, 25 und 29 erlassenen Beschlüsse zu 
überwachen. Zu diesen Maßnahmen kann insbesondere gehören, dass dem Torwächter die Verpflichtung auferlegt wird, 
alle Dokumente aufzubewahren, die für die Bewertung der Umsetzung und Einhaltung dieser Verpflichtungen und 
Beschlüsse als relevant erachtet werden.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 können die Benennung unabhängiger externer Sachverständiger und Prüfer sowie 
die Benennung von Bediensteten der zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten umfassen, die die Kommission 
bei der Überwachung der Verpflichtungen und Maßnahmen unterstützen und ihr mit spezifischem Fachwissen oder 
Kenntnissen zur Seite stehen.

Artikel 27

Informationen von Dritten

(1) Dritte – einschließlich gewerbliche Nutzer, Wettbewerber oder Endnutzer der in dem Benennungsbeschluss gemäß 
Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienste sowie ihre Vertreter – können die für die Durchsetzung der in 
Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats oder direkt die Kommission 
über Praktiken oder Verhaltensweisen von Torwächtern informieren, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen.
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(2) Die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des 
Mitgliedstaats und die Kommission können nach freiem Ermessen über geeignete Maßnahmen entscheiden und sind in 
keiner Weise verpflichtet, Folgemaßnahmen zu den erhaltenen Informationen zu ergreifen.

(3) Kommt die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des 
Mitgliedstaats auf der Grundlage der nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen Informationen zu dem Schluss, 
dass möglicherweise eine Nichteinhaltung dieser Verordnung vorliegt, so übermittelt sie diese Informationen der 
Kommission.

Artikel 28

Compliance-Funktion

(1) Torwächter führen eine Compliance-Funktion ein, die unabhängig von den operativen Funktionen des Torwächters 
ist und aus einem oder mehreren Compliance-Beauftragten besteht, einschließlich des Leiters der Compliance-Funktion.

(2) Der Torwächter stellt sicher, dass die in Absatz 1 genannte Compliance-Funktion über ausreichend Befugnisse, Status 
und Ressourcen sowie über Zugang zum Leitungsorgan des Torwächters verfügt, um die Einhaltung dieser Verordnung 
durch den Torwächter zu überwachen.

(3) Das Leitungsorgan des Torwächters stellt sicher, dass die nach Absatz 1 benannten Compliance-Beauftragten über die 
zur Erfüllung der in Absatz 5 genannten Aufgaben erforderlichen beruflichen Qualifikationen, Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fähigkeiten verfügen.

Das Leitungsorgan des Torwächters stellt ferner sicher, dass es sich beim Leiter der Compliance-Funktion um eine 
unabhängige Führungskraft handelt, die eigens für die Compliance-Funktion zuständig ist.

(4) Der Leiter der Compliance-Funktion untersteht direkt dem Leitungsorgan des Torwächters und kann Bedenken 
äußern und dieses Organ warnen, falls die Gefahr einer Nichteinhaltung dieser Verordnung besteht, unbeschadet der 
Zuständigkeiten des Leitungsorgans in seinen Aufsichts- und Leitungsfunktionen.

Der Leiter der Compliance-Funktion darf nicht ohne vorherige Zustimmung des Leitungsorgans des Torwächters abgelöst 
werden.

(5) Die vom Torwächter gemäß Absatz 1 ernannten Compliance-Beauftragten haben folgende Aufgaben:

a) Organisation, Überwachung und Beaufsichtigung der Maßnahmen und Tätigkeiten des Torwächters, mit denen die 
Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt werden soll;

b) Information und Beratung des Managements und der Mitarbeiter des Torwächters über die einschlägigen 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung;

c) gegebenenfalls Überwachung der Einhaltung der gemäß Artikel 25 für bindend erklärten Verpflichtungszusagen, 
unbeschadet der Möglichkeit der Kommission, gemäß Artikel 26 Absatz 2 unabhängige externe Sachverständige zu 
benennen;

d) Zusammenarbeit mit der Kommission für die Zwecke dieser Verordnung.

(6) Die Torwächter teilen der Kommission den Namen und die Kontaktdaten des Leiters der Compliance-Funktion mit.

(7) Das Leitungsorgan des Torwächters übernimmt die Festlegung, Beaufsichtigung und Haftung der bzw. für die 
Umsetzung der Unternehmensführungsregelungen des Torwächters, die für die Unabhängigkeit der Compliance-Funktion 
sorgen, einschließlich der Kompetenzaufteilung in der Organisation des Torwächters und der Vermeidung von Interessen
konflikten.

(8) Das Leitungsorgan billigt und überprüft regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, die Strategien und 
Maßnahmen für das Angehen, das Management und die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung.
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(9) Das Leitungsorgan widmet dem Management und der Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung ausreichend 
Zeit. Es beteiligt sich aktiv an den Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Management und der Durchsetzung dieser 
Verordnung und sorgt dafür, dass angemessene Ressourcen dafür zugewiesen werden.

Artikel 29

Nichteinhaltung

(1) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem ihre Feststellung der Nichteinhaltung dargelegt wird 
(im Folgenden „Nichteinhaltungsbeschluss“), wenn sie feststellt, dass ein Torwächter

a) eine der in den Artikeln 5, 6 oder 7 genannten Verpflichtungen nicht erfüllt,

b) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen nicht 
nachkommt,

c) nach Artikel 18 Absatz 1 verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt,

d) nach Artikel 24 angeordneten einstweiligen Maßnahmen nicht nachkommt, oder

e) Verpflichtungszusagen, die nach Artikel 25 für bindend erklärt wurden, nicht einhält.

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die Kommission bemüht sich, ihren Nichteinhaltungsbeschluss innerhalb von zwölf Monaten nach Einleitung des 
Verfahrens gemäß Artikel 20 zu erlassen.

(3) Vor Erlass des Nichteinhaltungsbeschlusses teilt die Kommission dem betreffenden Torwächter ihre vorläufige 
Beurteilung mit. In dieser vorläufigen Beurteilung erläutert die Kommission, welche Maßnahmen sie zu ergreifen 
beabsichtigt bzw. der Torwächter ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung wirksam Rechnung zu tragen.

(4) Die Kommission kann Dritte konsultieren, wenn sie beabsichtigt, einen Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen.

(5) In dem Nichteinhaltungsbeschluss fordert die Kommission den Torwächter auf, die Nichteinhaltung innerhalb einer 
angemessenen Frist abzustellen und zu erläutern, wie er diesem Beschluss nachzukommen gedenkt.

(6) Der Torwächter übermittelt der Kommission eine Beschreibung der Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 
Einhaltung des Nichteinhaltungsbeschlusses sicherzustellen.

(7) Entscheidet die Kommission, keinen Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen, so schließt sie das Verfahren im Wege 
eines Beschlusses ab.

Artikel 30

Geldbußen

(1) In ihrem Nichteinhaltungsbeschluss kann die Kommission gegen den betreffenden Torwächter Geldbußen bis zu 
einem Höchstbetrag von 10 % seines im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängen, 
wenn sie feststellt, dass der Torwächter vorsätzlich oder fahrlässig

a) eine der in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen nicht erfüllt,

b) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen nicht 
nachkommt,

c) nach Artikel 18 Absatz 1 verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt,

d) nach Artikel 24 angeordneten einstweiligen Maßnahmen nicht nachkommt, oder

e) Verpflichtungszusagen, die nach Artikel 25 für bindend erklärt wurden, nicht einhält.
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels kann die Kommission im Nichteinhaltungsbeschluss gegen einen 
Torwächter Geldbußen in Höhe von bis zu 20 % seines im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten 
Gesamtumsatzes verhängen, wenn sie feststellt, dass der Torwächter eine identische oder ähnliche Zuwiderhandlung gegen 
eine in Artikel 5, 6 oder 7 festgelegte Verpflichtung in Bezug auf denselben zentralen Plattformdienst begangen hat wie eine 
bereits im Wege eines in den vorangegangenen acht Jahren erlassenen Nichteinhaltungsbeschlusses festgestellte von ihm 
begangene Zuwiderhandlung.

(3) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, mit dem gegen Unternehmen, einschließlich gegebenenfalls 
Torwächter, und Unternehmensvereinigungen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % ihres im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängt werden, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) die für die Beurteilung ihrer Benennung als Torwächter nach Artikel 3 erforderlichen Auskünfte nicht innerhalb der 
gesetzten Frist erteilen oder unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen,

b) der Verpflichtung zur Mitteilung an die Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 3 nicht nachkommen,

c) die nach Artikel 14 erforderlichen Auskünfte nicht erteilen oder unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben 
machen,

d) die nach Artikel 15 erforderliche Beschreibung nicht übermitteln oder unrichtige, unvollständige oder irreführende 
Angaben machen,

e) als Antwort auf einen Antrag nach Artikel 21 Absatz 3 den verlangten Zugang zu Daten, Algorithmen und 
Informationen über Tests nicht erteilen,

f) die nach Artikel 21 Absatz 3 verlangten Angaben nicht innerhalb der gesetzten Frist erteilen oder unrichtige, 
unvollständige oder irreführende Angaben und Erläuterungen machen, die nach Artikel 21 verlangt wurden oder im 
Rahmen einer Befragung nach Artikel 22 gegeben wurden;

g) unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben eines Vertreters oder Beschäftigten des Unternehmens nicht 
innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder in Bezug auf Sachverhalte, die mit dem Gegenstand 
und dem Zweck einer Nachprüfung nach Artikel 23 im Zusammenhang stehen, keine vollständigen Auskünfte erteilen 
oder die Erteilung vollständiger Auskünfte verweigern,

h) eine Nachprüfung nach Artikel 23 nicht dulden,

i) die von der Kommission gemäß Artikel 26 verhängten Verpflichtungen nicht einhalten,

j) eine Compliance-Funktion gemäß Artikel 28 nicht einführen, oder

k) die Bedingungen für die Einsicht in die Akten der Kommission gemäß Artikel 34 Absatz 4 nicht erfüllen.

(4) Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße berücksichtigt die Kommission die Schwere, die Dauer und eine 
etwaige Wiederholung der Zuwiderhandlung sowie bei nach Absatz 3 verhängten Geldbußen die im Verfahren verursachte 
Verzögerung.

(5) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des weltweit erzielten Umsatzes 
ihrer Mitglieder verhängt und ist diese Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie verpflichtet, von 
ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die Kommission die 
Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter Mitglieder in den betreffenden 
Entscheidungsgremien dieser Unternehmensvereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung nach Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie die Zahlung des Restbetrags von jedem 
Mitglied der Unternehmensvereinigung verlangen, soweit dies für die vollständige Zahlung der Geldbuße erforderlich ist.
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Die Kommission darf jedoch Zahlungen nach Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen, die nachweisen, dass 
sie den Beschluss der Unternehmensvereinigung, mit dem gegen diese Verordnung verstoßen wurde, nicht umgesetzt haben 
und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert haben, noch ehe die Kommission 
das Verfahren nach Artikel 20 eingeleitet hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 20 % seines im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Artikel 31

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, mit dem gegen Unternehmen, einschließlich gegebenenfalls 
Torwächter, und Unternehmensvereinigungen tägliche Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes, berechnet ab dem im Beschluss 
genannten Tag, verhängt werden, um sie dazu zu zwingen,

a) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen 
nachzukommen,

b) einem Beschluss nach Artikel 18 Absatz 1 nachzukommen,

c) in Beantwortung eines im Wege eines Beschlusses nach Artikel 21 ergangenen Auskunftsverlangens innerhalb der 
gesetzten Frist richtige und vollständige Auskünfte zu erteilen,

d) im den Zugang zu Daten, Algorithmen und Informationen über Tests als Antwort auf einen Antrag nach Artikel 21 
Absatz 3 zu gewährleisten und diesbezügliche Erläuterungen zu geben, wie in einem Beschlusses nach Artikel 21 
verlangt,

e) eine Nachprüfung zu dulden, die mit einem Beschluss nach Artikel 23 angeordnet wurde,

f) einem nach Artikel 24 erlassenen Beschluss zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzukommen,

g) per Beschluss nach Artikel 25 Absatz 1 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten, oder

h) einem Beschluss nach Artikel 29 Absatz 1 nachzukommen.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, die mit dem 
Zwangsgeld durchgesetzt werden sollte, so kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem die 
endgültige Höhe des Zwangsgelds auf einen niedrigeren Betrag festgesetzt wird als den, der sich aus dem ursprünglichen 
Beschluss ergeben würde. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungs
verfahren erlassen.

Artikel 32

Verjährungsfrist für die Verhängung von Sanktionen

(1) Für die der Kommission mit den Artikeln 30 und 31 übertragenen Befugnisse gilt eine Verjährungsfrist von fünf 
Jahren.

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Im Fall andauernder oder 
wiederholter Zuwiderhandlungen läuft die Frist jedoch erst ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung beendet wird.

(3) Jede Handlung der Kommission zum Zwecke einer Marktuntersuchung oder Verfolgung einer Zuwiderhandlung 
unterbricht die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern. Die Unterbrechung tritt mit dem 
Tag ein, an dem die Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten 
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem unterbrochen durch
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a) Auskunftsverlangen der Kommission,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission ihren Bediensteten erteilt hat,

c) die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 20 durch die Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens mit dem Tag ein, an 
dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt 
hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die Verjährung nach Absatz 5 ruht.

(5) Die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern ruht, solange zu dem Beschluss der 
Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof anhängig ist.

Artikel 33

Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen

(1) Für die Befugnis der Kommission zur Durchsetzung von nach Artikel 30 oder Artikel 31 erlassenen Beschlüssen gilt 
eine Verjährungsfrist von fünf Jahren.

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskräftig wird.

(3) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen wird unterbrochen durch

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des Zwangsgelds geändert 
oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird, oder

b) jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Maßnahme der Kommission oder eines 
Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der Kommission handelt.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.

(5) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen ruht, solange

a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist oder

b) die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs oder eine Entscheidung eines nationalen Gerichts 
ausgesetzt ist.

Artikel 34

Anspruch auf rechtliches Gehör und Recht auf Akteneinsicht

(1) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 8, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 1, den Artikeln 17, 18, 24, 25, 29, 
30 oder Artikel 31 Absatz 2 gibt die Kommission dem Torwächter oder dem betreffenden Unternehmen bzw. der 
betreffenden Unternehmensvereinigung Gelegenheit, sich zu Folgendem zu äußern:

a) der vorläufigen Beurteilung der Kommission, einschließlich der Beschwerdepunkte, und

b) den Maßnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorläufigen Beurteilung nach Buchstabe a dieses Absatzes zu 
treffen beabsichtigt.

(2) Der Torwächter, das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung kann der Kommission seine bzw. ihre 
Stellungnahme zu der vorläufigen Beurteilung der Kommission innerhalb einer von der Kommission in ihrer vorläufigen 
Beurteilung festgesetzten Frist, die mindestens 14 Tage betragen muss, übermitteln.
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(3) Die Kommission stützt ihre Beschlüsse nur auf vorläufige Beurteilungen, einschließlich der Beschwerdepunkte, zu 
denen sich der Torwächter, das Unternehmen bzw. die Unternehmensvereinigung äußern konnte.

(4) Die Verteidigungsrechte des Torwächters, des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung müssen während 
des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Der Torwächter, das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung 
hat vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf 
Einsicht in die Akte der Kommission im Rahmen der Offenlegungsbedingungen. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Parteien kann die Kommission Beschlüsse erlassen, in denen diese Offenlegungsbedingungen festgelegt 
werden. Von der Einsicht in die Akte der Kommission ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne 
Schriftstücke der Kommission und der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die Korrespondenz 
zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ist von der Akteneinsicht ausgenommen. 
Dieser Absatz steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwendigen 
Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

Artikel 35

Jährliche Berichterstattung

(1) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen jährlichen Bericht über die Umsetzung 
dieser Verordnung und die Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ziele.

(2) Der in Absatz 1 genannte Bericht enthält Folgendes:

a) eine Zusammenfassung der Tätigkeiten der Kommission, einschließlich etwaiger angenommener Maßnahmen oder 
Beschlüsse und laufender Marktuntersuchungen im Zusammenhang mit dieser Verordnung;

b) die Ergebnisse aus der Überwachung der Umsetzung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch die Torwächter;

c) eine Bewertung der in Artikel 15 genannten geprüften Beschreibung;

d) eine Übersicht über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den nationalen Behörden im Zusammenhang 
mit dieser Verordnung;

e) eine Übersicht über die Tätigkeiten und Aufgaben der hochrangigen Gruppe digitaler Regulierungsbehörden, 
einschließlich der Art und Weise, wie ihre Empfehlungen bezüglich der Durchsetzung dieser Verordnung umzusetzen 
sind.

(3) Die Kommission veröffentlicht den Bericht auf ihrer Internetseite.

Artikel 36

Berufsgeheimnis

(1) Die nach dieser Verordnung erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung verwendet.

(2) Die gemäß Artikel 14 erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung, der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 und der nationalen Fusionskontrollvorschriften verwendet.

(3) Die gemäß Artikel 15 erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/679 verwendet.

(4) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen, die für die in den Artikeln 38, 39, 41 und 43 
genannten Zwecke bereitgestellt werden, dürfen die Kommission, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und ihre 
Beamten, Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätige Personen sowie sonstige beteiligte natürliche oder juristische 
Personen einschließlich der nach Artikel 26 Absatz 2 benannten Prüfer und Sachverständigen keine Informationen 
preisgeben, die sie im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen 
nach unter das Berufsgeheimnis fallen.
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Artikel 37

Zusammenarbeit mit nationalen Behörden

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre Durchsetzungsmaßnahmen, 
um eine kohärente, wirksame und komplementäre Durchsetzung von Rechtsinstrumenten, die auf Torwächter im Sinne 
dieser Verordnung angewendet werden, zu gewährleisten.

(2) Die Kommission kann soweit erforderlich nationale Behörden zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung konsultieren.

Artikel 38

Zusammenarbeit und Koordinierung mit für die Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften zuständigen 
nationalen Behörden

(1) Die Kommission und die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten zusammen und unterrichten einander über das Europäische 
Wettbewerbsnetz (ECN) über ihre jeweiligen Durchsetzungsmaßnahmen. Sie sind befugt, einander alle Informationen über 
tatsächliche oder rechtliche Umstände, einschließlich vertraulicher Informationen, mitzuteilen. Ist die zuständige Behörde 
nicht Mitglied des ECN, so trifft die Kommission die erforderlichen Vorkehrungen für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch in Fällen im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Verordnung und der Durchsetzung der 
in Artikel 1 Absatz 6 genannten Fälle durch diese Behörden. Die Kommission kann diese Vorkehrungen in einem 
Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe l festlegen.

(2) Beabsichtigt eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde eines Mitgliedstaats eine Untersuchung von Torwächtern auf der Grundlage der in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
nationalen Rechtsvorschriften einzuleiten, so unterrichtet sie die Kommission vor oder unmittelbar nach dem Beginn einer 
solchen Maßnahme schriftlich über die erste förmliche Untersuchungsmaßnahme. Diese Informationen können auch den 
für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

(3) Beabsichtigt eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde eines Mitgliedstaats, Torwächtern Verpflichtungen aufzuerlegen, die sich auf die in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
nationalen Rechtsvorschriften stützen, so teilt sie der Kommission den Entwurf der Maßnahme spätestens 30 Tage vor 
deren Erlass unter Angabe der Gründe für die Maßnahme mit. Im Falle einstweiliger Maßnahmen teilt die für die 
Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde eines Mitgliedstaats der 
Kommission einen Entwurf der beabsichtigten Maßnahmen so bald wie möglich und spätestens unmittelbar nach dem 
Erlass dieser Maßnahmen mit. Diese Informationen können auch den für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 
genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Informationsmechanismen gelten nicht für beabsichtigte Beschlüsse 
gemäß den nationalen Fusionskontrollvorschriften.

(5) Die gemäß den Absätzen 1 bis 3 dieses Artikels ausgetauschten Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke 
der Koordinierung der Durchsetzung dieser Verordnung und der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften ausgetauscht 
und verwendet werden.

(6) Die Kommission kann die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten ersuchen, ihre Marktuntersuchungen gemäß dieser Verordnung zu unterstützen.

(7) Eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde eines 
Mitgliedstaats kann bei einer möglichen Nichteinhaltung der Artikel 5, 6 und 7 dieser Verordnung von Amts wegen eine 
Untersuchung in ihrem Hoheitsgebiet durchführen, wenn sie nach nationalem Recht hierfür zuständig ist und 
entsprechende Untersuchungsbefugnisse besitzt. Bevor sie eine erste förmliche Untersuchungsmaßnahme ergreift, 
unterrichtet sie die Kommission schriftlich.
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Die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission nach Artikel 20 entbindet die für die Durchsetzung der in Artikel 1 
Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten von der Möglichkeit, eine solche 
Untersuchung durchzuführen, oder beendet eine solche Untersuchung, wenn sie bereits läuft. Diese Behörden erstatten der 
Kommission Bericht über die Ergebnisse dieser Untersuchung, um die Kommission in ihrer Rolle als alleinige 
Durchsetzungsbehörde dieser Verordnung zu unterstützen.

Artikel 39

Zusammenarbeit mit nationalen Gerichten

(1) Im Rahmen von Verfahren zur Anwendung dieser Verordnung können die nationalen Gerichte die Kommission um 
die Übermittlung von Informationen, die sich in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung bitten.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines nationalen Gerichtes 
betreffend die Anwendung dieser Verordnung. Die betreffende Kopie wird unverzüglich übermittelt, nachdem das 
vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Wenn die kohärente Anwendung dieser Verordnung dies erfordert, kann die Kommission von Amts wegen den 
nationalen Gerichten eine schriftliche Stellungnahme übermitteln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch 
mündlich Stellung nehmen.

(4) Die Kommission kann ausschließlich für die Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen das betreffende nationale Gericht 
ersuchen, ihr alle zur Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu 
sorgen.

(5) Die nationalen Gerichte erlassen keine Entscheidungen, die einem von der Kommission nach dieser Verordnung 
erlassenen Beschluss zuwiderlaufen. Sie vermeiden es auch, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung 
zuwiderlaufen, die die Kommission in einem von ihr nach dieser Verordnung eingeleiteten Verfahren zu erlassen 
beabsichtigt. Zu diesem Zweck kann das nationale Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren 
auszusetzen. Dies berührt nicht die Möglichkeit nationaler Gerichte, gemäß Artikel 267 AEUV um eine Vorabentscheidung 
zu ersuchen.

Artikel 40

Hochrangige Gruppe

(1) Die Kommission richtet eine hochrangige Gruppe für das Gesetz über digitale Märkte (im Folgenden „hochrangige 
Gruppe“) ein.

(2) Die hochrangige Gruppe setzt sich aus den folgenden europäischen Gremien und Netzwerken zusammen:

a) Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation;

b) Europäischer Datenschutzbeauftragter und Europäischer Datenschutzausschuss;

c) Europäisches Wettbewerbsnetz;

d) Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz;

e) Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste.

(3) Die in Absatz 2 genannten europäischen Gremien und Netzwerke verfügen jeweils über die gleiche Zahl von 
Vertretern in der hochrangigen Gruppe. Die Gesamtzahl der Mitglieder der hochrangigen Gruppe darf 30 nicht 
überschreiten.

(4) Die Kommission stellt Sekretariatsdienste für die hochrangige Gruppe bereit, um ihre Arbeit zu erleichtern. Die 
Kommission führt den Vorsitz der hochrangigen Gruppe und nimmt an ihren Sitzungen teil. Die hochrangige Gruppe tagt 
mindestens einmal pro Kalenderjahr auf Ersuchen der Kommission. Die Kommission beruft ferner eine Sitzung der Gruppe 
ein, wenn dies von einer Mehrheit der Mitglieder der Gruppe beantragt wird, um eine spezifische Frage zu erörtern.
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(5) Die hochrangige Gruppe kann der Kommission Beratung und Fachwissen in den Bereichen, die in die Zuständigkeit 
ihrer Mitglieder fallen, bereitstellen; dazu gehören unter anderem:

a) Beratung und Empfehlungen innerhalb ihres Fachbereichs, die für alle allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung oder Durchsetzung dieser Verordnung von Belang sind; oder

b) Beratung und Fachwissen zur Förderung eines einheitlichen Regulierungsansatzes in Bezug auf verschiedene 
Regulierungsinstrumente.

(6) Die hochrangige Gruppe kann insbesondere die bestehenden und potenziellen Wechselwirkungen zwischen dieser 
Verordnung und den sektorspezifischen Vorschriften, die von den nationalen Behörden, aus denen die in Absatz 2 
genannten europäischen Gremien und Netzwerke zusammengesetzt sind, angewandt werden, ermitteln und beurteilen 
und der Kommission einen jährlichen Bericht vorlegen, in dem diese Beurteilung dargelegt wird und potenzielle 
regulierungsübergreifende Fragen ermittelt werden. Diesem Bericht können Empfehlungen beigefügt werden, die auf 
einheitliche fachübergreifende Ansätze und Synergien zwischen der Anwendung dieser Verordnung und anderer sektorspe
zifischer Vorschriften abzielen. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt.

(7) Im Kontext von Marktuntersuchungen in Bezug auf neue Dienste und neue Praktiken kann die hochrangige Gruppe 
der Kommission Fachwissen zur Notwendigkeit der Änderung, Ergänzung oder Streichung von Bestimmungen dieser 
Verordnung bereitstellen, damit sichergestellt wird, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar und fair 
sind.

Artikel 41

Ersuchen um Einleitung einer Marktuntersuchung

(1) Drei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 17 
einzuleiten, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass ein Unternehmen als Torwächter benannt 
werden sollte.

(2) Ein oder mehrere Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 18 
einzuleiten, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass ein Torwächter eine oder mehrere der in den 
Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen systematisch nicht einhält und seine Torwächter-Position im Hinblick auf 
die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anforderungen beibehalten, gestärkt oder ausgeweitet hat.

(3) Drei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 19 
durchzuführen, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass

a) ein oder mehrere Dienste des digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 
aufgenommen werden sollten oder

b) eine oder mehrere Praktiken nicht wirksam durch diese Verordnung angegangen werden und die Bestreitbarkeit 
zentraler Plattformdienste beschränken oder unfair sein könnten.

(4) Die Mitgliedstaaten legen Belege zur Untermauerung ihres Ersuchens nach den Absätzen 1, 2 und 3 vor. Bei Ersuchen 
nach Absatz 3 können diese Belege Informationen über neu eingeführte Angebote von Produkten, Diensten, Software oder 
Merkmalen umfassen, die Bedenken hinsichtlich der Bestreitbarkeit oder Fairness aufwerfen, unabhängig davon, ob sie im 
Zusammenhang mit bestehenden zentralen Plattformdiensten oder auf andere Weise umgesetzt werden.

(5) Innerhalb von vier Monaten nach Erhalt eines Ersuchens gemäß diesem Artikel prüft die Kommission, ob 
hinreichende Gründe dafür sprechen, eine Marktuntersuchung nach den Absätzen 1, 2 oder 3 einzuleiten. Die Kommission 
veröffentlicht die Ergebnisse ihrer Bewertung.

Artikel 42

Verbandsklagen

Richtlinie (EU) 2020/1828 findet Anwendung auf Verbandsklagen gegen Zuwiderhandlungen durch Torwächter gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen 
drohen.
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Artikel 43

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern

Für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, gilt die 
Richtlinie (EU) 2019/1937.

KAPITEL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 44

Veröffentlichung von Beschlüssen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Beschlüsse, die sie nach Artikel 3, Artikel 4, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9, 
Artikel 10, Artikel 16 bis 20, Artikel 24, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 29, Artikel 30 und Artikel 31 erlässt. In dieser 
Veröffentlichung sind die Namen der beteiligten Unternehmen und der wesentliche Inhalt des Beschlusses, einschließlich 
der gegebenenfalls verhängten Sanktionen, anzugeben.

(2) Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der Torwächter oder Dritter am Schutz ihrer vertraulichen 
Informationen Rechnung zu tragen.

Artikel 45

Ermessensnachprüfung durch den Gerichtshof

Nach Artikel 261 AEUV hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung von Beschlüssen, mit 
denen die Kommission Geldbußen oder Zwangsgelder verhängt hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder 
Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen.

Artikel 46

Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Regelungen für die Anwendung von 
Folgendem erlassen:

a) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach Artikel 3 zu übermittelnden Mitteilungen und Schriftsätze;

b) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der technischen Maßnahmen, die von den Torwächtern durchzuführen sind, 
um die Einhaltung der Vorgaben des Artikels 5, 6 oder 7 zu gewährleisten;

c) operativen und technischen Vorkehrungen im Hinblick auf die Umsetzung der Interoperabilität nummernunab
hängiger interpersoneller Kommunikationsdienste nach Artikel 7;

d) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der mit Gründen versehenen Anträge nach Artikel 8 Absatz 3;

e) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der mit Gründen versehenen Anträge nach den Artikeln 9 und 10;

f) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach Artikel 11 vorzulegenden Berichte über die Regulierungs
maßnahmen;

g) Methodik und Verfahren der in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen geprüften Beschreibung der Techniken zum 
Verbraucher-Profiling; bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Durchführungsrechtsakts für diesen Zweck konsultiert 
die Kommission den Europäischen Datenschutzbeauftragten, und sie kann den Europäischen Datenschutzausschuss, 
die Zivilgesellschaft und andere einschlägige Sachverständige konsultieren;

h) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach den Artikeln 14 und 15 zu übermittelnden Mitteilungen und 
Schriftsätze;
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i) der praktischen Modalitäten der Einleitung von Verfahren zum Zwecke von Marktuntersuchungen im Sinne der 
Artikel 17, 18 und 19 sowie von Verfahren nach den Artikeln 24, 25 und 29;

j) der praktischen Modalitäten der Ausübung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 34;

k) der praktischen Modalitäten der Offenlegungsbedingungen nach Artikel 34;

l) der praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und den nationalen 
Behörden nach den Artikeln 37 und 38; und

m) der praktischen Modalitäten für die Berechnung und Verlängerung von Fristen.

(2) Die Durchführungsrechtsakte im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a bis k und m dieses Artikels werden gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Der Durchführungsrechtsakt im Sinne von Absatz 1 Buchstabe l dieses Artikels wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

(3) Vor dem Erlass von Durchführungsrechtsakten nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf davon 
und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer Frist, die mindestens einen Monat betragen muss, zu dem Entwurf Stellung 
zu nehmen.

Artikel 47

Leitlinien

Die Kommission kann Leitlinien zu allen Aspekten dieser Verordnung erlassen, um ihre wirksame Durchführung und 
Durchsetzung zu erleichtern.

Artikel 48

Festlegung von Normen

Soweit angemessen und erforderlich, kann die Kommission die europäischen Normungsgremien beauftragen, die 
Umsetzung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch die Entwicklung geeigneter Normen zu 
erleichtern.

Artikel 49

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 
wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 1. November 2022 übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

Artikel 50

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss („Beratender Ausschuss für digitale Märkte“) unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis 
abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschließt oder 
eine einfache Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(4) Die Kommission übermittelt dem Adressaten eines Einzelbeschlusses zusammen mit diesem Beschluss die 
Stellungnahme des Ausschusses. Sie veröffentlicht die Stellungnahme zusammen mit dem Einzelbeschluss unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen an der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Artikel 51

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937

In Teil I Abschnitt J des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/1937 wird folgende Ziffer angefügt:

„iv) Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz 
über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, S. 1).“

Artikel 52

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 wird folgende Nummer angefügt:

„67. Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz 
über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, S. 1).“

Artikel 53

Evaluierung

(1) Bis zum 3. Mai 2026 und danach alle drei Jahre wird die Kommission diese Verordnung evaluieren und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht vorlegen.
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(2) In den Evaluierungen wird beurteilt, ob das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung bestreitbarer und 
fairer Märkte, erreicht wurde, und ferner werden die Auswirkungen dieser Verordnung auf gewerbliche Nutzer, 
insbesondere KMU, und Endnutzer beurteilt. Darüber hinaus evaluiert die Kommission, ob der Geltungsbereich des 
Artikels 7 auf Online-Dienste sozialer Netzwerke ausgeweitet werden kann.

(3) Im Rahmen der Evaluierungen wird ermittelt, ob Vorschriften geändert werden müssen, etwa in Bezug auf die in 
Artikel 2 Nummer 2 aufgeführte Liste zentraler Plattformdienste und die in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten 
Verpflichtungen und deren Durchsetzung, um sicherzustellen, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar 
und fair sind. Im Anschluss an die Evaluierungen ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen, wozu auch 
Gesetzgebungsvorschläge gehören können.

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle ihnen vorliegenden einschlägigen 
Informationen, die diese für die Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten Berichts benötigt.

Artikel 54

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 2. Mai 2023.

Artikel 3 Absätze 6 und 7 und die Artikel 40, 46, 47, 48, 49 und 50 gelten jedoch ab dem 1. November 2022, und die 
Artikel 42 und 43 gelten ab dem 25. Juni 2023.

Liegt das Datum des 25. Juni 2023 jedoch vor dem in Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Datum des 
Geltungsbeginns, so wird die Anwendung der Artikel 42 und 43 bis zu dem in Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Datum des Geltungsbeginns verschoben.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 14. September 2022.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. BEK
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ANHANG 

A. „Allgemeines“

1. In diesem Anhang soll die Methode zur Ermittlung und Berechnung der „aktiven Endnutzer“ und der „aktiven 
gewerblichen Nutzer“ für jeden in Artikel 2 Nummer 2 aufgeführten zentralen Plattformdienst festgelegt werden. Er 
bietet einen Bezugsrahmen, der es den Unternehmen ermöglicht, zu beurteilen, ob ihre zentralen Plattformdienste die 
in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b festgelegten quantitativen Schwellenwerte erreichen, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Anforderung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b erfüllen. Daher wird dieser Bezugsrahmen 
auch für jede umfassendere Bewertung nach Artikel 3 Absatz 8 von Bedeutung sein. Es liegt in der Verantwortung der 
Unternehmen, im Einklang mit den gemeinsamen Grundsätzen und der spezifischen Methode, die in diesem Anhang 
dargelegt sind, eine möglichst weitgehende Annäherung vorzunehmen. Die Bestimmungen dieses Anhangs hindern die 
Kommission nicht daran, innerhalb der in den einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung festgelegten Fristen von 
Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, die Bereitstellung aller Informationen zu verlangen, die zur 
Ermittlung und Berechnung der „aktiven Endnutzer“ und der „aktiven gewerblichen Nutzer“ erforderlich sind. Dieser 
Anhang sollte in keiner Weise eine Rechtsgrundlage für das Tracking von Nutzern darstellen. Die in diesem Anhang 
beschriebene Methode lässt auch die im Rahmen dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen unberührt, 
insbesondere diejenigen, die in Artikel 3 Absätze 3 und 8 und Artikel 13 Absatz 3 festgelegt sind. Insbesondere 
bedeutet die geforderte Einhaltung von Artikel 13 Absatz 3 auch, dass die „aktiven Endnutzer“ und „aktiven 
gewerblichen Nutzer“ auf der Grundlage einer genauen Messung oder der besten verfügbaren Annäherung – im 
Einklang mit den tatsächlichen Ermittlungs- und Berechnungskapazitäten, die das Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, zum relevanten Zeitpunkt besitzt – ermittelt und berechnet werden müssen. Diese 
Messungen oder die beste verfügbare Annäherung müssen mit den gemäß Artikel 15 gemeldeten Messungen im 
Einklang stehen und diese umfassen.

2. In Artikel 2 Nummern 20 und 21 sind die Begriffsbestimmungen für „Endnutzer“ und „gewerbliche Nutzer“ festgelegt, 
die allen zentralen Plattformdiensten gemeinsam sind.

3. Zur Ermittlung und Berechnung der Zahl der „aktiven Endnutzer“ und „aktiven gewerblichen Nutzer“ wird in diesem 
Anhang auf das Konzept der „eindeutiger Nutzer“ verwiesen. Der Begriff „eindeutiger Nutzer“ umfasst „aktive 
Endnutzer“ und „aktive gewerbliche Nutzer“, die für den betreffenden zentralen Plattformdienst während eines 
bestimmten Zeitraums (d. h. ein Monat bei „aktiven Endnutzern“ und ein Jahr bei „aktiven gewerblichen Nutzern“) nur 
einmal gezählt werden, unabhängig davon, wie oft sie in diesem Zeitraum den betreffenden zentralen Plattformdienst 
genutzt haben. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass dieselbe natürliche oder juristische Person gleichzeitig ein 
„aktiver Endnutzer“ oder ein „aktiver gewerblicher Nutzer“ verschiedener zentraler Plattformdienste sein kann.

B. „Aktive Endnutzer“

1. Die Zahl der „eindeutigen Nutzer“ in Bezug auf „aktive Endnutzer“ wird anhand der genauesten Metrik ermittelt, die von 
dem Unternehmen, das einen der zentralen Plattformdienste bereitstellt, angegeben wird; insbesondere gilt dabei 
Folgendes:

a. Es ist anzunehmen, dass die Erhebung von Daten über die Nutzung von zentralen Plattformdiensten in 
Umgebungen, bei denen sich Nutzer registrieren oder anmelden müssen, auf den ersten Blick das geringste Risiko 
einer Doppelerfassung birgt, beispielsweise in Bezug auf das Nutzerverhalten über Geräte oder Plattformen hinweg. 
Daher müssen die Unternehmen aggregierte anonymisierte Daten über die Zahl der eindeutigen Endnutzer pro 
zentralem Plattformdienst übermitteln, die auf Umgebungen, bei denen sich Nutzer registrieren oder anmelden 
müssen, beruhen, sofern solche Daten vorhanden sind.

b. Im Falle von zentralen Plattformdiensten, die (auch) von Endnutzern außerhalb von Umgebungen, bei denen sich 
Nutzer registrieren oder anmelden müssen, genutzt werden, übermittelt das Unternehmen zusätzlich aggregierte 
anonymisierte Daten über die Zahl der eindeutigen Nutzer des jeweiligen zentralen Plattformdienstes auf der 
Grundlage einer alternativen Metrik, die auch Endnutzer außerhalb von Umgebungen, bei denen sich Nutzer 
registrieren oder anmelden müssen, erfasst, wie Internet-Protokoll-Adressen, Cookie-Kennungen oder sonstige 
Kennungen wie Funkfrequenzkennzeichnungen, sofern diese Adressen oder Kennungen objektiv für die 
Bereitstellung der zentralen Plattformdienste erforderlich sind.

2. Die Zahl der „monatlich aktiven Endnutzer“ muss auf der durchschnittlichen Zahl der Endnutzer beruhen, die während 
des überwiegenden Teils des Geschäftsjahres monatlich aktiv waren. Die Formulierung „überwiegender Teil des 
Geschäftsjahres“ soll es Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, ermöglichen, Ausreißer innerhalb 
eines gegebenen Jahres zu vernachlässigen. Ausreißer sind naturgemäß Zahlen, die deutlich außerhalb der normalen 
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und absehbaren Zahlen liegen. Ein Beispiel eines Ausreißers ist ein unvorhergesehener Anstieg oder Rückgang der 
Nutzung, der in einem einzigen Monat des Geschäftsjahres aufgetreten ist. Zahlen im Zusammenhang mit jährlich 
auftretenden Ereignissen, wie z. B. jährlichen Verkaufsaktionen, sind keine Ausreißer.

C. „Aktive gewerbliche Nutzer“

Die Zahl der „eindeutigen Nutzer“ in Bezug auf „aktive gewerbliche Nutzer“ wird gegebenenfalls auf Kontoebene 
bestimmt, wobei jedes einzelne gewerbliche Konto, das mit der Nutzung eines von dem Unternehmen bereitgestellten 
zentralen Plattformdienstes in Verbindung gebracht wird, einen eindeutigen gewerblichen Nutzer des jeweiligen 
zentralen Plattformdienstes darstellt. Gilt der Begriff „gewerbliches Konto“ nicht für einen bestimmten zentralen 
Plattformdienst, bestimmt das relevante Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, die Zahl der 
eindeutigen gewerblichen Nutzer unter Bezugnahme auf das betreffende Unternehmen.

D. „Vorlage von Informationen“

1. Das Unternehmen, das der Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 3 Informationen über die Zahl der aktiven Endnutzer 
und aktiven gewerblichen Nutzer pro zentralem Plattformdienst übermittelt, ist dafür verantwortlich, die 
Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen sicherzustellen. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes:

a. Das Unternehmen ist für die Übermittlung von Daten für den jeweiligen zentralen Plattformdienst verantwortlich, 
wobei verhindert wird, dass die aktiven Endnutzer und aktiven gewerblichen Nutzer untererfasst bzw. mehrfach 
erfasst werden (z. B. wenn Nutzer über verschiedene Plattformen oder Geräte auf die zentralen Plattformdienste 
zugreifen).

b. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, präzise und prägnante Erläuterungen zu der Methode zu geben, die 
angewandt wurde, um die Informationen zu erhalten, sowie zu etwaigen Risiken einer Unter- oder 
Mehrfacherfassung der aktiven Endnutzer und aktiven gewerblichen Nutzer für den jeweiligen zentralen 
Plattformdienst und zu den zur Bewältigung dieses Risikos gewählten Lösungen.

c. Das Unternehmen stellt Daten bereit, die auf einer alternativen Metrik beruhen, wenn die Kommission Bedenken 
hinsichtlich der Richtigkeit der Daten hat, die das Unternehmen, das die zentralen Plattformdienste bereitstellt, 
bereitgestellt hat.

2. Für die Zwecke der Berechnung der Zahl der „aktiven Endnutzer“ und „aktiven gewerblichen Nutzer“ gilt Folgendes:

a. Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, darf zentrale Plattformdienste, die zur selben Kategorie 
von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 Nummer 2 gehören, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie 
unter Verwendung unterschiedlicher Domänennamen – seien es länderspezifische Top-Level-Domains (ccTLD) oder 
generische Top-Level-Domains (gTLD) – oder geografischer Attribute erbracht werden, nicht als eigenständige 
Dienste führen.

b. Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, betrachtet als eigenständige zentrale Plattformdienste 
die zentralen Plattformdienste, die entweder von ihren Endnutzern oder ihren gewerblichen Nutzern oder von 
beiden für unterschiedliche Zwecke genutzt werden, auch wenn deren Endnutzer oder gewerbliche Nutzer 
dieselben sein können und auch wenn sie zur selben Kategorie von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 
Nummer 2 gehören.

c. Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, betrachtet als eigenständige zentrale Plattformdienste 
die Dienste, die das betreffende Unternehmen in integrierter Weise anbietet, die

i) aber nicht zur selben Kategorie von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 Nummer 2 gehören, oder

ii) die entweder von ihren Endnutzern oder ihren gewerblichen Nutzern oder von beiden für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden, auch wenn deren Endnutzer und gewerbliche Nutzer dieselben sein können und auch 
wenn sie zur selben Kategorie von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 Nummer 2 gehören.

E. „Besondere Begriffsbestimmungen“

Die nachstehende Tabelle enthält besondere Begriffsbestimmungen für „aktive Endnutzer“ und „aktive gewerbliche 
Nutzer“ für die einzelnen zentralen Plattformdienste.
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